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I
�

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)
�

RICHTLINIEN
�

  
�

RICHTLINIE 2009/64/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 13.  Juli 2009

über die Funkentstörung (elektromagnetische Verträglichkeit) von land- und forstwirtschaftlichen 
Zugmaschinen

(kodifizierte Fassung)

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI­
SCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein­
schaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses

(1)  ABl. C 44 vom 16.2.2008, S. 34.

 (1),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags

(2)  Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 19.  Februar 2008
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom
22. Juni 2009.

 (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 75/322/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 
über die Funkentstörung (elektromagnetische Verträglich­
keit) von land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen

(3)  ABl. L 147 vom 9.6.1975, S. 28.

 (3) 
wurde mehrfach und erheblich geändert

(4)  Siehe Anhang XII Teil A.

 (4). Aus Gründen 
der Klarheit und der Übersichtlichkeit empfiehlt es sich, die 
genannte Richtlinie zu kodifizieren.

(2) Bei der Richtlinie 75/322/EWG handelt es sich um eine 
Einzelrichtlinie des durch die Richtlinie  74/150/EWG des 
Rates vom 4. März 1974 zur Angleichung der Rechtsvor­
schriften der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für 
land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern, 
ersetzt durch die Richtlinie 2003/37/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Typ­
genehmigung für land- oder forstwirtschaftliche Zugma­
schinen, ihre Anhänger und die von ihnen gezogenen 
auswechselbaren Maschinen sowie für Systeme, Bauteile 

und selbstständige technische Einheiten dieser Fahrzeu­
ge

(5)  ABl. L 171 vom 9.7.2003, S. 1.

 (5) vorgesehenen EG-Typgenehmigungssystems; sie 
enthält technische Vorschriften über das Design und die 
Beschaffenheit von land- und forstwirtschaftlichen 
Zugmaschinen im Hinblick auf die Funkentstörung 
(elektromagnetische Verträglichkeit) von land- und forst­
wirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern. Diese techni­
schen Vorschriften betreffen die Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, um die Anwen­
dung des EG-Typgenehmigungsverfahrens, das durch die 
Richtlinie  2003/37/EG vorgesehen wird, für jeden 
Zugmaschinentyp zu ermöglichen. Daher finden die in der 
Richtlinie 2003/37/EG festgelegten Bestimmungen über 
land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, ihre Anhän­
ger und die von ihnen gezogenen auswechselbaren Maschi­
nen sowie über Systeme, Bauteile und selbstständige 
technische Einheiten dieser Fahrzeuge auf diese Richtlinie 
Anwendung.

(3) Diese Richtlinie sollte die Verpflichtungen der Mitgliedstaa­
ten hinsichtlich der in Anhang  XII Teil B genannten Fris­
ten für die Umsetzung der dort genannten Richtlinien in 
innerstaatliches Recht und für die Anwendung dieser 
Richtlinien unberührt lassen –

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Für die Zwecke dieser Richtlinie bedeutet „Fahrzeug“ eine Zugma­
schine im Sinne von Artikel  2 Buchstabe d der Richtlinie 
2003/37/EG.
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Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten dürfen aus Gründen, die sich auf die 
elektromagnetische Verträglichkeit beziehen, 

— weder für einen Fahrzeugtyp die EG-Typgenehmigung oder 
die Betriebserlaubnis mit nationaler Geltung verweigern, 

— noch für den Typ eines Bauteils oder einer selbständigen 
technischen Einheit die Erteilung der EG-Typgenehmigung 
für Bauteile oder selbständige technische Einheiten 
verweigern, 

— noch die Zulassung, den Verkauf oder die Inbetriebnahme 
von Fahrzeugen verbieten, 

— noch den Verkauf oder die Verwendung von Bauteilen oder 
selbständigen technischen Einheiten verbieten,

wenn die Fahrzeuge, Bauteile oder selbständigen technischen Ein­
heiten die Vorschriften der vorliegenden Richtlinie erfüllen.

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen für jeden Typ eines Fahrzeugs, 
eines Bauteils oder einer selbständigen technischen Einheit, 

— die EG-Typgenehmigung für Fahrzeuge, die EG-Typgen­
ehmigung für Bauteile oder die EG-Typgenehmigung für selb­
ständige technische Einheiten nicht erteilen, und 

— die Erteilung der Betriebserlaubnis mit nationaler Geltung 
verweigern,

wenn die Vorschriften der vorliegenden Richtlinie nicht erfüllt 
sind.

(3) Absatz 2 gilt nicht für Fahrzeugtypen, die vor dem 1. Okto­
ber  2002 gemäß der Richtlinie  77/537/EWG des Rates vom
28.  Juni 1977 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit­
gliedstaaten über Maßnahmen gegen die Emission verunreinigen­
der Stoffe aus Dieselmotoren zum Antrieb von land- oder 
forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern

(1)  ABl. L 220 vom 29.8.1977, S. 38.

 (1) oder gegebe­
nenfalls gemäß späteren Erweiterungen dieser Typ­
genehmigungen genehmigt wurden.

(4) Die Mitgliedstaaten 

— betrachten die Neufahrzeugen beiliegenden, gemäß den 
Bestimmungen der Richtlinie  2003/37/EG ausgestellten 
Übereinstimmungsbescheinigungen als nicht gültig im Sinne 
von Artikel 7 Absatz 1 der genannten Richtlinie und 

— dürfen den Verkauf und die Inbetriebnahme neuer elektri­
scher oder elektronischer Teilsysteme als Bauteile oder tech­
nische Einheiten verweigern,

wenn die Vorschriften der vorliegenden Richtlinie nicht erfüllt 
sind.

(5) Unbeschadet der Bestimmungen der Absätze 2 und 4 ertei­
len die Mitgliedstaaten für Ersatzteile weiterhin die 
EG-Typgenehmigung und lassen den Verkauf oder die Inbetrieb­
nahme von Bauteilen oder selbständigen technischen Einheiten 
weiterhin zu, die für die Verwendung in Fahrzeugtypen bestimmt 
sind, die vor dem 1.  Oktober 2002 gemäß der Richtlinie 
75/322/EWG oder der Richtlinie 77/537/EWG, gegebenenfalls 
mit einer späteren Erweiterung, genehmigt wurden.

Artikel 3

Bei dieser Richtlinie handelt es sich um eine „andere gemeinschaft­
liche Richtlinie“ im Sinne von Artikel  1 Absatz  4 der Richtlinie 
2004/108/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
15. Dezember 2004 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit

(2)  ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 24.

 (2).

Artikel 4

Die Änderungen, die zur Anpassung der Anhänge I bis XI an den 
technischen Fortschritt notwendig sind, werden nach dem in Arti­
kel 20 Absatz 3 der Richtlinie 2003/37/EG genannten Verfahren 
erlassen.

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission den Wortlaut 
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die sie auf 
dem von dieser Richtlinie erfassten Gebiet erlassen.

Artikel 6

Die Richtlinie 75/322/EWG, in der Fassung der in Anhang  XII 
Teil A aufgeführten Rechtsakte, wird unbeschadet der Verpflich­
tungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Anhang XII Teil B 
genannten Fristen für die Umsetzung der dort genannten Richtli­
nien in innerstaatliches Recht und für die Anwendung dieser 
Richtlinien aufgehoben.

Verweisungen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verwei­
sungen auf die vorliegende Richtlinie und sind nach Maßgabe der 
Entsprechungstabelle in Anhang XIII zu lesen.
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Artikel 7

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentli­
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2010.

Artikel 8

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 13. Juli 2009.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Der Präsident

H.-G. PÖTTERING

Im Namen des Rates
Der Präsident

E. ERLANDSSON
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ANHANG I

ANFORDERUNGEN AN FAHRZEUGE UND AN IN EINEM FAHRZEUG EINGEBAUTE 
ELEKTRISCHE/ELEKTRONISCHE UNTERBAUGRUPPEN

1.  ANWENDUNGSBEREICH

1.1. Diese Richtlinie gilt für die elektromagnetische Verträglichkeit von Fahrzeugen im Sinne von Artikel  1. Sie gilt 
ferner für selbständige technische (elektrische oder elektronische) Einheiten, die zum Einbau in die Fahrzeuge 
bestimmt sind. 

2.  BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

2.1.  Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet der Ausdruck

2.1.1. „Elektromagnetische Verträglichkeit“ die Fähigkeit eines Fahrzeugs oder Bauteils (von Bauteilen) oder (einer) selb­
ständigen technischen Einheit(en), in der elektromagnetischen Umwelt zufriedenstellend zu funktionieren, ohne
dabei selbst elektromagnetische Störungen zu verursachen, die für alle in dieser Umwelt vorhandenen Apparate,
Anlagen oder Systeme unzumutbar wären.

2.1.2. „Elektromagnetische Störung“ jede elektro-magnetische Erscheinung, die die Funktion eines Fahrzeugs oder Bau­
teils (von Bauteilen) oder (einer) selbständigen technischen Einheit(en) beeinträchtigen könnte. Eine elektromag­
netische Störung kann eine elektromagnetische Störaussendung, ein unerwünschtes Signal oder eine Veränderung
im Ausbreitungsmedium selbst sein.

2.1.3. „Elektromagnetische Störfestigkeit“ die Fähigkeit eines Fahrzeugs oder Bauteils (von Bauteilen) oder (einer) selbst­
ständigen technischen Einheit(en), bestimmte elektromagnetische Störungen ohne Funktionsbeeinträchtigung zu
ertragen.

2.1.4. „Elektromagnetische Umwelt“ die Gesamtheit an elektromagnetischen Erscheinungen, die an einem gegebenen
Ort vorkommen.

2.1.5. „Bezugsgrenze“ den Sollwert, auf den Typgenehmigungsprüf-Grenzwert und Grenzwert der Übereinstimmung der
Produktion bezogen sind.

2.1.6. „Bezugsantenne“ für den Frequenzbereich von 20 bis  80  MHz einen verkürzten, symmetrischen Dipol, der bei
80 MHz seine Resonanzfrequenz hat und im Frequenzbereich über 80 MHz ein symmetrischer Halbwellendipol,
der auf die Messfrequenz abgestimmt wird.

2.1.7. „Breitbandige Störung“ bedeutet eine Störung mit einer Bandbreite größer als die Eingangs- oder
Zwischenfrequenz-Bandbreite des Messgeräts oder Empfängers.

2.1.8. „Schmalbandige Störung“ bedeutet eine Störung mit einer Bandbreite kleiner als die Eingangs- oder
Zwischenfrequenz-Bandbreite des Messgeräts oder Empfängers.

2.1.9. „elektrisches/elektronisches System“ (eine) elektrische und/oder elektronische Einrichtung(en) oder Gruppe(n) von
Einrichtungen, mit allen damit verbundenen elektrischen Anschlüssen, die Teil eines Fahrzeuges sind, jedoch nicht
separat typgenehmigt werden sollen.

2.1.10. „elektrische/elektronische Unterbaugruppe“ (EUB) (eine) elektrische und/oder elektronische Einrichtung(en) oder
Gruppe(n) von Einrichtungen, die Teil eines Fahrzeuges werden soll(en) mit allen damit verbundenen elektrischen
Anschlüssen und Kabeln, die eine oder mehrere besondere Funktionen ausführt. Eine „EUB“ kann auf Antrag des
Herstellers entweder als „Bauteil“ oder als „selbständige technische Einheit (STE)“ genehmigt werden (siehe Arti­
kel 4 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2003/37/EG).

2.1.11. „Fahrzeugtyp“ hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit bedeutet Fahrzeuge, die untereinander keine
wesentlichen Unterschiede aufweisen in:

2.1.11.1. der Gesamtgröße und Form des Motorraums; 

2.1.11.2. der allgemeinen Anordnung der elektrischen und/oder elektronischen Bauteile und der allgemeinen Anordnung
der Kabel; 

ED6/612L
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2.1.11.3. dem Basismaterial, aus dem die Karosserie oder (falls zutreffend) Außenhaut gebaut ist (z. B. eine Karosserie aus
Stahl, Aluminium oder faserverstärktem Kunststoff). Außenteile aus unterschiedlichem Material ändern den
Fahrzeugtyp nicht, sofern das Basismaterial der Karosserie gleich bleibt. Solche Abweichungen müssen jedoch
notifiziert werden. 

2.1.12. „Typ einer EUB“ hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit EUBs, die untereinander keine wesentli­
chen Unterschiede aufweisen hinsichtlich:

2.1.12.1. der von der EUB ausgeführten Funktionen; 

2.1.12.2. der allgemeinen Anordnung der elektrischen und/oder elektronischen Bauteile, falls zutreffend. 

3.  ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER EG-TYPGENEHMIGUNG

3.1.  Genehmigung eines Fahrzeugtyps

3.1.1. Der Antrag auf Erteilung einer Typgenehmigung für einen Fahrzeugtyp hinsichtlich seiner elektromagnetischen
Verträglichkeit gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2003/37/EG ist vom Fahrzeughersteller einzureichen. 

3.1.2. Anhang II enthält ein Muster des Beschreibungsbogens. 

3.1.3. Der Fahrzeughersteller erstellt ein Verzeichnis, das alle geplanten Kombinationen von wesentlichen
elektrischen/elektronischen Systemen oder EUBs enthält sowie Karosserievarianten

(1)  Falls zutreffend.

 (1), Materialvarianten für die
Karosserie

(1)  Falls zutreffend.

 (1), allgemeine Kabelanordnungen, Motorvarianten, Linkslenker/Rechtslenker Ausführungen und
unterschiedliche Radstände. Wesentliche elektrische/elektronische Fahrzeugsysteme oder EUBs sind diejenigen,
welche bedeutende breitbandige oder schmalbandige Strahlung aussenden können und/oder diejenigen, welche
die unmittelbare Kontrolle des Fahrers über das Fahrzeug betreffen (siehe Nummer 6.4.2.3).

3.1.4. Aus diesem Verzeichnis ist, in gegenseitigem Einvernehmen zwischen dem Hersteller und der zuständigen Prüf­
behörde, ein repräsentatives Fahrzeug zum Zwecke der Prüfung auszuwählen. Dieses Fahrzeug repräsentiert den
Fahrzeugtyp (siehe Anhang II Anlage 1). Die Wahl des Fahrzeugs basiert auf den elektrischen/elektronischen Sys­
temen, die der Hersteller anbietet. Zum Zweck der Prüfung kann ein weiteres Fahrzeug aus diesem Verzeichnis
ausgewählt werden, wenn in gegenseitigem Einvernehmen zwischen dem Hersteller und der Prüfbehörde die Auf­
fassung vertreten wird, dass verschiedene elektrische/elektronische Systeme enthalten sind, die vermutlich eine
bedeutende Auswirkung auf die elektromagnetische Verträglichkeit des Fahrzeugs im Vergleich zum ersten reprä­
sentativen Fahrzeug haben werden. 

3.1.5. Die Wahl des (der) Fahrzeugs(e) entsprechend Nummer  3.1.4 ist begrenzt auf Kombinationen von
elektrischen/elektronischen Fahrzeugsystemen, die für die tatsächliche Produktion geplant sind. 

3.1.6. Der Hersteller kann dem Antrag einen Bericht über durchgeführte Prüfungen beifügen. Alle zur Verfügung gestell­
ten Daten können von der Genehmigungsbehörde für die Erstellung des EG-Typgenehmigungsbogens benutzt
werden. 

3.1.7. Wenn der für die Typgenehmigungsprüfung zuständige technische Dienst die Prüfung selbst durchführt, ist ihm
ein Fahrzeug, das dem zu genehmigenden Typ entspricht, gemäß Nummer 3.1.4 zur Verfügung zu stellen. 

3.2.  Genehmigung eines Typs einer EUB

3.2.1. Der Antrag auf Erteilung einer Typgenehmigung für eine EUB hinsichtlich ihrer elektromagnetischen Verträg­
lichkeit gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2003/37/EG ist vom Fahrzeughersteller oder dem
Hersteller der EUB einzureichen. 

3.2.2. Anhang III enthält ein Muster des Beschreibungsbogens. 

3.2.3. Der Hersteller kann dem Antrag einen Bericht über durchgeführte Prüfungen beifügen. Alle zur Verfügung gestell­
ten Daten können von der Genehmigungsbehörde für die Erstellung des EG-Typgenehmigungsbogens benutzt
werden. 

3.2.4. Wenn der für die Typgenehmigungsprüfung zuständige technische Dienst die Prüfung selbst durchführt, ist ihm
ein Muster des EUB-Systems, das dem zu genehmigenden Typ entspricht, zur Verfügung zu stellen, falls notwen­
dig in Absprache mit dem Hersteller über zum Beispiel mögliche Unterschiede in der Ausführung, der Anzahl
der Bauteile oder der Anzahl der Sensoren. Falls der technische Dienst es für notwendig erachtet, kann er ein wei­
teres Muster auswählen. 
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3.2.5. Das (die) Muster muss (müssen) deutlich und unauslöschlich mit der Fabrik- oder Handelsmarke des Herstellers
und der Typ-Kennzeichnung beschriftet sein. 

3.2.6. Falls zutreffend müssen alle Einschränkungen für die Benutzung ausgewiesen sein. Alle diesbezüglichen Ein­
schränkungen müssen in dem Beschreibungsbogen in Anhang III und/oder dem EG-Typgenehmigungsbogen in
Anhang V aufgeführt sein. 

4.  TYPGENEHMIGUNG

4.1.  Alternativwege zur Typgenehmigung

4.1.1.  Typgenehmigung eines Fahrzeugs

Folgende Alternativen zur Erlangung der Typgenehmigung eines Fahrzeugs sind nach Wahl des Fahrzeughers­
tellers möglich.

4.1.1.1.  Genehmigung eines Gesamtfahrzeugs

Für ein Gesamtfahrzeug kann eine Typgenehmigung direkt erlangt werden, wenn die Bestimmungen von Num­
mer  6 erfüllt werden. Falls der Fahrzeughalter diese Alternative wählt, werden keine Einzelprüfungen von
elektrischen/elektronischen Systemen oder EUBs verlangt.

4.1.1.2.  Genehmigung eines Fahrzeugtyps durch Prüfung der einzelnen EUBs

Ein Fahrzeughersteller kann die Genehmigung für das Fahrzeug erhalten, wenn der Genehmigungsbehörde gezeigt
werden kann, dass alle wesentlichen elektrischen/elektronischen Systeme oder EUBs (siehe Nummer  3.1.3) in
Übereinstimmung mit dieser Richtlinie individuell genehmigt wurden und in Übereinstimmung mit allen dazu
gehörenden Bestimmungen eingebaut wurden.

4.1.1.3. Auf Wunsch kann ein Hersteller eine Genehmigung gemäß dieser Richtlinie erlangen, wenn das Fahrzeug keine
Ausrüstung der Art hat, für die eine Prüfung auf Störfestigkeit oder Störaussendung gefordert ist. Das Fahrzeug
darf keine der in Nummer 3.1.3 (Störfestigkeit) erwähnten Systeme und keine Fremdzündungsanlage haben. Für
derartige Genehmigungen sind keine Prüfungen erforderlich. 

4.1.2.  Typgenehmigung einer EUB

Die Typgenehmigung einer EUB kann entweder erteilt werden für den Einbau in jeden Fahrzeugtyp oder auf
Antrag des Herstellers in einen oder mehrere bestimmte Fahrzeugtyp(en). Für EUBs, die die direkte Fahrzeug­
kontrolle betreffen, wird die Typgenehmigung in der Regel in Zusammenarbeit mit einem Fahrzeughersteller
erteilt.

4.2.  Erteilung einer Typgenehmigung

4.2.1.  Fahrzeug

4.2.1.1. Wenn das für den Typ repräsentative Fahrzeug die Bestimmungen dieser Richtlinie erfüllt, wird die
EG-Typgenehmigung gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2003/37/EG erteilt. 

4.2.1.2. Anhang IV enthält ein Muster des EG-Typgenehmigungsbogens. 

4.2.2.  EUB

4.2.2.1. Wenn das (die) repräsentative(n) EUB-System(e) die Anforderungen dieser Richtlinie erfüllt/erfüllen, wird die
EG-Typgenehmigung gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2003/37/EG erteilt. 

4.2.2.2. Anhang V enthält ein Muster des EG-Typgenehmigungsbogens. 

4.2.3. Für die Erstellung des Genehmigungsbogens gemäß Nummer 4.2.1.2 oder Nummer 4.2.2.2 kann die zuständige
Behörde des Mitgliedstaates, der die Genehmigung erteilt, einen von einem beauftragten oder anerkannten Labor
oder in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Richtlinie gefertigten Bericht zugrunde legen. 
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4.3.  Änderungen von Genehmigungen

4.3.1. Bei Änderungen von Genehmigungen, die gemäß dieser Richtlinie erteilt wurden, gelten die Bestimmungen von
Artikel 5 Absätze 2 und 3 der Richtlinie 2003/37/EG. 

4.3.2.  Änderung einer Fahrzeug-Typgenehmigung durch Hinzufügen oder Ersetzen einer EUB

4.3.2.1. Hat ein Fahrzeughersteller die Genehmigung für ein Gesamtfahrzeug erhalten und möchte ein
elektrisches/elektronisches System oder eine EUB hinzufügen oder ersetzen, das/die bereits eine Genehmigung
nach dieser Richtlinie erhalten hat und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bedingungen eingebaut wer­
den soll, kann die Fahrzeuggenehmigung ohne weitere Prüfungen geändert werden. Das (die) zusätzliche oder
ersetzende elektrische/elektronische System oder EUB werden für die Zwecke der Produktionskonformität als Teil
des Fahrzeugs betrachtet. 

4.3.2.2. Hat (haben) das (die) zusätzliche(n) oder zu ersetzende(n) Teil(e) keine Genehmigung gemäß dieser Richtlinie
erhalten, und wird eine Prüfung für notwendig erachtet, wird das Gesamtfahrzeug als übereinstimmend betrach­
tet, wenn nachgewiesen werden kann, dass das (die) neue(n) oder geänderte(n) Teil(e) die einschlägigen Anforde­
rungen von Nummer 6 erfüllt (erfüllen) oder, wenn in einem Vergleichstest nachgewiesen werden kann, dass es
nicht wahrscheinlich ist, dass das neue Teil die Übereinstimmung des Fahrzeugtyps mit der Richtlinie ungünstig
beeinflusst. 

4.3.2.3. Die Fahrzeuggenehmigung wird nicht ungültig, wenn der Fahrzeughersteller ein genehmigtes Fahrzeug mit nor­
malem Haushaltsgerät oder einer Geschäftsausrüstung — ausgenommen Mobilfunkausrüstung

(1)  Z. B.: Sprechfunkanlagen, CB-Funk.

 (1) — ausrüstet,
die die Richtlinie 2004/108/EG erfüllen, und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Herstellers der Aus­
rüstung oder des Fahrzeugs eingebaut werden oder ersetzt oder daraus entfernt werden. Dies soll nicht ausschlie­
ßen, dass Fahrzeughersteller Funkausrüstungen nach den entsprechenden Anbauanleitungen, erstellt vom
Fahrzeughersteller oder dem(n) Hersteller(n) solcher Funkausrüstungen, einbauen. Der Fahrzeughersteller muss
(falls dies von der Prüfbehörde gefordert wird) den Nachweis liefern, dass die Funktion des Fahrzeugs durch sol­
che Funkanlagen nicht beeinträchtigt wird. Dies kann in Form einer Erklärung geschehen, dass die Leistungs­
niveaus und der Einbau so sind, dass die Störfestigkeitswerte dieser Richtlinie einen ausreichenden Schutz bieten
für die Übertragung allein, das heißt ausgenommen Übertragung in Zusammenhang mit den Prüfungen gemäß
Nummer 6. Diese Richtlinie gestattet die Verwendung einer Sprechfunkanlage nicht, wenn andere Vorschriften
für solche Ausrüstungen oder ihre Benutzung gelten. Ein Fahrzeughersteller kann den Einbau von normaler
Haushalt- oder Geschäftsausrüstung, die der Richtlinie 2004/108/EG entspricht, in seinem Fahrzeug ablehnen.

5.  AUFSCHRIFTEN

5.1. Jede nach dieser Richtlinie typgenehmigte EUB muss ein EG-Typgenehmigungszeichen tragen. 

5.2. Dieses Zeichen besteht aus einem Rechteck, das den Buchstaben „e“ umgibt, worauf die Kennziffer des Mitglied­
staats folgt, der die EG-Typgenehmigung erteilt hat und zwar:

1 für Deutschland; 2 für Frankreich; 3 für Italien; 4 für die Niederlande; 5 für Schweden; 6  für Belgien; 7 für
Ungarn; 8 für die Tschechische Republik; 9 für Spanien; 11 für das Vereinigte Königreich; 12 für Österreich; 13
für Luxemburg; 17 für Finnland; 18 für Dänemark; 19 für Rumänien; 20 für Polen; 21 für Portugal; 23 für Grie­
chenland; 24 für Irland; 26 für Slowenien; 27 für die Slowakei; 29 für Estland; 32 für Lettland; 34 für Bulgarien;
36 für Litauen; 49 für Zypern; 50 für Malta.

Außerdem muss nahe am Rechteck die aus 4 Ziffern bestehende fortlaufende Nummer (gegebenenfalls mit vor­
angestellten Nullen) — im Folgenden als „Grundgenehmigungsnummer“ bezeichnet — angebracht sein, die in
Abschnitt 4 der Typgenehmigungsnummer im EG-Typgenehmigungsbogen für die betreffende Ausrüstung (siehe
Anhang V) gezeigt ist, der zwei Ziffern vorangestellt sind, die die laufende Nummer der letzten größeren techni­
schen Änderung der Richtlinie 75/322/EWG in der Fassung der vorliegenden Richtlinie zum Zeitpunkt der Ertei­
lung der EG-Typgenehmigung für Bauteile angeben.

5.3. Das EG-Typgenehmigungszeichen ist an einem wesentlichen Bauteil der EUB (z.  B. dem elektronischen Steuer­
gerät) deutlich lesbar und unauslöschlich anzubringen. 

5.4. Anlage 7 enthält ein Beispiel des EG-Typgenehmigungszeichens. 

5.5. Keine Aufschrift ist erforderlich bei elektrischen/elektronischen Systemen in Fahrzeugen, deren Typgenehmigung
nach dieser Richtlinie erteilt wurde. 

5.6. Aufschriften auf EUBs gemäß Nummer 5.3 müssen nicht sichtbar sein, wenn die EUB in einem Fahrzeug einge­
baut ist. 
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6.  VORSCHRIFTEN

6.1.  Allgemeine Vorschriften

6.1.1. Ein Fahrzeug (und seine elektrische/elektronische Anlage oder seine EBUs) ist so zu konstruieren, zu bauen und
auszurüsten, dass das Fahrzeug im normalen Betrieb die Anforderungen dieser Richtlinie erfüllt. 

6.2.  Vorschriften zur breitbandigen elektromagnetischen Störaussendung von Fahrzeugen mit Fremdzündung

6.2.1.  Messverfahren

Die elektromagnetische Störaussendung, die durch das für seinen Typ repräsentative Fahrzeug erzeugt wird, wird
nach dem in Anhang VI beschriebenen Verfahren bei einem der angegebenen Antennen-Abstände gemessen. Die
Wahl ist vom Fahrzeughersteller zu treffen.

6.2.2.  Breitband-Bezugsgrenzwerte für Fahrzeuge

6.2.2.1. Werden Messungen nach dem Verfahren in Anhang VI durchgeführt mit einem Abstand Fahrzeug zu Antenne
von 10,0  ±  0,2 m, sind die Bezugsgrenzwerte der  Strahlung 34  dBµV/m (50  µV/m) im Frequenzbereich von
30-75 MHz und 34-45 dBµV/m (50-180 µV/m) im Frequenzbereich von 75-400 MHz, wobei dieser Grenzwert
bei Frequenzen über 75  MHz nach Anlage  1 zu diesem Anhang linear über logarithmisch geteilten Frequenz­
achsen ansteigt. Im Frequenzbereich von 400-1 000  MHz bleibt der Grenzwert konstant bei 45  dBµV/m
(180 µV/m).

6.2.2.2. Werden Messungen nach dem Verfahren in Anhang VI durchgeführt mit einem Abstand Fahrzeug zu Antenne
von 3,0  ±  0,05 m, sind die Bezugsgrenzwerte der  Strahlung 44  dBµV/m (160  µV/m) im Frequenzbereich von
30-75 MHz und 44-55 dBµV/m (160-562µV/m) im Frequenzbereich von 75-400 MHz, wobei dieser Grenzwert
bei Frequenzen über 75  MHz nach Anlage  2 zu diesem Anhang linear über logarithmisch geteilten Frequenz­
achsen ansteigt. Im Frequenzbereich von 400-1 000  MHz bleibt der Grenzwert konstant bei 55  dBµV/m
(562 µV/m).

6.2.2.3. Bei dem für seinen Typ repräsentativen Fahrzeug müssen die gemessenen Werte, ausgedrückt in dBµV/m (µV/m),
mindestens 2,0 dB (20 %) unter den Bezugsgrenzwerten liegen. 

6.3.  Vorschriften zur schmalbandigen elektromagnetischen Störaussendung von Fahrzeugen

6.3.1.  Messverfahren

Die elektromagnetische Strahlung, die durch das für seinen Typ repräsentative Fahrzeug erzeugt wird, wird nach
dem in Anhang VII beschriebenen Verfahren bei einem der angegebenen Antennen-Abstände gemessen. Die Wahl
ist vom Fahrzeughersteller zu treffen.

6.3.2.  Schmalband-Bezugsgrenzwerte für Fahrzeuge

6.3.2.1. Werden Messungen nach dem Verfahren in Anhang VII durchgeführt mit einem Abstand Fahrzeug zu Antenne
von 10,0  ±  0,2 m, sind die Bezugsgrenzwerte der  Strahlung 24  dBµV/m (16  µV/m) im Frequenzbereich von
30-75  MHz und  24-35  dBµV/m (16-56  µV/m) im Frequenzbereich von 75-400  MHz, wobei dieser Grenzwert
bei Frequenzen über 75  MHz nach Anlage  3 zu diesem Anhang linear über logarithmisch geteilten Frequenz­
achsen ansteigt. Im Frequenzbereich von 400-1 000  MHz bleibt der Grenzwert konstant bei 35  dBµV/m
(56 µV/m).

6.3.2.2. Werden Messungen nach dem Verfahren in Anhang VII durchgeführt mit einem Abstand Fahrzeug zu Antenne
von 3,01  ±  0,05 m, sind die Bezugsgrenzwerte der  Strahlung 34  dBµV/m (50  µV/m) im Frequenzbereich von
30-75 MHz und 34-45 dBµV/m (50-180 µV/m) im Frequenzbereich von 75-400 MHz, wobei dieser Grenzwert
bei Frequenzen über 75  MHz nach Anlage  4 zu diesem Anhang linear über logarithmisch geteilten Frequenz­
achsen ansteigt. Im Frequenzbereich von 400-1 000  MHz bleibt der Grenzwert konstant bei 45  dBµV/m
(180 µV/m).

6.3.2.3. Bei dem für seinen Typ repräsentativen Fahrzeug müssen die gemessenen Werte, ausgedrückt in dBµV/m (µV/m),
mindestens 2,0 dB (20 %) unter den Bezugsgrenzwerten liegen. 

6.3.2.4. Ungeachtet der in den Nummern  6.3.2.1, 6.3.2.2 und  6.3.2.3 dieses Anhangs festgelegten Grenzwerte ist das
Fahrzeug als mit den Grenzwerten für schmalbandige Störaussendungen übereinstimmend zu betrachten und
nicht weiter zu prüfen, wenn während des ersten Prüfungsschritts nach Anhang VII Nummer 1.3 der Störpegel
an der Fahrzeug-Rundfunkantenne weniger als 20  dBµV (10 µV) über den Frequenzbereich von 88-108  MHz
beträgt. 
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6.4.  Vorschriften zur Störfestigkeit von Fahrzeugen gegenüber elektromagnetischen Feldern

6.4.1.  Messverfahren

Die Unempfindlichkeit des für seinen Typ repräsentativen Fahrzeugs gegenüber elektromagnetischen Feldern ist
nach dem in Anhang VIII beschriebenen Verfahren zu prüfen.

6.4.2.  Bezugsgrenzwerte zur Störfestigkeit von Fahrzeugen

6.4.2.1. Werden Prüfungen nach dem Verfahren in Anhang  VIII durchgeführt, ist der Bezugsgrenzwert der Feldstärke
24 Volt/m r.m.s. (quadratischer Mittelwert) in  90 % des Frequenzbereichs von 20-1 000  MHz und  20 Volt/m
r.m.s. über den gesamten Frequenzbereich von 20-1 000 MHz.

6.4.2.2. Das für seinen Typ repräsentative Fahrzeug gilt als mit den Anforderungen hinsichtlich Störfestigkeit überein­
stimmend, wenn sich während der Prüfungen nach Anhang VIII und einer Feldstärke, in Volt/m, von 25 % über
dem Bezugsgrenzwert, keine unnormale Änderung in der Drehzahl der angetriebenen Räder des Fahrzeugs erge­
ben, keine Beeinträchtigung am Fahrzeug auftritt, die andere Verkehrsteilnehmer verwirren könnte und keine
Beeinträchtigung der unmittelbaren Kontrolle des Fahrers über das Fahrzeug eintritt, die vom Fahrer oder ande­
ren Verkehrsteilnehmern beobachtet werden kann. 

6.4.2.3. Die unmittelbare Kontrolle des Fahrers über das Fahrzeug wird z. B. ausgeübt durch die Lenkung, die Bremse oder
die Steuerung der Motordrehzahl. 

6.5.  Vorschriften zur breitbandigen Störaussendung von EUBs

6.5.1.  Messverfahren

Die Störaussendung, die durch die für ihren Typ repräsentative EUB erzeugt wird, wird nach dem in Anhang IX
beschriebenen Verfahren gemessen.

6.5.2.  Breitband-Bezugsgrenzwerte für EUBs

6.5.2.1. Werden Messungen nach dem Verfahren in Anhang  IX durchgeführt, sind die Bezugsgrenzwerte der Strahlung
64-54 dBµV/m (1 600-500 µV/m) im Frequenzbereich von 30-75 MHz, wobei dieser Grenzwert bei Frequenzen
über 30 MHz linear über der logarithmisch geteilten Frequenzachse abfällt, und 54-65 dBµV/m (500-1 800 µV/m)
im Frequenzbereich von 75-400 MHz, wobei dieser Grenzwert bei Frequenzen über 75 MHz nach Anlage 5 zu
diesem Anhang linear über der logarithmisch geteilten Frequenzachse ansteigt. Im Frequenzbereich von 400-
1 000 MHz bleibt der Grenzwert konstant bei 65 dBµV/m (1 800 µV/m).

6.5.2.2. Bei der für ihren Typ repräsentativen EUB müssen die gemessenen Werte, ausgedrückt in dBµV/m (µV/m), min­
destens 2,0 dB (20 %) unter den Bezugsgrenzwerten liegen. 

6.6.  Vorschriften zur schmalbandigen Störaussendung von EUBs

6.6.1.  Messverfahren

Die elektromagnetische Störaussendung, die durch die für ihren Typ repräsentative EUB erzeugt wird, wird nach
dem in Anhang X beschriebenen Verfahren gemessen.

6.6.2.  Schmalband-Bezugsgrenzwerte für EUBs

6.6.2.1. Werden Messungen nach dem Verfahren in Anhang  X durchgeführt, sind die Bezugsgrenzwerte der Strahlung
54-44  dBµV/m (500-160  µV/m) im Frequenzbereich von 30-75  MHz, wobei dieser Grenzwert bei Frequenzen
über 30 MHz linear über der logarithmisch geteilten Frequenzachse abfällt, und 44-55 dBµV/m (160-560 µV/m)
im Frequenzbereich von 75-400 MHz, wobei dieser Grenzwert bei Frequenzen über 75 MHz nach Anlage 6 zu
diesem Anhang linear über der logarithmisch geteilten Frequenzachse ansteigt. Im Frequenzbereich von 400-
1 000 MHz bleibt der Grenzwert konstant bei 55 dBµV/m (560 µV/m).

6.6.2.2. Bei der für ihren Typ repräsentativen EUB müssen die gemessenen Werte, ausgedrückt in dBµV/m (µV/m), min­
destens 2,0 dB (20 %) unter den Bezugsgrenzwerten liegen. 

6.7.  Vorschriften zur Störfestigkeit von EUBs gegenüber elektromagnetischen Feldern

6.7.1.  Prüfverfahren

Die Störfestigkeit der für ihren Typ repräsentativen EUB gegenüber elektromagnetischen Feldern ist nach einem
der im Anhang XI beschriebenen Messverfahren zu prüfen.
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6.7.2.  Bezugsgrenzwerte zur Störfestigkeit von EUBs

6.7.2.1. Werden Messungen nach den Messverfahren in Anhang  XI durchgeführt, sind die Bezugsgrenzwerte der Stör­
festigkeit: 48 Volt/m für die 150 mm Streifenleitungs-Messmethode, 12 Volt/m für die 800 mm Streifenleitungs-
Messmethode, 60 Volt/m für die Transversal-Elektro-Magnetischen (TEM)-Zellen-Messmethode, 48  mA für die
Stromeinspeisungs-Messmethode und 24 Volt/m für die Methode der Feldeinstrahlung. 

6.7.2.2. Die für ihren Typ repräsentative EUB darf, bei einer Feldstärke oder Stromstärke, ausgedrückt in geeigneten line­
aren Einheiten 25 % über dem Bezugsgrenzwert, keine Funktionsstörung aufweisen, die eine Verminderung des
Leistungsverhaltens bewirken würde, die andere Verkehrsteilnehmer verwirren könnte oder irgendeine Beein­
trächtigung der unmittelbaren Kontrolle des Fahrers über das Fahrzeug, das mit dem System ausgerüstet ist, die
vom Fahrer oder anderen Verkehrsteilnehmern beobachtet werden kann. 

7.  ÜBEREINSTIMMUNG DER PRODUKTION

7.1. Die Übereinstimmung der Produktion im Hinblick auf die elektromagnetische Verträglichkeit eines Fahrzeugs
oder eines Bauteils oder einer selbständigen technischen Einheit wird auf Basis der Daten überprüft, die, je nach­
dem, in dem (den) EG-Typgenehmigungsbogen (-bögen) in Anhang IV und/oder Anhang V dargelegt sind. 

7.2. Wird die Übereinstimmung eines der Serie entnommenen Fahrzeugs, eines Bauteils oder einer selbständigen tech­
nischen Einheit überprüft, gilt die Erfüllung der Anforderungen dieser Richtlinie durch die Produktion hinsicht­
lich gestrahlten breitbandigen und schmalbandigen Störaussendungen als gewährleistet, wenn die gemessenen
Werte jeweils die in den Nummern  6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.3.2.1 und  6.3.2.2 beschriebenen Bezugsgrenzwerte um
nicht mehr als 2 dB (25 %) überschreiten. 

7.3. Wird die Übereinstimmung eines der Serie entnommenen Fahrzeugs, eines Bauteils oder einer selbständigen tech­
nischen Einheit überprüft, gilt die Erfüllung der Anforderung dieser Richtlinie durch die Produktion hinsichtlich
der Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischer Strahlung als gewährleistet, wenn das Fahrzeug, das Bauteil oder
die selbständige technische Einheit keine Beeinträchtigung der unmittelbaren Kontrolle des Fahrzeugs zeigt, die
vom Fahrer oder anderen Verkehrsteilnehmern beobachtet werden kann, wenn sich das Fahrzeug in dem in
Anhang VIII Nummer 4 beschriebenen Zustand befindet und einer in Volt/m ausgedrückten Feldstärke von bis
zu 80 % der in Nummer 6.4.2.1 dieses Anhangs genannten Referenzgrenzwerte ausgesetzt wird. 

8.  AUSNAHMEN

8.1. Enthält ein Fahrzeug oder ein elektrisches/elektronisches System oder eine EUB keinen Oszillator mit einer
Betriebsfrequenz über 9 kHz, so wird unterstellt, dass es die Anforderungen der Nummern 6.3.2 und 6.6.2 dieses
Anhangs und die Anforderungen der Anhänge VII und X erfüllt. 

8.2. Fahrzeuge, die keine elektrischen/elektronischen Systeme oder EUBs haben, die die unmittelbare Kontrolle des
Fahrzeugs betreffen, brauchen nicht auf Störfestigkeit geprüft werden, und es wird unterstellt, dass die Anforde­
rungen der Nummer 6.4 dieses Anhangs und die Anforderungen des Anhangs VIII erfüllt werden. 

8.3. EUBs, deren Funktionen keinen Einfluss auf die unmittelbare Kontrolle des Fahrzeugs haben, brauchen nicht auf
Störfestigkeit geprüft werden, und es wird unterstellt, dass die Anforderungen der Nummer 6.7 dieses Anhangs
und die Anforderungen des Anhangs XI erfüllt werden. 

8.4.  Elektrostatische Entladung

Bei mit Reifen ausgerüsteten Kraftfahrzeugen kann die Karosserie/das Fahrgestell als eine elektrisch isolierte Struk­
tur betrachtet werden. Bedeutende elektrostatische Änderungen hinsichtlich des äußeren Umfelds des Fahrzeugs
treten nur in dem Augenblick auf, wenn der Insasse in das Fahrzeug einsteigt oder aus diesem aussteigt. Da sich
das Fahrzeug in diesem Augenblick im Stillstand befindet, wird eine Typgenehmigungsprüfung hinsichtlich elek­
trostatischer Entladung nicht für notwendig erachtet.

8.5.  Leitungsgeführte Störgrößen

Da während einer normalen Fahrt keine äußeren elektrischen Verbindungen an Kraftfahrzeuge angeschlossen
sind, werden hinsichtlich des äußeren Umfelds keine leitungsgeführten Störgrößen erzeugt. Die Verantwortung
dafür zu sorgen, dass die Ausrüstung den leistungsgeführten Störgrößen innerhalb eines Fahrzeugs widerstehen
kann, die z. B. beim Schalten unter Last und Wechselwirkungen zwischen Systemen auftreten können, liegt beim
Hersteller. Für leitungsgeführte Störungen wird eine Typgenehmigungsprüfung nicht für notwendig erachtet.



20.8.2009 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 216/13

Anlage 1

Breitband-Bezugsgrenzwerte für Fahrzeuge

Abstand Antenne — Fahrzeug: 10 m

Frequenz — Megahertz — logarithmisch

Siehe Anhang I Nummer 6.2.2.1
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Anlage 2

Breitband-Bezugsgrenzwerte für Fahrzeuge

Abstand Antenne — Fahrzeug: 3 m

Frequenz — Megahertz — logarithmisch

Siehe Anhang I Nummer 6.2.2.2
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Anlage 3

Schmalband-Bezugsgrenzwerte für Fahrzeuge

Abstand Antenne — Fahrzeug: 10 m

Frequenz — Megahertz — logarithmisch

Siehe Anhang I Nummer 6.3.2.1
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Anlage 4

Schmalband-Bezugsgrenzwerte für Fahrzeuge

Abstand Antenne — Fahrzeug: 3 m

Frequenz — Megahertz — logarithmisch

Siehe Anhang I Nummer 6.3.2.2
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Anlage 5

Breitband-Bezugsgrenzwerte für elektrische/elektronische Unterbaugruppen

Frequenz — Megahertz — logarithmisch

Siehe Anhang I Nummer 6.5.2.1
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Anlage 6

Schmalband-Bezugsgrenzwerte für elektrische/elektronische Unterbaugruppen

Frequenz — Megahertz — logarithmisch

Siehe Anhang I Nummer 6.6.2.1
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Anlage 7

Beispiel eines EG-Typgenehmigungszeichens

Die EUB, die obiges EG-Typgenehmigungszeichen trägt, ist ein Gerät das in Deutschland (e1) unter der Grund-
Genehmigungsnummer 0148 genehmigt wurde. Die ersten zwei Zahlen (02) zeigen an, dass das Gerät die Anforderungen 
der Richtlinie 75/322/EWG in der Fassung der Richtlinie 2000/2/EG erfüllt.

Die verwendeten Zeichen sind nur beispielhaft.
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ANHANG II

Beschreibungsbogen Nr. … gemäß Anhang I der Richtlinie 2003/37/EG über die EG-Typgenehmigung einer 
land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschine hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (Richtlinie 

2009/64/EG)

Die nachstehenden Angaben sind, soweit sie in Frage kommen, zusammen mit dem Verzeichnis der beiliegenden Unter­
lagen in dreifacher Ausfertigung einzureichen. Liegen Zeichnungen bei, so müssen diese das Format A4 haben oder auf 
das Format A4 gefaltet sein und hinreichende Einzelheiten in geeignetem Maßstab enthalten.

Liegen Fotografien bei, so müssen diese hinreichende Einzelheiten enthalten. Verfügt ein System, ein Bauteil oder eine 
technische Einheit über eine elektronische Steuerung, sind Angaben über ihre Funktion zu machen.

0.  Allgemeines

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): 

0.2. Typ (ggf. Varianten und Versionen angeben): 

0.3. Merkmale zur Typidentifizierung, sofern an der Zugmaschine vorhanden: 

0.3.1. Herstellerschild (Lage und Anbringungsart): 

0.4. Zugmaschinenklasse: 

0.5. Name und Anschrift des Herstellers: 

0.8. Name(n) und Anschrift(en) der Fertigungsstätte(n): 

1.  Allgemeine Baumerkmale der Zugmaschine

Fotografie(-n) und/oder Zeichnung(-en) der repräsentativen Zugmaschine:

1.2. Lage und Anordnung des Motors: 

3.  Antriebsmaschine

3.1.2. Typ und Handelsbezeichnung des repräsentativen Motors (wie auf dem Motor oder anderen Merkmalen zur Typ­
identifizierung angegeben): 

3.1.4. Name und Anschrift des Herstellers: 

3.1.6. Arbeitsweise: 

— Fremdzündung/Selbstzündung (1) 

— Direkteinspritzung/indirekte Einspritzung (1) 

— Zweitakt/Viertakt (1)

3.2.1.6. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 

3.2.1.9. Drehzahl bei maximalem Drehmoment: … min-1 

3.2.3. Kraftstoffsystem: 

3.2.3.1. Kraftstoffpumpe: 

Druck (2) oder Kennlinie … KPa 

3.2.3.2. Einspritzanlage: 

3.2.4.2.1. Beschreibung der Anlage: 
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3.2.5. Elektronische Steuerungsfunktion: 

Beschreibung der Anlage: 

3.11. Elektrisches System: 

3.11.1. Nennspannung in V an der positiven/negativen Masse (1) … Volt 

3.11.2. Lichtmaschine: 

3.11.2.1. Typ: 

3.11.2.2. Nennleistung: 

4.  Kraftübertragung

4.2. An der Kraftübertragung (mechanisch, hydraulisch, elektrisch usw.): 

4.2.1. Kurze Beschreibung der elektrischen/elektronischen Bauteile (sofern vorhanden): 

6.  Radaufhängung (sofern vorhanden)

6.2.2. Kurze Beschreibung der elektrischen/elektronischen Bauteile (sofern vorhanden): 

7.  Lenkanlage

7.2.2.1. Kurze Beschreibung der elektrischen/elektronischen Bauteile (sofern vorhanden): 

7.2.6. Gegebenenfalls Verstellbereich und Betätigung der Lenkradverstellung: 

8.  Bremsanlage

8.5. Bei Zugmaschinen mit Blockierverhinderern: Funktionsbeschreibung des Systems (einschließlich der elektroni­
schen Teile), elektronisches Blockschaltbild, Darstellung der hydraulischen oder pneumatischen Kreise: 

9.  Sichtfeld, Verglasung, Scheibenwischer und Rückspiegel

9.2. Verglasung: 

9.2.3.4. Kurze Beschreibung der elektrischen/elektronischen Bauteile (sofern vorhanden) des Fensterhebermechanismus: 

9.3. Scheibenwischer: 

Technische Beschreibung: 

9.4. Rückspiegel (Anordnung jedes Rückspiegels): 

9.4.6. Kurze Beschreibung der elektrischen/elektronischen Bauteile (sofern vorhanden) der Einstelleinrichtung: 

9.5. Entfrostungs- und Trocknungsanlagen: 

9.5.1. Technische Beschreibung: 

10.  Umsturzschutz und Wetterschutz, Sitze und Ladepritsche

10.3. Sitze und Fußstützen: 

10.3.1.4. Anordnung und Hauptmerkmale: 

10.3.1.5. Einstelleinrichtung: 

10.3.1.6. Verstell- und Verriegelungseinrichtung: 

ED9002.8.02
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10.5. Funkentstörung: 

10.5.1. Beschreibung und Zeichnung (oder Fotos) der Form und verwendeten Werkstoffe desjenigen Teils des Fahrzeug­
aufbaus, der den Motorraum bildet, sowie des daran angrenzenden Teils des Fahrgastraums: 

10.5.2. Zeichnungen oder Fotos der Lage der im Motorraum untergebrachten Metallteile (z. B. Heizung, Reserverad, Luft­
filter, Lenkanlage usw.): 

10.5.3. Tabelle und Zeichnung der Entstörmittel: 

10.5.4. Angabe des Nennwerts des Gleichstromwiderstandes und bei Widerstandszündkabeln, des Widerstands-
Nennwertes je Meter: 

11.  Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen

11.3. Kurze Beschreibung anderer elektrischer/elektronischer Bauelemente als Leuchten (sofern vorhanden): 

12.  Verschiedenes

12.8. Beschreibung der für den Betrieb und die Steuerung beförderter oder gezogener Geräte verwendeten 
On-board-Elektronik: 

(1) Nichtzutreffendes streichen.
(2) Toleranz angeben.
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Anlage 1

Beschreibung des Fahrzeugs, das ausgewählt wurde, den Typ zu repräsentieren

Karosserievariante:

Linkslenker oder Rechtslenker:

Radstand:

Wahlweise Bauteile:
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Anlage 2

Für die Ausstellung des EG-Typgenehmigungsbogens vom Hersteller oder den beauftragten/anerkannten Labors zur Verfü­
gung gestellte(r) Prüfbericht(e).
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ANHANG III

Beschreibungsbogen Nr. … hinsichtlich der EG-Typgenehmigung einer elektrischen/elektronischen 
Unterbaugruppe (EBU) in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 2009/64/EG)

Die nachstehenden Angaben, falls zutreffend, sind zusammen mit einem Verzeichnis der beigefügten Unterlagen in drei­
facher Ausfertigung einzureichen. Liegen Zeichnungen bei, so müssen diese im Format A4 ausgeführt oder auf dieses 
Format gefaltet sein und hinreichende Einzelheiten in geeignetem Maßstab enthalten. Auf gegebenenfalls beigefügten 
Fotos müssen hinreichende Einzelheiten zu sehen sein.

Bei mikroprozessorgesteuerten Systemen, Bauteilen oder selbständigen technischen Einheiten sind entsprechende Anga­
ben über ihre Wirkungsweise zu machen.

0.  ALLGEMEINES

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): 

0.2. Typ und Handelsbezeichnung(en): 

0.5. Name und Anschrift des Herstellers: 

0.7. Bei Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten, Lage und Anbringungsart des EG-Typgenehmigungszeichens: 

0.8. Anschrift(en) der Fertigungsstätte(n): 

1.  DIESE EUB WIRD ALS BAUTEIL/STE

(1)  Nichtzutreffendes streichen.

 (1) GENEHMIGT

2.  MÖGLICHE BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE BENUTZUNG UND BEDINGUNGEN FÜR DIE ANBRINGUNG:
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Anlage 1

Beschreibung der EUB, die ausgewählt wurde, den Typ zu repräsentieren:
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Anlage 2

Für die Ausstellung des EG-Typgenehmigungsbogens vom Hersteller oder den beauftragten/anerkannten Labors eingereich­
te(r) Prüfbericht(e).
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ANHANG IV

MUSTER

(Größtformat: A4  (210 × 297 mm)

EG-TYPGENEHMIGUNGSBOGEN

„FAHRZEUG“

Benachrichtigung über

— die EG-Typgenehmigung (1) 

— die Erweiterung der EG-Typgenehmigung (1) 

— die Verweigerung der EG-Typgenehmigung (1) 

— den Entzug der EG-Typgenehmigung (1)

für einen Fahrzeugtyp gemäß der Richtlinie 2009/64/EG.

EG-Typgenehmigungsnummer:

Grund für die Erweiterung:

ABSCHNITT  I

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): 

0.2. Typ und Handelsbezeichnung(en): 

0.3. Merkmale zur Typidentifizierung, sofern am Fahrzeug/Bauteil/an der selbständigen technischen Einheit 
vorhanden (1) (2): 

0.3.1. Anbringungsstelle dieser Merkmale: 

0.4. Fahrzeug: 

0.5. Name und Anschrift des Herstellers: 

0.8. Anschrift(en) der Fertigungsstätte(n): 

ABSCHNITT  II

1. Zusätzliche Angaben (erforderlichenfalls): Siehe Anlage 

2. Für die Durchführung der Prüfungen zuständiger technischer Dienst: 

3. Datum des Prüfprotokolls: 

4. Nummer des Prüfprotokolls: 

5. Gegebenenfalls Bemerkungen: Siehe Anlage 

6. Ort: 

7. Datum: 

8. Unterschrift: 

9. Das Inhaltsverzeichnis der bei den zuständigen Behörden hinterlegten Typgenehmigungsunterlagen, die auf Antrag 
erhältlich sind, liegt bei. 

(1) Nichtzutreffendes streichen.
(2) Enthalten die Merkmale zur Typidentifizierung Zeichen, die für die Typbeschreibung des Fahrzeugs, des Bauteils oder der selbständigen 

technischen Einheit gemäß diesem EG-Typgenehmigungsbogen nicht wesentlich sind, so sind diese Schriftzeichen in den betreffenden 
Unterlagen durch das Symbol „?“ darzustellen (Beispiel: ABC??123??).
�
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Anlage zu dem EG-Typgenehmigungsbogen Nr. … betreffend die EG-Typgenehmigung für ein Fahrzeug gemäß 
der Richtlinie 2009/64/EG

1. Ergänzende Angaben 

1.1. Spezielle Einrichtungen für die Zwecke des Anhangs VI dieser Richtlinie (falls erforderlich): (z. B. …) 

1.2. Nennspannung des elektrischen Systems: … V pos./neg. Masse 

1.3. Aufbautyp: 

1.4. Liste der in dem (den) geprüften Fahrzeug(en) eingebauten elektronischen Systeme, nicht begrenzt auf die Punkte im 
Beschreibungsbogen (siehe Anhang II Anlage 1): 

1.5. Beauftragtes/anerkanntes Labor (für die Zwecke dieser Richtlinie), zuständig für die Durchführung der Prüfungen: 

5. Bemerkungen: 

(z. B. gültig für sowohl Linkslenker- als auch Rechtslenker-Fahrzeuge) 
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ANHANG V

MUSTER

(Größtformat: A4  (210 × 297 mm)

EG-TYPGENEHMIGUNGSBOGEN

„EUB“

Benachrichtigung über

— die EG-Typgenehmigung (1) 

— die Erweiterung der EG-Typgenehmigung (1) 

— die Verweigerung der EG-Typgenehmigung (1) 

— den Entzug der EG-Typgenehmigung (1)

für ein Bauteil/eine selbständige technische Einheit (1) gemäß der Richtlinie 2009/64/EG.

EG-Typgenehmigungsnummer:

Grund für die Erweiterung:

ABSCHNITT  I

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): 

0.2. Typ und Handelsbezeichnung(en): 

0.3. Merkmale zur Typidentifizierung, sofern am Fahrzeug/Bauteil/an der selbständigen technischen Einheit 
vorhanden (1) (2): 

0.3.1. Anbringungsstelle dieser Merkmale: 

0.4. Fahrzeug: 

0.5. Name und Anschrift des Herstellers: 

0.7. Bei Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten, Lage und Anbringungsart des EG-Typgenehmigungszeichens: 

0.8. Anschrift(en) der Fertigungsstätte(n): 

ABSCHNITT  II

1. Zusätzliche Angaben (erforderlichenfalls): Siehe Anlage 

2. Für die Durchführung der Prüfungen zuständiger technischer Dienst: 

3. Datum des Prüfprotokolls: 

4. Nummer des Prüfprotokolls: 

5. Gegebenenfalls Bemerkungen: Siehe Anlage 

6. Ort: 

7. Datum: 

8. Unterschrift: 

9. Das Inhaltsverzeichnis der bei den zuständigen Behörden hinterlegten Typgenehmigungsunterlagen, die auf Antrag 
erhältlich sind, liegt bei. 

(1) Nichtzutreffendes streichen.
(2) Enthalten die Merkmale zur Typidentifizierung Zeichen, die für die Typbeschreibung des Fahrzeugs, des Bauteils oder der selbständigen 

technischen Einheit gemäß diesem EG-Typgenehmigungsbogen nicht wesentlich sind, so sind diese Schriftzeichen in den betreffenden 
Unterlagen durch das Symbol „?“ darzustellen (Beispiel: ABC??123??).
�
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Anlage zu dem EG-Typgenehmigungsbogen Nr. … betreffend die EG-Typgenehmigung für eine 
elektrische/elektronische Unterbaugruppe gemäß der Richtlinie 2009/64/EG

1. Ergänzende Angaben 

1.1. Nennspannung des elektrischen Systems: … V 

1.2. Diese selbständige technische Einheit kann für jeden Fahrzeugtyp mit folgenden Einschränkungen verwendet werden: 

1.2.1. Einbauvorschriften (gegebenenfalls): 

1.3. Diese selbständige technische Einheit kann nur für die folgenden Fahrzeugtypen verwendet werden: 

1.3.1. Einbauvorschriften (gegebenenfalls): 

1.4. Angewandte(s) spezielle(s) Prüfverfahren und Frequenzbereiche zur Ermittlung der Störfestigkeit: (Bitte Angabe des 
genauen Verfahrens nach Anhang XI) 

1.5. Beauftragtes/anerkanntes Labor (für die Zwecke dieser Richtlinie) zuständig für die Durchführung der Prüfung: 

5. Bemerkungen: 
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ANHANG VI

VERFAHREN ZUR MESSUNG VON GESTRAHLTEN BREITBANDIGEN ELEKTROMAGNETISCHEN 
STÖRAUSSENDUNGEN AUS FAHRZEUGEN

1.  ALLGEMEINES

1.1. Das in diesem Anhang beschriebene Prüfverfahren ist nur auf Fahrzeuge anzuwenden. 

1.2.  Messgeräte

Die Messeinrichtungen müssen der Veröffentlichung Nr.  16-1  (93) des Internationalen Sonderausschusses für 
Rundfunkstörungen (CISPR) entsprechen.

Ein Quasi-Spitzenwert-Detektor wird verwendet für die Messung der breitbandigen elektromagnetischen Störaus­
sendungen nach diesem Anhang, oder, wenn ein Spitzenwert-Detektor verwendet wird, muss ein angemessener 
Korrekturfaktor berücksichtigt werden, abhängig von der Zündimpulsrate.

1.3.  Prüfmethode

Diese Prüfung dient zur Messung der breitbandigen elektromagnetischen Strahlung von Systemen mit Fremd­
zündung und Elektromotoren (Motoren mit Elektroantrieb, Motoren von Heiz- oder Entfrostungssystemen, 
Kraftstoffpumpen, hydraulischen Pumpen usw.), mit denen das Fahrzeug ständig ausgerüstet ist.

Zwei alternative Antennenabstände sind erlaubt: 10 m oder 3 m zum Fahrzeug. In jedem Fall müssen die Anfor­
derungen von Nummer 3 erfüllt werden.

2.  MESSERGEBNISSE

Die Messergebnisse müssen in dB µV/m (µV/m) für 120 kHz Bandbreite angegeben werden. Wenn bei bestimmten 
Frequenzen die tatsächliche Bandbreite B (in kHz) des Messgeräts von 120 kHz abweicht, sind die Messwerte auf 
120 kHz Bandbreite durch Multiplikation mit dem Faktor 120/B umzurechnen.

3.  MESSPLATZ

3.1. Die Messungen müssen auf ebenem, freiem Gelände vorgenommen werden, das, innerhalb eines Kreises von min­
destens 30 m Radius um einen Punkt in der Mitte des Abstands zwischen dem Fahrzeug und der Antenne, frei von 
elektromagnetisch reflektierenden Oberflächen ist (siehe Anlage 1 Abbildung 1). 

3.2. Das Messgerät, die Testkabine oder das Fahrzeug in dem die Messgeräte untergebracht sind, darf sich auf dem Prüf­
gelände befinden, aber nur in dem in Anlage 1 Abbildung 1 gezeigten erlaubten Bereich. 

Andere Messantennen sind im Prüfgelände, bei einem Mindestabstand von 10 m sowohl von der Empfangsan­
tenne als auch von dem zu prüfenden Fahrzeug, erlaubt, vorausgesetzt es kann nachgewiesen werden, dass die Prü­
fergebnisse nicht beeinflusst werden. 

3.3. Geschirmte Absorberhallen können verwendet werden, wenn Korrelation zwischen der Absorberhalle und einem 
Freifeld-Messplatz nachgewiesen werden kann. Geschirmte Absorberhallen müssen die maßlichen Anforderungen 
nach Anlage 1 Abbildung 1 mit Ausnahme des Abstands zwischen Antenne und Fahrzeug und der Antennenhöhe 
nicht erfüllen. Auch brauchen in diesem Fall keine Überprüfungen der Umgebungsstrahlung vor oder nach der Prü­
fung gemäß Nummer 3.4 durchgeführt zu werden. 

3.4.  Umgebung

Um sicherzustellen, dass keine Fremdstörung oder kein Fremdsignal mit einfällt, das die Ergebnisse wahrnehmbar 
beeinflussen könnte, sind vor und nach der eigentlichen Messung Überprüfungen vorzunehmen. Ist das Fahrzeug 
während der Umgebungsmessungen anwesend, muss sichergestellt werden, dass keine vom Fahrzeug ausgehen­
den Störungen die Umgebungsmessungen wesentlich beeinflussen, z. B. durch Entfernen des Fahrzeugs vom Prüf­
gelände, Entfernen des Zündschlüssels oder durch Abtrennen der Batterie. Bei beiden Messungen muss die 
Fremdstörung oder das Fremdsignal mindestens 10 dB unter den Störaussendungs-Grenzwerten jeweils nach 
Anhang I Nummer 6.2.2.1 oder Nummer 6.2.2.2 liegen, außer bei der gewollten Übertragung von schmalbandi­
gen Signalen.
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4.  ZUSTAND DES FAHRZEUGS WÄHREND DER PRÜFUNGEN

4.1.  Motor

Der Motor muss bei normaler Betriebstemperatur laufen und das Getriebe muss sich in Leerlaufstellung befinden. 
Wenn dies aus praktischen Gründen nicht möglich ist, können alternative Vereinbarungen in gegenseitigem Ein­
verständnis zwischen dem Hersteller und der Prüfbehörde getroffen werden.

Es ist darauf zu achten, dass der die Drehzahl einstellende Mechanismus nicht die elektromagnetische Strahlung 
beeinflusst. Bei jeder Messung muss die Motordrehzahl betragen:

Art des Motors
Messverfahren

Quasi-Spitzenwerte Spitzenwerte

Fremdzündung Motordrehzahl Motordrehzahl

ein Zylinder 2 500 U/min ± 10 % 2 500 U/min ± 10 %

mehr als ein Zylinder 1 500 U/min ± 10 % 1 500 U/min ± 10 %

4.2. Fallen Regen oder andere Niederschläge auf das Fahrzeug, so dürfen keine Messungen vorgenommen werden, eben­
falls nicht innerhalb von 10 Minuten nach Ende solcher Niederschläge. 

5.  ART DER ANTENNE, LAGE UND AUSRICHTUNG

5.1.  Art der Antenne

Jede Antennenart kann verwendet werden, vorausgesetzt, dass ihre Antennenfaktoren auf die Referenzantenne
umrechenbar sind. Zur Kalibrierung der Antenne ist die Methode nach CISPR Veröffentlichung Nr.  12, 3. Aus­
gabe, Anlage A anzuwenden.

5.2.  Höhe und Messentfernung

5.2.1.  Höhe

5.2.1.1.  10 m-Prüfung

Das Phasenzentrum der Antenne muss 3,0 ± 0,05 m über der Ebene sein, auf der das Fahrzeug steht.

5.2.1.2.  3 m-Prüfung

Das Phasenzentrum der Antenne muss 1,8 ± 0,05 m über der Ebene sein, auf der das Fahrzeug steht.

5.2.1.3. Kein Teil von Empfangselementen jeglicher Antenne darf näher als 0,25 m zu der Ebene sein, auf der das Fahrzeug
steht. 

5.2.2.  Messentfernung

5.2.2.1.  10 m-Prüfung

Die horizontale Entfernung von der Spitze oder einem entsprechend geeigneten Punkt der Antenne, festgelegt wäh­
rend des Umrechnungsverfahrens nach Nummer 5.1, zur Oberfläche der Fahrzeugkarosserie muss 10,0 ± 0,2 m
betragen.

5.2.2.2.  3 m-Prüfung

Die horizontale Entfernung von der Spitze oder einem entsprechend geeigneten Punkt der Antenne, festgelegt wäh­
rend des Umrechnungsverfahrens nach Nummer 5.1, zur Oberfläche der Fahrzeugkarosserie muss 3,0 ± 0,05 m
betragen.

5.2.2.3. Wird die Prüfung in einem gegenüber Hochfrequenzeinstrahlung geschirmten und mit Absorbermaterial ausge­
kleideten Raum durchgeführt, dürfen die Empfangselemente der Antenne nicht näher als 1,0 m zum strahlungs­
absorbierenden Material und nicht näher als 1,5 m zur Wand des geschirmten Raums sein. Zwischen der
Empfangsantenne und dem zu prüfenden Fahrzeug darf kein absorbierendes Material sein. 
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5.3.  Lage der Antenne zum Fahrzeug

Die Antenne ist nacheinander auf der linken und rechten Fahrzeugseite aufzustellen, wobei sie sich parallel zur
Längsmittelebene des Fahrzeugs und auf Höhe der Motormitte befinden muss, die als der auf der Hauptachse des
Fahrzeugs und in der Mitte zwischen den Mittelpunkten der Vorder- und Hinterachse des Fahrzeugs liegender Punkt
definiert ist (siehe Anlage 1 Abbildung 1).

5.4.  Ausrichtung der Antenne

Für jeden Messpunkt sind Messungen, einmal mit der Antenne in horizontaler und einmal in vertikaler Polarisa­
tion, auszuführen (siehe Anlage 1 Abbildung 2).

5.5.  Messwerte

Der Höchstwert der vier Messwerte, aufgenommen in Übereinstimmung mit den Nummern 5.3 und 5.4 bei jeder
Festfrequenz, ist bei der Frequenz, bei der die Messungen gemacht wurden, als maßgebend festzuhalten.

6.  FREQUENZEN

6.1.  Messungen

Die Messungen sind über den Frequenzbereich von 30 bis 1 000  MHz vorzunehmen. Zum Nachweis der Erfül­
lung der Anforderungen dieses Anhangs durch das Fahrzeug wird die Prüfbehörde bis zu 13 Frequenzen in diesem
Bereich prüfen, z.  B. 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900  MHz. Falls der Grenzwert
während der Prüfung überschritten wird, müssen Untersuchungen gemacht werden um sicherzustellen, dass dies
vom Fahrzeug verursacht wurde und nicht von einer Umgebungsstörquelle.

6.1.1. Die Grenzwerte gelten über den Frequenzbereich von 30 bis 1 000 MHz.

6.1.2. Die Messungen können entweder mit Quasi-Spitzenwert- oder Spitzenwert-Detektoren durchgeführt werden. Die
Grenzwerte in Anhang  I Nummern 6.2 und 6.5 gelten für Quasi-Spitzenwert-Messungen. Wird mit Spitzenwert
gemessen, müssen 38 dB für 1 MHz Bandbreite addiert oder 22 dB für 1 kHz Bandbreite subtrahiert werden. 

6.2.  Toleranzen

Nenn-Punktfrequenz
(MHz)

Toleranz
(MHz)

45, 65, 90, 120, 150, 190 und 230 ± 5

280, 380, 450, 600, 750 und 900 ± 20

Die Toleranzen gelten für die angeführten Messfrequenzen und ermöglichen es, Störungen von Sendern auszu­
weichen, die auf oder in der Nähe der genannten Messfrequenz arbeiten.



20.8.2009 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 216/35

Anlage 1

Abbildung 1

PRÜFGELÄNDE DER ZUGMASCHINE

(Ebenes freies Gelände, frei von elektromagnetisch reflektierenden Oberflächen)
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Abbildung 2

ANORDNUNG DER ANTENNE ZUR ZUGMASCHINE
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ANHANG VII

VERFAHREN ZUR MESSUNG VON GESTRAHLTEN SCHMALBANDIGEN ELEKTROMAGNETISCHEN 
STÖRUNGEN AUS FAHRZEUGEN

1.  ALLGEMEINES

1.1. Das in diesem Anhang beschriebene Prüfverfahren ist nur auf Fahrzeuge anzuwenden. 

1.2.  Messgeräte

Die Messeinrichtungen müssen der Veröffentlichung Nr.  16-1  (93) des Internationalen Sonderausschusses für 
Rundfunkstörungen (CISPR) entsprechen.

Ein Mittelwert-Detektor oder ein Spitzenwert-Detektor wird verwendet für die Messung der schmalbandigen elek­
tromagnetischen Störungen nach diesem Anhang.

1.3.  Prüfmethode

1.3.1. Diese Prüfung dient zur Messung schmalbandiger elektromagnetischer Störungen, die von Systemen auf Basis von 
Mikroprozessoren oder anderen schmalbandigen Quellen ausgehen könnten. 

1.3.2. Als erster Prüfschritt muss das Niveau der Strahlung im FM-Frequenzbereich (88-108  MHz) an der Fahrzeug-
Rundfunkantenne, mit der in Nummer 1.2 festgelegten Ausrüstung, gemessen werden. Wird das in Anhang I Num­
mer  6.3.2.4 festgelegte Niveau nicht überschritten, dann wird das Fahrzeug betrachtet, als erfülle es die 
Anforderungen dieses Anhangs in Bezug auf diesen Frequenzbereich, und die vollständige Prüfung wird nicht 
durchgeführt. 

1.3.3. Bei der Durchführung der vollständigen Prüfung sind zwei alternative Antennenabstände erlaubt, 10 m oder 3 m 
zum Fahrzeug. In jedem Fall müssen die Anforderungen von Nummer 3 dieses Anhangs erfüllt werden. 

2.  MESSERGEBNISSE

Die Messergebnisse müssen in dBµV/m (µV/m) angegeben werden.

3.  MESSPLATZ

3.1. Die Messungen müssen auf ebenem, freiem Gelände, innerhalb eines Kreises von mindestens 30 m Radius um einen 
Punkt in der Mitte des Abstands zwischen dem Fahrzeug und der Antenne vorgenommen werden. Das Gelände 
muss elektromagnetisch reflektionsfrei sein (siehe Anhang VI Anlage 1 Abbildung 1). 

3.2. Das Messgerät, die Testkabine oder das Fahrzeug in dem die Messgeräte untergebracht sind, darf sich auf dem Prüf­
gelände befinden, aber nur in dem in Anhang VI Anlage 1 Abbildung 1 gezeigten erlaubten Bereich. 

Andere Messantennen sind im Prüfgelände, bei einem Mindestabstand von 10 m sowohl von der Empfangsan­
tenne als auch von dem zu prüfenden Fahrzeug, erlaubt, vorausgesetzt es kann nachgewiesen werden, dass die Prü­
fergebnisse nicht beeinflusst werden. 

3.3. Geschirmte Absorberhallen können verwendet werden, wenn Korrelation zwischen der geschirmten Absorber­
halle und dem Freifeld-Messplatz nachgewiesen werden kann. Geschirmte Absorberhallen müssen die maßlichen 
Anforderungen nach Anhang VI Anlage 1 Abbildung 1 mit Ausnahme des Abstands zwischen Antenne und Fahr­
zeug und der Antennenhöhe nicht erfüllen. Auch brauchen in diesem Fall keine Überprüfungen der Umgebungs­
störungen vor oder nach der Prüfung gemäß Nummer 3.4 dieses Anhangs durchgeführt zu werden. 

3.4.  Umgebung

Um sicherzustellen, dass keine Fremdstörung oder kein Fremdsignal mit einfällt, das die Ergebnisse wahrnehmbar 
beeinflussen könnte, sind vor und nach der eigentlichen Messung Überprüfungen vorzunehmen. Es ist sicherzu­
stellen, dass keine Störung vom Fahrzeug die Umgebungsmessungen wesentlich beeinflusst, z. B. durch Entfernen 
des Fahrzeugs vom Prüfgelände, Entfernen des Zündschlüssels oder durch Abtrennen der Batterie. Bei beiden Mes­
sungen muss die Fremdstörung oder das Fremdsignal mindestens 10 dB unter den Grenzwerten jeweils nach 
Anhang I Nummer 6.3.2.1 oder Nummer 6.3.2.2 liegen, außer bei der gewollten Übertragung von schmalbandi­
gen Signalen.
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4.  ZUSTAND DES FAHRZEUGS WÄHREND DER PRÜFUNGEN

4.1. Alle elektronischen Systeme des Fahrzeugs müssen unter den normalen Bedingungen eines stehenden Fahrzeugs 
betrieben werden. 

4.2. Die Zündung muss eingeschaltet sein. Der Motor darf nicht in Betrieb sein. 

4.3. Fallen Regen oder andere Niederschläge auf das Fahrzeug, so dürfen keine Messungen vorgenommen werden, eben­
falls nicht innerhalb von 10 Minuten nach Ende solcher Niederschläge. 

5.  ART DER ANTENNE, LAGE UND AUSRICHTUNG

5.1.  Art der Antenne

Jede Antennenart kann verwendet werden, vorausgesetzt, dass ihre Antennenfaktoren auf die Referenzantenne 
umrechenbar sind. Zur Kalibrierung der Antenne ist die Methode nach CISPR Veröffentlichung Nr.  12, 3. Aus­
gabe, Anlage A anzuwenden.

5.2.  Höhe und Messentfernung

5.2.1.  Höhe

5.2.1.1.  10-m-Prüfung

Das Phasenzentrum der Antenne muss 3,0 ± 0,05 m über der Ebene sein, auf der das Fahrzeug steht.

5.2.1.2.  3-m-Prüfung

Das Phasenzentrum der Antenne muss 1,8 ± 0,05 m über der Ebene sein, auf der das Fahrzeug steht.

5.2.1.3. Kein Teil von Empfangselementen jeglicher Antenne darf näher als 0,25 m zu der Ebene sein, auf der das Fahrzeug 
steht. 

5.2.2.  Messentfernung

5.2.2.1.  10-m-Prüfung

Die horizontale Entfernung von der Spitze oder einem entsprechend geeigneten Punkt der Antenne, festgelegt wäh­
rend des Umrechnungsverfahrens nach Nummer 5.1, zur Oberfläche der Fahrzeugkarosserie muss 10,0 ± 0,2 m 
betragen.

5.2.2.2.  3-m-Prüfung

Die horizontale Entfernung von der Spitze oder einem entsprechend geeigneten Punkt der Antenne, festgelegt wäh­
rend des Umrechnungsverfahrens nach Nummer 5.1, zur Oberfläche der Fahrzeugkarosserie muss 3,0 ± 0,05 m 
betragen.

5.2.2.3. Wird die Prüfung in einem gegenüber Hochfrequenzeinstrahlung geschirmten und mit Absorbermaterial ausge­
kleideten Raum durchgeführt, dürfen die Empfangselemente der Antenne nicht näher als 1,0 m zum strahlungs­
absorbierenden Material und nicht näher als 1,5 m zur Wand des geschirmten Raums sein. Zwischen der 
Empfangsantenne und dem zu prüfenden Fahrzeug darf kein absorbierendes Material sein. 

5.3.  Lage der Antenne zum Fahrzeug

Die Antenne ist nacheinander auf der linken und rechten Fahrzeugseite aufzustellen, wobei sie sich parallel zur 
Längsmittelebene des Fahrzeugs und auf Höhe der Motormitte befinden muss (siehe Anhang VI Anlage 1 Abbil­
dung 2).

5.4.  Richtung der Antenne

Für jeden Messpunkt sind Messungen, einmal mit der Antenne in horizontaler und einmal in vertikaler Polarisa­
tion, auszuführen (siehe Anhang VI Anlage 1 Abbildung 2).
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5.5.  Messwerte

Der Höchstwert der vier Messwerte, aufgenommen in Übereinstimmung mit den Nummern 5.3 und 5.4 bei jeder 
Festfrequenz, ist bei der Frequenz, bei der die Messungen gemacht wurden, als maßgebend festzuhalten.

6.  FREQUENZEN

6.1.  Messungen

Die Messungen sind über den Frequenzbereich von 30 bis 1 000  MHz vorzunehmen. Dieser Bereich ist in drei­
zehn Bänder einzuteilen. In jedem Band kann eine Festfrequenz geprüft werden, um zu zeigen, dass die geforder­
ten Grenzwerte erfüllt werden. Zum Nachweis der Erfüllung der Anforderungen dieses Anhangs durch das 
Fahrzeug wird die Prüfbehörde bei einer Festfrequenz in jedem der folgenden dreizehn Frequenzbänder prüfen:

30-50; 50-75; 75-100; 100-130; 130-165; 165-200; 200-250; 250-320; 320-400; 400-520; 520-660; 660-820; 
820-1 000 MHz.

Falls der Grenzwert während der Prüfung überschritten wird, müssen Untersuchungen gemacht werden, um sicher­
zustellen, dass dies vom Fahrzeug verursacht wurde und nicht von einer Umgebungsstörquelle.
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ANHANG VIII

VERFAHREN ZUR PRÜFUNG DER STÖRFESTIGKEIT VON FAHRZEUGEN GEGENÜBER EINGESTRAHLTEN 
ELEKTROMAGNETISCHEN FELDERN

1.  ALLGEMEINES

1.1. Das in diesem Anhang beschriebene Prüfverfahren ist nur auf Fahrzeuge anzuwenden. 

1.2.  Prüfverfahren

Diese Prüfung soll die Störfestigkeit gegen eine Beeinträchtigung der unmittelbaren Kontrolle des Fahrzeugs nach­
weisen. Das Fahrzeug ist den in diesem Anhang beschriebenen elektromagnetischen Feldern auszusetzen. Das Fahr­
zeug ist während der Prüfung zu überwachen.

2.  DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE

Für die in diesem Anhang beschriebene Prüfung werden die elektrischen Feldstärken in V/m ausgedrückt.

3.  MESSORT

Die Prüfeinrichtung muss in der Lage sein, Feldstärken in den in diesem Anhang festgelegten Frequenzbereichen 
zu erzeugen. Die Prüfeinrichtung hat (nationale) gesetzliche Vorschriften bezüglich der Erzeugung von elektroma­
gnetischen Feldern zu erfüllen.

Es ist darauf zu achten, dass die Steuerungs- und Überwachungsausrüstung nicht so von gestrahlten Feldern beein­
flusst wird, dass die Prüfungen ungültig sind.

4.  ZUSTAND DES FAHRZEUGS WÄHREND DER PRÜFUNGEN

4.1. Das Fahrzeug ist, außer der notwendigen Prüfausrüstung, in unbeladenem Zustand. 

4.1.1. Der Motor muss normalerweise die Antriebsräder mit einer konstanten Geschwindigkeit antreiben, die drei Viertel 
der Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs entspricht, falls kein technischer Grund den Hersteller veranlasst, eine 
andere Geschwindigkeit zu wählen. Der Fahrzeugmotor muss mit dem entsprechenden Moment belastet werden. 
Gegebenenfalls können die Antriebswellen abgekoppelt werden (z. B. bei Fahrzeugen mit mehr als zwei Achsen), 
sofern durch die Antriebswellen kein Interferenzen hervorrufendes Bauteil angetrieben wird. 

4.1.2. Das Abblendlicht ist einzuschalten. 

4.1.3. Die linken oder rechten Fahrtrichtungsanzeiger sind einzuschalten. 

4.1.4. Alle anderen Systeme, die die Kontrolle des Fahrers des Fahrzeugs beeinflussen, müssen wie im normalen Einsatz 
des Fahrzeugs eingeschaltet sein. 

4.1.5. Das Fahrzeug darf nicht mit dem Prüfraum elektrisch verbunden sein, und zwischen dem Fahrzeug und seiner 
Prüfausrüstung darf keine Verbindung bestehen, außer der in den Nummern 4.1.1 oder 4.2 geforderten. Die Berüh­
rung des Reifens mit dem Boden des Prüfraums stellt keine elektrische Verbindung dar. 

4.2. Bei elektrischen/elektronischen Fahrzeugsystemen, die einen wesentlichen Teil der unmittelbaren Kontrolle des 
Fahrzeugs bilden und nicht unter den in Nummer 4.1 beschriebenen Bedingungen in Betrieb sind, ist es dem Her­
steller erlaubt, einen Bericht oder zusätzliche Unterlagen der Prüfbehörde zur Verfügung zu stellen, dass das 
elektrische/elektronische System des Fahrzeugs die Anforderungen dieser Richtlinie erfüllt. Solche Unterlagen sind 
Bestandteil der Typgenehmigungsdokumentation. 

4.3. Zur Überwachung des Fahrzeugs ist eine störungsfreie Ausrüstung zu verwenden. Die Außenseite des Fahrzeugs 
und der Fahrzeuginnenraum sind zu überwachen, um zu entscheiden, ob die Anforderungen dieses Anhangs erfüllt 
werden. Dies kann z. B. unter Zuhilfenahme einer (mehrerer) Videokamera(s) geschehen. 
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4.4. Das Fahrzeug steht normalerweise mit der Front zur Antenne. Wenn jedoch die elektronischen Steuereinheiten und 
die zugehörige Verkabelung sich überwiegend im Heck des Fahrzeugs befinden, wird die Prüfung normalerweise 
mit dem Heck zur Antenne durchgeführt werden. Im Fall von langen Fahrzeugen (d. h. ausgenommen Pkw und 
leichte Nutzfahrzeuge), deren elektronische Steuereinheiten und zugehörige Verkabelung sich überwiegend in der 
Mitte des Fahrzeugs befinden, kann ein Referenzpunkt (siehe Nummer 5.4) festgelegt werden, der sich entweder 
im Mittelpunkt der linken oder rechten Fahrzeugseite auf der Fahrzeugoberfläche befindet, oder auf einem Punkt 
der Fahrzeugseite liegt, der vom Hersteller in Verbindung mit der zuständigen Behörde gewählt wird, je nach Ver­
teilung der elektronischen Systeme, Anordnung irgendwelcher Verkabelung und ihrer Eigenschaften. 

Eine solche Prüfung kann nur stattfinden, wenn die Bauausführung der Halle dies zulässt. Die Lage der Antenne 
muss im Prüfbericht vermerkt werden. 

5.  TYP DER FELDERZEUGENDEN ANLAGE, LAGE UND AUSRICHTUNG

5.1.  Typ der felderzeugenden Anlage

5.1.1. Der Typ der felderzeugenden Anlage ist so zu wählen, dass die verlangte Feldstärke am Referenzpunkt (siehe Num­
mer 5.4) bei den entsprechenden Frequenzen erreicht wird. 

5.1.2. Die felderzeugende Anlage kann eine Antenne oder ein Feldgenerator (Transmission Line System) sein. 

5.1.3. Der Aufbau und die Ausrichtung jeder felderzeugenden Anlage muss so sein, dass das erzeugte Feld im Bereich 
von 20 bis 1 000 MHz horizontal oder vertikal polarisiert ist.

5.2.  Höhe und Abstand der Messung

5.2.1.  Höhe

5.2.1.1. Das Phasenzentrum der jeweils verwendeten Antenne darf nicht weniger als 1,5 m über der Ebene liegen, auf der 
das Fahrzeug steht, oder nicht weniger als 2 m über der Ebene, auf der das Fahrzeug steht, wenn die Höhe des 
Fahrzeugdachs 3 m überschreitet. 

5.2.1.2. Kein Teil der abstrahlenden Elemente der jeweils verwendeten Antenne darf näher als 0,25 m zu der Ebene sein, 
auf der das Fahrzeug steht. 

5.2.2.  Abstand der Messung

5.2.2.1. Die beste Annäherung an reale Betriebsbedingungen ergibt sich, wenn die felderzeugende Anlage soweit entfernt 
wie möglich vom Fahrzeug aufgestellt wird. Diese Entfernung liegt in der Regel zwischen 1 m und 5 m. 

5.2.2.2. Wird die Prüfung in einer Absorberhalle durchgeführt, dürfen die abstrahlenden Elemente der felderzeugenden 
Anlage nicht näher als 1 m zum strahlenabsorbierenden Material und nicht näher als 1,5 m zur Wand der 
Absorberhalle sein. Zwischen der Sendeantenne und dem zu prüfenden Fahrzeug darf kein absorbierendes Mate­
rial sein. 

5.3.  Lage der Antenne im Verhältnis zum Fahrzeug

5.3.1. Der Abstand der abstrahlenden Elemente der felderzeugenden Anlage zur Außenfläche der Fahrzeugkarosserie darf 
nicht geringer als 0,5 m sein. 

5.3.2. Die felderzeugende Anlage ist auf der Mittellinie des Fahrzeugs anzuordnen (Ebene der Längssymmetrie). 

5.3.3. Kein Teil eines Feldgenerators, mit Ausnahme der Ebene auf der das Fahrzeug steht, darf näher als 0,5 m zu jedem 
Teil des Fahrzeugs sein. 

5.3.4. Jede felderzeugende Anlage, die oberhalb des Fahrzeugs angebracht ist, muss sich in der Längsachse über mindes­
tens 75 % der Länge des Fahrzeugs erstrecken. 
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5.4.  Referenzpunkt

5.4.1. Im Sinne dieses Anhangs ist der Referenzpunkt der Punkt, an dem die Prüffeldstärke auftritt, und der wie folgt defi­
niert wird: 

5.4.1.1. mindestens 2 m horizontal vom Phasenzentrum der Antenne oder mindestens 1 m vertikal von den abstrahlen­
den Elementen eines Feldgenerators; 

5.4.1.2. auf der Mittellinie des Fahrzeugs (Ebene der Längssymmetrie); 

5.4.1.3. in einer Höhe von 1,0 ± 0,05 m über der Ebene auf der das Fahrzeug oder 2,0 ± 0,05 m, wenn die geringste Dach­
höhe irgendeines Fahrzeugs in der Modellreihe 3,0 m überschreitet; 

5.4.1.4. bei der vorderen Beleuchtung entweder 

— 1,0  ±  0,2 m innerhalb des Fahrzeugs, gemessen am Schnittpunkt der Windschutzscheibe und der Motor­
haube (Punkt C in der Anlage 1), oder 

— 0,2 ± 0,2 m von der Mittellinie der Vorderachse der Zugmaschine, zur Mitte der Zugmaschine hin gemessen, 
(Punkt D in der Anlage 2),

je nachdem, welche Variante einen Referenzpunkt näher an der Antenne ergibt;

5.4.1.5. bei der hinteren Beleuchtung entweder 

— 1,0  ±  0,2 m innerhalb des Fahrzeugs, gemessen am Schnittpunkt der Windschutzscheibe und der Motor­
haube (Punkt C in der Anlage 1), oder 

— 0,2 ± 0,2 m von der Mittellinie der Vorderachse der Zugmaschine, zur Mitte der Zugmaschine hin gemessen, 
(Punkt D in der Anlage 2

je nachdem, welche Variante einen Referenzpunkt näher an der Antenne ergibt.

5.5. Falls entschieden wird, das Heck des Fahrzeugs zu bestrahlen, wird der Referenzpunkt nach Nummer 5.4 festge­
legt. Das Fahrzeug wird dann mit der Front abgewendet zur Antenne aufgestellt und in eine Lage gebracht, als ob 
es horizontal um 180° um seinen Mittelpunkt gedreht worden wäre, d. h. die Entfernung von der Antenne zum 
nächst liegenden Teil der Außenfläche der Fahrzeugkarosserie bleibt unverändert. Dies wird in Anlage 3 dargestellt. 

6.  PRÜFANFORDERUNGEN

6.1.  Frequenzbereich, Beharrungszeiten, Polarisierung

Das Fahrzeug wird einem elektromagnetischen Feld im Frequenzbereich von 20 bis 1 000 MHz ausgesetzt.

6.1.1. Zum Nachweis der Erfüllung der Anforderungen dieses Anhangs durch das Fahrzeug wird das Fahrzeug bei maxi­
mal 14 Festfrequenzen in diesem Bereich geprüft, zum Beispiel: 

27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 und 900 MHz. 

Die Ansprechzeit der Prüfausrüstung ist zu berücksichtigen und die Verweilzeit muss so ausreichend sein, dass die 
Prüfausrüstung unter normalen Bedingungen reagiert. Auf jeden Fall darf die Verweilzeit nicht weniger als 2 Sekun­
den betragen. 

6.1.2. Es ist nur eine Polarisierungsebene pro Frequenzschritt entsprechend Nummer 5.1.3 anzuwenden. 

6.1.3. Alle anderen Prüfparameter sind wie in diesem Anhang beschrieben. 

6.1.4. Versagt ein Fahrzeug bei der Prüfung nach Nummer  6.1.1, muss sichergestellt sein, dass das Versagen auf die 
wesentlichen Prüfbedingungen und nicht auf die Erzeugung unkontrollierter Felder zurückzuführen ist. 
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7.  ERZEUGUNG DER ERFORDERLICHEN FELDSTÄRKE

7.1.  Prüfungsdurchführung

7.1.1. Die „Referenzfeldmethode“ wird verwendet, um die Prüffeldbedingungen zu erreichen.

7.1.2.  Kalibrierungsphase

Bei jeder Prüffrequenz wird so viel Leistung in die felderzeugende Anlage eingespeist, dass die Prüffeldstärke am 
Referenzpunkt gemäß Nummer  5, jedoch ohne Fahrzeug, erreicht wird. Die Vorwärtsleistung, oder ein anderer 
Parameter, der direkt auf die Felderzeugung bezogen ist, wird gemessen und die Werte aufgezeichnet. Die Prüffre­
quenzen liegen im Bereich von 20 bis 1 000 MHz. Die Kalibrierung beginnt bei 20 MHz, wird in Frequenzschritten 
nicht größer als 2 % vom vorhergehenden Schritt durchgeführt und endet bei 1 000 MHz. Diese Werte werden für 
die Typgenehmigungsprüfung verwendet, so lange keine Änderungen in den Einrichtungen oder Ausrüstungen 
vorgenommen werden, die eine Wiederholung dieses Verfahrens notwendig machen.

7.1.3.  Prüfungsphase

Das Fahrzeug wird in die Absorberhalle gebracht und entsprechend den Anforderungen von Nummer  5 aufge­
stellt. Die in Nummer 7.1.2 festgelegte erforderliche Vorwärtsleistung bei den in Nummer 6.1.1 festgelegten Fre­
quenzen wird in die felderzeugende Anlage eingespeist.

7.1.4. Unabhängig davon, welcher Parameter nach Nummer 7.1.2 gewählt wurde, um das Feld festzulegen, muss der glei­
che Parameter wieder verwendet werden, um die Feldstärke während der Prüfung zu erzeugen. 

7.1.5. Die Ausrüstung zur Felderzeugung und ihre Anordnung während der Prüfung müssen den gleichen Spezifikatio­
nen entsprechen wie während der nach Nummer 7.1.2 durchgeführten Arbeitsgänge. 

7.1.6.  Feldstärkemessgerät

Ein geeignetes kompaktes Feldstärkemessgerät ist zur Kalibrierung der Referenzfeldstärken zu benutzen.

7.1.7. Während der Kalibrierung der Referenzfelder muss das Phasenzentrum des Feldstärkemessgeräts an die Position 
des Referenzpunkts gebracht werden. 

7.1.8. Wird eine kalibrierte Empfangsantenne als Feldstärkemessgerät verwendet, müssen Aufzeichnungen in drei zuein­
ander senkrechten Richtungen erfolgen, wobei sich die Feldstärke aus dem angezeigten Betrag der Feldstärke der 
drei Aufzeichnungen ergibt. 

7.1.9. Um die unterschiedlichen Abmessungen von Fahrzeugen zu berücksichtigen, kann es für eine gegebene Prüfein­
richtung erforderlich sein, mehrere Antennenpositionen oder Referenzpunkte festzulegen. 

7.2.  Kontur der Feldstärke

7.2.1. Während der Kalibrierung der Referenzfelder (bevor ein Fahrzeug in den Prüfraum gebracht wird), darf die Feld­
stärke in mindestens 80 % der Kalibrierschritte nicht weniger als 50 % der nominalen Feldstärke an folgenden Stel­
len betragen: 

a) für alle felderzeugenden Anlagen, 0,5 ± 0,05 m auf jeder Seite des Referenzpunkts auf einer Linie durch den 
Referenzpunkt und auf gleicher Höhe wie der Referenzpunkt und senkrecht zur Längsmittelebene des 
Fahrzeugs,

b) im Fall eines Feldgenerators, 1,5  ±  0,05 m auf einer Linie durch den Referenzpunkt, auf gleicher Höhe wie 
der Referenzpunkt und auf der Linie der Längsmittelebene.

7.3.  Raumresonanz

Ungeachtet der Bedingungen der Nummer  7.2.1 sind keine Prüfungen bei Frequenzen mit Raumresonanzen 
durchzuführen.

7.4.  Merkmale des zu erzeugenden Prüfsignals

7.4.1.  Maximaler Wert des Prüfsignals

Der maximale Wert des Prüfsignals muss auch bei Modulation gleich dem maximalen Wert eines unmodulierten 
Sinussignals entsprechen, dessen Betrag als quadratischer Mittelwert (r.m.s.) in  V/m in Anhang  I Nummer  6.4.2 
festgelegt ist (siehe Anlage 3 dieses Anhangs).
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7.4.2.  Gestalt des Prüfsignals

Das Prüfsignal muss eine hochfrequente Sinuswelle sein, amplitudenmoduliert durch ein Sinussignal von 1 kHz 
mit einem Modulationsgrad (m) von 0,8 ± 0,04.

7.4.3.  Modulationsgrad

Der Modulationsgrad (m) ist festgelegt als:

m = (Sinussignal  max – Sinussignal  min)/(Sinussignal  max + Sinussignal  min)
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Anlage 1
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Anlage 2
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Anlage 3

Merkmale des zu erzeugenden Prüfsignals
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ANHANG IX

VERFAHREN ZUR MESSUNG VON GESTRAHLTEN BREITBANDIGEN ELEKTROMAGNETISCHEN 
STÖRUNGEN AUS ELEKTRISCHEN/ELEKTRONISCHEN UNTERBAUGRUPPEN

1.  ALLGEMEINES

1.1. Das in diesem Anhang beschriebene Prüfverfahren kann auf EUBs angewandt werden, die anschließend in Fahrzeuge 
eingebaut werden können, die Anhang VI erfüllen. 

1.2.  Messgeräte

Die Messeinrichtungen müssen der Veröffentlichung Nr.  16-1  (93) des Internationalen Sonderausschusses für 
Rundfunkstörungen (CISPR)entsprechen.

Ein Quasi-Spitzenwert-Detektor oder ein Spitzenwert-Detektor wird verwendet für die Messung der breitbandigen 
elektromagnetischen Störaussendungen nach diesem Anhang, oder, wenn ein Spitzenwert-Detektor verwendet wird, 
muss ein angemessener Korrekturfaktor berücksichtigt werden, abhängig von der Störimpulsrate.

1.3.  Prüfmethode

Diese Prüfung dient zur Messung breitbandiger elektromagnetischer Störungen aus EUBs.

2.  MESSERGEBNISSE

Die Messergebnisse müssen in dBµV/m (µV/m) für 120 kHz Bandbreite angegeben werden. Wenn bei bestimmten 
Frequenzen die tatsächliche Bandbreite B (in kHz) des Messgeräts von 120 kHz abweicht, sind die Messwerte auf 
120 kHz Bandbreite durch Multiplikation mit dem Faktor 120/B umzurechnen.

3.  MESSPLATZ

3.1. Der Messplatz muss den Bedingungen der CISPR Veröffentlichung Nr. 16-1 (93) entsprechen (siehe Anlage 1). 

3.2. Das Messgerät, die Testkabine oder das Fahrzeug, in dem die Messgeräte untergebracht sind, müssen außerhalb der 
Begrenzungslinie sein, die in Anlage 1 dargestellt ist. 

3.3. Geschirmte Absorberhallen können verwendet werden, wenn Korrelation zwischen der Absorberhalle und einem 
Freifeld-Messplatz nachgewiesen werden kann. Absorberhallen müssen die maßlichen Anforderungen von Anlage 1, 
mit Ausnahme des Abstands zwischen Antenne und zu prüfender EUB und der Antennenhöhe, nicht erfüllen (siehe 
Anlage 2 Abbildungen 1 und 2). 

3.4.  Umgebung

Um sicherzustellen, dass keine Fremdstörung oder kein Fremdsignal mit einfällt, das die Ergebnisse wahrnehmbar 
beeinflussen könnte, sind vor und nach der eigentlichen Messung Überprüfungen vorzunehmen. Bei beiden Mes­
sungen muss die Fremdstörung oder das Fremdsignal mindestens 10 dB unter den Störaussendungsgrenzwerten nach 
Anhang I Nummer 6.5.2.1 liegen, außer bei der gewollten Übertragung von schmalbandigen Signalen.

4.  ZUSTAND DER EUB WÄHREND DER PRÜFUNGEN

4.1. Die zu prüfende EUB muss in normalem Betriebszustand sein. 

4.2. Fallen Regen oder andere Niederschläge auf die zu prüfende EUB, so dürfen keine Messungen vorgenommen wer­
den, ebenfalls nicht innerhalb von 10 Minuten nach Ende solcher Niederschläge. 
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4.3.  Testaufbau

4.3.1. Die zu prüfende EUB und ihre Verkabelung sind 50 ± 5 mm über einem hölzernen oder einem gleichwertigen nicht­
leitenden Tisch anzubringen. Wenn jedoch ein Teil der zu prüfenden EUB dafür vorgesehen ist, mit einem metalle­
nen Teil der Fahrzeugkarosserie elektrisch verbunden zu sein, so soll dieses Teil auf der Grundplatte angebracht und 
mit dieser elektrisch verbunden werden. Die Grundplatte muss ein metallenes Blech mit einer Mindeststärke von 
0,5 mm sein. Die Mindestgröße der Grundplatte hängt von der Größe der zu prüfenden EUB ab, sollte aber die 
Anordnung der Verkabelung und der Einzelteile der EUB erlauben. Die Grundplatte muss mit dem Schutzkontakt 
des Erdungssystems verbunden sein. Die Grundplatte ist auf einer Höhe von 1,0 ± 0,1 mm über dem Boden der Prüf­
stätte und parallel dazu anzubringen. 

4.3.2. Die zu prüfende EUB ist entsprechend ihren Anforderungen anzuordnen und zu verbinden. Die Stromversorgungs­
kabel sind parallel und im Abstand von höchstens 100 mm von der der Antenne am nächsten liegenden Kante der 
Grundplatte/des Tischs anzubringen. 

4.3.3. Die zu prüfende EUB ist nach den Installationsanweisungen des Herstellers mit dem Masse-System zu verbinden; es 
sind keine zusätzlichen Masseverbindungen erlaubt. 

4.3.4. Der Mindestabstand zwischen der zu prüfenden EUB und allen anderen leitenden Strukturen wie Wände eines 
geschirmten Raumes (mit Ausnahme der Grundplatte/des Tischs unterhalb des Prüflings) muss 1,0 m betragen. 

4.4. Die Stromversorgung der zu prüfenden EUB erfolgt über eine Kfz-Bordnetznachbildung (Kfz-NNB) von 5 µH/50 Ω, 
die mit der Grundplatte elektrisch verbunden ist. Die elektrische Versorgungsspannung ist innerhalb von ± 10 % der 
nominalen Betriebsspannung aufrecht zu erhalten. Brummspannungen müssen weniger als 1,5 % der nominalen 
Betriebsspannung betragen, gemessen am Messausgang der Kfz-NNB.

4.5. Besteht die zu prüfende EUB aus mehr als einem Teil, bestehen die Verbindungskabel idealerweise aus der Verkabe­
lung, die im Fahrzeug Verwendung findet. Ist diese nicht verfügbar, muss die Entfernung zwischen der elektroni­
schen Steuereinheit und der Kfz-NNB 1 500 ± 75 mm betragen.

Alle Kabelsätze sollten mit möglichst realistischen Ausgängen versehen sein, vorzugsweise mit echten Lasten und 
Schaltelementen.

Wird für die korrekte Arbeitsweise der zu prüfenden EUB eine nicht zu dieser gehörende Ausrüstung benötigt, ist 
deren Betrag an den gemessenen Störungen auszugleichen.

5.  ART DER ANTENNE, LAGE UND AUSRICHTUNG

5.1.  Art der Antenne

Jede linear polarisierte Antenne kann verwendet werden, vorausgesetzt, sie kann auf die Referenzantenne umgerech­
net werden.

5.2.  Höhe und Messentfernung

5.2.1.  Höhe

Das Phasenzentrum der Antenne muss 150 ± 10 mm über der Grundplatte sein.

5.2.2.  Messentfernung

Die horizontale Entfernung vom Phasenzentrum oder der Spitze der Antenne, je nachdem was geeigneter ist, zur 
Kante der Grundplatte beträgt 1,00 ± 0,05 m. Kein Teil der Antenne darf näher als 0,5 m zur Grundplatte sein.

Die Antenne ist parallel zu einer Ebene aufzubauen, die senkrecht zur Grundplatte verläuft und mit der Kante der 
Grundplatte zusammenfällt, entlang der der hauptsächliche Anteil der Verkabelung verläuft.

5.2.3. Wird die Prüfung in einem gegenüber Hochfrequenzeinstrahlung geschirmten und mit Absorbermaterial ausgeklei­
deten Raum durchgeführt, dürfen die Empfangselemente der Antenne nicht näher als 0,5 m zu jedem strahlungs­
absorbierenden Material und nicht näher als 1,5 m zur Wand des geschirmten Raums sein. Zwischen der 
Empfangsantenne und der zu prüfenden EUB darf kein absorbierendes Material sein. 
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5.3.  Ausrichtung und Polarisation der Antenne

Für jeden Messpunkt sind Messungen, einmal mit der Antenne in horizontaler und einmal in vertikaler Polarisation, 
auszuführen.

5.4.  Messwerte

Der Höchstwert der beiden Messwerte (gemäß Nummer 5.3) bei jeder Festfrequenz ist bei der Frequenz, bei der die 
Messungen gemacht wurden, als maßgebend festzuhalten.

6.  FREQUENZEN

6.1.  Messungen

Die Messungen sind über den Frequenzbereich von 30 bis 1 000 MHz vorzunehmen. Eine EUB wird betrachtet als 
erfülle sie die geforderten Grenzwerte über den gesamten Frequenzbereich, wenn sie bei den folgenden 13 Fest­
frequenzen die Grenzwerte einhält, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 und 900 MHz.

Falls der Grenzwert während der Prüfung überschritten wird, müssen Untersuchungen gemacht werden um sicher­
zustellen, dass dies von der EUB verursacht wurde und nicht von einer Umgebungsstörquelle.

6.1.1. Die Grenzwerte gelten über den Frequenzbereich von 30 bis 1 000 MHz.

6.1.2. Die Messungen können entweder mit Quasi-Spitzenwert- oder Spitzenwert-Detektoren durchgeführt werden. Die 
Grenzwerte in Anhang  I Nummern  6.2 und  6.5 gelten für Quasi-Spitzenwert-Messungen. Wird mit Spitzenwert 
gemessen, müssen 38 dB für 1 MHz Bandbreite addiert oder 22 dB für 1 kHz Bandbreite subtrahiert werden. 

6.2.  Toleranzen

Festfrequenz
(MHz)

Toleranz
(MHz)

45, 65, 90, 120, 150, 190 und 230 ± 5

280, 380, 450, 600, 750 und 900 ± 20

Die Toleranzen gelten für die angeführten Festfrequenzen und ermöglichen es, Störungen von Sendern auszuwei­
chen, die auf oder in der Nähe der genannten Festfrequenzen arbeiten.
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Anlage 1

Testgelände für elektrische/elektronische Unterbaugruppen

Ebenes freies Gelände, frei von elektromagnetisch reflektierenden Oberflächen



Anlage 2
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ANHANG X

VERFAHREN ZUR MESSUNG VON GESTRAHLTEN SCHMALBANDIGEN ELEKTROMAGNETISCHEN 
STÖRUNGEN AUS ELEKTRISCHEN/ELEKTRONISCHEN UNTERBAUGRUPPEN

1.  ALLGEMEINES

1.1. Das in diesem Anhang beschriebene Prüfverfahren kann auf EUBs angewandt werden. 

1.2.  Messgeräte

Die Messeinrichtungen müssen der Veröffentlichung Nr.  16-1  (93) des Internationalen Sonderausschusses für 
Rundfunkstörungen (CISPR) entsprechen.

Ein Mittelwert-Detektor oder ein Spitzenwert-Detektor wird verwendet für die Messung der schmalbandigen elek­
tromagnetischen Störungen nach diesem Anhang.

1.3.  Prüfmethode

1.3.1. Diese Prüfung dient zur Messung schmalbandiger elektromagnetischer Störungen, wie sie von einem System auf Basis 
von Mikroprozessoren ausgehen könnten. 

1.3.2. Für eine kurze (2 bis 3 Minuten) Überschlagsmessung ist es erlaubt, bei einer gewählten Antennenpolarisation den 
Frequenzbereich nach Nummer  6.1 unter Zuhilfenahme eines Spektrum-Analysators abzutasten, um das Vorhan­
densein und/oder die Frequenz von Störspitzen festzustellen. Dies kann bei der Wahl der zu prüfenden Frequenz hel­
fen (siehe Nummer 6). 

2.  MESSERGEBNISSE

Die Messergebnisse müssen in dBµV/m (µV/m) angegeben werden.

3.  MESSPLATZ

3.1. Der Messplatz muss den Bedingungen der CISPR Veröffentlichung Nr.  16-1  (93) entsprechen (siehe Anhang  IX 
Anlage 1). 

3.2. Das Messgerät, die Testkabine oder das Fahrzeug in dem die Messgeräte untergebracht sind, müssen außerhalb der 
Begrenzungslinie sein, die in Anhang IX Anlage 1 dargestellt ist. 

3.3. Geschirmte Absorberhallen können verwendet werden, wenn Korrelation zwischen der geschirmten Absorberhalle 
und dem Freifeld-Messplatz nachgewiesen werden kann. Geschirmte Absorberhallen müssen die maßlichen Anfor­
derungen nach Anhang IX Anlage 1, mit Ausnahme des Abstands zwischen Antenne und zu prüfender EUB und der 
Antennenhöhe, nicht erfüllen (siehe Anhang IX Anlage 1 Abbildungen 1 und 2). 

3.4.  Umgebung

Um sicherzustellen, dass keine Fremdstörung oder kein Fremdsignal mit einfällt, das die Ergebnisse wahrnehmbar 
beeinflussen könnte, sind vor und nach der eigentlichen Messung Überprüfungen vorzunehmen. Bei beiden Mes­
sungen muss die Fremdstörung oder das Fremdsignal mindestens 10 dB unter den Grenzwerten nach Anhang I Num­
mer 6.6.2.1 liegen, außer bei der gewollten Übertragung von schmalbandigen Signalen.

4.  ZUSTAND DER EUB WÄHREND DER PRÜFUNGEN

4.1. Die zu prüfende EUB muss in normalem Betriebszustand sein. 

4.2. Fallen Regen oder andere Niederschläge auf die zu prüfende EUB, so dürfen keine Messungen vorgenommen wer­
den, ebenfalls nicht innerhalb von 10 Minuten nach Ende solcher Niederschläge. 
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4.3.  Testaufbau

4.3.1. Die zu prüfende EUB und ihre Verkabelung sind 50 ± 5 mm über einem hölzernen oder einem gleichwertigen nicht­
leitenden Tisch anzubringen. Wenn jedoch ein Teil der zu prüfenden EUB dafür vorgesehen ist, mit einem metalle­
nen Teil der Fahrzeugkarosserie elektrisch verbunden zu sein, so soll dieses Teil auf der Grundplatte angebracht und 
mit dieser elektrisch verbunden werden. 

Die Grundplatte muss ein metallenes Blech mit einer Mindeststärke von 0,5 mm sein. Die Mindestgröße der Grund­
platte hängt von der Größe der zu prüfenden EUB ab, sollte aber die Anordnung der Verkabelung und der Einzelteile 
der EUB erlauben. Die Grundplatte muss mit dem Schutzkontakt des Erdungssystems verbunden sein. Die Grund­
platte ist auf einer Höhe von 1,0 ± 0,1 m über dem Boden der Prüfstätte und parallel dazu anzubringen. 

4.3.2. Die zu prüfende EUB ist entsprechend ihren Anforderungen anzuordnen und zu verbinden. Die Stromversorgungs­
kabel sind entlang und im Abstand von höchstens 100 mm von der der Antenne am nächsten liegenden Kante der 
Grundplatte/des Tischs anzubringen. 

4.3.3. Die zu prüfende EUB ist nach den Installationsanweisungen des Herstellers mit dem Masse-System zu verbinden; es 
sind keine zusätzlichen Masseverbindungen erlaubt. 

4.3.4. Der Mindestabstand zwischen der zu prüfenden EUB und allen anderen leitenden Strukturen wie Wände eines 
geschirmten Raumes (mit Ausnahme der Grundplatte/des Tischs unterhalb des Prüflings) muss 1,0 m betragen. 

4.4. Die Stromversorgung der zu prüfenden EUB erfolgt über eine Kfz-Bordnetznachbildung (Kfz-NNB) von 5 µH/50Ω, 
die mit der Grundplatte elektrisch verbunden ist. Die elektrische Versorgungsspannung ist innerhalb von ± 10 % der 
nominalen Betriebsspannung aufrecht zu erhalten. Brummspannungen müssen weniger als 1,5 % der nominalen 
Betriebsspannung betragen, gemessen am Messausgang der Kfz-NNB.

4.5. Besteht die zu prüfende EUB aus mehr als einem Teil, bestehen die Verbindungskabel idealerweise aus der Verkabe­
lung, die im Fahrzeug Verwendung findet. Ist diese nicht verfügbar, muss die Entfernung zwischen der elektroni­
schen Steuereinheit und der Kfz-NNB 1 500  ±  75 mm betragen. Alle Kabelsätze sind mit möglichst realistischen 
Ausgängen zu versehen, vorzugsweise mit echten Lasten und Schaltelementen. Wird für die korrekte Arbeitsweise 
der zu prüfenden EUB eine nicht zu dieser gehörende Ausrüstung benötigt, ist deren Beitrag an den gemessenen Stö­
rungen auszugleichen.

5.  ART DER ANTENNE, LAGE UND AUSRICHTUNG

5.1.  Art der Antenne

Jede linear polarisierte Antenne kann verwendet werden, vorausgesetzt sie kann auf die Referenzantenne umgerech­
net werden.

5.2.  Höhe und Messentfernung

5.2.1.  Höhe

Das Phasenzentrum der Antenne muss 150 ± 10 mm über der Grundplatte sein.

5.2.2.  Messentfernung

Die horizontale Entfernung vom Phasenzentrum oder der Spitze der Antenne, je nachdem was geeigneter ist, zur 
Kante der Grundplatte beträgt 1,00 ± 0,05 m. Kein Teil der Antenne darf näher als 0,5 m zur Grundplatte sein.

Die Antenne ist parallel zu einer Ebene aufzubauen, die senkrecht zur Grundplatte verläuft und mit der Kante der 
Grundplatte zusammenfällt, entlang der der hauptsächliche Anteil der Verkabelung verläuft.

5.2.3. Wird die Prüfung in einem gegenüber Hochfrequenzeinstrahlung geschirmten und mit Absorbermaterial ausgeklei­
deten Raum durchgeführt, dürfen die Empfangselemente der Antenne nicht näher als 0,5 m zum strahlungs­
absorbierenden Material und nicht näher als 1,5 m zur Wand des geschirmten Raums sein. Zwischen der 
Empfangsantenne und der zu prüfenden EUB darf kein absorbierendes Material sein. 

5.3.  Ausrichtung und Polarisation der Antenne

Für jeden Messpunkt sind Messungen, einmal mit der Antenne in horizontaler und einmal in vertikaler Polarisation, 
durchzuführen.
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5.4.  Messwerte

Der Höchstwert der beiden Messwerte (gemäß Nummer 5.3) bei jeder Festfrequenz ist bei der Frequenz, bei der die 
Messungen gemacht wurden, als maßgebend festzuhalten.

6.  FREQUENZEN

6.1.  Messungen

Die Messungen sind über den Frequenzbereich von 30 bis 1 000 MHz vorzunehmen. In jedem Band kann eine Fest­
frequenz geprüft werden, um zu zeigen, dass die geforderten Grenzwerte eingehalten werden. Zum Nachweis der 
Erfüllung der Anforderungen dieses Anhangs durch die Prüfeinheit führt der technische Dienst bei jeweils einer Fre­
quenz in jedem der folgenden 13 Frequenzbänder eine Prüfung durch:

30-50; 50-75; 75-100; 100-130; 130-165; 165-200; 200-250; 250-320; 320-400; 400-520; 520-660; 660-820; 
820-1 000 MHz.

Falls der Grenzwert während der Prüfung überschritten wird, müssen Untersuchungen gemacht werden, um sicher­
zustellen, dass dies von der zu prüfenden EUB verursacht wurde und nicht von einer Umgebungsstörquelle.

6.2. Wenn während der Überschlagsmessung gemäß Nummer 1.3 die gestrahlten schmalbandigen Störungen für eines 
der in Nummer  6.1 aufgeführten Bänder mindestens 10 dB unter dem Referenzgrenzwert liegen, dann gelten die 
Anforderungen dieses Anhangs bezüglich des betreffenden Frequenzbands als durch die EUB erfüllt. 



Amtsblatt der Europäischen Union L 216/57

ANHANG XI

VERFAHREN ZUR PRÜFUNG DER STÖRFESTIGKEIT VON ELEKTRISCHEN/ELEKTRONISCHEN 
UNTERBAUGRUPPEN GEGENÜBER EINGESTRAHLTEN ELEKTROMAGNETISCHEN FELDERN

1.  ALLGEMEINES

1.1. Die in diesem Anhang beschriebenen Prüfverfahren können auf EUBs angewandt werden. 

1.2.  Prüfverfahren

1.2.1. EUBs können nach Wahl des Herstellers die Anforderungen jeglicher Kombination der folgenden Prüfverfahren 
erfüllen, vorausgesetzt der komplette Frequenzbereich nach Nummer 5.1 wird abgedeckt. 

— Prüfung in der Streifenleitung: siehe Anlage 1 

— Prüfung durch Stromeinspeisung: siehe Anlage 2 

— Prüfung in der TEM-Zelle: siehe Anlage 3 

— Prüfung in einer Absorberkammer: siehe Anlage 4

1.2.2. Aufgrund der Abstrahlung von elektromagnetischen Feldern während dieser Prüfungen müssen diese in einem 
geschirmten Raum durchgeführt werden (die TEM-Zelle ist ein geschirmter Raum). 

2.  MESSERGEBNISSE

Für die in diesem Anhang beschriebenen Prüfungen werden Feldstärken in V/m und eingespeister Strom in mA 
angegeben.

3.  MESSORT

3.1. Die Prüfeinrichtung muss in der Lage sein, die geforderten Prüfsignale in den in diesem Anhang festgelegten Fre­
quenzbereichen zu erzeugen. Die Prüfeinrichtung hat (nationale) gesetzliche Vorschriften bezüglich der Erzeu­
gung von elektromagnetischen Feldern zu erfüllen. 

3.2. Die Messausrüstung ist außerhalb des Raums unterzubringen. 

4.  ZUSTAND DER EUB WÄHREND DER PRÜFUNGEN

4.1. Die zu prüfende EUB muss in normalem Betriebszustand sein. Sie ist gemäß den Angaben in diesem Anhang 
aufzustellen, außer wenn bestimmte Prüfverfahren es anders vorschreiben. 

4.2. Die Stromversorgung der zu prüfenden EUB erfolgt über eine Kfz-Bordnetznachbildung (Kfz-NNB) von 
5 µH/50 Ω, die elektrisch geerdet ist. Die elektrische Versorgungsspannung ist innerhalb von ± 10 % der nomi­
nalen Betriebsspannung aufrecht zu erhalten. Brummspannungen müssen weniger als 1,5 % der nominalen 
Betriebsspannung betragen, gemessen am Messausgang der Kfz-NNB.

4.3. Jede zum Betrieb der zu prüfenden EUB erforderliche zusätzliche Ausrüstung muss während der Kalibrierungs­
phase an ihrem Platz sein. Keine solche Ausrüstung darf während der Kalibrierung näher als 1 m am Referenz­
punkt sein. 

4.4. Um sicherzustellen, dass bei der Wiederholung von Prüfungen und Messungen reproduzierbare Messergebnisse 
erzielt werden, müssen die Ausrüstung zur Erzeugung der Prüffelder und ihre Anordnung den gleichen Spezifi­
kationen entsprechen wie diejenigen, die während jeder zugehörigen Kalibrierungsphase benutzt wurde (Num­
mern 7.2, 7.3.2.3, 8.4, 9.2 und 10.2). 

4.5. Besteht die zu prüfende EUB aus mehr als einem Teil, bestehen die Verbindungskabel idealerweise aus der Ver­
kabelung, die im Fahrzeug Verwendung findet. Ist diese nicht verfügbar, muss die Entfernung zwischen der elek­
tronischen Steuereinheit und der Kfz-NNB 1 500  ±  75 mm betragen. Alle Kabelsätze sind mit möglichst 
realistischen Ausgängen zu versehen, vorzugsweise mit echten Lasten und Schaltelementen.
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5.  FREQUENZBEREICH, VERWEILZEITEN

5.1. Messungen werden im Frequenzbereich von 20 bis 1 000 MHz durchgeführt.

5.2. Zum Nachweis der Erfüllung der Anforderungen dieses Anhangs durch die EUB(s) werden bis zu 14 Fest­
frequenzen in diesem Bereich geprüft, z. B.: 

27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 und 900 MHz. 

Die Ansprechzeit der Prüfausrüstung ist zu berücksichtigen und die Verweilzeit muss ausreichend sein, um der 
Prüfausrüstung zu erlauben, unter normalen Bedingungen zu reagieren. Auf jeden Fall darf die Verweilzeit nicht 
weniger als 2 Sekunden betragen. 

6.  MERKMALE DES ZU ERZEUGENDEN PRÜFSIGNALS

6.1.  Maximaler Wert des Prüfsignals

Der maximale Wert des Prüfsignals muss auch bei Modulation gleich dem maximalen Wert eines unmodulierten 
Sinussignals entsprechen, dessen Betrag als quadratischer Mittelwert (r.m.s) in  V/m gemäß Anhang  I Num­
mer 6.4.2 festgelegt ist (siehe Anhang VIII Anlage 3).

6.2.  Gestalt des Prüfsignals

Das Prüfsignal muss eine hochfrequente Sinuswelle sein, amplitudenmoduliert durch ein Sinussignal von 1 kHz 
mit einem Modulationsgrad (m) von 0,8 ± 0,04.

6.3.  Modulationsgrad

Der Modulationsgrad (m) ist festgelegt als:

m = (Sinussignal  max – Sinussignal  min)/(Sinussignal  max + Sinussignal  min)

7.  PRÜFUNG IN DER STREIFENLEITUNG

7.1.  Prüfverfahren

Dieses Prüfverfahren besteht aus der Einstrahlung festgelegter Feldstärken auf die Verkabelung, die die Kompo­
nenten einer EUB miteinander verbindet.

7.2.  Feldstärkemessung in der Streifenleitung

Bei jeder gewünschten Prüffrequenz wird so viel Energie in die Streifenleitung eingespeist, dass die erforderliche 
Feldstärke im Prüfraum erzeugt wird, jedoch ohne zu prüfende EUB; die Leistung, oder ein anderer Parameter, 
der direkt bezogen ist auf die zur Erzeugung des Feldes erforderliche Vorwärtsleistung, wird gemessen und die 
Werte aufgezeichnet. Diese Werte werden für die Typgenehmigungsprüfung verwendet, solange keine Änderun­
gen in den Einrichtungen oder Ausrüstungen vorgenommen werden, die eine Wiederholung dieses Verfahrens 
notwendig machen. Während dieses Vorgangs befindet sich der Feldsondenkopf unter dem Leiterstreifen, mittig 
in Längs-, Hoch- und Querrichtung. Das Gehäuse der Sondenelektronik soll von der Längsachse der Streifen­
leitung möglichst großen Abstand haben.

7.3.  Einbau der zu prüfenden EUB

7.3.1.  Prüfung in der 150 mm Streifenleitung

Das Prüfverfahren erlaubt die Erzeugung homogener Felder zwischen einem aktiven Leiter (dem Leiterstreifen 
mit 50 Ω Impedanz) und einer Grundplatte (der leitenden Oberfläche des Installationstisches), zwischen die ein 
Teil der Verkabelung eingebracht werden kann. Die elektronische(n) Steuereinheit(en) der zu prüfenden EUB ist 
(sind) auf der Grundplatte, aber außerhalb der Streifenleitung mit einer Kante parallel zum Leiterstreifen der 
Streifenleitung anzubringen. Der Abstand zwischen den zueinander nächstliegenden Kanten von Prüfeinheit und 
Leiterstreifen soll 200 ± 10 mm betragen.

Der Abstand einer peripheren Messeinrichtung von der nächstliegenden Kante des Leiterstreifens soll mindes­
tens 200 mm betragen.

Das Kabelbaumstück der Prüfeinheit ist in horizontaler Lage zwischen dem Leiterstreifen und der Grundplatte 
anzubringen (siehe Anlage 1 Abbildungen 1 und 2).
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7.3.1.1. Die Mindestlänge der Verkabelung, die die Versorgungsleitung zur elektronischen Steuereinheit einschließt und 
unter der Streifenleitung liegt, beträgt 1,5 m, es sei denn, die Verkabelung im Fahrzeug ist kürzer als 1,5 m. In 
diesem Fall muss die Länge der Verkabelung der größten im Fahrzeug verbauten Kabellänge entsprechen. Alle 
innerhalb dieser Länge auftretenden Abzweigungen sind rechtwinklig zur Längsachse der Leitung zu verlegen. 

7.3.1.2. Alternativ beträgt die voll ausgezogene Länge der Verkabelung 1,5 m, wobei die Länge der längsten Verzwei­
gung einbezogen ist. 

7.3.2.  Prüfung in der 800 mm Streifenleitung

7.3.2.1.  Prüfverfahren

Die Streifenleitung besteht aus zwei im Abstand von 800 mm parallel angeordneten Metallplatten. Die zu prü­
fende Ausrüstung wird mittig zwischen den Platten aufgestellt und einem elektromagnetischen Feld ausgesetzt 
(siehe Anlage 1 Abbildungen 3 und 4).

Dieses Verfahren bietet die Möglichkeit sowohl komplette elektronische Systeme inkl. Sensoren und Schalt­
elementen zu prüfen, als auch das Steuergerät und den Kabelsatz. Es ist geeignet für Geräte deren größte Aus­
dehnung weniger als 1/2 des Plattenabstands beträgt.

7.3.2.2.  Aufstellung der Streifenleitung

Die Streifenleitung ist in einem geschirmten Raum (zur Vermeidung zusätzlicher Störungen) unterzubringen 
und 2 m entfernt von Wänden und jeden metallischen Zäunen aufzustellen, um elektromagnetische Reflektio­
nen zu vermeiden. Strahlenabsorbierendes Material kann zur Dämpfung dieser Reflektionen benutzt werden. Die 
Streifenleitung ist auf nichtleitenden Stützen mindestens 0,4 m über dem Boden aufzustellen.

7.3.2.3.  Kalibrierung der Streifenleitung

Ein Feldstärkemessgerät ist, bei abwesendem Prüfling, im mittleren Drittel der Längs-, Höhen- und Queraus­
dehnung des Raums zwischen den parallelen Platten anzubringen. Die zugehörige Messausrüstung ist außerhalb 
des geschirmten Raums zu platzieren.

Bei jeder gewünschten Prüffrequenz wird so viel Energie in die Streifenleitung eingespeist, dass die erforderliche 
Feldstärke an der Antenne erzeugt wird. Diese Ausgangsleistung, oder ein anderer Parameter, der direkt bezogen 
ist auf die zur Erzeugung des Feldes erforderliche Ausgangsleistung, wird für die Typgenehmigungsprüfung ver­
wendet, solange keine Änderungen in den Einrichtungen oder Ausrüstungen vorgenommen werden, die eine 
Wiederholung dieses Verfahrens notwendig machen.

7.3.2.4.  Einbau der zu prüfenden EUB

Das wichtigste Steuergerät ist, bei abwesendem Prüfling, im mittleren Drittel der Längs-, Höhen- und Queraus­
dehnung des Raums zwischen den parallelen Platten anzubringen. Es ist auf Stützen aus nichtleitendem Material 
zu stellen.

7.3.2.5.  Hauptkabelsatz und Sensor/Schaltelemente-Leitungen

Der Hauptkabelsatz und alle Sensor/Schaltelemente-Leitungen steigen senkrecht vom Steuergerät zur oberen 
Leiterplatte auf (dies hilft, die Kopplung mit dem elektromagnetischen Feld zu maximieren). Sodann führen sie 
auf der Unterseite der Platte zu einer ihrer freien Ecken, werden nach oben geschleift und laufen auf der Ober­
fläche der Leiterplatte bis zu den Anschlüssen für die Versorgung der Streifenleitung. Die Leitungen führen dann 
zu der angeschlossenen Ausrüstung, die in einem Gebiet außerhalb des Einflusses des elektromagnetischen Felds 
steht, z. B. auf dem Boden des geschirmten Raums 1 m längs entfernt von der Streifenleitung.

8.  PRÜFUNG IN DER ABSORBERKAMMER

8.1.  Prüfverfahren

Dieses Prüfverfahren erlaubt die Prüfung von elektrischen/elektronischen Fahrzeugsystemen, in dem eine EUB 
elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt wird, die von einer Antenne erzeugt wird.

8.2.  Beschreibung des Prüfstands

Die Prüfung ist innerhalb eines mit Absorbermaterial ausgestatteten geschirmten Raums auf einem Prüftisch 
durchzuführen.
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8.2.1.  Grundplatte

8.2.1.1. Die zu prüfende EUB und ihre Verkabelung sind 50 ± 5 mm über einem hölzernen oder einem gleichwertigen 
nichtleitenden Tisch anzubringen. Wenn jedoch ein Teil der zu prüfenden EUB dafür vorgesehen ist, mit einem 
metallenen Teil der Fahrzeugkarosserie elektrisch verbunden zu sein, so soll dieses Teil auf der Grundplatte ange­
bracht und mit dieser elektrisch verbunden werden. Die Grundplatte muss ein metallenes Blech mit einer 
Mindeststärke von 0,5 mm sein. Die Mindestgröße der Grundplatte hängt von der Größe der zu prüfenden EUB 
ab, sollte aber die Anordnung der Verkabelung und der Einzelteile der EUB erlauben. Die Grundplatte muss mit 
dem Schutzkontakt des Erdungssystems verbunden sein. Die Grundplatte ist auf einer Höhe von 1,0 ± 0,1 m über 
dem Boden der Prüfstätte und parallel dazu anzubringen. 

8.2.1.2. Die zu prüfende EUB ist entsprechend ihren Anforderungen anzuordnen und zu verbinden. Die 
Stromversorgungskabel sind entlang und im Abstand von höchstens 100 mm von der der Antenne am nächsten 
liegenden Kante der Grundplatte/des Tischs anzubringen. 

8.2.1.3. Die zu prüfende EUB ist nach den Installationsanweisungen des Herstellers mit dem Massesystem zu verbinden; 
es sind keine zusätzlichen Masseverbindungen erlaubt. 

8.2.1.4. Der Mindestabstand zwischen der zu prüfenden EUB und allen anderen leitenden Strukturen wie Wände eines 
geschirmten Raumes (mit Ausnahme der Grundplatte/des Tischs unterhalb des Prüflings) muss 1,0 m betragen. 

8.2.1.5. Die Oberfläche der Grundplatte beträgt 2,25 m2 oder mehr, wobei die schmalere Seite nicht kleiner als 750 mm 
sein darf. Die Grundplatte ist mit dem Raum mit Massebändern so verbunden, dass der DC-Übergangswiderstand 
2,5 mΩ nicht überschreitet. 

8.2.2.  Einbau der zu prüfenden EUB

Sind große Ausrüstungsgegenstände auf einer metallenen Prüfhalterung aufgebaut, so wird diese Prüfhalterung 
für Prüfzwecke als Teil der Grundplatte angesehen und entsprechend elektrisch verbunden. Die Stirnflächen des 
Prüfmusters befinden sich mindestens 200 mm von der Kante der Grundplatte entfernt. Alle Leitungen und Kabel 
sind mindestens 100 mm von der Kante der Grundplatte entfernt, und der Abstand zur Grundplatte (gemessen 
vom tiefsten Punkt des Kabelbaums) beträgt 50 ± 5 mm über der Grundplatte. Die Energieversorgung der zu prü­
fenden EUB erfolgt über eine Kfz-Bordnetznachbildung (Kfz-NNB) von 5 µH/50 Ω.

8.3.  Typ der felderzeugenden Anlage, Lage und Ausrichtung

8.3.1.  Typ der felderzeugenden Anlage

8.3.1.1. Der Typ der felderzeugenden Anlage ist so zu wählen, dass die verlangte Feldstärke am Referenzpunkt (siehe 
Nummer 8.3.4) bei den entsprechenden Frequenzen erreicht wird. 

8.3.1.2. Die felderzeugende Anlage kann eine Antenne oder eine Plattenantenne sein. 

8.3.1.3. Der Aufbau und die Ausrichtung jeder felderzeugenden Anlage muss so sein, dass das erzeugte Feld von 20 bis
1 000 MHz horizontal oder vertikal polarisiert ist.

8.3.2.  Höhe und Abstand bei der Messung

8.3.2.1.  Höhe

Das Phasenzentrum der Antenne muss 150 ± 10 mm über der Grundplatte sein. Kein Teil der abstrahlenden Ele­
mente jeder Antenne darf näher als 250 mm zum Boden der Prüfstätte sein.

8.3.2.2.  Abstand bei der Messung

8.3.2.2.1. Die beste Annäherung an reale Betriebsbedingungen ergibt sich, wenn die felderzeugende Anlage soweit ent­
fernt wie möglich von der EUB aufgestellt wird. Diese Entfernung liegt in der Regel zwischen 1 m und 5 m. 

8.3.2.2.2. Wird die Prüfung in einem geschirmten Raum durchgeführt, dürfen die abstrahlenden Elemente der felder­
zeugenden Anlage nicht näher als 0,5 m zu jedem strahlenabsorbierenden Material und nicht näher als 1,5 m 
zur Wand des geschirmten Raums sein. Zwischen der Sendeantenne und der zu prüfenden EUB darf kein absor­
bierendes Material sein. 
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8.3.3.  Lage der Antenne im Verhältnis zur zu prüfenden EUB

8.3.3.1. Der Abstand der abstrahlenden Elemente der felderzeugenden Anlage zur Kante der Grundplatte darf nicht klei­
ner als 0,5 m sein. 

8.3.3.2. Das Phasenzentrum der felderzeugenden Anlage befindet sich auf einer Ebene, welche: 

a) senkrecht zur Grundplatte ist,

b) die Kante der Grundplatte und den Mittelpunkt des Hauptteils der Verkabelung schneidet und

c) senkrecht zur Kante der Grundplatte und dem Hauptteil der Verkabelung ist.

Die felderzeugende Anlage ist parallel zu dieser Ebene aufzustellen (siehe Anlage 4 Abbildungen 1 und 2).

8.3.3.3. Jede felderzeugende Anlage, die oberhalb der Grundplatte oder der zu prüfenden EUB angebracht ist, muss sich 
über die zu prüfende EUB erstrecken. 

8.3.4.  Referenzpunkt

Im Sinne dieses Anhangs ist der Referenzpunkt der Punkt, an dem die Feldstärke gemessen wird und der wie folgt 
definiert ist:

8.3.4.1. Der Referenzpunkt befindet sich mindestens 2 m horizontal vom Phasenzentrum der Antenne oder 1 m vertikal 
von den abstrahlenden Elementen des Feldgenerators entfernt 

8.3.4.2. auf einer Ebene, welche 

a) senkrecht zur Grundplatte ist,

b) senkrecht zur Kante der Grundplatte ist, entlang der der Hauptteil der Verkabelung verläuft,

c) die Kante der Grundplatte und den Mittelpunkt des Hauptteils der Verkabelung schneidet, und

d) der Referenzpunkt fällt mit dem Mittelpunkt des Hauptteils der Verkabelung zusammen, die entlang der der 
Antenne nächstgelegenen Kante der Grundplatte

8.3.4.3. 150 ± 10 mm über der Grundplatte verläuft. 

8.4.  Erzeugung der erforderlichen Feldstärke: Prüfmethode

8.4.1. Die Referenzfeldmethode wird verwendet, um die Prüffeldbedingungen zu erreichen. 

8.4.2.  Referenzfeldmethode

Bei jeder gewünschten Prüffrequenz wird so viel Leistung in die felderzeugende Anlage eingespeist, dass die erfor­
derliche Feldstärke am Referenzpunkt im Prüfraum gemäß Nummer 8.3.4, jedoch ohne zu prüfende EUB, erzeugt 
wird; die Leistung, oder ein anderer Parameter, der direkt bezogen ist auf die zur Erzeugung des Feldes erforder­
liche Vorwärtsleistung, wird gemessen und die Werte aufgezeichnet. Diese Werte werden für die Typ­
genehmigungsprüfung verwendet, solange keine Änderungen in den Einrichtungen oder Ausrüstungen 
vorgenommen werden, die eine Wiederholung dieses Verfahrens notwendig machen.

8.4.3. Zusätzliche Ausrüstung muss während der Kalibrierung mindestens 1 m vom Referenzpunkt entfernt sein. 

8.4.4.  Feldstärkemessgerät

Ein geeignetes kompaktes Feldstärkemessgerät ist zur Kalibrierung der Referenzfeldstärken zu benutzen.

8.4.5. Das Phasenzentrum des Feldstärkemessgeräts ist am Referenzpunkt zu positionieren. 

8.4.6. Die zu prüfende EUB, die eine zusätzliche Grundplatte enthalten kann, wird dann in die Prüfstätte gebracht und 
entsprechend den Anforderungen von Nummer 8.3 aufgestellt. Wird eine zweite Grundplatte benutzt, so befin­
det sich diese innerhalb einer Entfernung von 5 mm von der Prüfstandsgrundplatte und ist mit dieser elektrisch 
verbunden. Die in Nummer 8.4.2 festgelegte erforderliche Ausgangsleistung bei jeder der in Nummer 5 festge­
legten Frequenzen wird in die felderzeugende Anlage eingespeist. 

ED9002.8.02



Amtsblatt der Europäischen Union 20.8.2009

8.4.7. Unabhängig davon, welcher Parameter nach Nummer 8.4.2 gewählt wurde, um das Feld festzulegen, muss der 
gleiche Parameter wieder verwendet werden, um die Feldstärke während der Prüfung zu bestimmen. 

8.5.  Kontur der Feldstärke

8.5.1. Bei der Kalibrierung der Referenzfelder (bevor eine zu prüfende EUB in den Prüfraum gebracht wird), darf die 
Feldstärke 0,5 ± 0,05 m auf jeder Seite des Referenzpunkts auf einer Linie parallel zu der der Antenne am nächs­
ten gelegenen Kante der Grundplatte und durch den Referenzpunkt nicht weniger als 50 % der nominalen Feld­
stärke betragen. 

9.  PRÜFUNG IN DER TEM-ZELLE

9.1.  Prüfverfahren

Die Transversal-Elektro-Magnetische (TEM)-Zelle erzeugt homogene Felder zwischen Innenleiter (Septum) und 
Gehäuse (Grundplatte). Sie findet Anwendung, um EUBs zu prüfen (siehe Anlage 3 Abbildung 1).

9.2.  Feldstärkemessung in einer TEM-Zelle

9.2.1. Das elektrische Feld in der TEM-Zelle wird durch folgende Näherungsgleichung bestimmt: 

|E| = (√(P × Z))/d 

E = elektrische Feldstärke (V/m)

P = Vorwärtsleistung (W)

Z = Wellenwiderstand der Zelle (50 Ω)

d = Abstand (m) zwischen Boden und dem Innenleiter (Septum)

9.2.2. Alternativ ist ein geeigneter Feldstärkesensor in der oberen Hälfte der TEM-Zelle anzubringen. In diesem Teil der 
TEM-Zelle hat (haben) die elektronischen Steuereinheit(en) nur einen geringen Einfluss auf das Prüffeld. Der Sen­
sor zeigt die elektrische Feldstärke in V/m an. 

9.3.  Abmessungen der TEM-Zelle

Um in der TEM-Zelle ein homogenes Feld aufrecht zu erhalten und wiederholbare Messergebnisse zu erlangen, 
darf das Prüfobjekt nicht größer als 1/2 der inneren Zellenhöhe sein.

Empfohlene Abmessungen für TEM-Zellen sind angegeben in Anlage 3 Abbildungen 2 und 3.

9.4.  Versorgungs-, Signal- und Steuerleitungen

Die TEM-Zelle ist fest mit einem BNC-Buchsen-Anschlussfeld zu versehen, das auf dem kürzesten Weg mit einem 
Steckverbinder verdrahtet ist, der über eine angemessene Anzahl von Anschlüssen verfügt. Die Versorgungs- und 
Signalleitungen vom Steckverbinder in der Zellenwand werden direkt zum Prüfobjekt geführt.

Die externen Bauteile wie z. B. Sensoren, Stromversorgung und Steuerelemente können angeschlossen werden:

a) durch eine geschirmte Peripherie,

b) durch das Fahrzeug neben der TEM-Zelle, oder

c) direkt am Buchsenfeld in geschirmter Ausführung.

Zur Verbindung der TEM-Zelle mit der Peripherie oder dem Fahrzeug müssen geschirmte Leitungen verwendet 
werden, wenn das Fahrzeug oder die Peripherie sich nicht in demselben oder einem angrenzenden geschirmten 
Raum befinden.

10.  PRÜFUNG DURCH STROMEINSPEISUNG

10.1.  Prüfverfahren

Dies ist ein Verfahren zur Durchführung von Störfestigkeitsprüfungen durch Induzieren von Strömen direkt in 
die Verkabelung mit Hilfe einer Stromzange. Die Stromzange besteht aus einer Verbindungsklammer, durch die 
die Leitungen der zu prüfenden EUB geführt werden. Prüfungen der Störfestigkeit können durch Änderung der 
Frequenz des induzierten Signals durchgeführt werden.
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Die zu prüfende EUB kann auf einer Grundplatte nach Nummer 8.2.1 aufgebaut oder in einem Fahrzeug, nach 
Angabe des Fahrzeugherstellers, eingebaut sein.

10.2.  Kalibrierung der Stromzange vor Beginn der Prüfung

Die Stromzange wird in einer Kalibrierungsvorrichtung befestigt. Während der Prüffrequenzbereich abgetastet 
wird, wird die zur Erreichung des in Anhang  I Nummer  6.7.2.1 festgelegten Stroms benötigte Energie aufge­
zeichnet. Dieses Verfahren kalibriert die Ausgangsleistung des Stromeinspeisungssystems gegen den Strom vor 
der Prüfung, und dieselbe Ausgangsleistung ist an die Stromzange anzulegen, wenn diese mit der zu prüfenden 
EUB über die während der Kalibrierung benutzten Kabel verbunden wird. Es ist festzustellen, dass die aufgezeich­
nete Energie, die an die Stromzange angelegt wird, die Ausgangsleistung ist.

10.3.  Einbau der zu prüfenden EUB

Bei einer EUB, die gemäß Nummer 8.2.1 auf einer Grundplatte aufgebaut ist, sind alle Leitungen in der Verka­
belung mit möglichst realistischen Ausgängen zu versehen, vorzugsweise mit echten Lasten und Schaltelementen. 
Sowohl bei einer im Fahrzeug ein- wie auf einer Grundplatte aufgebauten EUB muss die Stromzange der Reihe 
nach alle zu jeder Steckverbindung führenden Leitungen der Verkabelung umschließen sowie 150 ± 10 mm ent­
fernt von jeder Steckverbindung der elektronischen Steuereinheit (ESE), der Schaltmodule oder der aktiven Sen­
soren der zu prüfenden EUB sein, wie in Anlage 2 dargestellt.

10.4.  Versorgungs-, Signal- und Steuerleitungen

Bei einer zu prüfenden EUB, die gemäß Nummer  8.2.1 auf einer Grundplatte aufgebaut ist, muss eine Kabel­
verbindung zwischen einer Kfz-Bordnetznachbildung (Kfz-NNB) und der wesentlichen elektronischen Steuer­
einheit (ESE) hergestellt werden. Dieses Kabel muss parallel zur Kante der Grundplatte und mindestens 200 mm 
von dieser entfernt verlaufen. Es muss die Stromversorgungsleitung enthalten, die verwendet wird, um die 
Fahrzeugbatterie mit dieser ESE zu verbinden, und die Stromrückführleitung, falls eine solche am Fahrzeug ver­
wendet wird.

Die Entfernung zwischen ESE und Kfz-NNB muss 1,0 ± 0,1 m betragen, oder kann, falls bekannt, die am Fahr­
zeug verwendete Kabellänge zwischen der ESE und der Batterie sein, je nachdem, welche die kürzere ist. Findet 
ein Fahrzeugkabelsatz Verwendung, müssen alle Kabelverzweigungen, die innerhalb dieser Länge auftreten, ent­
lang der Grundplatte, aber rechtwinklig weg von der Kante der Grundplatte verlegt werden. Anderenfalls werden 
die innerhalb dieser Länge befindlichen Verzweigungskabel der zu prüfenden EUB am Kfz-NNB elektrisch 
abgeschlossen.
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Anlage 1

Abbildung 1

Prüfung in der 150-mm-Streifenleitung
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Abbildung 2

Prüfung in der 150-mm-Streifenleitung
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Abbildung 3

Prüfung in der 800-mm-Streifenleitung

1 = Masseleiter

2 = Hauptkabelsatz und Sensor/Schaltelemente-Leitungen

3 = Holzrahmen

4 = aktiver Leiter

5 = Isolationskörper

6 = Prüfling
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Abbildung 4

Maße der 800-mm-Streifenleitung
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Anlage 2

Beispiel einer Prüfanordnung bei Stromeinspeisung

1 = Prüfling

2 = Strommesszange (wahlweise)

3 = Stromeinkoppelzange

4 = Kfz-Bordnetznachbildung

5 = Filternetzwerk des geschirmten Raumes

6 = Stromversorgung

7 = Schnittstelle der Ausrüstung zum Betrieb und zur Überwachung

8 = Signalgenerator

9 = Breitbandverstärker

10 = 50 Ω HF-Richtkoppler

11 = HF-Leistungsmesser o. ä.

12 = Spektrum-Analysator o. ä. (wahlweise)
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Anlage 3

Abbildung 1

Prüfung in der TEM-Zelle

1 = Außenleiter, Schirm

2 = Innenleiter (Septum)

3 = Isolator

4 = Eingang

5 = Isolator

6 = Tür

7 = Buchsenfeld

8 = Prüflings-Stromversorgung

9 = Abschlusswiderstand 50 Ω

10 = Isolationskörper

11 = Prüfling (max. Höhe 1/2 des Abstands zwischen Zellenboden und  Spektrum)
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Abbildung 2

Maße und Aufbau der TEM-Zelle

Abbildung 3

Die folgende Tabelle gibt die Werte zum Bau einer Zelle mit der genannten oberen Grundfrequenz an:

Obere Grenzfrequenz
(MHz)

Zellen-Formfactor
W: b

Zellen-Formfactor
L/W

Plattenabstand
b (cm)

Septumsbreite
S (cm)

200 1,69 0,66 56 70

200 1,00 1,00 60 50

Typische Maße der TEM-Zelle
�



Anlage 4

Abbildung 1
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Störfestigkeit der EUBs gegenüber elektromagnetischen Feldern

Längsschnitt der Prüfanordnung
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Abbildung 2
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ANHANG XII

TEIL A

Aufgehobene Richtlinie mit ihren nachfolgenden Änderungen

(gemäß Artikel  6)

Richtlinie 75/322/EWG des Rates
(ABl. L 147 vom 9.6.1975, S. 28)

    Richtlinie 82/890/EWG des Rates
    (ABl. L 378 vom 31.12.1982, S. 45)

Nur hinsichtlich der in Artikel 1 Absatz 1 enthaltenen 
Bezugnahme auf die Richtlinie 75/322/EWG

    Richtlinie 97/54/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates

    (ABl. L 277 vom 10.10.1997, S. 24)

Nur hinsichtlich der in Artikel 1 erster Gedankenstrich ent­
haltenen Bezugnahme auf die Richtlinie 75/322/EWG

    Richtlinie 2000/2/EG der Kommission
    (ABl. L 21 vom 26.1.2000, S. 23)

Nur Artikel 1 und Anhang

    Richtlinie 2001/3/EG der Kommission
    (ABl. L 28 vom 30.1.2001, S. 1)

Nur Artikel 2 und Anhang II

    Beitrittsakte von 2003, Anhang II, Nr. I.A.13
    (ABl. L 236 vom 23.9.2003, S. 57).

    Richtlinie 2006/96/EG des Rates
    (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 81)

Nur hinsichtlich der in Artikel 1 und Anhang, Num­
mer A.12 enthaltenen Bezugnahme auf die 
Richtlinie 75/322/EWG

TEIL B

Fristen für die Umsetzung in innerstaatliches Recht und für die Anwendung

(gemäß Artikel  6)

Richtlinie Frist für die Umsetzung Datum der Anwendung

75/322/EWG 21. November 1976 —

82/890/EWG 21. Juni 1984 —

97/54/EG 22. September 1998 23. September 1998

2000/2/EG 31. Dezember 2000 (1) —

2001/3/EG 30. Juni 2002 —

2006/96/EG 31. Dezember 2006 —

(1) In Übereinstimmung mit Artikel 2 der Richtlinie 2000/2/EG:
„(1) Ab dem 1. Januar 2001 dürfen die Mitgliedstaaten aus Gründen, die sich auf die elektromagnetische Verträglichkeit beziehen,
— weder für einen Fahrzeugtyp die EG-Typgenehmigung oder die Betriebserlaubnis mit nationaler Geltung verweigern 
— noch für den Typ eines Bauteils oder einer selbständigen technischen Einheit die Erteilung der EG-Typgenehmigung als Bauteil oder 

selbständige technische Einheit verweigern, 
— noch die Zulassung, den Verkauf oder die Inbetriebnahme von Fahrzeugen verbieten, 
— noch den Verkauf oder die Verwendung von Bauteilen oder selbständigen technischen Einheiten verbieten,
wenn die Fahrzeuge, Bauteile oder selbständigen technischen Einheiten die Vorschriften der Richtlinie 75/322/EWG, in der Fassung der 
vorliegenden Richtlinie, erfüllen.
(2) Ab dem 1. Oktober 2002 dürfen die Mitgliedstaaten für jeden Typ eines Fahrzeugbauteils oder einer selbständigen technischen Ein­
heit aus Gründen, die sich auf die elektromagnetische Verträglichkeit beziehen,
— die EG-Fahrzeugtypgenehmigung, die EG-Bauteiltypgenehmigung oder die EG-Typgenehmigung für selbständige technische Einhei­

ten nicht mehr erteilen und 
— die Erteilung der Betriebserlaubnis mit nationaler Geltung verweigern,
wenn die Vorschriften der Richtlinie 75/322/EWG, in der Fassung der vorliegenden Richtlinie, nicht erfüllt sind.
(3) Absatz 2 gilt nicht für Fahrzeugtypen, die vor dem 1. Oktober 2002 gemäß der Richtlinie 77/537/EWG des Rates oder gegebe­
nenfalls gemäß späteren Erweiterungen dieser Typgenehmigungen genehmigt wurden.
(4) Ab dem 1. Oktober 2008
— betrachten die Mitgliedstaaten Neufahrzeugen beiliegende, gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 74/150/EWG ausgestellte Über­

einstimmungsbescheinigungen als nicht mehr gültig im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der genannten Richtlinie und
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— dürfen die Mitgliedstaaten den Verkauf und die Inbetriebnahme neuer elektrischer oder elektronischer Teilsysteme als Bauteile oder 
technische Einheiten verweigern,

wenn die Vorschriften dieser Richtlinie nicht erfüllt sind.
(5) Unbeschadet der Bestimmungen der Absätze 2 und 4 erteilen die Mitgliedstaaten für Ersatzteile weiterhin die EG-Typgenehmigung 
und lassen den Verkauf oder die Inbetriebnahme von Bauteilen oder selbständigen technischen Einheiten weiterhin zu, die für die Ver­
wendung in Fahrzeugtypen bestimmt sind, die vor dem 1. Oktober 2002 gemäß der Richtlinie 75/322/EWG oder der Richtlinie 
77/537/EWG, gegebenenfalls mit einer späteren Erweiterung, genehmigt wurden.

(*) ABl. L 220 vom 29.8.1977, S. 38.“

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1977&mm=08&jj=29&type=L&nnn=220&pppp=0038&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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ANHANG XIII

ENTSPRECHUNGSTABELLE

Richtlinie 75/322/EWG Richtlinie 2000/2/EG Vorliegende Richtlinie

Artikel 1 Artikel 1

Artikel 2 Artikel 2

Artikel 4 Artikel 3

Artikel 5 Artikel 4

Artikel 6 Absatz 1 —

Artikel 6 Absatz 2 Artikel 5

— Artikel 6

— Artikel 7

Artikel 7 Artikel 8

Anhang I Anhang I

Anhang II A Anhang II

Anhang II B Anhang III

Anhang III A Anhang IV

Anhang III B Anhang V

Anhang IV Anhang VI

Anhang V Anhang VII

Anhang VI Anhang VIII

Anhang VII Anhang IX

Anhang VIII Anhang X

Anhang IX Anhang XI

— Anhang XII

— Anhang XIII
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RICHTLINIE 2009/81/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 13.  Juli 2009

über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur Änderung der 

Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG

(Text mit Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI­
SCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein­
schaft, insbesondere auf Artikel  47 Absatz  2 und die Artikel  55 
und 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses

(1)  ABl. C 100 vom 30.4.2009, S. 114.

 (1),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags

(2)  Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 14.  Januar 2009
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom
7. Juli 2009.

 (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die nationale Sicherheit in den Bereichen der Verteidigung 
und Sicherheit fällt weiterhin in die alleinige Zuständigkeit 
jedes Mitgliedstaats.

(2) Der schrittweise Aufbau eines europäischen Markts für 
Verteidigungsgüter ist für die Verbesserung der europäi­
schen rüstungstechnologischen und -industriellen Basis 
und den Ausbau der zur Umsetzung der europäischen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik notwendigen militä­
rischen Kapazitäten unerlässlich.

(3) Die Mitgliedstaaten stimmen darin überein, dass es not­
wendig ist, eine europäische rüstungstechnologische und 
-industrielle Basis zu fördern, zu entwickeln und zu unter­
halten, die fähigkeitsgetrieben, kompetent und wettbe­
werbsfähig ist. Zur Erreichung dieses Ziels können die 
Mitgliedstaaten unterschiedliche Instrumente einsetzen, die 
mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind und auf einen 
echten europäischen Markt für Verteidigungsgüter und 
gleiche Wettbewerbsbedingungen sowohl auf europäischer 
als auch auf globaler Ebene abzielen. Sie sollten auch dazu 
beitragen, die Diversifizierung der europäischen Zulieferer­
basis im Verteidigungsbereich vertikal ausbauen, indem sie 
insbesondere die Beteiligung kleiner und mittlerer Unter­
nehmen (KMU) und nicht traditioneller Lieferanten an der 
europäischen rüstungstechnologischen und -industriellen 
Basis unterstützen, die industrielle Zusammenarbeit ver­
bessern und effiziente und flexible Unterauftragnehmer 
fördern. In diesem Zusammenhang sollten sie die Mittei­
lung der Kommission vom 7.  Dezember 2006 zu 

Auslegungsfragen bezüglich der Anwendung des Arti­
kels 296 des Vertrags zur Beschaffung von Verteidigungs­
gütern und die Mitteilung der Kommission vom
5. Dezember 2007 zu einer Strategie für eine stärkere und 
wettbewerbsfähigere europäische Verteidigungsindustrie 
berücksichtigen.

(4) Die Schaffung eines europäischen Markts für 
Verteidigungsgüter setzt einen auf dessen Bedürfnisse 
zugeschnittenen rechtlichen Rahmen voraus. Im Bereich 
des Auftragswesens ist hierfür die Koordinierung der 
Vergabeverfahren unter Beachtung der Sicherheitsan­
forderungen der Mitgliedstaaten und der aus dem Vertrag 
erwachsenden Verpflichtungen erforderlich.

(5) Zur Erreichung dieses Ziels hat das Europäische Parlament 
in seiner Entschließung vom 17.  November 2005 zum 
Grünbuch über die Beschaffung von Verteidigungs­
gütern

(3)  ABl. C 280 E vom 18.11.2006, S. 463.

 (3) die Kommission aufgefordert, eine Richtlinie 
auszuarbeiten, die besondere Rücksicht auf die Sicherheits­
interessen der Mitgliedstaaten nimmt, die Gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik weiter entwickelt, einen Bei­
trag zur Stärkung des europäischen Zusammenhalts leistet 
und den Charakter der Union als „Zivilmacht“ bewahrt.

(6) Eine bessere Koordinierung der Vergabeverfahren, wie bei­
spielsweise bei Aufträgen über Logistikdienstleistungen, 
Transport und Lagerung, hat ebenfalls das Potenzial, die 
Kosten im Verteidigungssektor zu senken und die Umwelt­
auswirkungen des Sektors deutlich zu verringern.

(7) Diese Verfahren sollten die globale Sicherheitsstrategie der 
Union widerspiegeln, die ihrerseits den Entwicklungen des 
strategischen Umfelds Rechnung trägt. So haben asymme­
trische und länderübergreifende Bedrohungen dazu 
geführt, dass sich die Grenze zwischen äußerer und inne­
rer und zwischen militärischer und nicht-militärischer 
Sicherheit zunehmend verwischt.

(8) Verteidigungs- und Sicherheitsausrüstungen sind sowohl 
für die Sicherheit und Souveränität der Mitgliedstaaten als 
auch für die Autonomie der Union von zentraler Bedeu­
tung. Öffentliche Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den 
Bereichen der Verteidigung und Sicherheit sind deshalb 
häufig sensibel.

(9) Dies bringt besondere Anforderungen vor allem an die 
Versorgungs- und die Informationssicherheit mit sich. Die­
sen Anforderungen unterliegen vor allem die Beschaffung 
von Waffen, Munition und Kriegsmaterial (sowie die 
unmittelbar damit verbundenen Dienst- und  Bau­
leistungen) für die Streitkräfte, daneben aber auch einige 
besonders sensible öffentliche Aufträge im Bereich der 
nicht-militärischen Sicherheit. In diesen Bereichen behin­
dert das Fehlen unionsweiter Regelungen die Öffnung der
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Verteidigungs- und Sicherheitsmärkte zwischen den Mit­
gliedstaaten. Diese Situation muss rasch verbessert werden. 
Eine unionsweite Regelung über Informationssicherheit, 
die die gegenseitige Anerkennung nationaler Sicherheits­
überprüfungen einschließt und den Austausch von Ver­
schlusssachen zwischen Auftraggebern und europäischen 
Unternehmen zulässt, wäre äußerst nützlich. Gleichzeitig 
sollten die Mitgliedstaaten konkrete Maßnahmen zur Ver­
besserung ihrer Versorgungssicherheit untereinander 
ergreifen, die auf die schrittweise Schaffung eines Systems 
mit angemessenen Garantien abzielen.

(10) Für die Zwecke dieser Richtlinie sollten unter Militäraus­
rüstung insbesondere die Arten von Produkten verstanden 
werden, die in der vom Rat in der Entscheidung 255/58 
vom 15. April 1958

(1)  Entscheidung zur Festlegung der Produkte (Waffen, Munition
und Kriegsmaterial), für die Artikel 223 Absatz 1 Buchstabe b (heute
Artikel  296 Absatz  2, Buchstabe b) des Vertrags gilt (Dok. 255/58).
Protokoll vom 15. April 1958: Dok. 368/58.

 (1) angenommenen Liste von Waffen, 
Munition und Kriegsmaterial aufgeführt sind, und die Mit­
gliedstaaten können sich bei der Umsetzung dieser Richt­
linie allein auf diese Liste beschränken. Diese Liste enthält 
ausschließlich Produkte, die speziell zu militärischen Zwe­
cken konzipiert, entwickelt und hergestellt werden. Es han­
delt sich jedoch um eine generische Liste, die unter 
Berücksichtigung der sich weiter entwickelnden Technolo­
gie, Beschaffungspolitik und militärischen Anforderungen, 
die die Entwicklung neuer Arten von Produkten nach sich 
ziehen, beispielsweise auf der Grundlage der gemeinsamen 
Militärgüterliste der Union, weit auszulegen ist. Für die 
Zwecke dieser Richtlinie sollte der Begriff „Militäraus­
rüstung“ auch Produkte einschließen, die zwar ursprüng­
lich für zivile Zwecke konzipiert wurden, später aber für 
militärische Zwecke angepasst werden, um als Waffen, 
Munition oder Kriegsmaterial eingesetzt zu werden.

(11) Im speziellen Bereich der nicht-militärischen Sicherheit 
sollte diese Richtlinie für Beschaffungen gelten, die ähnli­
che Merkmale aufweisen wie Beschaffungen im 
Verteidigungsbereich und ebenso sensibel sind. Dies kann 
insbesondere in Bereichen der Fall sein, in denen militäri­
sche und nicht-militärische Einsatzkräfte bei der Erfüllung 
derselben Missionen zusammenarbeiten und/oder die 
Beschaffung dazu dient, die Sicherheit der Union und/oder 
der Mitgliedstaaten auf ihrem Hoheitsgebiet oder darüber 
hinaus vor ernsten Bedrohungen durch nicht-militärische 
und/oder nichtstaatliche Akteure zu schützen. Dies kann 
beispielsweise den Grenzschutz, polizeiliche Tätigkeiten 
und Kriseneinsätze einschließen.

(12) Diese Richtlinie sollte den Erfordernissen des Auftragge­
bers während des gesamten Lebenszyklus der Produkte, 
d.  h. der Forschung und Entwicklung, industriellen Ent­
wicklung, Herstellung, Reparatur, Modernisierung, Ände­
rung, Instandhaltung, Logistik, Schulung, Erprobung, 
Rücknahme und Beseitigung Rechnung tragen. Diese Sta­
dien schließen beispielsweise Studien, Bewertung, Lage­
rung, Transport, Integration, Wartung, Demontage, 
Zerstörung und alle weiteren Dienstleistungen nach der 
ursprünglichen Konzipierung ein. Einige Verträge können 
die Lieferung von Teilen, Bauteilen und/oder Bausätzen, die 

zum Einbau in die Produkte oder zur Befestigung an die­
sen bestimmt sind, und/oder die Lieferung von Spezial­
werkzeug, Prüfvorrichtungen oder Hilfsmitteln 
einschließen.

(13) Für die Zwecke dieser Richtlinie sollte der Begriff der For­
schung und Entwicklung Grundlagenforschung, ange­
wandte Forschung und experimentelle Entwicklung 
umfassen. Grundlagenforschung umfasst experimentelle 
oder theoretische Arbeiten, die hauptsächlich dem Erwerb 
von neuem Grundlagenwissen über Phänomene oder beo­
bachtbare Tatsachen ohne erkennbare direkte praktische 
Anwendungsmöglichkeiten dienen. Angewandte For­
schung umfasst auch Originalarbeiten zur Erlangung neuer 
Erkenntnisse. Sie ist jedoch in erster Linie auf ein spezifi­
sches praktisches Ziel oder einen spezifischen praktischen 
Zweck ausgerichtet. Experimentelle Entwicklung umfasst 
Arbeiten auf der Grundlage von vorhandenen, aus For­
schung und/oder praktischer Erfahrung gewonnenen 
Kenntnissen zur Initiierung der Herstellung neuer Materi­
alien, Produkte oder Geräte, zur Entwicklung neuer Verfah­
ren, Systeme und Dienstleistungen oder zur erheblichen 
Verbesserung des bereits Vorhandenen. Experimentelle 
Entwicklung kann Herstellung von technologischen 
Demonstrationssystemen, d.  h. von Vorrichtungen zur 
Demonstration der Leistungen eines neuen Konzepts oder 
einer neuen Technologie in einem relevanten oder reprä­
sentativen Umfeld einschließen.

Der Begriff der Forschung und Entwicklung schließt die 
Herstellung und Qualifizierung von der Produktion vor­
ausgehenden Prototypen, Werkzeug- und Fertigungs­
technik, Industriedesign oder Herstellung nicht ein.

(14) Diese Richtlinie sollte dem Bedarf des Auftraggebers an 
Bau- und Dienstleistungen Rechnung tragen, die zwar 
nicht unmittelbar mit der Lieferung von Militärausrüstung 
oder sensibler Ausrüstung in Zusammenhang stehen, aber 
zur Erfüllung bestimmter militärischer Anforderungen 
oder bestimmter Sicherheitsanforderungen erforderlich 
sind.

(15) Die Vergabe von Aufträgen in den Mitgliedstaaten durch 
Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 2004/17/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 31.  März 
2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung für Auf­
traggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrs­
versorgung sowie der Postdienste

(2)  ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 1.

 (2) und durch öffentliche 
Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 2004/18/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 31.  März 
2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und 
Dienstleistungsaufträge

(3)  ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114.

 (3) ist an die Einhaltung der im Ver­
trag niedergelegten Grundsätze gebunden, insbesondere 
des freien Warenverkehrs, der Niederlassungsfreiheit und 
der Dienstleistungsfreiheit sowie der davon abgeleiteten 
Grundsätze wie z.  B. des Grundsatzes der Gleich­
behandlung, des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung, 
des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung, des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und des Grundsatzes 
der Transparenz.
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Die Transparenz- und Wettbewerbsanforderungen für Auf­
träge unterhalb der Schwellen für die Anwendung dieser 
Richtlinie sollten von den Mitgliedstaaten unter Einhaltung 
dieser Grundsätze und insbesondere unter Berücksichti­
gung von Situationen festgelegt werden, bei denen ein 
grenzüberschreitendes Interesse besteht. Insbesondere ist 
es Sache der Mitgliedstaaten, die für die Vergabe dieser 
Aufträge am besten geeigneten Regelungen zu treffen.

Für Aufträge, die einen bestimmten Wert überschreiten, 
empfiehlt sich die Ausarbeitung von auf diesen Grundsät­
zen beruhenden Bestimmungen zur gemeinschaftlichen 
Koordinierung der nationalen Verfahren für die Vergabe 
solcher Aufträge, um die Wirksamkeit dieser Grundsätze 
und die Öffnung des Beschaffungswesens für den Wettbe­
werb zu garantieren. Folglich sollten diese Koordinierungs­
bestimmungen nach Maßgabe der genannten Regeln und 
Grundsätze sowie gemäß den anderen Bestimmungen des 
Vertrags ausgelegt werden.

(16) Die Artikel  30, 45, 46, 55 und  296 des Vertrags sehen 
besondere Ausnahmen von der Anwendung seiner Grund­
sätze und damit auch von der Anwendung des von diesen 
abgeleiteten Rechts vor. Dies bedeutet, dass keine Bestim­
mung dieser Richtlinie dem Erlass oder der Durchsetzung 
von Maßnahmen entgegenstehen sollte, die sich zur Wah­
rung von Interessen als notwendig erweisen, die aufgrund 
dieser Bestimmungen des Vertrags als legitim anerkannt 
sind.

Dies bedeutet insbesondere, dass die Vergabe von Aufträ­
gen, die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fal­
len, von dieser Richtlinie ausgenommen werden kann, 
wenn dies aus Gründen der öffentlichen Sicherheit gerecht­
fertigt ist oder der Schutz der wesentlichen Sicherheits­
interessen eines Mitgliedstaats dies gebietet. Dies kann bei 
Verträgen sowohl im Bereich der Verteidigung als auch der 
Sicherheit der Fall sein, die äußerst hohe Anforderungen an 
die Versorgungssicherheit stellen oder so vertraulich 
und/oder wichtig für die nationale Souveränität sind, dass 
selbst die besonderen Bestimmungen dieser Richtlinie 
nicht ausreichen, um wesentliche Sicherheitsinteressen der 
Mitgliedstaaten zu schützen, deren Definition in die aus­
schließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt.

(17) Allerdings sollte die Möglichkeit, von solchen Ausnahmen 
Gebrauch zu machen, nach der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nur so weit 
in Anspruch genommen werden, wie dies zur Wahrung 
der nach den genannten Artikeln als legitim anerkannten 
Interessen unbedingt erforderlich ist. Dies bedeutet, dass 
eine Nichtanwendung der Richtlinie sowohl den verfolg­
ten Zielen angemessen sein als auch die Option darstellen 
muss, die den freien Warenverkehr und die 
Dienstleistungsfreiheit am wenigsten behindert.

(18) Die im Verteidigungsbereich durch Auftraggeber vergebe­
nen Aufträge zur Beschaffung von Waffen, Munition und 
Kriegsmaterial sind vom Anwendungsbereich des im Rah­
men der Welthandelsorganisation geschlossenen Überein­
kommens über das öffentliche Beschaffungswesen 
(Government Procurement Agreement, GPA) ausgenom­
men. Alle anderen unter diese Richtlinie fallenden Aufträge 

sind ebenfalls vom Anwendungsbereich des GPA im Sinne 
von Artikel XXIII dieses Übereinkommens ausgenommen. 
Artikel  296 des Vertrags und Artikel  XXIII Absatz  1 des 
GPA haben einen unterschiedlichen Anwendungsbereich 
und unterliegen unterschiedlichen Standards der gerichtli­
chen Prüfung. In Situationen, in denen Artikel  296 des 
Vertrags nicht herangezogen werden kann, können sich 
die Mitgliedstaaten nach wie vor auf Artikel XXIII Absatz 1 
des GPA berufen. Für die Anwendung der beiden Bestim­
mungen müssen daher unterschiedliche Voraussetzungen 
gegeben sein.

Diese Ausnahmebestimmung bedeutet auch, dass die Mit­
gliedstaaten im spezifischen Kontext der Verteidigungs-
und Sicherheitsmärkte weiterhin befugt sind zu entschei­
den, ob ihr Auftraggeber Wirtschaftsteilnehmern aus Dritt­
ländern die Teilnahme an Vergabeverfahren gestatten darf. 
Sie sollten diese Entscheidung auf der Grundlage von Preis-
/Leistungserwägungen unter Berücksichtigung der Not­
wendigkeit einer weltweit wettbewerbsfähigen 
europäischen rüstungstechnologischen und -industriellen 
Basis, der Bedeutung offener und fairer Märkte und der 
Erzielung gegenseitigen Nutzens treffen. Die Mitgliedstaa­
ten sollten auf eine immer stärkere Öffnung der Märkte 
drängen. Ihre Partner sollten auf der Grundlage internati­
onal vereinbarter Bestimmungen ebenfalls Offenheit 
beweisen, insbesondere was den offenen und fairen Wett­
bewerb betrifft.

(19) Ein Auftrag gilt nur dann als Bauauftrag, wenn er speziell 
die Ausführung der Tätigkeiten zum Gegenstand hat, die 
unter die Abteilung 45 des in der Verordnung (EG) 
Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. November 2002 festgelegten „Gemeinsamen Voka­
bulars für öffentliche Aufträge“

(1)  ABl. L 340 vom 16.12.2002, S. 1.

 (1) (nachstehend „CPV“ 
genannt) fallen; er kann sich jedoch auf andere Leistungen 
erstrecken, die für die Ausführung dieser Tätigkeiten erfor­
derlich sind. Dienstleistungsaufträge können unter 
bestimmten Umständen Bauleistungen umfassen. Sofern 
diese Bauleistungen jedoch nur Nebenarbeiten im Verhält­
nis zum Hauptgegenstand des Vertrags darstellen und eine 
mögliche Folge oder Ergänzung des letzteren sind, recht­
fertigt die Tatsache, dass der Vertrag diese Bauleistungen 
umfasst, nicht eine Einstufung des Vertrags als Bauauftrag.

(20) Aufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit ent­
halten oftmals Verschlusssachen, die nach den in dem 
betreffenden Mitgliedstaat geltenden Rechts- und Verwal­
tungsvorschriften aus Sicherheitsgründen vor nicht auto­
risiertem Zugriff geschützt werden müssen. Im 
militärischen Bereich verfügen die Mitgliedstaaten über 
Systeme zur Klassifizierung solcher Informationen für mili­
tärische Zwecke. Im Bereich der nicht-militärischen Sicher­
heit, in dem andere Informationen ähnlich geschützt 
werden müssen, stellt sich die Lage weniger einheitlich dar. 
Es ist daher angezeigt, einen Ansatz zu verfolgen, der den 
vielfältigen Praktiken der Mitgliedstaaten Rechnung trägt 
und der die Erfassung sowohl des militärischen als auch
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des nicht-militärischen Bereichs ermöglicht. Keinesfalls 
aber sollte die Vergabe öffentlicher Aufträge in diesen 
Bereichen die Verpflichtungen berühren, die sich aus dem 
Beschluss 2001/844/EG, EGKS, Euratom der Kommission 
vom 29.  November 2001 zur Änderung ihrer Geschäfts­
ordnung

(1)  ABl. L 317 vom 3.12.2001, S. 1.

 (1) oder dem Beschluss 2001/264/EG des Rates 
vom 19. März 2001 über die Annahme der Sicherheitsvor­
schriften des Rates

(2)  ABl. L 101 vom 11.4.2001, S. 1.

 (2) ergeben.

Darüber hinaus räumt Artikel  296 Absatz  1 Buchstabe a 
des Vertrags den Mitgliedstaaten die Möglichkeit ein, Ver­
träge aus den Bereichen Verteidigung und Sicherheit von 
den Bestimmungen dieser Richtlinie auszunehmen, wenn 
die Anwendung dieser Richtlinie sie dazu zwingen würde, 
Auskünfte zu erteilen, deren Preisgabe ihres Erachtens 
ihren wesentlichen Sicherheitsinteressen widerspricht. Dies 
kann insbesondere dann der Fall sein, wenn Aufträge so 
sensibel sind, dass sogar deren Existenz geheim gehalten 
werden muss.

(21) Die Auftraggeber sollten auf Rahmenvereinbarungen 
zurückgreifen dürfen, und es ist daher erforderlich, die 
Begriffe Rahmenvereinbarung und spezifische Vorschriften 
zu definieren. Nach diesen Vorschriften kann ein Auftrag­
geber, wenn er eine Rahmenvereinbarung gemäß den Vor­
schriften dieser Richtlinie insbesondere über 
Veröffentlichung, Fristen und Bedingungen für die Abgabe 
von Angeboten abschließt, während der Laufzeit der 
Rahmenvereinbarung Aufträge auf der Grundlage dieser 
Rahmenvereinbarung entweder durch Anwendung der in 
der Rahmenvereinbarung enthaltenen Bedingungen oder, 
falls nicht alle Bedingungen im Voraus in dieser Vereinba­
rung festgelegt wurden, durch erneute Eröffnung des Wett­
bewerbs zwischen den Parteien der Rahmenvereinbarung 
in Bezug auf die nicht festgelegten Bedingungen vergeben. 
Bei der Wiedereröffnung des Wettbewerbs sollten 
bestimmte Vorschriften eingehalten werden, um die erfor­
derliche Flexibilität und die Einhaltung der allgemeinen 
Grundsätze, insbesondere des Grundsatzes der Gleich­
behandlung, zu gewährleisten. Aus diesen Gründen sollte 
die Laufzeit der Rahmenvereinbarung begrenzt werden 
und sieben Jahre nicht überschreiten dürfen, außer in von 
den Auftraggebern ordnungsgemäß begründeten Fällen.

(22) Die Auftraggeber sollten die Möglichkeit haben, Techniken 
der Online-Beschaffung einzusetzen, sofern bei ihrer Ver­
wendung die Vorschriften dieser Richtlinie und die Grund­
sätze der Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminierung und 
der Transparenz eingehalten werden. Elektronische Aukti­
onen stellen eine Technik dar, die sich noch stärker ver­
breiten wird; deshalb sollten diese Auktionen im 
Gemeinschaftsrecht definiert und speziellen Vorschriften 
unterworfen werden, um sicherzustellen, dass sie unter 
uneingeschränkter Wahrung dieser Grundsätze ablaufen. 
Dazu ist vorzusehen, dass diese elektronischen Auktionen 
nur Aufträge für Bauleistungen, Lieferungen oder Dienst­
leistungen betreffen, für die präzise Spezifikationen erstellt 

werden können. Dies kann insbesondere bei wiederkehren­
den Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträgen der Fall sein. 
Zu demselben Zweck muss es auch möglich sein, die jewei­
lige Rangfolge der Bieter zu jedem Zeitpunkt der elektro­
nischen Auktion festzustellen. Der Rückgriff auf 
elektronische Auktionen bietet den Auftraggebern die 
Möglichkeit, die Bieter zur Vorlage neuer, nach unten kor­
rigierter Preise aufzufordern, und — sofern das wirtschaft­
lich günstigste Angebot den Zuschlag erhalten soll — auch 
andere als die preisbezogenen Angebotskomponenten zu 
verbessern. Zur Wahrung des Grundsatzes der Transpa­
renz dürfen allein diejenigen Komponenten Gegenstand 
elektronischer Auktionen sein, die auf elektronischem 
Wege — ohne Eingreifen und/oder Beurteilung seitens des 
Auftraggebers — automatisch bewertet werden können, 
d.  h. nur die Komponenten, die quantifizierbar sind, so 
dass sie in Ziffern oder in Prozentzahlen ausgedrückt wer­
den können. Hingegen sollten diejenigen Aspekte der 
Angebote, bei denen nichtquantifizierbare Komponenten 
zu beurteilen sind, nicht Gegenstand von elektronischen 
Auktionen sein. Folglich sollten bestimmte Bau- und 
Dienstleistungsaufträge, bei denen eine geistige Leistung zu 
erbringen ist, wie z. B. die Konzeption von Bauleistungen, 
nicht Gegenstand von elektronischen Auktionen sein.

(23) Zentrale Beschaffungsverfahren ermöglichen es, den Wett­
bewerb auszuweiten und die Effizienz des Beschaffungs­
wesens zu verbessern. Die Mitgliedstaaten sollten daher 
vorsehen dürfen, dass die Auftraggeber Waren, Bau­
leistungen und/oder Dienstleistungen durch zentrale 
Beschaffungsstellen erwerben dürfen. Aus diesem Grund 
sollte im Gemeinschaftsrecht eine Definition für zentrale 
Beschaffungsstellen vorgesehen und unter Einhaltung der 
Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der Gleich­
behandlung definiert werden, unter welchen Vorausset­
zungen vermutet werden kann, dass Auftraggeber, die 
Bau-, Liefer- und/oder Dienstleistungen über eine zentrale 
Beschaffungsstelle beziehen, diese Richtlinie eingehalten 
haben. Ein Auftraggeber, der die Richtlinie anzuwenden 
hat, sollte in jedem Fall als zentrale Beschaffungsstelle in 
Betracht kommen. Gleichzeitig sollte es den Mitgliedstaa­
ten auch freistehen, nicht dieser Richtlinie unterliegende 
europäische öffentliche Einrichtungen wie beispielsweise 
die Europäische Verteidigungsagentur als zentrale 
Beschaffungsstellen zu benennen, sofern diese Einrichtun­
gen auf diese Beschaffungen Beschaffungsvorschriften 
anwenden, die mit allen Bestimmungen dieser Richtlinie in 
Einklang stehen.

(24) Auftraggeber können sich gezwungen sehen, einen einzi­
gen Auftrag für Beschaffungen zu erteilen, der zu einem 
Teil unter diese Richtlinie fällt, während der übrige Teil 
dem Anwendungsbereich der Richtlinie 2004/17/EG oder 
der Richtlinie 2004/18/EG unterliegt oder nicht unter diese 
Richtlinie, die Richtlinie 2004/17/EG oder die Richtlinie 
2004/18/EG fällt. Dies ist der Fall, wenn die betreffenden 
Beschaffungen aus objektiven Gründen nicht aufgeteilt und 
als getrennte Aufträge vergeben werden können. In diesen 
Fällen sollten die Auftraggeber einen einzigen Auftrag 
erteilen dürfen, sofern ihre Entscheidung nicht zu dem 
Zweck getroffen wird, Aufträge von der Anwendung die­
ser Richtlinie oder der Richtlinie 2004/17/EG oder der 
Richtlinie 2004/18/EG auszunehmen.
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(25) Eine Vielzahl von Schwellenwerten für die Anwendung der 
koordinierten Bestimmungen erschwert die Arbeit der Auf­
traggeber. In Anbetracht des Durchschnittswerts der Auf­
träge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit ist es 
angebracht, die gemäß dieser Richtlinie geltenden 
Schwellenwerte an die gemäß der Richtlinie 2004/17/EG 
für Auftraggeber geltenden Schwellenwerte anzugleichen. 
Bei Überarbeitung der Schwellenwerte der Richtlinie 
2004/17/EG sollten die Schwellenwerte dieser Richtlinie 
ebenfalls angepasst werden.

(26) Darüber hinaus sollte vorgesehen werden, dass diese Richt­
linie in bestimmten Fällen nicht zur Anwendung kommt, 
wenn besondere Vergabeverfahren anzuwenden sind, die 
sich aus internationalen Übereinkommen oder Vereinba­
rungen zwischen den Mitgliedstaaten und Drittländern 
ergeben. Die Bestimmungen bestimmter Übereinkünfte im 
Zusammenhang mit der Stationierung von Truppen aus 
einem Mitgliedstaat in einem anderen Mitgliedstaat oder in 
einem Drittland oder der Stationierung von Truppen aus 
einem Drittland in einem Mitgliedstaat sollten auch die 
Anwendung der in dieser Richtlinie vorgesehenen Vergabe­
verfahren ausschließen. Diese Richtlinie sollte weder für 
Aufträge gelten, die von internationalen Organisationen 
für ihre Zwecke vergeben werden, noch für Aufträge, die 
von einem Mitgliedstaat nach für diese Organisationen spe­
zifischen Regeln vergeben werden müssen.

(27) Im Bereich der Verteidigung und Sicherheit sind einige 
Aufträge so sensibel, dass eine Anwendung dieser Richtli­
nie trotz ihrer Spezifität unangebracht wäre. Dies gilt für 
Beschaffungen durch Nachrichtendienste oder Beschaffun­
gen für alle Arten von nachrichtendienstlichen Tätigkeiten, 
einschließlich Maßnahmen zur Abwehr nachrichten­
dienstlicher Tätigkeiten, entsprechend der Definition durch 
die Mitgliedstaaten. Dies gilt auch für andere besonders 
sensible Beschaffungen, die ein äußerst hohes Maß an Ver­
traulichkeit erfordern, wie beispielsweise bestimmte 
Beschaffungen, die für den Grenzschutz oder die Bekämp­
fung des Terrorismus oder der organisierten Kriminalität 
bestimmt sind, die Verschlüsselung betreffen oder speziell 
für verdeckte Tätigkeiten oder ebenso sensible Tätigkeiten 
der Polizei und der Sicherheitskräfte bestimmt sind.

(28) Die Mitgliedstaaten führen häufig Kooperations­
programme durch, um neue Verteidigungsausrüstung 
gemeinsam zu entwickeln. Diesen Programmen kommt 
besondere Bedeutung zu, da sie die Entwicklung neuer 
Technologien und die Übernahme der hohen Forschungs-
und Entwicklungskosten komplexer Waffensysteme 
erleichtern. Einige dieser Programme werden von interna­
tionalen Organisationen, insbesondere von der Gemeinsa­
men Organisation für Rüstungskooperation (Organisation 
conjointe de coopération en matière d’armement, OCCAR) 
und von der NATO (über spezielle Agenturen) oder von 
Agenturen der Union wie der Europäischen Verteidigungs­
agentur verwaltet, die die Aufträge im Namen der Mitglied­
staaten vergeben. Derartige Aufträge sollten nicht unter 
diese Richtlinie fallen. Bei anderen derartigen 
Kooperationsprogrammen werden die Aufträge von den 
Auftraggebern eines Mitgliedstaats auch im Namen eines 

anderen Mitgliedstaat oder weiterer Mitgliedstaaten verge­
ben. Auch in diesen Fällen sollte diese Richtlinie nicht zur 
Anwendung kommen.

(29) Für den Fall, dass die Streitkräfte oder die Sicherheitskräfte 
der Mitgliedstaaten außerhalb der Grenzen der Union Ope­
rationen durchführen, sollten die im Einsatzgebiet statio­
nierten Auftraggeber, wenn der Einsatz dies erfordert, die 
Erlaubnis erhalten, bei der Vergabe von Aufträgen an im 
Einsatzgebiet ansässige Marktteilnehmer von der Anwen­
dung dieser Richtlinie abzusehen, und zwar auch für zivile 
Beschaffungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Durchführung dieses Einsatzes stehen.

(30) Angesichts der Besonderheit des Verteidigungs- und 
Sicherheitssektors sollte die Beschaffung von Ausrüstung 
und von Bau- und Dienstleistungen durch eine Regierung 
bei einer anderen Regierung vom Anwendungsbereich die­
ser Richtlinie ausgenommen sein.

(31) Dienstleistungsaufträge, die den Erwerb oder die Miete 
bzw. Pacht von unbeweglichem Vermögen oder Rechten 
daran betreffen, weisen Merkmale auf, die die Anwendung 
von Vergabevorschriften unangemessen erscheinen lassen.

(32) Schiedsgerichts- und Schlichtungsdienste werden norma­
lerweise von Organisationen oder Personen übernommen, 
deren Bestimmung oder Auswahl in einer Art und Weise 
erfolgt, die sich nicht nach Vergabevorschriften richten 
kann.

(33) Mit Finanzdienstleistungen werden ebenfalls Personen oder 
Einrichtungen zu Bedingungen beauftragt, die nicht mit 
der Anwendung von Vergabevorschriften vereinbar sind.

(34) Nach Artikel  163 des Vertrags trägt unter anderem die 
Unterstützung der Forschung und technologischen Ent­
wicklung dazu bei, die wissenschaftlichen und technologi­
schen Grundlagen der Industrie der Gemeinschaft zu 
stärken, und die Öffnung der Dienstleistungsaufträge hat 
einen Anteil an der Erreichung dieses Zieles. Die Mit­
finanzierung von Forschungs- und Entwicklungs­
programmen sollte nicht Gegenstand dieser Richtlinie sein. 
Nicht unter diese Richtlinie fallen deshalb Aufträge über 
Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, mit Aus­
nahme derer, deren Ergebnisse ausschließlich Eigentum des 
Auftraggebers für die Nutzung bei der Ausübung seiner 
eigenen Tätigkeit sind, sofern die Dienstleistung vollstän­
dig durch den Auftraggeber vergütet wird.

(35) Beruf und Beschäftigung sind Schlüsselelemente zur 
Gewährleistung gleicher Chancen für alle und tragen zur 
Eingliederung in die Gesellschaft bei. In diesem Zusam­
menhang tragen geschützte Werkstätten und geschützte 
Beschäftigungsprogramme wirksam zur Eingliederung 
oder Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderun­
gen in den Arbeitsmarkt bei. Derartige Werkstätten sind 
jedoch möglicherweise nicht in der Lage, unter normalen 
Wettbewerbsbedingungen Aufträge zu erhalten. Es ist 
daher angemessen, vorzusehen, dass Mitgliedstaaten das 
Recht, an Verfahren zur Vergabe von Aufträgen teilzuneh­
men, derartigen Werkstätten, oder die Ausführung eines 
Auftrags geschützten Beschäftigungsprogrammen vorbe­
halten können.
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(36) Für die Anwendung dieser Richtlinie auf in ihren 
Anwendungsbereich fallende Dienstleistungsaufträge und 
zur Beobachtung sollten die Dienstleistungen in Anleh­
nung an bestimmte Positionen der CPV-Klassifizierung in 
Kategorien unterteilt werden und in zwei Anhängen nach 
der für sie geltenden Regelung zusammengefasst werden. 
Für die in Anhang  II genannten Dienstleistungen sollten 
die einschlägigen Bestimmungen dieser Richtlinie unbe­
schadet der Anwendung besonderer gemeinschafts­
rechtlicher Bestimmungen für die jeweiligen 
Dienstleistungen gelten. Damit die Bestimmungen dieser 
Richtlinie und nicht die Bestimmungen der Richtlinie 
2004/17/EG oder der Richtlinie 2004/18/EG zur Anwen­
dung gelangen, muss jedoch festgelegt werden, dass die 
betreffenden Dienstleistungsaufträge in den Anwendungs­
bereich dieser Richtlinie fallen.

(37) Die volle Anwendung dieser Richtlinie auf Dienstleistungs­
aufträge sollte während eines Übergangszeitraums auf Auf­
träge beschränkt werden, bei denen ihre Bestimmungen 
dazu beitragen, das volle Wachstumspotenzial des grenz­
überschreitenden Handels auszuschöpfen. Es ist notwen­
dig, Aufträge für andere Dienstleistungen in diesem 
Übergangszeitraum zu beobachten, bevor die volle 
Anwendung dieser Richtlinie beschlossen werden kann.

(38) Die von den Auftraggebern erarbeiteten technischen Spe­
zifikationen sollten es erlauben, die Beschaffungsmärkte 
für den Wettbewerb zu öffnen. Hierfür muss es möglich 
sein, Angebote einzureichen, die die Vielfalt technischer 
Lösungsmöglichkeiten widerspiegeln. Damit dies gewähr­
leistet ist, müssen einerseits technische Spezifikationen auf 
der Grundlage von Leistungs- und Funktionsan­
forderungen festgelegt werden. Andererseits müssen im 
Fall der Bezugnahme auf eine europäische Norm oder auf 
internationale oder nationale Normen, einschließlich Nor­
men aus dem Verteidigungsbereich, Angebote auf der 
Grundlage anderer gleichwertiger Lösungen von den Auf­
traggebern geprüft werden. Diese Gleichwertigkeit kann 
insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen an Inter­
operabilität und operative Wirksamkeit bewertet werden. 
Die Bieter sollten die Möglichkeit haben, die Gleichwertig­
keit ihrer Lösungen mit allen ihnen zur Verfügung stehen­
den Nachweisen zu belegen. Die Auftraggeber müssen jede 
Entscheidung, dass die Gleichwertigkeit in einem bestimm­
ten Fall nicht gegeben ist, begründen können. Im Übrigen 
bestehen internationale Normungsübereinkommen, die die 
Interoperabilität der Streitkräfte gewährleisten sollen und 
in den Mitgliedstaaten Gesetzeskraft haben können. Sollte 
eines dieser Übereinkommen anwendbar sein, können die 
Auftraggeber verlangen, dass die Angebote den in diesem 
Übereinkommen enthaltenen Normen entsprechen. Die 
technischen Spezifikationen sollten klar festgelegt werden, 
so dass alle Bieter wissen, was die Anforderungen des Auf­
traggebers umfassen.

(39) Die präzise Auflistung der technischen Spezifikationen und 
die zusätzlichen Angaben zu den Aufträgen müssen ent­
sprechend den Gepflogenheiten in den Mitgliedstaaten in 
den Verdingungsunterlagen für jeden einzelnen Auftrag 
bzw. in allen gleichwertigen Unterlagen enthalten sein.

(40) Es sollte keine Diskriminierung potenzieller Unter­
auftragnehmer aus Gründen der Staatsangehörigkeit erfol­
gen. Im Bereich der Verteidigung und Sicherheit kann es 
angebracht sein, dass die Auftraggeber den erfolgreichen 
Bieter verpflichten, bei der Vergabe von Unteraufträgen an 

Dritte einen transparenten und nicht diskriminierenden 
Wettbewerb durchzuführen. Diese Pflicht kann für alle 
Unteraufträge oder nur für bestimmte, vom Auftraggeber 
ausgewählte Unteraufträge gelten.

Darüber hinaus erscheint es angebracht, das Recht des Bie­
ters auf Vergabe von Unteraufträgen durch die dem Mit­
gliedstaat eingeräumte Möglichkeit zu ergänzen, seinen 
Auftraggebern zu erlauben oder sie zu verpflichten zu ver­
langen, dass Unteraufträge, die einem bestimmten Mindest­
anteil des Auftragswerts entsprechen, an Dritte vergeben 
werden, wobei verbundene Unternehmen nicht als Dritte 
gelten. Wird ein derartiger Anteil verlangt, sollte der erfolg­
reiche Bieter Unteraufträge im Anschluss an einen trans­
parenten und nicht diskriminierenden Wettbewerb 
vergeben, damit alle interessierten Unternehmen dieselben 
Chancen haben, die Vorteile der Untervergabe zu nutzen. 
Gleichzeitig sollte das ordnungsgemäße Funktionieren der 
Lieferkette des erfolgreichen Bieters nicht beeinträchtigt 
werden. Daher sollte der Prozentsatz, der auf Antrag des 
Auftraggebers durch Untervergabe an Dritte vergeben wer­
den kann, den Gegenstand und den Wert des Auftrags 
angemessen widerspiegeln.

Im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens oder eines wett­
bewerblichen Dialogs mit Verpflichtungen zur Vergabe 
von Unteraufträgen können der Auftraggeber und die Bie­
ter die Verpflichtungen oder Empfehlungen zur Vergabe 
von Unteraufträgen erörtern, um sicherzustellen, dass der 
Auftraggeber über die Auswirkungen der verschiedenen 
Möglichkeiten der Untervergabe, insbesondere über Kos­
ten, Qualität oder Risiko, umfassend informiert wird. Vom 
erfolgreichen Bieter vorgeschlagene Unterauftragnehmer 
sollten in jedem Fall die Möglichkeit haben, an für die Ver­
gabe von Unteraufträgen veranstalteten Wettbewerben 
teilzunehmen.

Im Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitsmärkte soll­
ten die Mitgliedstaaten und die Kommission ferner die Ent­
wicklung und Verbreitung bewährter Praktiken zwischen 
den Mitgliedstaaten und der europäischen Industrie anre­
gen, um den freien Verkehr und die Wettbewerbsfähigkeit 
auf den Märkten der Union für Untervergaben und das effi­
ziente Management von Auftragnehmern und KMU zur 
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit zu fördern. Die Mitglied­
staaten sollten allen erfolgreichen Bietern die Vorteile 
transparenter und wettbewerbsorientierter Vergabe­
verfahren und einer Diversifizierung der Auftragnehmer 
bei der Vergabe von Unteraufträgen verdeutlichen und 
bewährte Praktiken für Lieferkettenmanagement auf den 
Verteidigungs- und Sicherheitsmärkten entwickeln und 
verbreiten.

(41) Bedingungen für die Ausführung eines Auftrags sind mit 
dieser Richtlinie vereinbar, sofern sie nicht unmittelbar 
oder mittelbar zu einer Diskriminierung führen und in der 
Bekanntmachung oder den Verdingungsunterlagen ange­
geben sind.

(42) Die Bedingungen für die Auftragsausführung können ins­
besondere Anforderungen der Auftraggeber an die 
Informations- und die Versorgungssicherheit umfassen. 
Diese Anforderungen sind angesichts der Sensibilität der 
unter diese Richtlinie fallenden Ausrüstungsgegenstände 
von besonders großer Bedeutung und betreffen die gesamte 
Lieferkette.
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(43) Zur Gewährleistung der Informationssicherheit können 
Auftraggeber insbesondere verlangen, dass sich Auftrag­
nehmer und Unterauftragnehmer verpflichten, Verschluss­
sachen vor nicht autorisiertem Zugriff zu schützen, und 
dass sie ausreichende Informationen zu ihrer Fähigkeit lie­
fern, dies zu tun. Solange es keine gemeinschaftliche Rege­
lung über Informationssicherheit gibt, ist es Sache der 
Auftraggeber oder der Mitgliedstaaten, diese Anforderun­
gen im Einklang mit ihren nationalen Rechtsvorschriften 
festzulegen und zu entscheiden, ob sie nach den nationa­
len Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats mit 
positivem Ergebnis durchgeführte Sicherheitsüber­
prüfungen als den von ihren eigenen zuständigen Behör­
den mit positivem Ergebnis durchgeführten 
Sicherheitsüberprüfungen gleichwertig ansehen.

(44) Die Anforderungen zur Gewährleistung der Versorgungs­
sicherheit können sehr unterschiedlich sein und beispiels­
weise die internen Grundsätze, nach denen zwischen 
Tochter- und Muttergesellschaft in Bezug auf gewerbliche 
Schutzrechte verfahren wird, oder das Vorhandensein kri­
tischer Wartungs-, Instandhaltungs- und Überholungs­
kapazitäten zur Gewährleistung der Unterstützung 
während des Lebenszyklus einer angeschafften Ausrüstung 
einschließen.

(45) Auf jeden Fall dürfen die Bedingungen für die Auftragsaus­
führung nur die Ausführung des Auftrags selbst betreffen.

(46) Die im Bereich der Arbeitsbedingungen und der Sicherheit 
am Arbeitsplatz geltenden nationalen und gemeinschaftli­
chen Gesetze, Regelungen und Tarifverträge sind während 
der Ausführung eines Auftrags anwendbar, sofern derar­
tige Vorschriften sowie ihre Anwendung mit dem 
Gemeinschaftsrecht vereinbar sind. Für grenzüberschrei­
tende Situationen, in denen Arbeitnehmer eines Mitglied­
staats Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat zur 
Ausführung eines Auftrags erbringen, enthält die Richtli­
nie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeit­
nehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistun­
gen

(1)  ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1.

 (1) die Mindestbedingungen, die im Aufnahmeland in 
Bezug auf die entsandten Arbeitnehmer einzuhalten sind. 
Enthält das nationale Recht entsprechende Bestimmungen, 
so kann die Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen als 
eine schwere Verfehlung oder als ein Delikt betrachtet wer­
den, das die berufliche Zuverlässigkeit des Wirtschaftsteil­
nehmers in Frage stellt und dessen Ausschluss vom 
Verfahren zur Vergabe eines Auftrags zur Folge haben 
kann.

(47) Die unter diese Richtlinie fallenden Aufträge sind durch 
besondere Anforderungen an Komplexität, Informations­
sicherheit und Versorgungssicherheit gekennzeichnet. 
Deren Erfüllung erfordert oftmals eingehende Verhandlun­
gen bei der Auftragsvergabe. Aus diesem Grund können 
die Auftraggeber bei unter diese Richtlinie fallenden Auf­
trägen neben dem nichtoffenen Verfahren auch das 
Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung nutzen.

(48) Für Auftraggeber, die besonders komplexe Vorhaben 
durchführen, kann es — ohne dass ihnen dies anzulasten 
wäre — objektiv unmöglich sein, die Mittel zu bestimmen, 
die ihren Bedürfnissen gerecht werden können, oder zu 
beurteilen, was der Markt an technischen bzw. finanziellen 
oder rechtlichen Lösungen bieten kann. Dies kann insbe­
sondere bei der Durchführung von Projekten der Fall sein, 
die die Integration oder Kombination vielfältiger technolo­
gischer oder operativer Fähigkeiten erfordern, oder die auf 
einer komplexen strukturierten Finanzierung basieren, 
deren finanzielle und rechtliche Konstruktion nicht im 
Voraus vorgeschrieben werden kann. Da ein solcher Auf­
trag nicht präzise genug festgelegt werden kann, um den 
Bietern die Erstellung ihrer Angebote zu ermöglichen, wäre 
die Anwendung des nichtoffenen Verfahrens oder des 
Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung nicht praktikabel. Es sollte deshalb ein 
flexibles Verfahren vorgesehen werden, das sowohl den 
Wettbewerb zwischen den Wirtschaftsteilnehmern auf­
rechterhält als auch die Verpflichtung der Auftraggeber, 
mit den einzelnen Bewerbern alle Aspekte des Auftrags zu 
erörtern. Dieses Verfahren darf allerdings nicht in einer 
Weise angewandt werden, die den Wettbewerb insbeson­
dere dadurch einschränkt oder verfälscht, dass grundle­
gende Elemente der Angebote geändert oder dem 
ausgewählten Bieter neue wesentliche Elemente vorge­
schrieben werden oder andere Bieter als der mit dem wirt­
schaftlich günstigsten Angebot einbezogen werden.

(49) Bevor ein Verfahren zur Vergabe eines Auftrags eingeleitet 
wird, können die Auftraggeber unter Rückgriff auf einen 
technischen Dialog eine Stellungnahme einholen bzw. ent­
gegennehmen, die bei der Erstellung der Verdingungs­
unterlagen verwendet werden kann, vorausgesetzt, dass 
diese Stellungnahme den Wettbewerb nicht ausschaltet.

(50) Unter bestimmten außergewöhnlichen Umständen kann 
die Anwendung eines Verfahrens mit Veröffentlichung 
einer Bekanntmachung unmöglich oder völlig unangemes­
sen sein. Die Auftraggeber sollten also in bestimmten Fäl­
len und unter bestimmten Umständen die Möglichkeit 
haben, auf das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Ver­
öffentlichung einer Bekanntmachung zurückzugreifen.

(51) Einige dieser Fälle dürften mit den in der Richtlinie 
2004/18/EG genannten identisch sein. In diesem Zusam­
menhang ist insbesondere der Tatsache Rechnung zu tra­
gen, dass Verteidigungs- und Sicherheitsgüter in vielen 
Fällen technisch komplex sind. Diese Komplexität und die 
damit verbundenen Anforderungen an Interoperabilität 
und Standardisierung sollten etwa bei der Beurteilung der 
Frage zugrunde gelegt werden, ob bei Aufträgen über 
zusätzliche Lieferungen das Verhandlungsverfahren ohne 
vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung zuläs­
sig ist, um Inkompatibilitäten oder unverhältnismäßigen 
technischen Schwierigkeiten bei Nutzung und Wartung zu 
vermeiden. Dies ist beispielsweise bei der Integration neuer 
Bauteile in bestehende Systeme oder bei der Modernisie­
rung solcher Systeme der Fall.
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(52) Unter Umständen ist bei bestimmten unter diese Richtlinie 
fallenden Beschaffungen nur ein einziger Wirtschaftsteil­
nehmer in der Lage, den Auftrag auszuführen, da er 
Ausschließlichkeitsrechte besitzt oder technische Gründe 
vorliegen. In solchen Fällen sollte der Auftraggeber Auf­
träge oder Rahmenvereinbarungen unmittelbar an diesen 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben dürfen. Technische 
Gründe, die dafür ausschlaggebend sind, dass nur ein ein­
ziger Wirtschaftsteilnehmer den Auftrag ausführen kann, 
sollten jedoch genau definiert und im Einzelfall nachgewie­
sen werden. Hierzu zählen beispielsweise der Umstand, 
dass es einem anderen Bewerber als dem ausgewählten 
Wirtschaftsteilnehmer eindeutig technisch unmöglich ist, 
die geforderten Ziele zu erreichen, oder die Notwendigkeit, 
spezielles Know-how, Spezialwerkzeug oder spezielle 
Instrumente einzusetzen, die nur einem einzigen 
Wirtschaftsteilnehmer zur Verfügung stehen. Dies kann 
beispielsweise bei der Änderung oder Nachrüstung einer 
besonders komplexen Ausrüstung der Fall sein. Technische 
Gründe können auch bei speziellen Anforderungen an die 
Interoperabilität oder speziellen Sicherheitsanforderungen 
vorliegen, die zur Gewährleistung des Funktionierens der 
Streitkräfte oder der Sicherheitskräfte erfüllt sein müssen.

(53) Die besonderen Merkmale der unter diese Richtlinie fallen­
den Aufträge zeigen zudem die Notwendigkeit, neue Fälle 
vorzusehen, die speziell in den von ihr abgedeckten Berei­
chen auftreten können.

(54) So kann es sein, dass die Streitkräfte der Mitgliedstaaten bei 
einer Krise im Ausland, beispielsweise im Rahmen von 
friedenssichernden Maßnahmen, eingreifen müssen. Zu 
Beginn oder im Laufe einer solchen Intervention kann die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und die ihrer Streitkräfte 
eine so rasche Vergabe bestimmter Aufträge erfordern, 
dass die bei den Vergabeverfahren gemäß dieser Richtlinie 
normalerweise geltenden Fristen nicht eingehalten werden 
können. Ein solcher Notfall könnte auch bei nicht-
militärischen Sicherheitskräften eintreten, beispielsweise 
bei terroristischen Angriffen auf dem Gebiet der Europäi­
schen Union.

(55) Die Förderung von Forschung und Entwicklung ist zur 
Stärkung der europäischen rüstungstechnologischen und 
-industriellen Basis von zentraler Bedeutung, und die Öff­
nung des Auftragswesens trägt zur Erreichung dieses Ziels 
bei. Die Bedeutung von Forschung und Entwicklung in die­
sem speziellen Bereich rechtfertigt ein Maximum an Flexi­
bilität bei der Auftragsvergabe für Forschungslieferungen 
und -dienstleistungen. Gleichzeitig sollte diese Flexibilität 
jedoch nicht den lauteren Wettbewerb in den späteren Pha­
sen des Lebenszyklus eines Produkts ausschalten. 
Forschungs- und Entwicklungsaufträge sollten daher nur 
Tätigkeiten bis zu der Stufe umfassen, auf der die Ausge­
reiftheit neuer Technologien in angemessener Weise beur­
teilt und deren Risikolosigkeit festgestellt werden kann. 
Forschungs- und Entwicklungsaufträge sollten nach dieser 
Stufe nicht dazu eingesetzt werden, die Bestimmungen die­
ser Richtlinie zu umgehen, indem u.  a. die Auswahl des 
Bieters für die späteren Phasen vorherbestimmt wird.

Andererseits sollte der Auftraggeber nicht verpflichtet sein, 
die späteren Phasen getrennt auszuschreiben, wenn der 
Auftrag für die Forschungstätigkeiten bereits eine Option 

für diese Phasen einschließt und im Wege eines nicht­
offenen Verfahrens oder eines Verhandlungsverfahrens mit 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung oder gegebenen­
falls eines wettbewerblichen Dialogs vergeben wurde.

(56) Zur Gewährleistung der Transparenz sollten Vorschriften 
vorgesehen werden, wonach Auftraggeber entsprechende 
Angaben vor Beginn und nach Abschluss des Vergabe­
verfahrens veröffentlichen. Darüber hinaus sollten den 
Bewerbern und Bietern weitere spezifische Angaben zu den 
Ergebnissen dieses Verfahrens zur Verfügung gestellt wer­
den. Den Auftraggebern sollte es jedoch erlaubt sein, einige 
der Angaben, die auf diese Weise eingeholt werden kön­
nen, nicht zu veröffentlichen, wenn deren Offenlegung den 
Gesetzesvollzug behindern, dem öffentlichen Interesse 
zuwiderlaufen, die berechtigten geschäftlichen Interessen 
der Wirtschaftsteilnehmer schädigen oder den lauteren 
Wettbewerb zwischen ihnen beeinträchtigen könnte. In 
Anbetracht der Art und Merkmale der unter diese Richtli­
nie fallenden Bau-, Liefer- und Dienstleistungen sind 
Gründe des öffentlichen Interesses im Zusammenhang mit 
der Einhaltung nationaler zwingender Vorschriften im 
Bereich der nationalen öffentlichen Ordnung, insbesondere 
betreffend Verteidigung und Sicherheit, hier besonders 
relevant.

(57) Angesichts der neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien und der damit verbundenen 
Erleichterungen sollten die elektronischen Medien den 
klassischen Kommunikations- und Informationsmitteln 
gleichgestellt werden. Soweit möglich, sollten die gewähl­
ten Mittel und die gewählte Technologie mit den in den 
anderen Mitgliedstaaten verwendeten Technologien kom­
patibel sein.

(58) Damit auf dem von dieser Richtlinie erfassten Gebiet des 
öffentlichen Auftragswesens ein wirksamer Wettbewerb 
entsteht, ist es erforderlich, dass die Bekanntmachungen 
der Auftraggeber der Mitgliedstaaten gemeinschaftsweit 
veröffentlicht werden. Die Angaben in diesen Bekanntma­
chungen müssen es den Wirtschaftsteilnehmern in der 
Gemeinschaft erlauben zu beurteilen, ob die vorgeschlage­
nen Aufträge für sie von Interesse sind. Zu diesem Zweck 
sollten sie hinreichend über Auftragsgegenstand und 
Auftragsbedingungen informiert werden. Es ist daher wich­
tig, für veröffentlichte Bekanntmachungen durch geeignete 
Mittel, wie die Verwendung von Standardformularen sowie 
die Verwendung des CPV — der Referenzklassifikation für 
Aufträge —, eine bessere Publizität zu gewährleisten.

(59) Die Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13.  Dezember 1999 über gemein­
schaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signa­
turen

(1)  ABl. L 13 vom 19.1.2000, S. 12.

 (1) und die Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8.  Juni 2000 über 
bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr“)

(2)  ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1.

 (2) sollten für die elek­
tronische Übermittlung von Informationen im Rahmen
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der vorliegenden Richtlinie gelten. Die Verfahren zur Ver­
gabe von Aufträgen erfordern einen höheren Grad an 
Sicherheit und Vertraulichkeit als in den genannten Richt­
linien vorgesehen ist. Daher sollten die Vorrichtungen für 
den elektronischen Eingang von Anträgen auf Teilnahme 
und Angeboten besonderen zusätzlichen Anforderungen 
genügen. Zu diesem Zweck sollte die Verwendung elektro­
nischer Signaturen, insbesondere fortgeschrittener elektro­
nischer Signaturen, so weit wie möglich gefördert werden. 
Ferner könnten Systeme der freiwilligen Akkreditierung 
einen günstigen Rahmen zur Hebung des Niveaus der Zer­
tifizierungsdienste für diese Vorrichtungen darstellen.

(60) Der Einsatz elektronischer Mittel spart Zeit. Dementspre­
chend ist beim Einsatz dieser elektronischen Mittel eine 
Verkürzung der Mindestfristen für den Eingang der Ange­
bote und der Teilnahmeanträge vorzusehen, unter der Vor­
aussetzung, dass sie mit den auf Gemeinschaftsebene 
vorgesehenen spezifischen Übermittlungsmodalitäten ver­
einbar sind.

(61) Die Prüfung der Eignung der Bewerber und deren Auswahl 
sollten unter transparenten Bedingungen erfolgen. Zu die­
sem Zweck sind nichtdiskriminierende Kriterien festzule­
gen, anhand deren die Auftraggeber die Bewerber 
auswählen können, sowie die Mittel, mit denen die 
Wirtschaftsteilnehmer nachweisen können, dass sie diesen 
Kriterien genügen. Im Hinblick auf die Transparenz sollte 
der Auftraggeber gehalten sein, bei einer Aufforderung 
zum Wettbewerb für einen Auftrag die Eignungskriterien 
zu nennen, die er anzuwenden gedenkt, sowie gegebenen­
falls die Fachkompetenz, die er von Wirtschafts­
teilnehmern fordert, um sie zum Vergabeverfahren 
zuzulassen.

(62) Ein Auftraggeber kann die Zahl der Bewerber im nicht­
offenen Verfahren und im Verhandlungsverfahren mit Ver­
öffentlichung einer Bekanntmachung sowie beim 
wettbewerblichen Dialog begrenzen. Solch eine Begren­
zung sollte auf der Grundlage objektiver Kriterien erfolgen, 
die in der Bekanntmachung anzugeben sind. Hinsichtlich 
der Kriterien betreffend die persönliche Lage des 
Wirtschaftsteilnehmers kann ein allgemeiner Verweis in 
der Bekanntmachung auf die in dieser Richtlinie genann­
ten Fälle ausreichen.

(63) Im Rahmen des wettbewerblichen Dialogs und der 
Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung empfiehlt es sich, aufgrund der eventu­
ell erforderlichen Flexibilität sowie der mit diesen Vergabe­
methoden verbundenen hohen Kosten den Auftraggebern 
die Möglichkeit zu bieten, eine Abwicklung des Verfahrens 
in sukzessiven Phasen vorzusehen, so dass die Anzahl der 
Angebote, die noch Gegenstand des Dialogs oder der Ver­
handlungen sind, auf der Grundlage von vorher angegebe­
nen Zuschlagskriterien schrittweise reduziert wird. Diese 
Reduzierung sollte — sofern die Anzahl der geeigneten 
Lösungen oder Bewerber es erlaubt — einen wirksamen 
Wettbewerb gewährleisten.

(64) Soweit für die Teilnahme an einem Verfahren zur Vergabe 
eines öffentlichen Auftrags der Nachweis einer bestimm­
ten Qualifikation gefordert wird, sind die einschlägigen 
Gemeinschaftsvorschriften über die gegenseitige Anerken­
nung von Diplomen, Prüfungszeugnissen und sonstigen 
Befähigungsnachweisen anzuwenden.

(65) Es sind Vorkehrungen zu treffen, um der Vergabe von Auf­
trägen an Wirtschaftsteilnehmer, die sich an einer krimi­
nellen Vereinigung beteiligt oder der Bestechung oder des 
Betrugs zu Lasten der finanziellen Interessen der Europäi­
schen Gemeinschaften, der Geldwäsche, der Terrorismus­
finanzierung, terroristischer Straftaten oder Straftaten im 
Zusammenhang mit dem Terrorismus schuldig gemacht 
haben, vorzubeugen. Die Auftraggeber sollten gegebenen­
falls von den Bewerbern/Bietern geeignete Unterlagen 
anfordern und, wenn sie Zweifel in Bezug auf die persön­
liche Lage dieser Bewerber/Bieter hegen, die zuständigen 
Behörden des betreffenden Mitgliedstaats um Mitarbeit 
ersuchen können. Diese Wirtschaftsteilnehmer sollten aus­
geschlossen werden, wenn dem Auftraggeber bekannt ist, 
dass es eine nach einzelstaatlichem Recht ergangene end­
gültige und rechtskräftige gerichtliche Entscheidung zu 
derartigen Straftaten gibt. Enthält das nationale Recht ent­
sprechende Bestimmungen, so kann ein Verstoß gegen 
Rechtsvorschriften über unrechtmäßige Absprachen bei 
Aufträgen, der mit einem rechtskräftigen Urteil oder einem 
Beschluss gleicher Wirkung geahndet wurde, als Delikt, das 
die berufliche Zuverlässigkeit des Wirtschaftsteilnehmers 
in Frage stellt, oder als schwere Verfehlung betrachtet wer­
den. Es sollte auch möglich sein, Wirtschaftsteilnehmer 
auszuschließen, wenn dem Auftraggeber gegebenenfalls 
auch aus geschützten Quellen stammende Informationen 
vorliegen, wonach sie nicht die erforderliche Vertrauens­
würdigkeit aufweisen, um Risiken für die Sicherheit des 
Mitgliedstaats auszuschließen. Diese Risiken können mit 
bestimmten Merkmalen der vom Bewerber gelieferten Pro­
dukte oder mit der Gesellschaftsstruktur des Bewerbers 
zusammenhängen.

(66) Die Nichteinhaltung nationaler Bestimmungen zur Umset­
zung der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom
27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rah­
mens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf

(1)  ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16.

 (1) und der Richtlinie 
76/207/EWG des Rates vom 9. Februar 1976 zur Verwirk­
lichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Män­
nern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur 
Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen 
Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen von 
Arbeitnehmern

(2)  ABl. L 39 vom 14.2.1976, S. 40.

 (2), die mit einem rechtskräftigen Urteil 
oder einem Beschluss gleicher Wirkung sanktioniert 
wurde, kann als Verstoß, der die berufliche Zuverlässigkeit 
des Wirtschaftsteilnehmers in Frage stellt, oder als schwere 
Verfehlung betrachtet werden.

(67) Angesichts der Sensibilität des Verteidigungs- und 
Sicherheitsbereichs ist die Vertrauenswürdigkeit der 
Wirtschaftsteilnehmer, die öffentliche Aufträge erhalten, 
von elementarer Bedeutung. Diese hängt insbesondere von 
deren Fähigkeit ab, die Anforderungen der Auftraggeber an 
die Informations- und die Versorgungssicherheit zu erfül­
len. Darüber hinaus sollte diese Richtlinie einen Auftrag­
geber nicht daran hindern, einen Wirtschaftsteilnehmer 
jederzeit im Laufe eines Vergabeverfahrens auszuschließen, 
wenn der Auftraggeber Kenntnis davon erhält, dass die 
Vergabe des gesamten oder eines Teils des Auftrags an die­
sen Wirtschaftsteilnehmer wesentliche Sicherheits­
interessen des betreffenden Mitgliedstaats gefährden 
könnte.
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(68) Solange es keine gemeinschaftliche Regelung über die 
Informationssicherheit gibt, ist es Sache der Auftraggeber 
oder der Mitgliedstaaten, das Niveau der technischen Kapa­
zität festzulegen, das diesbezüglich für die Teilnahme an 
einem Vergabeverfahren erforderlich ist, und zu beurteilen, 
ob die Bewerber das geforderte Sicherheitsniveau erreicht 
haben. In vielen Fällen haben die Mitgliedstaaten bilaterale 
Sicherheitsübereinkünfte mit Bestimmungen über die 
gegenseitige Anerkennung nationaler Sicherheitsüber­
prüfungen abgeschlossen. Auch wenn derartige Überein­
künfte bestehen, können die Fähigkeiten von 
Wirtschaftsteilnehmern aus anderen Mitgliedstaaten auf 
dem Gebiet der Informationssicherheit überprüft werden 
und diese Überprüfung sollte unter Einhaltung der Grund­
sätze der Nichtdiskriminierung, der Gleichbehandlung und 
der Verhältnismäßigkeit erfolgen.

(69) Die Zuschlagserteilung sollte auf der Grundlage objektiver 
Kriterien erfolgen, die die Einhaltung der Grundsätze der 
Transparenz, der Nichtdiskriminierung und der Gleich­
behandlung gewährleisten und sicherstellen, dass die Ange­
bote transparent und objektiv und unter wirksamen 
Wettbewerbsbedingungen bewertet werden. Dementspre­
chend sind nur zwei Zuschlagskriterien zuzulassen: das des
„niedrigsten Preises“ und das des „wirtschaftlich günstigs­
ten Angebots“.

(70) Um bei der Zuschlagserteilung die Einhaltung des Gleich­
behandlungsgrundsatzes sicherzustellen, ist die — in der 
Rechtsprechung anerkannte — Verpflichtung zur Sicher­
stellung der erforderlichen Transparenz vorzusehen, damit 
sich jeder Bieter angemessen über die Kriterien und Moda­
litäten unterrichten kann, anhand deren das wirtschaftlich 
günstigste Angebot ermittelt wird. Die Auftraggeber haben 
daher die Zuschlagskriterien und deren jeweilige Gewich­
tung anzugeben, und zwar so rechtzeitig dass diese Anga­
ben den Bewerbern bei der Erstellung ihrer Angebote 
bekannt sind. Die Auftraggeber können in begründeten 
Ausnahmefällen, die zu rechtfertigen sie in der Lage sein 
sollten, auf die Angabe der Gewichtung der Zuschlags­
kriterien verzichten, wenn diese Gewichtung insbesondere 
aufgrund der Komplexität des Auftrags nicht im Vorhin­
ein vorgenommen werden kann. In diesen Fällen sollten sie 
diese Kriterien in der absteigenden Reihenfolge ihrer 
Bedeutung angeben.

(71) Beschließen die Auftraggeber, dem wirtschaftlich günstigs­
ten Angebot den Zuschlag zu erteilen, so müssen sie die 
Angebote unter dem Gesichtspunkt des besten Preis-
Leistungs-Verhältnisses bewerten. Zu diesem Zweck müs­
sen sie die wirtschaftlichen und qualitativen Kriterien 
festlegen, anhand deren insgesamt das für den Auftragge­
ber wirtschaftlich günstigste Angebot zu bestimmen ist. 
Die Festlegung dieser Kriterien hängt insofern vom 
Auftragsgegenstand ab, als sie es ermöglichen müssen, das 
Leistungsniveau jedes einzelnen Angebots im Verhältnis zu 
dem in den technischen Spezifikationen beschriebenen 
Auftragsgegenstand zu bewerten sowie das Preis-Leistungs-
Verhältnis jedes Angebots zu bestimmen.

(72) Die Einhaltung der Transparenz- und Wettbewerbsan­
forderungen sollte durch ein wirksames Nach­
prüfungsverfahren nach dem Vorbild des Verfahrens 
gewährleistet werden, dass die Richtlinien 89/665/EWG

(1)  Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Koor­
dinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwen­
dung der Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe öffentlicher
Liefer- und Bauaufträge (ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 33).

 (1) 
und 92/13/EWG

(2)  Richtlinie 92/13/EWG des Rates vom 25.  Februar 1992 zur Koordi­
nierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung
der Gemeinschaftsvorschriften über die Auftragsvergabe durch Auf­
traggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung
sowie im Telekommunikationssektor (ABl.  L  76 vom 23.3.1992,
S. 14).

 (2) des Rates in der Fassung der Richtlinie 
2007/66/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates

(3)  Richtlinie 2007/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinien 89/665/EWG
und 92/13/EWG des Rates im Hinblick auf die Verbesserung der Wirk­
samkeit der Nachprüfungsverfahren bezüglich der Vergabe öffentli­
cher Aufträge (ABl. L 335 vom 20.12.2007, S. 31).

 (3) für unter die Richtlinien 2004/17/EG 
und 2004/18/EG fallende Aufträge vorsehen. Insbesondere 
sollten die Möglichkeit einer Anfechtung des Vergabe­
verfahrens vor Vertragsunterzeichnung und die für die 
Wirksamkeit der Nachprüfung erforderlichen Garantien, 
wie beispielsweise eine Stillhaltefrist, vorgesehen werden. 
Es sollte auch die Möglichkeit bestehen, rechtswidrige 
Direktvergaben oder Vertragsschlüsse, die gegen diese 
Richtlinie verstoßen, anzufechten.

(73) Die Nachprüfungsverfahren sollten jedoch dem Schutz der 
Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen im Zusammen­
hang mit den Verfahren der Nachprüfungsstellen, der Aus­
wahl der vorläufigen Maßnahmen oder der Sanktionen zur 
Ahndung von Verstößen gegen die Transparenz- und 
Wettbewerbsanforderungen Rechnung tragen. Insbeson­
dere sollten die Mitgliedstaaten vorsehen können, dass die 
von dem Auftraggeber unabhängige Nachprüfungsstelle 
einen Vertrag nicht für unwirksam erachten kann, selbst 
wenn der Auftrag aus den in dieser Richtlinie genannten 
Gründen rechtswidrig vergeben wurde, wenn die Nach­
prüfungsstelle nach Prüfung aller einschlägigen Aspekte zu 
dem Schluss kommt, dass die außergewöhnlichen 
Umstände des betreffenden Falls die Berücksichtigung 
bestimmter zwingender Gründe eines Allgemeininteresses 
erforderlich machen. In Anbetracht der Art und Merkmale 
der unter diese Richtlinie fallenden Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungen sollten diese zwingenden Gründe in ers­
ter Linie Allgemeininteressen der Mitgliedstaaten im 
Verteidigungs- und Sicherheitsbereich betreffen. Dies kann 
beispielsweise der Fall sein, wenn die Unwirksamkeit eines 
Vertrags nicht nur die Verwirklichung des speziellen Pro­
jekts, dem der Vertrag dient, sondern ein umfassenderes 
Verteidigungs- und/oder Sicherheitsprogramm, zu dem das 
Projekt gehört, in seiner Existenz ernsthaft gefährden 
würde.

(74) Bestimmte technische Vorschriften, insbesondere diejeni­
gen bezüglich der Bekanntmachungen, der statistischen 
Aufstellungen sowie der verwendeten Nomenklaturen und 
die Vorschriften hinsichtlich des Verweises auf diese 
Nomenklaturen müssen nach Maßgabe der Entwicklung 
der technischen Erfordernisse angenommen und geändert 
werden. Zu diesem Zweck ist es angebracht, ein flexibles 
und rasches Beschlussverfahren einzuführen.
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(75) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen 
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG 
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitä­
ten für die Ausübung der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse

(1)  ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.

 (1) erlassen werden.

(76) Insbesondere sollte die Kommission die Befugnis erhalten, 
die Schwellenwerte für Verträge anzupassen, indem sie 
diese an die Schwellenwerte gemäß der Richtlinie 
2004/17/EG anpasst, und bestimmte CPV-
Referenznummern und die Modalitäten für Bezugnahmen 
auf bestimmte Positionen des CPV in Bekanntmachungen 
sowie die Modalitäten und technischen Merkmale von Vor­
richtungen für den elektronischen Empfang zu ändern.

Da es sich hierbei um Maßnahmen von allgemeiner Trag­
weite handelt, die eine Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie bewirken, sind diese Maß­
nahmen nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle des 
Artikels 5a des Beschlusses 1999/468/EG zu erlassen.

(77) Können aus Gründen äußerster Dringlichkeit die Fristen, 
die normalerweise im Rahmen des Regelungsverfahrens 

mit Kontrolle Anwendung finden, nicht eingehalten wer­
den, so sollte die Kommission beim Erlass dieser Maßnah­
men die Möglichkeit haben, das Dringlichkeitsverfahren 
des Artikels  5a Absatz  6 des Beschlusses 1999/468/EG 
anzuwenden.

(78) Nach Nummer  34 der Interinstitutionellen Vereinbarung 
über bessere Rechtsetzung

(2)  ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1.

 (2) sind die Mitgliedstaaten auf­
gefordert, für ihre eigenen Zwecke und im Interesse der 
Gemeinschaft eigene Tabellen aufzustellen, aus denen im 
Rahmen des Möglichen die Entsprechungen zwischen die­
ser Richtlinie und den Umsetzungsmaßnahmen zu entneh­
men sind, und diese zu veröffentlichen.

(79) Die Kommission sollte in regelmäßigen Abständen eine 
Bewertung vornehmen, ob der Markt für Verteidigungs­
güter in einer offenen und transparenten Weise und als 
Wettbewerbsmarkt funktioniert, wobei auch die Auswir­
kungen dieser Richtlinie auf den Markt, beispielsweise auf 
die Beteiligung der KMU, in die Bewertung einbezogen 
werden sollte —
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TITEL  I

DEFINITIONEN, ANWENDUNGSBEREICH UND ALLGEMEINE 
GRUNDSÄTZE

Artikel 1

Definitionen

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten die folgenden Definitionen:

1. „Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge“ (Common 
Procurement Vocabulary, CPV): die mit der Verordnung (EG) 
Nr.  2195/2002 angenommene, auf von Auftraggebern ver­
gebene Aufträge anwendbare Referenzklassifikation;

2. „Aufträge“: schriftlich geschlossene entgeltliche Verträge im 
Sinne von Artikel  1 Absatz  2 Buchstabe a der Richtlinie 
2004/17/EG und Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a der Richt­
linie 2004/18/EG;

3. „Bauaufträge“: Aufträge über die Ausführung oder gleichzei­
tig die Planung und die Ausführung von Bauvorhaben im 
Zusammenhang mit einer der in Abteilung 45 des CPV 
genannten Tätigkeiten oder über ein Bauwerk oder die Erbrin­
gung einer Bauleistung, gleichgültig mit welchen Mitteln, 
gemäß den vom Auftraggeber genannten Erfordernissen. Ein
„Bauwerk“ ist das Ergebnis einer Gesamtheit von Tief- oder 
Hochbauarbeiten, das seinem Wesen nach eine wirtschaftli­
che oder technische Funktion erfüllen soll;

4. „Lieferaufträge“: andere Aufträge als Bauaufträge; sie betref­
fen den Kauf, das Leasing, die Miete, die Pacht oder den 
Ratenkauf, mit oder ohne Kaufoption, von Waren.

Ein Auftrag über die Lieferung von Waren, der das Verlegen 
und die Installation lediglich als Nebenarbeiten umfasst, gilt 
als „Lieferauftrag“.

5. „Dienstleistungsaufträge“: andere Aufträge als ein Bau- oder 
Lieferaufträge über die Erbringung von Dienstleistungen.

Ein Auftrag, der sowohl Waren als auch Dienstleistungen 
umfasst, gilt als „Dienstleistungsauftrag“, wenn der Wert der 
betreffenden Dienstleistungen den Wert der in den Auftrag 
einbezogenen Waren übersteigt.

Ein Auftrag über die Erbringung von Dienstleistungen, der 
Tätigkeiten im Sinne von Abteilung 45 des CPV lediglich als 
Nebenarbeiten im Verhältnis zum Hauptauftragsgegenstand 
umfasst, gilt als Dienstleistungsauftrag;

6. „Militärausrüstung“: Ausrüstung, die eigens zu militärischen 
Zwecken konzipiert oder für militärische Zwecke angepasst 
wird und zum Einsatz als Waffen, Munition oder Kriegsma­
terial bestimmt ist;

7. „Sensible Ausrüstung“, „sensible Bauleistungen“ und „sensible 
Dienstleistungen“: Ausrüstung, Bauleistungen und Dienstleis­
tungen für Sicherheitszwecke, bei denen Verschlusssachen 
verwendet werden oder die solche Verschlusssachen erfor­
dern und/oder beinhalten;

8. „Verschlusssachen“: Informationen bzw. Material, denen 
(dem) unabhängig von Form, Beschaffenheit oder Art der 
Übermittlung ein Geheimhaltungsgrad zugewiesen ist oder 
für die (das) eine Schutzbedürftigkeit anerkannt wurde und 
die (das) im Interesse der nationalen Sicherheit und nach den 
in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden Rechts- und Ver­
waltungsvorschriften gegen Missbrauch, Zerstörung, Entfer­
nung, Bekanntgabe, Verlust oder Zugriff durch Unbefugte 
oder jede andere Art der Preisgabe an Unbefugte geschützt 
werden müssen (muss);

9. „Regierung“: nationale, regionale oder lokale Gebietskörper­
schaften eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands;

10. „Krise“: jede Situation in einem Mitgliedstaat oder einem 
Drittland, in der ein Schadensereignis eingetreten ist, welches 
deutlich über die Ausmaße von Schadensereignissen des täg­
lichen Lebens hinausgeht und dabei Leben und Gesundheit 
zahlreicher Menschen erheblich gefährdet oder einschränkt, 
eine erhebliche Auswirkung auf Sachwerte hat oder lebens­
notwendige Versorgungsmaßnahmen für die Bevölkerung 
erforderlich macht; eine Krise liegt auch vor, wenn das Ein­
treten eines solchen Schadensereignisses als unmittelbar 
bevorstehend angesehen wird; bewaffnete Konflikte und 
Kriege sind Krisen im Sinne dieser Richtlinie;

11. „Rahmenvereinbarung“: eine Vereinbarung zwischen einem 
oder mehreren Auftraggebern und einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern, die zum Ziel hat, die Bedingungen 
für die Aufträge, die im Laufe eines bestimmten Zeitraums 
vergeben werden sollen, festzulegen, insbesondere in Bezug 
auf den Preis und gegebenenfalls die in Aussicht genommene 
Menge;

12. „Elektronische Auktion“: ein iteratives Verfahren, bei dem 
mittels einer elektronischen Vorrichtung nach einer ersten 
vollständigen Bewertung der Angebote jeweils neue, nach 
unten korrigierte Preise und/oder neue, auf bestimmte Kom­
ponenten der Angebote abstellende Werte vorgelegt werden, 
und das eine automatische Klassifizierung dieser Angebote 
ermöglicht.

Folglich dürfen bestimmte Bau- und Dienstleistungsaufträge, 
bei denen eine geistige Leistung zu erbringen ist — wie z. B. 
die Konzeption von Bauleistungen —, nicht Gegenstand von 
elektronischen Auktionen sein;

13. „Unternehmer“, „Lieferant“ und „Dienstleistungserbringer“: 
natürliche oder juristische Personen, öffentliche Einrichtun­
gen oder Gruppen dieser Personen und/oder Einrichtungen, 
die auf dem Markt die Ausführung von Bauleistungen, die 
Errichtung von Bauwerken, die Lieferung von Waren bzw. 
die Erbringung von Dienstleistungen anbieten;

14. „Wirtschaftsteilnehmer“: ein Unternehmer, ein Lieferant oder 
ein Dienstleistungserbringer. Der Begriff „Wirtschaftsteil­
nehmer“ dient ausschließlich der Vereinfachung des Textes;

15. „Bewerber“: ein Wirtschaftsteilnehmer, der sich um eine Auf­
forderung zur Teilnahme an einem nichtoffenen Verfahren, 
einem Verhandlungsverfahren oder einem wettbewerblichen 
Dialog beworben hat;
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16. „Bieter“: ein Wirtschaftsteilnehmer, der bei einem nicht­
offenen Verfahren, einem Verhandlungsverfahren oder einem 
wettbewerblichen Dialog ein Angebot vorgelegt hat;

17. „Auftraggeber“: öffentliche Auftraggeber im Sinne von Arti­
kel 1 Absatz 9 der Richtlinie 2004/18/EG und Auftraggeber 
im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie 2004/17/EG;

18. „Zentrale Beschaffungsstelle“: öffentliche Auftraggeber im 
Sinne von Artikel 1 Absatz 9 der Richtlinie 2004/18/EG und 
Artikel  2 Absatz  1 Buchstabe a der Richtlinie 2004/17/EG 
oder eine europäische öffentliche Einrichtung, die

— für Auftraggeber bestimmte Waren und/oder Dienstleis­
tungen erwirbt oder 

— Aufträge vergibt oder Rahmenvereinbarungen über 
Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen für Auftraggeber 
schließt;

19. „Nichtoffene Verfahren“: Verfahren, bei denen sich alle 
Wirtschaftsteilnehmer um Teilnahme bewerben können und 
bei denen nur die vom Auftraggeber aufgeforderten 
Wirtschaftsteilnehmer ein Angebot abgeben können;

20. „Verhandlungsverfahren“: Verfahren, bei denen der Auftrag­
geber die Wirtschaftsteilnehmer seiner Wahl einlädt und mit 
diesen über die Auftragsbedingungen verhandelt;

21. „Wettbewerblicher Dialog“: ein Verfahren, bei dem sich alle 
Wirtschaftsteilnehmer um die Teilnahme bewerben können 
und bei dem der Auftraggeber einen Dialog mit den zu die­
sem Verfahren zugelassenen Bewerbern führt, um eine oder 
mehrere seinen Bedürfnissen entsprechende Lösungen her­
auszuarbeiten, auf deren Grundlage bzw. Grundlagen die aus­
gewählten Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert 
werden.

Für die Zwecke des Rückgriffs auf das in Unterabsatz  1 
genannte Verfahren gilt ein Auftrag als „besonders komplex“, 
wenn der Auftraggeber objektiv nicht in der Lage ist,

— die technischen Mittel gemäß Artikel 18 Absatz 3 Buch­
staben b, c oder d anzugeben, mit denen seine Bedürf­
nisse und seine Ziele erfüllt werden können, und/oder 

— die rechtlichen und/oder finanziellen Konditionen eines 
Vorhabens anzugeben;

22. „Unterauftrag“: ein zwischen einem erfolgreichen Bieter und 
einem oder mehreren Wirtschaftsteilnehmern geschlossener 
entgeltlicher Vertrag über die Ausführung des betreffenden 
Auftrags, dessen Gegenstand Bau-, Liefer- oder Dienstleistun­
gen sind;

23. „Verbundenes Unternehmen“: ein Unternehmen, auf das der 
erfolgreiche Bieter unmittelbar oder mittelbar einen beherr­
schenden Einfluss ausüben kann, das seinerseits einen beherr­
schenden Einfluss auf den erfolgreichen Bieter ausüben kann 
oder das ebenso wie der erfolgreiche Bieter dem beherrschen­
den Einfluss eines dritten Unternehmens unterliegt, sei es 
durch Eigentum, finanzielle Beteiligung oder sonstige Bestim­
mungen, die die Tätigkeit der Unternehmen regeln. Ein 

beherrschender Einfluss wird vermutet, wenn ein Unterneh­
men unmittelbar oder mittelbar

— die Mehrheit des gezeichneten Kapitals eines anderen 
Unternehmens besitzt, 

— über die Mehrheit der mit den Anteilen eines anderen 
Unternehmens verbundenen Stimmrechte verfügt oder 

— mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, 
Leitungs- oder Aufsichtsorgans eines anderen Unterneh­
mens bestellen kann.

24. „Schriftlich“ ist jede aus Wörtern oder Ziffern bestehende 
Darstellung, die gelesen, reproduziert und mitgeteilt werden 
kann. Darin können auch elektronisch übermittelte und 
gespeicherte Informationen enthalten sein;

25. „Elektronisch“ ist ein Verfahren, bei dem elektronische Geräte 
für die Verarbeitung (einschließlich digitaler Kompression) 
und Speicherung von Daten zum Einsatz kommen und bei 
dem Informationen über Kabel, über Funk, mit optischen 
Verfahren oder mit anderen elektromagnetischen Verfahren 
übertragen, weitergeleitet und empfangen werden.

26. „Lebenszyklus“: alle aufeinander folgenden Phasen, die ein 
Produkt durchläuft, d. h. Forschung und Entwicklung, indus­
trielle Entwicklung, Herstellung, Reparatur, Modernisierung, 
Änderung, Instandhaltung, Logistik, Schulung, Erprobung, 
Rücknahme und Beseitigung;

27. „Forschung und Entwicklung“: alle Tätigkeiten, die Grundla­
genforschung, angewandte Forschung und experimentelle 
Entwicklung beinhalten, wobei letztere die Herstellung von 
technologischen Demonstrationssystemen, d. h. von Vorrich­
tungen zur Demonstration der Leistungen eines neuen Kon­
zepts oder einer neuen Technologie in einem relevanten oder 
repräsentativen Umfeld einschließen kann;

28. „Zivile Beschaffungen“: Aufträge, die nicht Artikel 2 unterlie­
gen und die Beschaffung von nicht-militärischen Produkten, 
Bau- oder Dienstleistungen für logistische Zwecke zum 
Gegenstand haben und nach Maßgabe von Artikel 17 verge­
ben werden.

Artikel 2

Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt vorbehaltlich der Artikel  30, 45, 46, 55 
und 296 des Vertrags für Aufträge in den Bereichen Verteidigung 
und Sicherheit, die Folgendes zum Gegenstand haben:

a) die Lieferung von Militärausrüstung, einschließlich dazuge­
höriger Teile, Bauteile und/oder Bausätze;

b) die Lieferung von sensibler Ausrüstung, einschließlich dazu­
gehöriger Teile, Bauteile und/oder Bausätze;
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c) Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen in unmit­
telbarem Zusammenhang mit der in den Buchstaben a und b 
genannten Ausrüstung in allen Phasen ihres Lebenszyklus;

d) Bau- und Dienstleistungen speziell für militärische Zwecke 
oder sensible Bauleistungen und sensible Dienstleistungen.

Artikel 3

Gemischte Aufträge

(1) Ein Auftrag über Bauleistungen, Lieferungen oder Dienst­
leistungen, die unter diese Richtlinie und teilweise unter die Richt­
linie 2004/17/EG oder die Richtlinie 2004/18/EG fallen, wird 
gemäß dieser Richtlinie vergeben, sofern die Vergabe eines einzi­
gen Vertrags aus objektiven Gründen gerechtfertigt ist.

(2) Die Vergabe eines Auftrags über Bauleistungen, Lieferun­
gen oder Dienstleistungen, die zu einem Teil unter diese Richtli­
nie fallen, während der andere Teil weder unter diese Richtlinie 
noch unter die Richtlinie 2004/17/EG oder die Richtlinie 
2004/18/EG fällt, unterliegt nicht dieser Richtlinie, sofern die Ver­
gabe eines einzigen Vertrags aus objektiven Gründen gerechtfer­
tigt ist.

(3) Die Entscheidung über die Vergabe eines einzigen Auftrags 
darf jedoch nicht zu dem Zweck getroffen werden, Aufträge von 
der Anwendung dieser Richtlinie oder der Richtlinie 2004/17/EG 
oder der Richtlinie 2004/18/EG auszunehmen.

Artikel 4

Grundsätze für die Vergabe von Aufträgen

Die Auftraggeber behandeln alle Wirtschaftsteilnehmer gleich und 
nichtdiskriminierend und gehen in transparenter Weise vor.

TITEL  II

VORSCHRIFTEN FÜR AUFTRÄGE

KAPITEL  I

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 5

Wirtschaftsteilnehmer

(1) Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften 
des Mitgliedstaats, in dem sie ihre Niederlassung haben, zur 
Erbringung der betreffenden Leistung berechtigt sind, dürfen nicht 
allein deshalb zurückgewiesen werden, weil sie gemäß den Rechts­
vorschriften des Mitgliedstaats, in dem der Auftrag vergeben wird, 
eine natürliche oder juristische Person sein müssten. 

Bei Dienstleistungs- und Bauaufträgen sowie bei Lieferaufträgen, 
die zusätzliche Dienstleistungen und/oder Arbeiten wie Verlegen 
und Installation umfassen, können juristische Personen jedoch 

verpflichtet werden, in ihrem Angebot oder ihrem Antrag auf 
Teilnahme die Namen und die beruflichen Qualifikationen der 
Personen anzugeben, die für die Durchführung des betreffenden 
Auftrags als verantwortlich vorgesehen sind. 

(2) Angebote oder Anträge auf Teilnahme können auch von 
Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern eingereicht werden. Die 
Auftraggeber können nicht verlangen, dass nur Gruppen von 
Wirtschaftsteilnehmern, die eine bestimmte Rechtsform haben, 
ein Angebot oder einen Antrag auf Teilnahme einreichen können; 
allerdings kann von der ausgewählten Gruppe von Wirtschafts­
teilnehmern verlangt werden, dass sie eine bestimmte Rechtsform 
annimmt, wenn ihr der Zuschlag erteilt worden ist, sofern dies für 
die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags erforderlich ist.

Artikel 6

Verpflichtungen der Auftraggeber zur Wahrung der 
Vertraulichkeit

Unbeschadet der Bestimmungen dieser Richtlinie — insbesondere 
der Artikel  30 Absatz  3 und Artikel  35, die die Pflichten im 
Zusammenhang mit der Bekanntmachung vergebener Aufträge 
und der Unterrichtung der Bewerber und Bieter regeln — gibt ein 
Auftraggeber nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts, dem er 
unterliegt, insbesondere der Rechtsvorschriften über den Zugang 
zu Informationen, vorbehaltlich vertraglich erworbener Rechte 
keine ihm von den Wirtschaftsteilnehmern übermittelten und von 
diesen als vertraulich eingestuften Informationen weiter, wozu 
insbesondere technische und Betriebsgeheimnisse sowie die ver­
traulichen Aspekte der Angebote selbst gehören.

Artikel 7

Schutz von Verschlusssachen

Auftraggeber können Wirtschaftsteilnehmern Auflagen zum 
Schutz von Verschlusssachen machen, die sie im Zuge des Ver­
fahrens zur Vergabe eines Auftrags weitergeben. Sie können von 
diesen Wirtschaftsteilnehmer auch verlangen, die Einhaltung die­
ser Auflagen durch ihre Unterauftragnehmer sicherzustellen.

KAPITEL  II

Schwellenwerte, zentrale Beschaffungsstellen und Ausnahmen

A b s c h n i t t  1

S c h w e l l e n w e r t e

Artikel 8

Schwellenwerte für Aufträge

Diese Richtlinie gilt für die Aufträge, deren geschätzter Wert ohne 
Mehrwertsteuer (MwSt.) die folgenden Schwellenwerte nicht 
unterschreitet:

a) 412 000 EUR bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen;

b) 5 150 000 EUR bei Bauaufträgen.
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Artikel 9

Methoden zur Berechnung des geschätzten Wertes von 
Aufträgen und Rahmenvereinbarungen

(1) Grundlage für die Berechnung des geschätzten Auftrags­
wertes ist der Gesamtwert ohne MwSt., der vom Auftraggeber 
voraussichtlich zu zahlen ist. Bei dieser Berechnung ist der 
geschätzte Gesamtwert einschließlich aller Optionen und der 
etwaigen Verlängerungen des Vertrags zu berücksichtigen. 

Sieht der Auftraggeber Prämien oder Zahlungen an Bewerber oder 
Bieter vor, so berücksichtigt er diese Prämien oder Zahlungen bei 
der Berechnung des geschätzten Auftragswertes. 

(2) Für die Schätzung ist der Wert zum Zeitpunkt der Absen­
dung der Bekanntmachung gemäß Artikel 32 Absatz 2 oder, falls 
eine solche Bekanntmachung nicht erforderlich ist, zum Zeit­
punkt der Einleitung des Vergabeverfahrens durch den Auftrag­
geber maßgeblich.

(3) Ein Bauvorhaben oder ein Beschaffungsvorhaben mit dem 
Ziel, eine bestimmte Menge von Waren und/oder Dienstleistun­
gen zu beschaffen, darf nicht in im Wesentlichen identische Teil­
aufträge unterteilt oder anderweitig zu dem Zwecke aufgeteilt 
werden, das Vorhaben der Anwendung dieser Richtlinie zu 
entziehen.

(4) Bei der Berechnung des geschätzten Auftragswerts von 
Bauaufträgen wird außer dem Wert der Bauleistungen auch der 
geschätzte Gesamtwert der für die Ausführung der Bauleistungen 
nötigen und vom Auftraggeber dem Unternehmer zur Verfügung 
gestellten Lieferungen berücksichtigt.

(5) a) Kann ein Bauvorhaben oder die beabsichtigte Beschaf­
fung von Dienstleistungen zu Aufträgen führen, die 
gleichzeitig in mehreren Losen vergeben werden, so ist 
der geschätzte Gesamtwert aller dieser Lose zugrunde 
zu legen.

Erreicht oder übersteigt der kumulierte Wert der Lose 
den in Artikel 8 genannten Schwellenwert, so gilt die 
Richtlinie für die Vergabe jedes Loses.

Der Auftraggeber kann jedoch von der Anwendung 
absehen, wenn es sich um Lose handelt, deren 
geschätzter Gesamtwert ohne MwSt. bei Dienstleistun­
gen unter  80 000 EUR und bei Bauleistungen 
unter  1 000 000 EUR liegt, sofern der kumulierte 
Wert dieser Lose 20 % des kumulierten Werts aller 
Lose nicht übersteigt.

b) Kann ein Vorhaben zum Zweck des Erwerbs gleichar­
tiger Waren zu Aufträgen führen, die gleichzeitig in 
Losen vergeben werden, so wird bei der Anwendung 
von Artikel  8 Buchstaben a und b der geschätzte 
Gesamtwert aller dieser Lose berücksichtigt.

Erreicht oder übersteigt der kumulierte Wert der Lose 
den in Artikel 8 genannten Schwellenwert, so gilt die 
Richtlinie für die Vergabe jedes Loses.

Der Auftraggeber kann jedoch von dieser Bestimmung 
abweichen, wenn es sich um Lose handelt, deren 
geschätzter Gesamtwert ohne MwSt. 
unter  80 000 EUR liegt, sofern der kumulierte Wert 
dieser Lose 20 % des kumulierten Wertes aller Lose 
nicht übersteigt.

(6) Bei Lieferaufträgen für Leasing, Miete, Pacht oder Ratenkauf 
von Waren wird der geschätzte Auftragswert wie folgt berechnet: 

a) bei zeitlich begrenzten Aufträgen mit höchstens zwölf Mona­
ten Laufzeit auf der Basis des geschätzten Gesamtwerts für 
die Laufzeit des Auftrags oder, bei einer Laufzeit von mehr als 
zwölf Monaten, auf der Basis des Gesamtwerts einschließlich 
des geschätzten Restwerts,

b) bei Aufträgen mit unbestimmter Laufzeit oder bei Aufträgen, 
deren Laufzeit nicht bestimmt werden kann, auf der Basis des 
Monatswerts multipliziert mit 48.

(7) Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufträgen oder Dauerauf­
trägen über Lieferungen oder Dienstleistungen wird der geschätzte 
Auftragswert wie folgt berechnet: 

a) entweder auf der Basis des tatsächlichen Gesamtwerts ent­
sprechender aufeinander folgenden Aufträge aus den voran­
gegangenen zwölf Monaten oder dem vorangegangenen 
Haushaltsjahr; dabei sind voraussichtliche Änderungen bei 
Mengen oder Kosten während der auf den ursprünglichen 
Auftrag folgenden zwölf Monate nach Möglichkeit zu 
berücksichtigen; oder

b) auf der Basis des geschätzten Gesamtwerts aufeinander fol­
gender Aufträge, die während der auf die erste Lieferung fol­
genden zwölf Monate bzw. während des Haushaltsjahres, 
soweit dieses länger als zwölf Monate ist, vergeben werden.

Die Wahl der Methode zur Berechnung des geschätzten Wertes 
eines Auftrags darf nicht in der Absicht erfolgen, die Anwendung 
dieser Richtlinie zu umgehen.

(8) Bei Dienstleistungsaufträgen wird der geschätzte Auftrags­
wert gegebenenfalls wie folgt berechnet: 

a) nach Art der Dienstleistung:

i) bei Versicherungsleistungen: auf der Basis der Versiche­
rungsprämie und sonstiger Entgelte;

ii) bei Aufträgen über Planungsarbeiten: auf der Basis der 
Gebühren, Provisionen sowie anderer vergleichbarer 
Vergütungen;

b) bei Aufträgen, für die kein Gesamtpreis angegeben wird:

i) bei zeitlich begrenzten Aufträgen mit einer Laufzeit von 
bis zu 48 Monaten: auf der Basis des geschätzten 
Gesamtwerts für die Laufzeit des Vertrags;
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ii) bei Verträgen mit unbestimmter Laufzeit oder mit einer 
Laufzeit von mehr als 48 Monaten: auf der Basis des 
Monatswerts multipliziert mit 48.

(9) Der zu berücksichtigende Wert einer Rahmenvereinbarung 
ist gleich dem geschätzten Gesamtwert ohne MwSt. aller für die 
gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung geplanten Aufträge.

A b s c h n i t t  2

Z e n t r a l e B e s c h a f f u n g s s t e l l e n

Artikel 10

Vergabe von Aufträgen und Abschluss von 
Rahmenvereinbarungen durch zentrale Beschaffungsstellen

(1) Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass die Auftragge­
ber Bau-, Liefer- und/oder Dienstleistungen durch zentrale 
Beschaffungsstellen erwerben dürfen.

(2) Bei Auftraggebern, die Bauleistungen, Lieferungen 
und/oder Dienstleistungen durch eine zentrale Beschaffungsstelle 
gemäß Artikel  1 Nummer  18 erwerben, wird vermutet, dass sie 
diese Richtlinie eingehalten haben, sofern 

— diese zentrale Beschaffungsstelle sie eingehalten hat, oder, 

— falls es sich bei der zentralen Beschaffungsstelle nicht um 
einen Auftraggeber handelt, die von ihr angewandten 
Vergabevorschriften mit allen Bestimmungen dieser Richtli­
nie im Einklang stehen und gegen die Auftragsvergaben wirk­
same Rechtsbehelfe eingelegt werden können, die den in 
Titel  IV vorgesehenen Rechtsbehelfen vergleichbar sind.

A b s c h n i t t  3

A u f t r ä g e , d i e n i c h t u n t e r d i e s e R i c h t l i n i e 
f a l l e n

Artikel 11

Anwendung der Ausnahmen

Die in diesem Abschnitt genannten Vorschriften, Verfahren, Pro­
gramme, Vereinbarungen, Regelungen oder Verträge dürfen aus­
nahmslos nicht zur Umgehung der Bestimmungen dieser 
Richtlinie angewandt genommen werden.

Artikel 12

Aufträge, die auf der Grundlage internationaler 
Vorschriften vergeben werden

Diese Richtlinie gilt nicht für Aufträge, die

a) besonderen Verfahrensregeln einer zwischen einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten und einem oder mehreren Dritt­
ländern geschlossenen internationalen Übereinkunft oder 
Vereinbarung unterliegen;

b) besonderen Verfahrensregeln einer geschlossenen internatio­
nalen Übereinkunft oder Vereinbarung im Zusammenhang 
mit der Stationierung von Truppen unterliegen, die Unter­
nehmen eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands betrifft;

c) besonderen Verfahrensregeln einer internationalen Organisa­
tion unterliegen, die für ihre Zwecke Beschaffungen tätigt, 
oder für Aufträge, die von einem Mitgliedstaat nach diesen 
Regeln vergeben werden müssen.

Artikel 13

Besondere Ausnahmen

Diese Richtlinie findet in folgenden Fällen keine Anwendung:

a) Aufträge, bei denen die Anwendung der Vorschriften dieser 
Richtlinie einen Mitgliedstaat zwingen würde, Auskünfte zu 
erteilen, deren Preisgabe seines Erachtens nach seinen wesent­
lichen Sicherheitsinteressen widerspricht;

b) Aufträge für die Zwecke nachrichtendienstliche Tätigkeiten;

c) Aufträge, die im Rahmen eines Kooperationsprogramms ver­
geben werden, das auf Forschung und Entwicklung beruht 
und von mindestens zwei Mitgliedstaaten für die Entwick­
lung eines neuen Produkts und gegebenenfalls die späteren 
Phasen des gesamten oder eines Teils des Lebenszyklus die­
ses Produkts durchgeführt wird. Beim Abschluss eines sol­
chen Kooperationsprogramms allein zwischen 
Mitgliedstaaten teilen die Mitgliedstaaten der Kommission 
den Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben an 
den Gesamtkosten des Programms, die Vereinbarung über 
die Kostenteilung und gegebenenfalls den geplanten Anteil 
der Beschaffungen je Mitgliedstaat mit;

d) Aufträge, die in einem Drittland vergeben werden, einschließ­
lich ziviler Beschaffungen im Rahmen des Einsatzes von 
Truppen außerhalb des Gebiets der Union, wenn der Einsatz 
es erfordert, dass sie mit im Einsatzgebiet ansässigen 
Wirtschaftsteilnehmern geschlossen werden;

e) Dienstleistungsaufträge, die den Erwerb oder die Miete von 
Grundstücken oder vorhandenen Gebäuden oder anderem 
unbeweglichen Vermögen oder Rechte daran zum Gegen­
stand haben, ungeachtet der Finanzierungsmodalitäten die­
ser Aufträge;

f) Aufträge, die eine Regierung an eine andere Regierung ver­
gibt und die Folgendes betreffen:

i) die Lieferung von Militärausrüstung oder sensibler 
Ausrüstung,

ii) in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Ausrüs­
tung stehende Bau- und Dienstleistungen oder

iii) Bau- und Dienstleistungen speziell für militärische Zwe­
cke oder sensible Bauleistungen und sensible 
Dienstleistungen;
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g) Schieds- und Schlichtungsleistungen;

h) Finanzdienstleistungen mit Ausnahme von 
Versicherungsdienstleistungen;

i) Arbeitsverträge;

j) Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, außer denen, 
deren Ergebnisse ausschließlich Eigentum des Auftraggebers 
für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätig­
keit sind, sofern die Dienstleistung vollständig durch den 
Auftraggeber vergütet wird.

A b s c h n i t t  4

S o n d e r r e g e l u n g e n

Artikel 14

Vorbehaltene Aufträge

Die Mitgliedstaaten können im Rahmen von Programmen für 
geschützte Beschäftigungsverhältnisse vorsehen, dass nur 
geschützte Werkstätten an den Verfahren zur Vergabe von Auf­
trägen teilnehmen oder solche Aufträge ausführen dürfen, sofern 
die Mehrheit der Arbeitnehmer Menschen mit Behinderungen 
sind, die aufgrund der Art oder der Schwere ihrer Behinderung 
keine Berufstätigkeit unter normalen Bedingungen ausüben 
können.

Diese Bestimmung wird in der Bekanntmachung angegeben.

KAPITEL  III

Regelungen für Dienstleistungsaufträge

Artikel 15

Dienstleistungsaufträge gemäß Anhang I

Aufträge über unter Artikel  2 fallende Dienstleistungen gemäß 
Anhang I werden nach den Artikeln 18 bis 54 vergeben.

Artikel 16

Dienstleistungsaufträge gemäß Anhang II

Aufträge über unter Artikel  2 fallende Dienstleistungen gemäß 
Anhang  II unterliegen ausschließlich Artikel  18 und Artikel  30 
Absatz 3.

Artikel 17

Gemischte Aufträge über Dienstleistungen gemäß den 
Anhängen I und II

Aufträge über unter Artikel  2 fallende Dienstleistungen, die 
sowohl in Anhang I als auch in Anhang II genannt sind, werden 
nach den Artikeln 18 bis 54 vergeben, wenn der Wert der Dienst­
leistungen gemäß Anhang I höher ist als derjenige der Dienstleis­
tungen gemäß Anhang II. In allen anderen Fällen wird der Auftrag 
nach Artikel 18 und Artikel 30 Absatz 3 vergeben.

KAPITEL  IV

Besondere Vorschriften über die Auftragsunterlagen

Artikel 18

Technische Spezifikationen

(1) Die technischen Spezifikationen im Sinne von Anhang  II 
Nummer  1 sind in den Auftragsunterlagen (Bekanntmachung, 
Verdingungsunterlagen, Beschreibung oder unterstützende Unter­
lagen) enthalten.

(2) Die technischen Spezifikationen müssen allen Bietern glei­
chermaßen zugänglich sein und dürfen die Öffnung der 
Beschaffungsmärkte für den Wettbewerb nicht in ungerechtfer­
tigter Weise behindern.

(3) Unbeschadet zwingender einzelstaatlicher technischer Vor­
schriften (einschließlich die Produktsicherheit betreffender Vor­
schriften) und technischer Anforderungen, die der Mitgliedstaat 
laut internationalen Normenvereinbarungen zur Garantierung der 
in diesen Vereinbarungen geforderten Interoperabilität erfüllen 
muss, werden die technischen Spezifikationen wie folgt 
formuliert: 

a) unter Bezugnahme auf die in Anhang  III definierten techni­
schen Spezifikationen in der Rangfolge:

— nationale zivile Normen, mit denen europäische Nor­
men umgesetzt werden, 

— europäische technische Zulassungen, 

— gemeinsame zivile technische Spezifikationen, 

— nationale zivile Normen, mit denen internationale Nor­
men umgesetzt werden, 

— andere internationale zivile Normen, 

— andere technische Bezugssysteme, die von den europäi­
schen Normungsgremien erarbeitet wurden, oder, falls 
solche Normen und Spezifikationen fehlen, andere nati­
onale zivile Normen, nationale technische Zulassungen, 
nationale technische Spezifikationen für die Planung, 
Berechnung und Ausführung von Bauwerken und den 
Einsatz von Produkten, 

— zivile technische Spezifikationen, die von der Industrie 
entwickelt wurden und von ihr allgemein anerkannt 
werden, oder 

— die in Anhang  III Nummer  3 definierten nationalen
„Verteidigungsnormen“ und Spezifikationen für 
Verteidigungsgüter, die diesen Normen entsprechen.

Jede Bezugnahme ist mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu 
versehen;
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b) oder in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen; 
diese können Umwelteigenschaften umfassen.

Die Anforderungen sind jedoch so genau zu fassen, dass sie 
den Bietern ein klares Bild vom Auftragsgegenstand vermit­
teln und dem Auftraggeber die Erteilung des Zuschlags 
ermöglichen;

c) oder in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen 
gemäß Buchstabe b unter Bezugnahme auf die Spezifikatio­
nen gemäß Buchstabe a als Mittel zur Vermutung der Kon­
formität mit diesen Leistungs- und Funktionsanforderungen;

d) oder unter Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Buch­
stabe a hinsichtlich bestimmter Merkmale und mit Bezug­
nahme auf die Leistungs- oder Funktionsanforderungen 
gemäß Buchstabe b hinsichtlich anderer Merkmale.

(4) Macht der Auftraggeber von der Möglichkeit Gebrauch, auf 
die in Absatz 3 Buchstabe a genannten Spezifikationen zu verwei­
sen, so kann er ein Angebot nicht mit der Begründung ablehnen, 
die angebotenen Waren und Dienstleistungen entsprächen nicht 
den von ihm herangezogenen Spezifikationen, sofern der Bieter in 
seinem Angebot dem Auftraggeber mit geeigneten Mitteln nach­
weist, dass die von ihm vorgeschlagenen Lösungen den Anforde­
rungen der technischen Spezifikation, auf die Bezug genommen 
wurde, gleichermaßen entsprechen. 

Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des Her­
stellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten. 

(5) Macht der Auftraggeber von der Möglichkeit nach Absatz 3 
Gebrauch, die technischen Spezifikationen in Form von Leistungs-
oder Funktionsanforderungen zu formulieren, so darf er ein Ange­
bot über Bauleistungen, Waren oder Dienstleistungen, die einer 
nationalen Norm, mit der eine europäischen Norm umgesetzt 
wird, oder einer europäischen technischen Zulassung, einer 
gemeinsamen technischen Spezifikation, einer internationalen 
Norm oder einem technischen Bezugssystem, das von den euro­
päischen Normungsgremien erarbeitet wurde, entsprechen, nicht 
zurückweisen, wenn diese Spezifikationen die von ihm geforder­
ten Leistungs- oder Funktionsanforderungen betreffen. 

Der Bieter muss in seinem Angebot mit allen geeigneten Mitteln 
dem Auftraggeber nachweisen, dass die der Norm entsprechende 
jeweilige Bauleistung, Ware oder Dienstleistung den Leistungs-
oder Funktionsanforderungen des Auftraggebers entspricht. 

Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des Her­
stellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten. 

(6) Schreiben die Auftraggeber Umwelteigenschaften in Form 
von Leistungs- oder Funktionsanforderungen gemäß Absatz  3 
Buchstabe b vor, so können sie die detaillierten Spezifikationen 
oder gegebenenfalls Teile davon verwenden, die in europäischen, 
(pluri-) nationalen Umweltzeichen oder anderen Umweltzeichen 
definiert sind, wenn 

— sie sich zur Definition der Merkmale der Waren oder Dienst­
leistungen eignen, die Gegenstand des Auftrags sind, 

— die Anforderungen an das Umweltzeichen auf der Grundlage 
von wissenschaftlich abgesicherten Informationen ausgear­
beitet werden, 

— die Umweltzeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen 
werden, an dem interessierte Kreise — wie z.  B. staatliche 
Stellen, Verbraucher, Hersteller, Händler und Umwelt­
organisationen — teilnehmen können, 

— und wenn das Umweltzeichen für alle Betroffenen zugäng­
lich und verfügbar ist.

Die Auftraggeber können angeben, dass bei Waren oder Dienst­
leistungen, die mit einem Umweltzeichen ausgestattet sind, ver­
mutet wird, dass sie den in den Verdingungsunterlagen festlegten 
technischen Spezifikationen genügen; sie müssen jedes andere 
geeignete Beweismittel, wie technische Unterlagen des Herstellers 
oder Prüfberichte anerkannter Stellen, akzeptieren.

(7) „Anerkannte Stellen“ im Sinne dieses Artikels sind die Prüf-
und Eichlaboratorien sowie die Inspektions- und Zertifizierungs­
stellen, die mit den anwendbaren europäischen Normen 
übereinstimmen.

Die Auftraggeber erkennen Bescheinigungen von in anderen Mit­
gliedstaaten ansässigen anerkannten Stellen an.

(8) Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfer­
tigt ist, darf in technischen Spezifikationen nicht auf eine 
bestimmte Produktion oder Herkunft oder ein besonderes Verfah­
ren oder auf Marken, Patente, Typen, einen bestimmten Ursprung 
oder eine bestimmte Produktion verwiesen werden, wenn dadurch 
bestimmte Unternehmen oder bestimmte Produkte begünstigt 
oder ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind jedoch aus­
nahmsweise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand nach den 
Absätzen  3 und  4 nicht hinreichend genau und allgemein ver­
ständlich beschrieben werden kann; solche Verweise sind mit dem 
Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen.

Artikel 19

Varianten

(1) Bei Aufträgen, die nach dem Kriterium des wirtschaftlich 
günstigsten Angebots vergeben werden, können die Auftraggeber 
es zulassen, dass die Bieter Varianten vorlegen.

(2) Die Auftraggeber geben in der Bekanntmachung an, ob 
Varianten zulässig sind. Fehlt eine entsprechende Angabe, so sind 
keine Varianten zugelassen.
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(3) Lassen die Auftraggeber Varianten zu, so nennen sie in den 
Verdingungsunterlagen die Mindestanforderungen, die Varianten 
erfüllen müssen, und geben an, in welcher Art und Weise sie ein­
zureichen sind. 

Die Auftraggeber berücksichtigen nur Varianten, die die von 
ihnen verlangten Mindestanforderungen erfüllen. 

(4) Bei den Verfahren zur Vergabe von Liefer- oder 
Dienstleistungsaufträgen dürfen Auftraggeber, die Varianten 
zugelassen haben, eine Variante nicht allein deshalb zurückwei­
sen, weil sie, wenn sie den Zuschlag erhalten sollte, entweder zu 
einem Dienstleistungsauftrag anstatt zu einem Lieferauftrag bzw. 
zu einem Lieferauftrag anstatt zu einem Dienstleistungsauftrag 
führen würde.

Artikel 20

Bedingungen für die Auftragsausführung

Die Auftraggeber können zusätzliche Bedingungen für die Aus­
führung des Auftrags vorschreiben, sofern diese mit dem 
Gemeinschaftsrecht vereinbar und in den Auftragsunterlagen 
(Bekanntmachung, Verdingungsunterlagen, Beschreibung oder 
unterstützende Unterlagen) angegeben sind. Diese Bedingungen 
können insbesondere gemäß den Artikeln 21, 22 und 23 Unter­
aufträge betreffen oder darauf abzielen, die Erfüllung der vom 
Auftraggeber in Bezug auf die Sicherheit von Verschlusssachen 
und die Versorgungssicherheit festgelegten Anforderungen zu 
gewährleisten, oder umweltbezogene oder soziale Aspekte 
betreffen.

Artikel 21

Unteraufträge

(1) Der erfolgreiche Bieter darf seine Unterauftragnehmer für 
alle Unteraufträge, die nicht den in den Absätzen 3 und 4 genann­
ten Anforderungen unterliegen, frei wählen und von ihm darf ins­
besondere nicht verlangt werden, potenzielle Unterauftragnehmer 
aus Gründen der Staatsangehörigkeit zu diskriminieren.

(2) Der Auftraggeber kann den Bieter auffordern oder von 
einem Mitgliedstaat dazu verpflichtet werden, den Bieter 
aufzufordern, 

— in seinem Angebot den Teil des Auftrags, den er gegebenen­
falls im Wege von Unteraufträgen an Dritte zu vergeben 
gedenkt, und die bereits vorgeschlagenen Unter­
auftragnehmer sowie den Gegenstand der Unteraufträge, für 
die sie vorgeschlagen werden, bekannt zu geben, und/oder 

— jede im Zuge der Ausführung des Auftrags eintretende Ände­
rung auf der Ebene der Unterauftragnehmer mitzuteilen.

(3) Der Auftraggeber kann verlangen oder von einem Mitglied­
staat dazu verpflichtet werden zu verlangen, dass der erfolgreiche 
Bieter die Bestimmungen von Titel  III auf alle oder bestimmte 
Unteraufträge anwendet, die der erfolgreiche Bieter an Dritte zu 
vergeben gedenkt.

(4) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass der Auftragge­
ber den erfolgreichen Bieter auffordern kann oder dazu verpflich­
tet werden kann, einen erfolgreichen Bieter aufzufordern, einen 
Teil des Auftrags an Dritte weiter zu vergeben. Der Auftraggeber, 
der eine derartige Vergabe von Unteraufträgen vorschreibt, gibt 
diesen Mindestprozentsatz in Form einer Wertspanne unter Ein­
schluss des Mindest- und Höchstprozentsatzes an. Der Höchst­
prozentsatz darf 30 % des Auftragswerts nicht übersteigen. Diese 
Spanne muss im Verhältnis zum Gegenstand und zum Wert des 
Auftrags und zur Art des betroffenen Industriesektors stehen, ein­
schließlich des auf diesem Markt herrschenden Wettbewerbs­
niveaus und der einschlägigen technischen Fähigkeiten der 
industriellen Basis. 

Jeder Prozentsatz der Unterauftragsvergabe, der in die vom Auf­
traggeber angegebene Wertspanne fällt, gilt als Erfüllung der in 
diesem Absatz genannten Verpflichtung zur Vergabe von 
Unteraufträgen. 

Bieter können vorschlagen, einen über die vom Auftraggeber 
geforderte Spanne hinausgehenden Anteil vom Gesamtwert als 
Unteraufträge zu vergeben. 

Der Auftraggeber fordert die Bieter auf, in ihrem Angebot anzu­
geben, welchen Teil oder welche Teile ihres Angebots sie im Wege 
von Unteraufträgen zu vergeben gedenken, um die im ersten 
Unterabsatz genannte Anforderung zu erfüllen. 

Der Auftraggeber kann die Bieter auffordern oder von einem Mit­
gliedstaat dazu verpflichtet werden, die Bieter aufzufordern, auch 
den oder die Teile ihres Angebots, die sie über den geforderten 
Prozentsatz hinaus im Wege von Unteraufträgen zu vergeben 
gedenken, sowie die bereits feststehenden Unterauftragnehmer 
bekannt zu geben. 

Der erfolgreiche Bieter vergibt die Unteraufträge, die dem vom 
Auftraggeber von ihm verlangten Prozentsatz von Unteraufträgen 
entsprechen, nach den Bestimmungen von Titel  III. 

(5) In allen Fällen, in denen ein Mitgliedstaat vorsieht, dass die 
Auftraggeber die vom Bieter zum Zeitpunkt des Verfahrens für 
die Vergabe des Hauptauftrags oder vom erfolgreichen Bieter 
während der Auftragsausführung ausgewählten Unter­
auftragnehmer ablehnen können, darf diese Ablehnung nur auf 
der Grundlage der Kriterien erfolgen, die bei der Auswahl der Bie­
ter für den Hauptauftrag angewandt wurden. Lehnt der Auftrag­
geber einen Unterauftragnehmer ab, muss er dies gegenüber dem 
Bieter oder dem erfolgreichen Bieter schriftlich begründen und 
darlegen, warum der Unterauftragnehmer seines Erachtens die 
Kriterien nicht erfüllt.

(6) Die in den Absätzen  2 bis  5 genannten Anforderungen 
werden in der Bekanntmachung angegeben.

(7) Die Frage der Haftung des hauptverantwortlichen 
Wirtschaftsteilnehmers bleibt von den Absätzen  1 bis  5 
unberührt.
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Artikel 22

Informationssicherheit

Bei Aufträgen, bei denen Verschlusssachen verwendet werden 
oder die solche Verschlusssachen erfordern und/oder beinhalten, 
benennt der Auftraggeber in den Auftragsunterlagen (Bekanntma­
chung, Verdingungsunterlagen, Beschreibung oder unterstützende 
Unterlagen) alle Maßnahmen und Anforderungen, die erforderlich 
sind, um den Schutz solcher Verschlusssachen auf der vorge­
schriebenen Sicherheitsstufe zu gewährleisten.

Zu diesem Zweck kann der Auftraggeber verlangen, dass das 
Angebot unter anderem folgende Angaben enthält:

a) die Verpflichtung des Bieters und der bereits feststehenden 
Unterauftragnehmer, während der gesamten Vertragsdauer 
sowie nach Kündigung oder Auslaufen des Vertrags die Ver­
traulichkeit aller in ihrem Besitz befindlichen oder ihnen zur 
Kenntnis gelangter Verschlusssachen gemäß den einschlägi­
gen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in geeigneter Weise 
zu wahren;

b) die Verpflichtung des Bieters, von anderen Unter­
auftragnehmern, an die er im Zuge der Auftragsausführung 
Unteraufträge vergibt, die Verpflichtung gemäß Buchstabe a 
einzuholen;

c) ausreichende Auskünfte über bereits feststehende Unter­
auftragnehmer, die es dem Auftraggeber ermöglichen festzu­
stellen, ob jeder einzelne Unterauftragnehmer in der Lage ist, 
die Vertraulichkeit der Verschlusssachen, zu denen er bei 
Ausführung seines Unterauftrags Zugang erhält oder die er in 
diesem Rahmen zu verfassen hat, in geeigneter Weise zu 
wahren;

d) die Verpflichtung des Bieters, die in Buchstabe c geforderten 
Angaben über jeden neuen Unterauftragnehmer vor der Ver­
gabe des Unterauftrags bereitzustellen.

Solange die nationalen Regelungen über Sicherheitsüber­
prüfungen nicht auf Gemeinschaftsebene harmonisiert sind, kön­
nen die Mitgliedstaaten vorsehen, dass die in Unterabsatz  2 
genannten Maßnahmen und Anforderungen ihren nationalen 
Bestimmungen über Sicherheitsüberprüfungen entsprechen müs­
sen. Die Mitgliedstaaten erkennen Sicherheitsüberprüfungen an, 
die ihres Erachtens den nach ihren nationalen Rechts- und Ver­
waltungsvorschriften mit positivem Ergebnis durchgeführten 
Sicherheitsüberprüfungen gleichwertig sind, wobei sie jedoch wei­
tere eigene Untersuchungen durchführen und berücksichtigen 
können, falls dies für notwendig erachtet wird.

Artikel 23

Versorgungssicherheit

Der Auftraggeber legt in den Auftragsunterlagen (Bekanntma­
chung, Verdingungsunterlagen, Beschreibung oder unterstützende 
Unterlagen) seine Anforderungen an die Versorgungssicherheit 
fest.

Zu diesem Zweck kann der Auftraggeber verlangen, dass das 
Angebot unter anderem folgende Angaben enthält:

a) eine Bescheinigung oder Unterlagen, die zur Zufriedenheit 
des Auftraggebers belegen, dass der Bieter in Bezug auf 
Warenausfuhr, -verbringung und -transit die mit dem Vertrag 
verbundenen Verpflichtungen erfüllen kann, wozu auch 
unterstützende Unterlagen des oder der betreffenden Mit­
gliedstaaten zählen;

b) die Angabe aller für den Auftraggeber aufgrund von 
Ausfuhrkontroll- oder Sicherheitsbeschränkungen geltenden 
Einschränkungen bezüglich der Preisgabe, Verbringung oder 
Verwendung der Produkte und Dienstleistungen oder der 
Ergebnisse aus diesen Produkten und Dienstleistungen;

c) eine Bescheinigung oder Unterlagen, die belegen, dass Orga­
nisation und Standort der Lieferkette des Bieters ihm erlau­
ben, die vom Auftraggeber in den Verdingungsunterlagen 
genannten Anforderungen an die Versorgungssicherheit zu 
erfüllen, und die Zusage, sicherzustellen, dass mögliche 
Änderungen in seiner Lieferkette während der Auftragsaus­
führung die Erfüllung dieser Anforderungen nicht beein­
trächtigen werden;

d) die Zusage des Bieters, die zur Deckung möglicher Bedarfs­
steigerungen des Auftraggebers infolge einer Krisensituation 
erforderlichen Kapazitäten unter zu vereinbarenden Bedin­
gungen zu schaffen und/oder beizubehalten;

e) unterstützende Unterlagen der nationalen Behörden des Bie­
ters bezüglich der Deckung des zusätzlichen Bedarfs des Auf­
traggebers infolge einer Krisensituation;

f) die Zusage des Bieters, für Wartung, Modernisierung oder 
Anpassung der im Rahmen des Auftrags gelieferten Güter zu 
sorgen;

g) die Zusage des Bieters, den Auftraggeber rechtzeitig über jede 
Änderung seiner Organisation, Lieferkette oder Unter­
nehmensstrategie zu unterrichten, die seine Verpflichtungen 
dem Auftraggeber gegenüber berühren könnte,

h) die Zusage des Bieters, dem Auftraggeber unter zu vereinba­
renden Bedingungen alle speziellen Mittel zur Verfügung zu 
stellen, die für die Herstellung von Ersatzteilen, Bauteilen, 
Bausätzen und speziellen Testgeräten erforderlich sind, ein­
schließlich technischer Zeichnungen, Lizenzen und Bedie­
nungsanleitungen, sofern er nicht mehr in der Lage sein 
sollte, diese Güter zu liefern.

Von einem Bieter darf nicht verlangt werden, eine Zusage eines 
Mitgliedstaats einzuholen, welche die Freiheit dieses Mitgliedstaats 
einschränken würde, im Einklang mit den einschlägigen interna­
tionalen und gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften seine eigenen 
Kriterien für die Erteilung einer Ausfuhr-, Verbringungs- oder 
Transitgenehmigung unter den zum Zeitpunkt der 
Genehmigungsentscheidung geltenden Bedingungen 
anzuwenden.
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Artikel 24

Verpflichtungen im Zusammenhang mit Steuern, 
Umweltschutz, Arbeitsschutzvorschriften und 

Arbeitsbedingungen

(1) Ein Auftraggeber kann in den Verdingungsunterlagen die 
Stelle(n) angeben, bei der/denen die Bewerber oder Bieter die 
erforderlichen Auskünfte über ihre Verpflichtungen im Zusam­
menhang mit Steuern und dem Umweltschutz sowie über die Ver­
pflichtungen erhalten, die sich aus den Vorschriften über 
Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen ergeben können, die in 
dem Mitgliedstaat, in der Region, an dem Ort oder in dem Dritt­
land gelten, an dem die Leistungen zu erbringen sind, und die 
während der Ausführung des Auftrags auf die ausgeführten Bau­
aufträge oder die erbrachten Dienstleistungen anzuwenden sind; 
der Auftraggeber kann auch durch einen Mitgliedstaat zu dieser 
Angabe verpflichtet werden.

(2) Ein Auftraggeber, der die Auskünfte nach Absatz 1 erteilt, 
verlangt von den Bietern die Angabe, dass sie bei der Ausarbei­
tung ihres Angebots den Verpflichtungen aus den am Ort der 
Leistungserbringung geltenden Vorschriften über Arbeitsschutz 
und Arbeitsbedingungen Rechnung getragen haben. 

Unterabsatz 1 steht der Anwendung des Artikels 49 über die Prü­
fung ungewöhnlich niedriger Angebote nicht entgegen. 

KAPITEL V

Verfahren

Artikel 25

Anwendbare Verfahren

Für die Vergabe von Aufträgen wenden die Auftraggeber die 
einzelstaatlichen Verfahren in einer für die Zwecke dieser Richt­
linie angepassten Form an.

Die Auftraggeber vergeben Aufträge im nichtoffenen Verfahren 
oder im Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung.

Unter den in Artikel  27 genannten Umständen können sie ihre 
Aufträge im wettbewerblichen Dialog vergeben.

In den Fällen und unter den Umständen, die in Artikel  28 aus­
drücklich genannt sind, können die Auftraggeber auf ein 
Verhandlungsverfahren ohne Veröffentlichung einer Bekanntma­
chung zurückgreifen.

Artikel 26

Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung

(1) Bei Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung verhandelt der Auftraggeber mit den Bietern 

über die Angebote, um sie entsprechend den in der Bekanntma­
chung, den Verdingungsunterlagen und etwaigen unterstützenden 
Unterlagen angegebenen Anforderungen anzupassen und das 
beste Angebot im Sinne von Artikel 47 zu ermitteln.

(2) Die Auftraggeber gewährleisten, dass alle Bieter bei den 
Verhandlungen gleich behandelt werden. Insbesondere enthalten 
sie sich jeder diskriminierenden Weitergabe von Informationen, 
durch die bestimmte Bieter gegenüber anderen begünstigt werden 
könnten.

(3) Der Auftraggeber kann vorsehen, dass das Verhandlungs­
verfahren in verschiedenen aufeinander folgenden Phasen abge­
wickelt wird, um so die Zahl der Angebote, über die verhandelt 
wird, anhand der in der Bekanntmachung oder in den 
Verdingungsunterlagen angegebenen Zuschlagskriterien zu ver­
ringern. In der Bekanntmachung oder in den Verdingungsunter­
lagen ist anzugeben, ob diese Möglichkeit in Anspruch 
genommen wird.

Artikel 27

Wettbewerblicher Dialog

(1) Bei besonders komplexen Aufträgen können die Mitglied­
staaten vorsehen, dass der Auftraggeber, falls seines Erachtens die 
Vergabe eines Auftrags im nichtoffenen Verfahren oder im 
Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung einer Bekanntgabe 
nicht möglich ist, den wettbewerblichen Dialog gemäß diesem 
Artikel anwenden kann. 

Die Vergabe eines Auftrags darf ausschließlich nach dem Krite­
rium des wirtschaftlich günstigsten Angebots erfolgen. 

(2) Die Auftraggeber veröffentlichen eine Bekanntmachung, in 
der sie ihre Bedürfnisse und Anforderungen formulieren, die sie in 
dieser Bekanntmachung und/oder in einer Beschreibung näher 
erläutern.

(3) Die Auftraggeber eröffnen mit den nach den einschlägigen 
Bestimmungen der Artikel  38 bis  46 ausgewählten Bewerbern 
einen Dialog, dessen Ziel es ist, die Mittel, mit denen ihre Bedürf­
nisse am besten erfüllt werden können, zu ermitteln und festzu­
legen. Bei diesem Dialog können sie mit den ausgewählten 
Bewerbern alle Aspekte des Auftrags erörtern. 

Die Auftraggeber tragen dafür Sorge, dass alle Bieter bei dem Dia­
log gleich behandelt werden. Insbesondere enthalten sie sich jeder 
diskriminierenden Weitergabe von Informationen, durch die 
bestimmte Bieter gegenüber anderen begünstigt werden könnten. 

Die Auftraggeber dürfen Lösungsvorschläge oder vertrauliche 
Informationen eines teilnehmenden Bewerbers nicht ohne dessen 
Zustimmung an die anderen Teilnehmer weitergeben. 

(4) Die Auftraggeber können vorsehen, dass das Verfahren in 
verschiedenen aufeinander folgenden Phasen abgewickelt wird, 
um so die Zahl der in der Dialogphase zu erörternden Lösungen 
anhand der in der Bekanntmachung oder in der Beschreibung 
angegebenen Zuschlagskriterien zu verringern. In der Bekanntma­
chung oder in der Beschreibung ist anzugeben, ob diese Möglich­
keit in Anspruch genommen wird.
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(5) Der Auftraggeber setzt den Dialog fort, bis er — erforder­
lichenfalls nach einem Vergleich — die Lösung bzw. die Lösun­
gen ermitteln kann, mit denen seine Bedürfnisse erfüllt werden 
können.

(6) Nachdem die Auftraggeber den Dialog für abgeschlossen 
erklären und die Teilnehmer entsprechend informiert haben, for­
dern sie diese auf, auf der Grundlage der eingereichten und in der 
Dialogphase näher ausgeführten Lösungen ihr endgültiges Ange­
bot einzureichen. Diese Angebote müssen alle zur Ausführung 
des Projekts erforderlichen Einzelheiten enthalten. 

Auf Verlangen des Auftraggebers können Klarstellungen, Präzisie­
rungen und Feinabstimmungen zu diesen Angeboten gemacht 
werden. Diese Präzisierungen, Klarstellungen, Feinabstimmungen 
oder Ergänzungen dürfen jedoch keine Änderung der grundlegen­
den Elemente des Angebots oder der Ausschreibung zur Folge 
haben, die den Wettbewerb verfälschen oder sich diskriminierend 
auswirken könnte. 

(7) Die Auftraggeber beurteilen die eingereichten Angebote 
anhand der in der Bekanntmachung oder in der Beschreibung 
festgelegten Zuschlagskriterien und wählen das wirtschaftlich 
günstigste Angebot gemäß Artikel 47 aus. 

Auf Wunsch des Auftraggebers darf der Bieter, dessen Angebot als 
das wirtschaftlich günstigste ermittelt wurde, ersucht werden, 
bestimmte Aspekte des Angebots näher zu erläutern oder im 
Angebot enthaltene Zusagen zu bestätigen, sofern dies nicht dazu 
führt, dass wesentliche Aspekte des Angebots oder der Ausschrei­
bung geändert werden, und sofern dies nicht die Gefahr von 
Wettbewerbsverzerrungen oder Diskriminierungen mit sich 
bringt. 

(8) Der Auftraggeber kann Prämien oder Zahlungen an die 
Teilnehmer am Dialog vorsehen.

Artikel 28

Fälle, die das Verhandlungsverfahren ohne 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung rechtfertigen

In folgenden Fällen können Auftraggeber Aufträge im 
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung verge­
ben und begründen die Anwendung dieses Verfahrens in der 
Bekanntmachung gemäß Artikel 30 Absatz 3:

1. bei Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen:

a) wenn im Rahmen eines nichtoffenen Verfahrens, eines 
Verhandlungsverfahrens mit Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung oder im wettbewerblichen Dialog 
keine oder keine geeigneten Angebote oder keine Bewer­
bungen abgegeben worden sind, sofern die ursprüngli­
chen Auftragsbedingungen nicht grundlegend geändert 
werden; der Kommission muss in diesem Fall ein Bericht 
vorgelegt werden, wenn sie dies wünscht;

b) wenn im Rahmen eines nichtoffenen Verfahrens, eines 
Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung oder eines wettbewerblichen Dialogs 
keine ordnungsgemäßen Angebote oder nur Angebote 
abgegeben worden sind, die nach den innerstaatlichen, 
mit den Artikeln 5, 19, 21 und  24 sowie mit Titel  II 
Kapitel  VII zu vereinbarenden Vorschriften unannehm­
bar sind, sofern:

i) die ursprünglichen Auftragsbedingungen nicht 
grundlegend geändert werden und

ii) wenn sie in das betreffende Verhandlungsverfahren 
alle die Bieter und nur die Bieter einbeziehen, die die 
Kriterien der Artikel  39 bis  46 erfüllen und die im 
Verlauf des vorangegangenen nichtoffenen Verfah­
rens oder wettbewerblichen Dialogs Angebote ein­
gereicht haben, die den formalen Voraussetzungen 
für das Vergabeverfahren entsprechen;

c) wenn dringliche Gründe auf Grund von Krisen­
situationen es nicht zulassen, die Fristen, auch nicht die 
verkürzten Fristen gemäß Artikel 33 Absatz 7, einzuhal­
ten, die für die nichtoffenen Verfahren und die 
Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung vorgeschrieben sind. Dies kann bei­
spielsweise in den Fällen gemäß Artikel  23 Absatz  2 
Buchstabe d zutreffen;

d) soweit dies unbedingt erforderlich ist, wenn dringliche, 
zwingende Gründe im Zusammenhang mit Ereignissen, 
die die betreffenden Auftraggeber nicht voraussehen 
konnten, es nicht zulassen, die Fristen, auch nicht die 
verkürzten Fristen gemäß Artikel 33 Absatz 7 einzuhal­
ten, die für das nichtoffene Verfahren oder das 
Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung vorgeschrieben sind. Die angeführten 
Umstände zur Begründung der zwingenden Dringlich­
keit dürfen auf keinen Fall den Auftraggebern zuzu­
schreiben sein;

e) wenn der Auftrag aus technischen Gründen oder auf­
grund des Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten nur 
von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausge­
führt werden kann;

2. bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen:

a) wenn es sich um Forschungs- und Entwicklungs­
leistungen handelt, die nicht unter Artikel 13 fallen;

b) wenn es sich um Erzeugnisse handelt, die ausschließlich 
zu Forschungs- und Entwicklungszwecken hergestellt 
werden; dies gilt nicht für Serienfertigungen zum Nach­
weis der Marktfähigkeit eines Erzeugnisses oder zur 
Deckung der Forschungs- und Entwicklungskosten;
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3. bei Lieferaufträgen:

a) bei zusätzlichen Lieferungen des ursprünglichen Unter­
nehmers, die entweder zur teilweisen Erneuerung von 
gelieferten marktüblichen Waren oder Einrichtungen 
oder zur Erweiterung von Lieferungen oder bestehenden 
Einrichtungen bestimmt sind, wenn ein Wechsel des 
Unternehmers dazu führen würde, dass der Auftragge­
ber Waren mit unterschiedlichen technischen Merkma­
len kaufen müsste und dies eine technische 
Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige technische 
Schwierigkeiten bei Gebrauch und Wartung mit sich 
bringen würde.

Die Laufzeit dieser Aufträge sowie der Daueraufträge 
darf fünf Jahre nicht überschreiten, abgesehen von Aus­
nahmefällen, die unter Berücksichtigung der zu erwar­
tenden Nutzungsdauer gelieferter Güter, Anlagen oder 
Systeme und den durch einen Wechsel des Unterneh­
mens entstehenden technischen Schwierigkeiten 
bestimmt werden;

b) bei auf einer Warenbörse notierten und gekauften 
Waren;

c) wenn Waren zu besonders günstigen Bedingungen bei 
Lieferanten, die ihre Geschäftstätigkeit endgültig einstel­
len, oder bei Insolvenz/Konkursverwaltern oder Liquida­
toren im Rahmen eines Insolvenz-/Konkurs-, Vergleichs-
oder Ausgleichsverfahren oder eines in den Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften eines Mitgliedstaats vorgesehe­
nen gleichartigen Verfahrens erworben werden;

4. bei Bau- und Dienstleistungsaufträgen:

a) für zusätzliche Bau- oder Dienstleistungen, die weder in 
dem der Vergabe zugrunde liegenden Entwurf noch im 
ursprünglich geschlossenen Vertrag vorgesehen sind, die 
aber wegen eines unvorhergesehenen Ereignisses zur 
Ausführung der darin beschriebenen Bau- oder Dienst­
leistung erforderlich sind, sofern der Auftrag an den 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben wird, der diese Bau-
oder Dienstleistung erbringt:

i) wenn sich diese zusätzlichen Bau- oder Dienstleis­
tungen in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht 
nicht ohne wesentlichen Nachteil für den Auftrag­
geber vom ursprünglichen Auftrag trennen lassen 
oder

ii) wenn diese Bau- oder Dienstleistungen zwar von 
der Ausführung des ursprünglichen Auftrags 
getrennt werden können, aber für dessen Vollen­
dung unbedingt erforderlich sind.

Der Gesamtwert der Aufträge für die zusätzlichen 
Bau- oder Dienstleistungen darf jedoch 50 % des 
Wertes des ursprünglichen Auftrags nicht 
überschreiten;

b) bei neuen Bau- oder Dienstleistungen, die in der Wieder­
holung gleichartiger Bau- oder Dienstleistungen beste­
hen, die durch den gleichen Auftraggeber an den 
Auftragnehmer vergeben werden, der den ursprüngli­
chen Auftrag erhalten hat, sofern sie einem Grund­
entwurf entsprechen und dieser Entwurf Gegenstand des 
ursprünglichen Auftrags war, der nach einem nicht­
offenen Verfahren, einem Verhandlungsverfahren mit 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung oder im wett­
bewerblichen Dialog vergeben wurde.

Die Möglichkeit der Anwendung dieses Verfahrens wird 
bereits beim Aufruf zum Wettbewerb für das erste Vor­
haben angegeben; der für die Fortführung der Bau- oder 
Dienstleistungen in Aussicht genommene Gesamt­
auftragswert wird vom Auftraggeber bei der Anwendung 
des Artikels 8 berücksichtigt.

Dieses Verfahren darf jedoch nur binnen fünf Jahren 
nach Abschluss des ursprünglichen Auftrags angewandt 
werden, abgesehen von Ausnahmefällen, die durch die 
Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer 
gelieferter Güter, Anlagen oder Systeme und den durch 
einen Wechsel des Unternehmens entstehenden techni­
schen Schwierigkeiten bestimmt werden;

5. für Aufträge im Zusammenhang mit der Bereitstellung von 
Luft- und Seeverkehrsdienstleistungen für die Streit- oder 
Sicherheitskräfte eines Mitgliedstaats, die im Ausland einge­
setzt werden beziehungsweise eingesetzt werden sollen, 
wenn der Auftraggeber diese Dienste bei Wirtschafts­
teilnehmern beschaffen muss, die die Gültigkeit ihrer Ange­
bote nur für so kurze Zeit garantieren, dass die Frist für das 
nichtoffene Verfahren oder das Verhandlungsverfahren mit 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung, einschließlich der 
verkürzten Fristen gemäß Artikel  33 Absatz  7, nicht einge­
halten werden kann.

Artikel 29

Rahmenvereinbarungen

(1) Die Mitgliedstaaten können für die Auftraggeber die Mög­
lichkeit des Abschlusses von Rahmenvereinbarungen vorsehen.

(2) Für den Abschluss einer Rahmenvereinbarung befolgen die 
Auftraggeber die Verfahrensvorschriften dieser Richtlinie in allen 
Phasen bis zur Zuschlagserteilung der Aufträge, die auf diese 
Rahmenvereinbarung gestützt sind. Für die Auswahl der Parteien 
einer Rahmenvereinbarung gelten die Zuschlagskriterien gemäß 
Artikel 47. 

Aufträge, die auf einer Rahmenvereinbarung beruhen, werden 
nach den in den Absätzen 3 und 4 beschriebenen Verfahren ver­
geben. Diese Verfahren sind nur zwischen dem Auftraggeber und 
den Wirtschaftsteilnehmern anwendbar, die von Anbeginn an der 
Rahmenvereinbarung beteiligt sind. 
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Bei der Vergabe der auf einer Rahmenvereinbarung beruhenden 
Aufträge dürfen die Parteien keinesfalls substanzielle Änderungen 
an den Bedingungen dieser Rahmenvereinbarung vornehmen; 
dies ist insbesondere für den in Absatz  3 genannten Fall zu 
beachten. 

Mit Ausnahme von Sonderfällen, die unter Berücksichtigung der 
zu erwartenden Nutzungsdauer gelieferter Güter, Anlagen oder 
Systeme und der durch einen Wechsel des Unternehmens entste­
henden technischen Schwierigkeiten bestimmt werden, darf die 
Laufzeit der Rahmenvereinbarung sieben Jahre nicht 
überschreiten. 

In solchen Sonderfällen geben die Auftraggeber eine angemessene 
Rechtfertigung für diese Umstände in der Bekanntmachung 
gemäß Artikel 30 Absatz 3 an. 

Der Auftraggeber darf das Instrument der Rahmenvereinbarung 
nicht missbräuchlich oder in einer Weise anwenden, durch die der 
Wettbewerb behindert, eingeschränkt oder verfälscht wird. 

(3) Wird eine Rahmenvereinbarung mit einem einzigen 
Wirtschaftsteilnehmer geschlossen, so werden die auf dieser 
Rahmenvereinbarung beruhenden Aufträge entsprechend den 
Bedingungen der Rahmenvereinbarung vergeben. 

Für die Vergabe dieser Aufträge kann der Auftraggeber den an der 
Rahmenvereinbarung beteiligten Wirtschaftsteilnehmer schriftlich 
konsultieren und dabei auffordern, sein Angebot erforderlichen­
falls zu vervollständigen. 

(4) Wird eine Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschafts­
teilnehmern geschlossen, so müssen mindestens drei Parteien 
beteiligt sein, sofern eine ausreichend große Zahl von Wirtschafts­
teilnehmern die Eignungskriterien und/oder eine ausreichend 
große Zahl von zulässigen Angeboten die Zuschlagskriterien 
erfüllt. 

Die Vergabe von Aufträgen, die auf einer mit mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern geschlossenen Rahmenvereinbarung 
beruhen, erfolgt entweder 

— nach den Bedingungen der Rahmenvereinbarung ohne erneu­
ten Aufruf zum Wettbewerb oder, 

— sofern nicht alle Bedingungen in der Rahmenvereinbarung 
festgelegt sind, nach erneutem Aufruf der Parteien zum Wett­
bewerb zu denselben Bedingungen, die erforderlichenfalls zu 
präzisieren sind, oder gegebenenfalls nach anderen, in den 
Verdingungsunterlagen der Rahmenvereinbarung genannten 
Bedingungen, und zwar nach folgendem Verfahren:

a) Vor Vergabe jedes Einzelauftrags konsultieren die Auf­
traggeber schriftlich die Wirtschaftsteilnehmer, die in der 
Lage sind, den Auftrag auszuführen.

b) Die Auftraggeber setzen eine hinreichende Frist für die 
Abgabe der Angebote für jeden Einzelauftrag; dabei 
berücksichtigen sie unter anderem die Komplexität des 
Auftragsgegenstands und die für die Übermittlung der 
Angebote erforderliche Zeit.

c) Die Angebote sind schriftlich einzureichen, ihr Inhalt ist 
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist geheim zu halten.

d) Die Auftraggeber vergeben die einzelnen Aufträge an 
den Bieter, der auf der Grundlage der in den 
Verdingungsunterlagen der Rahmenvereinbarung aufge­
stellten Zuschlagskriterien das jeweils beste Angebot 
vorgelegt hat.

KAPITEL VI

Vorschriften über die Veröffentlichung und die Transparenz

A b s c h n i t t  1

V e r ö f f e n t l i c h u n g d e r B e k a n n t m a c h u n g e n

Artikel 30

Bekanntmachungen

(1) Die Auftraggeber können im Rahmen einer Vor­
information, die von der Kommission oder von ihnen selbst in 
ihrem „Beschafferprofil“ nach Anhang  VI Nummer  2 veröffent­
licht wird, Folgendes mitteilen:

a) bei Lieferungen den geschätzten Gesamtwert der Aufträge 
oder der Rahmenvereinbarungen, aufgeschlüsselt nach 
Warengruppen, die sie in den kommenden 12 Monaten ver­
geben bzw. abschließen wollen.

Die Warengruppen werden vom Auftraggeber unter Bezug­
nahme auf die Positionen des CPV festgelegt.

b) bei Dienstleistungen den geschätzten Gesamtwert der Auf­
träge oder der Rahmenvereinbarungen, aufgeschlüsselt nach 
Dienstleistungskategorien, die sie in den kommenden 12 
Monaten vergeben bzw. abschließen wollen.

c) bei Bauleistungen die wesentlichen Merkmale der Aufträge 
oder der Rahmenvereinbarungen, die sie vergeben bzw. 
abschließen wollen.

Die in Unterabsatz  1 genannten Bekanntmachungen werden so 
bald wie möglich nach der Entscheidung, mit der das Projekt 
genehmigt wird, für das die Auftraggeber beabsichtigen, Aufträge 
zu erteilen oder Rahmenvereinbarungen zu schließen, an die 
Kommission gesandt oder im Beschafferprofil veröffentlicht.
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Veröffentlicht ein Auftraggeber eine Vorinformation in seinem 
Beschafferprofil, so meldet er der Kommission auf elektronischem 
Wege die Veröffentlichung einer Vorinformation in einem 
Beschafferprofil, unter Beachtung der Angaben in Anhang  VI 
Nummer 3 zu Mustern und Verfahren bei der Übermittlung von 
Bekanntmachungen.

Die Veröffentlichung der in Unterabsatz 1 genannten Bekanntma­
chungen ist nur verpflichtend, wenn der Auftraggeber von der 
Möglichkeit einer Verkürzung der Fristen für den Eingang der 
Angebote gemäß Artikel 33 Absatz 3 Gebrauch macht.

Dieser Absatz gilt nicht für Verhandlungsverfahren ohne Veröf­
fentlichung einer Bekanntmachung.

(2) Ein Auftraggeber, der einen Auftrag oder eine Rahmen­
vereinbarung im Wege eines nichtoffenen Verfahrens, eines 
Verhandlungsverfahrens mit Veröffentlichung einer Bekanntma­
chung oder eines wettbewerblichen Dialogs vergeben will, teilt 
seine Absicht durch eine Bekanntmachung mit.

(3) Ein Auftraggeber, der einen Auftrag vergeben oder eine 
Rahmenvereinbarung geschlossen hat, sendet spätestens 48 Tage 
nach der Vergabe dieses Auftrags bzw. nach Abschluss der 
Rahmenvereinbarung eine Bekanntmachung mit den Ergebnissen 
des Vergabeverfahrens ab. 

Bei Rahmenvereinbarungen im Sinne von Artikel 29 brauchen die 
Auftraggeber nicht für jeden Einzelauftrag, der aufgrund dieser 
Vereinbarung vergeben wird, eine Bekanntmachung mit den 
Ergebnissen des jeweiligen Vergabeverfahrens abzusenden. 

Bestimmte Angaben über die Auftragsvergabe oder den Abschluss 
der Rahmenvereinbarung müssen jedoch nicht veröffentlicht wer­
den, wenn die Offenlegung dieser Angaben den Gesetzesvollzug 
behindern, dem öffentlichen Interesse, insbesondere 
Verteidigungs- und/oder Sicherheitsinteressen, zuwiderlaufen, die 
berechtigten geschäftlichen Interessen öffentlicher oder privater 
Wirtschaftsteilnehmer schädigen oder den lauteren Wettbewerb 
zwischen ihnen beeinträchtigen könnte. 

Artikel 31

Freiwillige Veröffentlichung

Die Auftraggeber können gemäß Artikel 32 Bekanntmachungen 
über Aufträge veröffentlichen, die nicht der Veröffentlichungs­
pflicht gemäß dieser Richtlinie unterliegen.

Artikel 32

Abfassung und Modalitäten für die Veröffentlichung der 
Bekanntmachungen

(1) Die Bekanntmachungen enthalten die in Anhang IV aufge­
führten Informationen und gegebenenfalls jede andere vom Auf­
traggeber für sinnvoll erachtete Angabe gemäß dem jeweiligen 
Muster der Standardformulare, die von der Kommission gemäß 
dem in Artikel 67 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren ange­
nommen werden.

(2) Die von den Auftraggebern an die Kommission gesendeten 
Bekanntmachungen werden entweder auf elektronischem Wege 
unter Beachtung der Angaben in Anhang VI Nummer 3 zu Mus­
ter und Verfahren bei der Übermittlung oder auf anderem Wege 
übermittelt. Bei dem beschleunigten Verfahren nach Artikel  33 
Absatz 7 sind die Bekanntmachungen unter Beachtung der Anga­
ben in Anhang  VI Nummer  3 zu Muster und Verfahren für die 
Übermittlung entweder per Fax oder auf elektronischem Wege zu 
übermitteln. 

Die Bekanntmachungen werden gemäß den technischen Merkma­
len für die Veröffentlichung in Anhang VI Nummer 1 Buchstaben 
a und b veröffentlicht. 

(3) Bekanntmachungen, die gemäß dem Muster und unter 
Beachtung der Verfahren bei der Übermittlung nach Anhang  VI 
Nummer 3 elektronisch erstellt und übermittelt wurden, werden 
spätestens fünf Tage nach ihrer Absendung veröffentlicht. 

Bekanntmachungen, die nicht gemäß dem Muster und unter 
Beachtung der Verfahren für die Übermittlung nach Anhang  VI 
Nummer 3 auf elektronischem Wege übermittelt wurden, werden 
spätestens zwölf Tage nach ihrer Absendung oder bei dem 
beschleunigten Verfahren nach Artikel  33 Absatz  7 spätestens 
fünf Tage nach ihrer Absendung veröffentlicht. 

(4) Die Bekanntmachungen werden ungekürzt in einer vom 
Auftraggeber hierfür gewählten Amtssprache der Gemeinschaft 
veröffentlicht, wobei nur der in dieser Originalsprache veröffent­
lichte Text verbindlich ist. Eine Zusammenfassung der wichtigs­
ten Bestandteile einer jeden Bekanntmachung wird in den anderen 
Amtssprachen veröffentlicht. 

Die Kosten für die Veröffentlichung der Bekanntmachungen 
durch die Kommission gehen zu Lasten der Gemeinschaft. 

(5) Die Bekanntmachungen und ihr Inhalt dürfen auf nationa­
ler Ebene oder in einem Beschafferprofil nicht vor dem Tag ihrer 
Absendung an die Kommission veröffentlicht werden. 

Die auf nationaler Ebene veröffentlichten Bekanntmachungen 
dürfen nur die Angaben enthalten, die in den an die Kommission 
abgesendeten Bekanntmachungen enthalten sind oder in einem 
Beschafferprofil gemäß Artikel 30 Absatz 1 Unterabsatz 1 veröf­
fentlicht wurden, und müssen zusätzlich auf das Datum der 
Absendung der Bekanntmachung an die Kommission bzw. der 
Veröffentlichung im Beschafferprofil hinweisen. 

Die Vorinformationen dürfen nicht in einem Beschafferprofil ver­
öffentlicht werden, bevor die Ankündigung dieser Veröffentli­
chung an die Kommission abgesendet wurde; das Datum der 
Absendung muss angegeben werden. 

(6) Der Inhalt der Bekanntmachungen, die nicht auf elektroni­
schem Wege gemäß dem Muster und unter Beachtung der Ver­
fahren bei der Übermittlung nach Anhang  VI Nummer  3 
abgesendet werden, ist auf ca. 650 Worte beschränkt.
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(7) Die Auftraggeber müssen den Tag der Absendung der 
Bekanntmachungen nachweisen können.

(8) Die Kommission stellt dem Auftraggeber eine Bestätigung 
der Veröffentlichung der übermittelten Informationen aus, in der 
das Datum dieser Veröffentlichung angegeben ist. Diese Bestäti­
gung dient als Nachweis der Veröffentlichung.

A b s c h n i t t  2

F r i s t e n

Artikel 33

Fristen für den Eingang der Anträge auf Teilnahme und 
der Angebote

(1) Bei der Festsetzung der Fristen für den Eingang der Anträge 
auf Teilnahme und der Angebote berücksichtigt der Auftraggeber 
unbeschadet der in diesem Artikel festgelegten Mindestfristen ins­
besondere die Komplexität des Auftrags und die Zeit, die für die 
Angebotserstellung erforderlich ist.

(2) Bei nichtoffenen Verfahren, den Verhandlungsverfahren 
mit Veröffentlichung einer Bekanntmachung und dem wettbe­
werblichen Dialog beträgt die Mindestfrist für den Eingang der 
Anträge auf Teilnahme 37 Tage, gerechnet ab dem Tag der Absen­
dung der Bekanntmachung. 

Bei nichtoffenen Verfahren beträgt die Frist für den Eingang der 
Angebote mindestens 40 Tage, gerechnet ab dem Tag der Absen­
dung der Aufforderung zur Angebotsabgabe. 

(3) Hat der Auftraggeber eine Vorinformation veröffentlicht, 
kann die Frist für den Eingang der Angebote nach Absatz 2 Unter­
absatz 2 im Allgemeinen auf 36 Tage, jedoch auf keinen Fall auf 
weniger als 22 Tage, verkürzt werden. 

Diese Frist beginnt an dem Tag der Absendung der Aufforderung 
zur Angebotsabgabe zu laufen. 

Die in Unterabsatz 1 genannte verkürzte Frist ist zulässig, sofern 
die Vorinformation alle die für die Bekanntmachung nach 
Anhang IV geforderten Informationen — soweit diese zum Zeit­
punkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung vorlagen — 
enthielt und die Vorinformation spätestens 52 Tage und frühes­
tens 12 Monate vor dem Tag der Absendung der Bekanntma­
chung zur Veröffentlichung übermittelt wurde. 

(4) Bei Bekanntmachungen, die gemäß dem Muster und unter 
Beachtung der Verfahren bei der Übermittlung nach Anhang  VI 
Nummer 3 elektronisch erstellt und versandt werden, kann die in 
Absatz  2 Unterabsatz  1 genannte Frist für den Eingang der 
Anträge auf Teilnahme um sieben Tage verkürzt werden.

(5) Die in Absatz 2 Unterabsatz 2 genannte Frist für den Ein­
gang der Angebote kann um 5 Tage verkürzt werden, wenn der 
Auftraggeber ab der Veröffentlichung der Bekanntmachung die 

Verdingungsunterlagen und alle unterstützenden Unterlagen ent­
sprechend den Angaben in Anhang VI auf elektronischem Wege 
frei, direkt und vollständig verfügbar macht; in der Bekanntma­
chung ist die Internet-Adresse anzugeben, unter der diese Unter­
lagen abrufbar sind. 

Diese Verkürzung kann mit der in Absatz  4 genannten Verkür­
zung kumuliert werden. 

(6) Wurden, aus welchen Gründen auch immer, die 
Verdingungsunterlagen und unterstützende Unterlagen oder Aus­
künfte, obwohl sie rechtzeitig angefordert wurden, nicht inner­
halb der in Artikel 34 festgesetzten Fristen zugesandt bzw. erteilt 
oder können die Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder 
Einsichtnahme in Anlagen zu den Verdingungsunterlagen vor Ort 
erstellt werden, so sind die Fristen entsprechend zu verlängern, 
und zwar so, dass alle betroffenen Wirtschaftsteilnehmer von 
allen Informationen, die für die Erstellung des Angebotes notwen­
dig sind, Kenntnis nehmen können.

(7) Bei nichtoffenen Verfahren und Verhandlungsverfahren 
mit Veröffentlichung einer Bekanntmachung kann der Auftragge­
ber, wenn die Dringlichkeit die Einhaltung der in dem vorliegen­
den Artikel vorgesehenen Mindestfristen unmöglich macht, 
folgende Fristen festlegen: 

— mindestens 15 Tage für den Eingang der Anträge auf Teil­
nahme, gerechnet ab dem Tag der Absendung der Bekannt­
machung, bzw. mindestens 10 Tage, wenn die 
Bekanntmachung gemäß dem Muster und unter Beachtung 
der Verfahren für die Übermittlung nach Anhang  VI Num­
mer 3 elektronisch übermittelt wurde; und 

— bei nichtoffenen Verfahren mindestens 10 Tage für den Ein­
gang der Angebote, gerechnet ab dem Tag der Absendung 
der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

A b s c h n i t t  3

I n h a l t u n d Ü b e r m i t t l u n g v o n I n f o r m a t i o n e n

Artikel 34

Aufforderung zur Angebotsabgabe, zur Verhandlung oder 
zum Dialog

(1) Bei nichtoffenen Verfahren, bei Verhandlungsverfahren mit 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung und beim wettbewerb­
lichen Dialog fordert der Auftraggeber die ausgewählten Bewer­
ber gleichzeitig schriftlich auf, ihre Angebote einzureichen oder 
zu verhandeln oder — im Falle des wettbewerblichen Dialogs — 
am Dialog teilzunehmen.

(2) Die Aufforderung an die Bewerber enthält Folgendes: 

— die Verdingungsunterlagen bzw. die Beschreibung und alle 
unterstützenden Unterlagen oder 

— einen Hinweis auf den Zugang zu den im ersten Gedanken­
strich genannten Unterlagen, wenn sie gemäß Artikel  33 
Absatz  5 auf elektronischem Wege unmittelbar zugänglich 
gemacht werden.
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(3) Wenn eine andere Einrichtung als der für das Vergabe­
verfahren zuständige Auftraggeber die Verdingungsunterlagen, 
die Beschreibung und/oder die unterstützenden Unterlagen bereit­
hält, ist in der Aufforderung die Anschrift der Stelle, bei der diese 
Unterlagen angefordert werden können, und gegebenenfalls der 
Termin anzugeben, bis zu dem sie angefordert werden können; 
ferner sind der Betrag und die Bedingungen für die Zahlung des 
Betrags anzugeben, der für den Erhalt der Unterlagen zu entrich­
ten ist. Die zuständigen Stellen schicken diese Unterlagen den 
Wirtschaftsteilnehmern nach Erhalt der Anfrage unverzüglich zu.

(4) Die zusätzlichen Informationen über die Verdingungs­
unterlagen, die Beschreibung und/oder die unterstützenden 
Unterlagen werden vom Auftraggeber bzw. von den zuständigen 
Stellen spätestens sechs Tage vor Ablauf der für die Einreichung 
von Angeboten festgelegten Frist übermittelt, sofern die Anfrage 
rechtzeitig eingegangen ist. Bei nichtoffenen Verfahren oder 
beschleunigten Verhandlungsverfahren beträgt diese Frist vier 
Tage.

(5) Eine Aufforderung enthält neben den in den Absätzen 2, 3 
und 4 genannten zumindest folgende weitere Angaben: 

a) einen Hinweis auf die veröffentlichte Bekanntmachung;

b) den Tag, bis zu dem die Angebote eingehen müssen, die 
Anschrift der Stelle, bei der sie einzureichen sind, sowie die 
Sprache(n), in der (denen) sie abzufassen sind. Im Fall eines 
wettbewerblichen Dialogs ist diese Information nicht in der 
Aufforderung zur Teilnahme am Dialog, sondern sind in der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe aufzuführen.

c) beim wettbewerblichen Dialog den Termin und den Ort des 
Beginns der Konsultationsphase sowie die verwendete(n) 
Sprache(n);

d) die Bezeichnung der gegebenenfalls beizufügenden Unterla­
gen entweder zum Beleg der vom Bewerber gemäß Artikel 38 
abgegebenen nachprüfbaren Erklärungen oder als Ergänzung 
der in demselben Artikel vorgesehenen Auskünfte, wobei 
keine anderen als die in den Artikeln 41 und  42 genannten 
Anforderungen gestellt werden dürfen;

e) die Gewichtung der Zuschlagskriterien oder gegebenenfalls 
die absteigende Reihenfolge der Bedeutung der Kriterien, 
anhand deren das wirtschaftlich günstigste Angebot 
bestimmt wird, wenn sie nicht in der Bekanntmachung, den 
Verdingungsunterlagen oder der Beschreibung enthalten 
sind.

Artikel 35

Unterrichtung der Bewerber und Bieter

(1) Der Auftraggeber teilt den Bewerbern und Bietern schnellst­
möglich seine Entscheidungen über die Zuschlagserteilung oder 
den Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit, einschließlich der 
Gründe, aus denen beschlossen wurde, auf die Vergabe eines Auf­
trags oder den Abschluss einer Rahmenvereinbarung, für den 
bzw. die eine Ausschreibung stattgefunden hat, zu verzichten 
oder das Verfahren erneut einzuleiten; diese Information wird 
schriftlich erteilt, falls dies beim Auftraggeber beantragt wurde.

(2) Auf Verlangen der betroffenen Partei unterrichtet der Auf­
traggeber vorbehaltlich des Absatzes  3 unverzüglich, spätestens 
aber 15 Tage nach Eingang des schriftlichen Antrags, 

a) jeden nicht erfolgreichen Bewerber über die Gründe für die 
Ablehnung der Bewerbung;

b) jeden nicht berücksichtigten Bieter über die Gründe für die 
Ablehnung des Angebots; dazu gehört insbesondere in den 
Fällen des Artikels 18 Absätze 4 und 5 genannten Fällen eine 
Unterrichtung über die Gründe für seine Entscheidung, dass 
keine Gleichwertigkeit vorliegt oder dass die Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen nicht den Leistungs- oder 
Funktionsanforderungen entsprechen, und in den Fällen der 
Artikel  22 und  23 eine Unterrichtung über die Gründe für 
seine Entscheidung, dass keine Gleichwertigkeit bezüglich der 
Erfordernisse an Informationssicherheit und Versorgungs­
sicherheit vorliegt;

c) jeden Bieter, der ein ordnungsgemäßes Angebot eingereicht 
hat, das jedoch abgelehnt worden ist, über die Merkmale und 
Vorteile des ausgewählten Angebots sowie über den Namen 
des Zuschlagsempfängers oder der Parteien der 
Rahmenvereinbarung.

(3) Die Auftraggeber können beschließen, bestimmte in 
Absatz 1 genannte Angaben über die Zuschlagserteilung oder den 
Abschluss von Rahmenvereinbarungen nicht mitzuteilen, wenn 
die Offenlegung dieser Angaben den Gesetzesvollzug behindern, 
dem öffentlichen Interesse, insbesondere den Verteidigungs-
und/oder Sicherheitsinteressen, zuwiderlaufen, berechtigte 
geschäftliche Interessen öffentlicher oder privater Wirtschaftsteil­
nehmer schädigen oder den lauteren Wettbewerb zwischen ihnen 
beeinträchtigen würde.

A b s c h n i t t  4

U n t e r r i c h t u n g

Artikel 36

Vorschriften über Mitteilungen

(1) Jede Mitteilung sowie jede in diesem Titel genannte Über­
mittlung von Informationen kann nach Wahl des Auftraggebers 
per Post, per Fax, elektronisch gemäß den Absätzen 4 und 5, auf 
telefonischem Wege in den in Absatz  6 genannten Fällen und 
unter den dort genannten Bedingungen oder durch eine Kombi­
nation dieser Kommunikationsmittel erfolgen.

(2) Die gewählten Kommunikationsmittel müssen allgemein 
verfügbar sein, sie dürfen daher nicht dazu führen, dass der 
Zugang der Wirtschaftsteilnehmer zum Vergabeverfahren 
beschränkt wird.

(3) Bei der Mitteilung bzw. Übermittlung und Speicherung von 
Informationen sind die Integrität der Daten und die Vertraulich­
keit der Anträge auf Teilnahme und der Angebote zu gewährleis­
ten; der Auftraggeber darf vom Inhalt der Anträge auf Teilnahme 
und der Angebote erst nach Ablauf der Frist für ihre Einreichung 
Kenntnis erhalten.
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(4) Die für die elektronische Übermittlung zu verwendenden 
Mittel und ihre technischen Merkmale müssen nicht­
diskriminierend und allgemein zugänglich sowie mit den allge­
mein verbreiteten Erzeugnissen der Informations- und 
Kommunikationstechnologie kompatibel sein.

(5) Für die Vorrichtungen zur Übermittlung und für den elek­
tronischen Eingang von Angeboten sowie für die Vorrichtungen 
für den elektronischen Eingang der Anträge auf Teilnahme gelten 
die folgenden Bestimmungen: 

a) Die Informationen über die Spezifikationen, die für die elek­
tronische Übermittlung der Angebote und Anträge auf Teil­
nahme erforderlich sind, einschließlich der Verschlüsselung, 
müssen den interessierten Parteien zugänglich sein. Außer­
dem müssen die Vorrichtungen für den elektronischen Ein­
gang der Angebote und Teilnahmeanträge den 
Anforderungen des Anhangs VIII genügen.

b) Die Mitgliedstaaten können unter Beachtung des Artikels  5 
der Richtlinie 1999/93/EG verlangen, dass elektronisch über­
mittelte Angebote mit einer fortgeschrittenen elektronischen 
Signatur gemäß Artikel 5 Absatz 1 der genannten Richtlinie 
zu versehen sind.

c) Die Mitgliedstaaten können Systeme der freiwilligen Akkre­
ditierung einführen oder beibehalten, die zu einem verbesser­
ten Angebot von Zertifizierungsdiensten für diese 
Vorrichtungen führen sollen.

d) Bewerber sind verpflichtet, vor Ablauf der vorgeschriebenen 
Frist für die Vorlage der Angebote und Anträge auf Teil­
nahme die in den Artikeln 39 bis 44 und Artikel 46 genann­
ten Unterlagen, Bescheinigungen und Erklärungen 
einzureichen, wenn diese nicht auf elektronischem Wege ver­
fügbar sind.

(6) Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für die Übermitt­
lung der Anträge auf Teilnahme: 

a) Anträge auf Teilnahme am Vergabeverfahren können schrift­
lich oder telefonisch gestellt werden.

b) Werden Anträge auf Teilnahme telefonisch gestellt, sind diese 
vor Ablauf der Frist für den Eingang der Anträge schriftlich 
zu bestätigen.

c) Die Auftraggeber können verlangen, dass per Fax gestellte 
Anträge auf Teilnahme per Post oder auf elektronischem 
Wege bestätigt werden, sofern dies für das Vorliegen eines 
gesetzlich gültigen Nachweises erforderlich ist. In diesem Fall 
geben die Auftraggeber in der Bekanntmachung diese Anfor­
derung zusammen mit der Frist für die Übermittlung der 
Bestätigung an.

A b s c h n i t t  5

V e r g a b e v e r m e r k e

Artikel 37

Inhalt der Vergabevermerke

(1) Die Auftraggeber fertigen zur Bestätigung, dass das Verfah­
ren zur Auswahl in transparenter und nicht diskriminierender 
Weise erfolgt ist, über jeden vergebenen Auftrag und jede 
Rahmenvereinbarung einen Vergabevermerk an, der mindestens 
Folgendes umfasst: 

a) den Namen und die Anschrift des Auftraggebers und Gegen­
stand und Wert des Auftrags oder der Rahmenvereinbarung;

b) das gewählte Vergabeverfahren;

c) im Fall eines wettbewerblichen Dialogs die Umstände, die die 
Anwendung dieses Verfahrens rechtfertigen;

d) bei Verhandlungsverfahren ohne Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung die in Artikel 28 genannten Umstände, die 
die Anwendung dieses Verfahrens rechtfertigen; gegebenen­
falls die Begründung für die Überschreitung der Fristen 
gemäß Artikel  28 Absatz  3 Buchstabe a Unterabsatz  2 und 
Artikel 28 Absatz 4 Buchstabe b Unterabsatz 3 sowie für die 
Überschreitung der Schwelle von 50 % gemäß Artikel  28 
Absatz 4 Buchstabe a Unterabsatz 2;

e) gegebenenfalls die Gründe, die eine über sieben Jahre hinaus­
gehende Laufzeit einer Rahmenvereinbarung rechtfertigen;

f) die Namen der berücksichtigten Bewerber und die Gründe für 
ihre Auswahl;

g) die Namen der nicht berücksichtigten Bewerber und die 
Gründe für ihre Ablehnung;

h) die Gründe für die Ablehnung von Angeboten;

i) den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für die 
Auswahl seines Angebots sowie — falls bekannt — den Teil 
am Auftrag oder an der Rahmenvereinbarung, den der 
Zuschlagsempfänger an Dritte weiterzugeben beabsichtigt 
oder verpflichtet ist weiterzugeben;

j) gegebenenfalls die Gründe, aus denen der Auftraggeber auf 
die Vergabe eines Auftrags oder den Abschluss einer 
Rahmenvereinbarung verzichtet hat.

(2) Die Auftraggeber treffen geeignete Maßnahmen, um den 
Ablauf der mit elektronischen Mitteln durchgeführten Vergabe­
verfahren zu dokumentieren.

(3) Der Vermerk bzw. sein wesentlicher Inhalt wird der Kom­
mission auf deren Ersuchen mitgeteilt.
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KAPITEL VII

Ablauf des Verfahrens

A b s c h n i t t  1

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n

Artikel 38

Überprüfung der Eignung und Auswahl der Teilnehmer 
und Vergabe des Auftrags

(1) Die Auftragsvergabe erfolgt aufgrund der in den Artikeln 
47 und 49 festgelegten Kriterien unter Berücksichtigung des Arti­
kels  19, nachdem die Auftraggeber die Eignung der 
Wirtschaftsteilnehmer, die nicht aufgrund von Artikel 39 oder 40 
ausgeschlossen wurden, geprüft haben; diese Eignungsprüfung 
erfolgt nach den in den Artikeln 41 bis  46 genannten Kriterien 
der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit sowie der 
beruflichen und technischen Fachkunde und gegebenenfalls nach 
den in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten nicht diskri­
minierenden Vorschriften und Kriterien.

(2) Die Auftraggeber können Mindestanforderungen an die 
Leistungsfähigkeit gemäß den Artikeln 41 und 42 stellen, denen 
die Bewerber genügen müssen. 

Der Umfang der Informationen gemäß den Artikeln 41 und  42 
sowie die für einen bestimmten Auftrag gestellten Mindestanfor­
derungen an die Leistungsfähigkeit müssen mit dem Auftrags­
gegenstand zusammenhängen und ihm angemessen sein. 

Diese Mindestanforderungen werden in der Bekanntmachung 
angegeben. 

(3) Bei Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung können die Auftraggeber die Zahl der Bewer­
ber, die zu Verhandlungen oder zum wettbewerblichen Dialog 
eingeladen werden, begrenzen. In diesem Fall gilt Folgendes: 

— Die Auftraggeber geben in der Bekanntmachung die von 
ihnen vorgesehenen objektiven und nicht diskriminierenden 
Kriterien oder Vorschriften, die vorgesehene Mindestzahl und 
gegebenenfalls auch die Höchstzahl an einzuladenden Bewer­
bern an. Die Mindestzahl der einzuladenden Bewerber darf 
nicht niedriger als drei sein; 

— Die Auftraggeber laden anschließend, sofern geeignete 
Bewerber in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, eine 
Anzahl von Bewerbern ein, die zumindest der im Voraus 
bestimmten Mindestzahl an Bewerbern entspricht.

Sofern die Zahl von Bewerbern, die die Eignungskriterien und die 
Mindestanforderungen an die Leistungsfähigkeit erfüllen, unter 
der Mindestanzahl liegt, kann der Auftraggeber das Verfahren 
fortführen, indem er den oder die Bewerber einlädt, die über die 
geforderte Leistungsfähigkeit verfügen.

Ist der Auftraggeber der Auffassung, dass die Zahl der geeigneten 
Bewerber zu gering ist, um einen echten Wettbewerb zu gewähr­
leisten, so kann er das Verfahren aussetzen und die erste Bekannt­
machung gemäß Artikel  30 Absatz  2 und Artikel  32 zur 

Festsetzung einer neuen Frist für die Einreichung von Anträgen 
auf Teilnahme erneut veröffentlichen. In diesem Fall werden die 
nach der ersten sowie die nach der zweiten Veröffentlichung aus­
gewählten Bewerber gemäß Artikel 34 eingeladen. Diese Möglich­
keit besteht unbeschadet des Rechts des Auftraggebers, das 
laufende Vergabeverfahren einzustellen und ein neues Verfahren 
auszuschreiben.

(4) Der Auftraggeber kann Wirtschaftsteilnehmer, die sich 
nicht um die Teilnahme beworben haben, oder Bewerber, die 
nicht über die geforderte Leistungsfähigkeit verfügen, nicht zu 
einem Vergabeverfahren zulassen.

(5) Machen die Auftraggeber von der in Artikel  26 Absatz  3 
und Artikel 27 Absatz 4 vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch, die 
Zahl der zu erörternden Lösungen oder der Angebote, über die 
verhandelt wird, zu verringern, so tun sie dies aufgrund der 
Zuschlagskriterien, die sie in der Bekanntmachung oder in den 
Verdingungsunterlagen angegeben haben. In der Schlussphase 
müssen noch so viele Angebote vorliegen, dass ein echter Wett­
bewerb gewährleistet ist, sofern eine ausreichende Zahl von 
Lösungen oder geeigneten Bewerbern vorliegt.

A b s c h n i t t  2

E i g n u n g s k r i t e r i e n

Artikel 39

Persönliche Lage des Bewerbers bzw. Bieters

(1) Ein Bewerber oder Bieter wird von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber Kennt­
nis davon hat, dass dieser Bewerber oder Bieter aus einem der 
nachfolgenden Gründe rechtskräftig verurteilt worden ist: 

a) Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung im Sinne von 
Artikel  2 Absatz  1 der gemeinsamen Maßnahme 
98/733/JI

(1)  Gemeinsame Maßnahme 98/733/JI vom 21. Dezember 1998 — vom
Rat aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union
angenommen — betreffend die Strafbarkeit der Beteiligung an einer
kriminellen Vereinigung in den Mitgliedstaaten der Europäischen
Union (ABl. L 351 vom 29.12.1998, S. 1).

 (1),

b) Bestechung im Sinne von Artikel  3 des Rechtsakts vom
26.  Mai 1997

(2)  Rechtsakt des Rates vom 26.  Mai 1997 über die Ausarbeitung des
Übereinkommens aufgrund von Artikel K.3 Absatz 2 Buchstabe c) des
Vertrags über die Europäische Union über die Bekämpfung der Beste­
chung, an der Beamte der Europäischen Gemeinschaften oder der Mit­
gliedstaaten der Europäischen Union beteiligt sind (ABl.  C  195 vom
25.6.1997, S. 1).

 (2) und von Artikel  2 Absatz  1 des Rahmen­
beschlusses 2003/568/JI

(3)  Rahmenbeschluss 2003/568/JI des Rates vom 22.  Juli 2003 zur
Bekämpfung der Bestechung im privaten Sektor (ABl.  L  192 vom
31.7.2003, S. 54).

 (3),
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c) Betrug im Sinne von Artikel  1 des Übereinkommens über 
den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften

(1)  ABl. C 316 vom 27.11.1995, S. 49.

 (1),

d) terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang 
mit terroristischen Aktivitäten im Sinne von Artikel  1 bzw. 
Artikel  3 des Rahmenbeschlusses zur Terrorismus­
bekämpfung 2002/475/JI

(2)  Rahmenbeschluss 2002/475/JI des Rates vom 13.  Juni 2002 zur
Terrorismusbekämpfung (ABl. L 164 vom 22.6.2002, S. 3).

 (2) oder Anstiftung, Mittäterschaft 
und Versuch im Sinne von Artikel  4 dieses 
Rahmenbeschlusses;

e) Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Sinne von Arti­
kel 1 der Richtlinie 2005/60/EG

(3)  Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26.  Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanz­
systems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismus­
finanzierung (ABl. L 309 vom 25.11.2005, S. 15).

 (3).

Die Mitgliedstaaten legen im Einklang mit ihren nationalen 
Rechtsvorschriften und unter Beachtung des Gemeinschaftsrechts 
die Bedingungen für die Anwendung dieses Absatzes fest.

Sie können Ausnahmen von der in Unterabsatz 1 genannten Ver­
pflichtung aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses 
zulassen.

Zum Zwecke der Anwendung dieses Absatzes verlangen die Auf­
traggeber gegebenenfalls von den Bewerbern oder Bietern die Vor­
lage der in Absatz  3 genannten Unterlagen, und sie können die 
nach ihrem Ermessen erforderlichen Informationen über die per­
sönliche Lage dieser Bewerber oder Bieter bei den zuständigen 
Behörden einholen, wenn sie Bedenken in Bezug auf die persön­
liche Lage dieser Bewerber oder Bieter haben. Betreffen die Infor­
mationen einen Bewerber oder Bieter, der in einem anderen Staat 
als der Auftraggeber ansässig ist, so kann dieser die zuständigen 
Behörden um Mitarbeit ersuchen. Nach Maßgabe des nationalen 
Rechts des Mitgliedstaats, in dem der Bewerber oder Bieter ansäs­
sig ist, betreffen diese Ersuchen juristische und/oder natürliche 
Personen, gegebenenfalls auch die jeweiligen Unternehmensleiter 
oder jede andere Person, die befugt ist, den Bewerber oder Bieter 
zu vertreten, in seinem Namen Entscheidungen zu treffen oder 
ihn zu kontrollieren.

(2) Von der Teilnahme am Vergabeverfahren kann jeder 
Wirtschaftsteilnehmer ausgeschlossen werden, 

a) der sich im Insolvenz-/Konkursverfahren oder einem gericht­
lichen Ausgleichsverfahren oder in Liquidation befindet oder 
seine gewerbliche Tätigkeit eingestellt hat oder sich in einem 
Vergleichsverfahren oder Zwangsvergleich oder aufgrund 
eines in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehe­
nen gleichartigen Verfahrens in einer entsprechenden Lage 
befindet;

b) gegen den ein Insolvenz-/Konkursverfahren oder ein gericht­
liches Ausgleichsverfahren oder ein Vergleichsverfahren oder 
ein Zwangsvergleich eröffnet wurde oder gegen den andere 
in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehene 
gleichartige Verfahren eingeleitet worden sind;

c) die aufgrund eines nach den Rechtsvorschriften des betref­
fenden Landes rechtskräftigen Urteils wegen eines Deliktes 
bestraft worden sind, das ihre berufliche Zuverlässigkeit in 
Frage stellt, wie beispielsweise wegen eines Verstoßes gegen 
geltende Rechtsvorschriften über die Ausfuhr von 
Verteidigungs- und/oder Sicherheitsgütern;

d) der im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit eine schwere Ver­
fehlung begangen hat, die vom Auftraggeber nachweislich 
festgestellt wurde, wie die Verletzung seiner Pflicht zur 
Gewährleistung der Informations- oder Versorgungs­
sicherheit im Rahmen eines früheren Auftrags;

e) die nicht die erforderliche Vertrauenswürdigkeit aufweisen, 
um Risiken für die Sicherheit des Mitgliedstaats auszuschlie­
ßen, was mit Hilfe irgendeines Beweismittels, einschließlich 
geschützter Datenquellen, nachgewiesen wurde;

f) die ihre Verpflichtung zur Zahlung der Sozialbeiträge nach 
den Rechtsvorschriften des Landes, in dem sie niedergelassen 
sind, oder des Landes des Auftraggebers nicht erfüllt haben;

g) die ihre Verpflichtung zur Zahlung der Steuern und Abgaben 
nach den Rechtsvorschriften des Landes, in dem sie nieder­
gelassen sind, oder des Landes des Auftraggebers nicht erfüllt 
haben;

h) die sich bei der Erteilung von Auskünften, die gemäß diesem 
Abschnitt eingeholt werden können, in erheblichem Maße 
falscher Erklärungen schuldig gemacht oder diese Auskünfte 
nicht erteilt haben.

Die Mitgliedstaaten legen im Einklang mit ihren nationalen 
Rechtsvorschriften und unter Beachtung des Gemeinschaftsrechts 
die Bedingungen für die Anwendung dieses Absatzes fest.

(3) Als ausreichenden Nachweis dafür, dass die in Absatz  1 
oder Absatz 2 Buchstaben a, b, c, f oder g genannten Fälle auf den 
Wirtschaftsteilnehmer nicht zutreffen, akzeptiert der 
Auftraggeber 

a) im Fall von Absatz  1 und Absatz  2 Buchstaben a, b und  c 
einen Auszug aus dem Strafregister oder — in Ermangelung 
eines solchen — eine gleichwertige Urkunde einer zuständi­
gen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des Ursprungs- oder 
Herkunftslands, aus der hervorgeht, dass diese Anforderun­
gen erfüllt sind;

b) im Fall von Absatz  2 Buchstaben f oder g eine von der 
zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats ausge­
stellte Bescheinigung.

Wird eine Urkunde oder Bescheinigung von dem betreffenden 
Land nicht ausgestellt oder werden darin nicht alle in Absatz  1 
und Absatz 2 Buchstaben a, b oder c vorgesehenen Fälle erwähnt, 
so kann sie durch eine eidesstattliche Erklärung oder in den Mit­
gliedstaaten, in denen es keine eidesstattliche Erklärung gibt, 
durch eine förmliche Erklärung ersetzt werden, die der betreffende 
Wirtschaftsteilnehmer vor einer zuständigen Gerichts- oder 
Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer dafür qualifizierten 
Berufsorganisation des Ursprungs- oder Herkunftslands abgibt.
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(4) Die Mitgliedstaaten benennen die für die Ausgabe der 
Urkunden, Bescheinigungen und Erklärungen nach Absatz  3 
zuständigen Behörden und Stellen und unterrichten davon die 
Kommission. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen bleiben 
von dieser Mitteilung unberührt.

Artikel 40

Eignung zur Berufsausübung

Wenn ein Bewerber in ein Berufs- oder Handelsregister seines 
Herkunftsmitgliedstaates oder des Mitgliedstaats seiner Niederlas­
sung zur Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit eingetragen wer­
den muss, kann er aufgefordert werden, nachzuweisen, dass er in 
einem solchen Register vorschriftsmäßig eingetragen ist, bzw. 
eine Erklärung unter Eid oder eine Bescheinigung vorzulegen; für 
die Vergabe von Bauaufträgen gelten die Angaben in Anhang VII 
Teil A, für die Vergabe von Lieferaufträgen gelten die Angaben in 
Anhang  VII Teil B und für die Vergabe von Dienstleistungsauf­
trägen gelten die Angaben in Anhang VII Teil C. Die Listen gemäß 
Anhang  VII sind unverbindlich. Die Mitgliedstaaten geben der 
Kommission und den anderen Mitgliedstaaten die Änderungen 
ihrer Register und der in den genannten Listen aufgeführten 
Beweismittel bekannt.

Müssen Bewerber eine bestimmte Berechtigung besitzen oder Mit­
glied einer bestimmten Organisation sein, um die betreffende 
Dienstleistung in ihrem Ursprungsmitgliedstaat erbringen zu kön­
nen, so kann der Auftraggeber bei der Vergabe von 
Dienstleistungsaufträgen den Nachweis ihrer Berechtigung oder 
Mitgliedschaft verlangen.

Dieser Artikel gilt unbeschadet der gemeinschaftlichen Rechtsvor­
schriften über die Niederlassungsfreiheit und die 
Dienstleistungsfreiheit.

Artikel 41

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

(1) Die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines 
Wirtschaftsteilnehmers kann in der Regel durch einen oder meh­
rere der nachstehenden Nachweise belegt werden: 

a) entsprechende Bankerklärungen oder gegebenenfalls Nach­
weis einer entsprechenden Berufshaftpflichtversicherung;

b) Vorlage von Bilanzen oder Bilanzauszügen, falls die Veröf­
fentlichung von Bilanzen in dem Land, in dem der 
Wirtschaftsteilnehmer ansässig ist, gesetzlich vorgeschrieben 
ist;

c) eine Erklärung über den Gesamtumsatz und gegebenenfalls 
den Umsatz für den Tätigkeitsbereich, der Gegenstand der 
Ausschreibung ist, höchstens in den letzten drei Geschäfts­
jahren, entsprechend dem Gründungsdatum oder dem 
Datum der Tätigkeitsaufnahme des Wirtschaftsteilnehmers, 
sofern entsprechende Angaben verfügbar sind.

(2) Ein Wirtschaftsteilnehmer kann sich gegebenenfalls für 
einen bestimmten Auftrag auf die Leistungsfähigkeit anderer 
Unternehmen ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen 
ihm und diesen Unternehmen bestehenden Verbindungen stüt­
zen. Er muss in diesem Falle dem Auftraggeber gegenüber nach­
weisen, dass ihm die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, 
indem er beispielsweise die diesbezüglichen Zusagen dieser Unter­
nehmen vorlegt.

(3) Unter denselben Voraussetzungen können sich Gemein­
schaften von Wirtschaftsteilnehmern nach Artikel 4 auf die Leis­
tungsfähigkeit der Mitglieder der Gemeinschaften oder anderer 
Unternehmen stützen.

(4) Die Auftraggeber geben in der Bekanntmachung an, wel­
che der in Absatz 1 genannten Nachweise sowie welche anderen 
Nachweise vorzulegen sind.

(5) Kann ein Wirtschaftsteilnehmer aus einem berechtigten 
Grund die vom Auftraggeber geforderten Nachweise nicht bei­
bringen, so kann er den Nachweis seiner finanziellen und wirt­
schaftlichen Leistungsfähigkeit durch Vorlage jedes anderen vom 
Auftraggeber für geeignet erachteten Belegs erbringen.

Artikel 42

Technische und/oder berufliche Leistungsfähigkeit

(1) Der Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit eines 
Wirtschaftsteilnehmers kann in der Regel durch einen oder meh­
rere der nachstehenden Nachweise je nach Art, Menge oder 
Umfang und Verwendungszweck der Bauleistungen, der zu lie­
fernden Erzeugnisse oder der Dienstleistungen erbracht werden: 

a) i) durch eine Liste der in den letzten fünf Jahren erbrach­
ten Bauleistungen, wobei für die wichtigsten Bau­
leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße 
Ausführung beizufügen sind. Aus diesen Bescheinigun­
gen muss Folgendes hervorgehen: der Wert der Bau­
leistung sowie Zeit und Ort der Bauausführung und die 
Angabe, ob die Arbeiten fachgerecht und ordnungsge­
mäß ausgeführt wurden; gegebenenfalls leitet die zustän­
dige Behörde diese Bescheinigungen direkt dem 
Auftraggeber zu;

ii) durch eine Liste der wesentlichen Lieferungen oder 
Dienstleistungen, die in der Regel in den letzten fünf Jah­
ren erbracht wurden, mit Angabe des Werts, des Liefer-
bzw. Erbringungszeitpunkts sowie des öffentlichen oder 
privaten Empfängers. Die Lieferungen und Dienstleistun­
gen werden wie folgt nachgewiesen:

— durch eine von der zuständigen Behörde ausge­
stellte oder beglaubigte Bescheinigung, wenn es sich 
bei dem Empfänger um einen Auftraggeber 
handelte; 

— wenn es sich bei dem Empfänger um einen privaten 
Erwerber handelt, durch eine vom Erwerber ausge­
stellte Bescheinigung oder, falls eine derartige 
Bescheinigung nicht erhältlich ist, durch eine einfa­
che Erklärung des Wirtschaftsteilnehmers;
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b) durch Angabe der technischen Fachkräfte oder der techni­
schen Stellen, unabhängig davon, ob sie dem Unternehmen 
des Wirtschaftsteilnehmers angehören oder nicht, und zwar 
insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle 
beauftragt sind, und bei Bauaufträgen derjenigen, über die der 
Unternehmer für die Ausführung des Bauwerks verfügt;

c) durch die Beschreibung der technischen Ausrüstung des 
Wirtschaftsteilnehmers, seiner Maßnahmen zur Qualitäts­
sicherung und seiner Untersuchungs- und Forschungs­
möglichkeiten sowie der internen Regeln in Bezug auf 
gewerbliche Schutzrechte;

d) sind die zu liefernden Erzeugnisse oder die zu erbringenden 
Dienstleistungen komplexer Art oder sollen sie ausnahms­
weise einem besonderen Zweck dienen, durch eine Kontrolle, 
die vom Auftraggeber oder in dessen Namen von einer 
zuständigen amtlichen Stelle durchgeführt wird, die sich dazu 
bereit erklärt und sich in dem Land befindet, in dem der 
Wirtschaftsteilnehmer ansässig ist; diese Kontrolle betrifft die 
Produktionskapazität des Lieferanten bzw. die technische 
Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsteilnehmers und erforder­
lichenfalls seine Untersuchungs- und Forschungs­
möglichkeiten sowie die von ihm für die Qualitätskontrolle 
getroffenen Vorkehrungen;

e) bei Bau-, Dienstleistungs- oder Lieferaufträgen, die auch 
Verlege- oder Installationsarbeiten oder entsprechende 
Dienstleistungen umfassen, durch Studiennachweise und 
Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des 
Wirtschaftsteilnehmers und/oder der Führungskräfte des 
Unternehmens, insbesondere der für die Erbringung der 
Dienstleistungen oder für die Ausführung der Bauleistungen 
verantwortlichen Personen;

f) bei Bau- und Dienstleistungsaufträgen, und zwar nur in den 
geeigneten Fällen durch Angabe der Umweltmanagement­
maßnahmen, die der Wirtschaftsteilnehmer bei der Ausfüh­
rung des Auftrags gegebenenfalls anwenden will;

g) durch eine Erklärung, aus der die durchschnittliche jährliche 
Beschäftigtenzahl des Dienstleistungserbringers oder des 
Unternehmers und die Zahl seiner Führungskräfte in den 
letzten drei Jahren ersichtlich ist;

h) durch eine Beschreibung der Ausstattung, der Geräte, der 
technischen Ausrüstung sowie der Anzahl der Mitarbeiter 
und ihres Know-hows und/oder der Lieferquellen — mit 
einer Angabe des geografischen Standorts des Wirtschaftsteil­
nehmers, falls dieser sich außerhalb der Union befindet  —, 
auf die der Wirtschaftsteilnehmer zurückgreifen kann, um 
den Auftrag auszuführen, eventuelle Bedarfssteigerungen des 
Auftraggebers infolge einer Krisensituation zu decken oder 
die Wartung, Modernisierung oder Anpassung der im Rah­
men des Auftrags gelieferten Güter sicherzustellen;

i) hinsichtlich der zu liefernden Erzeugnisse:

i) durch Muster, Beschreibungen und/oder Fotografien, 
wobei die Echtheit auf Verlangen des Auftraggebers 
nachweisbar sein muss;

ii) durch Bescheinigungen, die von als zuständig anerkann­
ten Instituten oder amtlichen Stellen für Qualitätskont­
rolle ausgestellt wurden und in denen bestätigt wird, dass 
die durch entsprechende Bezugnahmen genau bezeich­
neten Erzeugnisse bestimmten Spezifikationen oder 
Normen entsprechen;

j) bei Aufträgen, bei denen Verschlusssachen verwendet wer­
den oder die Verschlusssachen erfordern und/oder beinhal­
ten, durch den Nachweis des Auftragnehmers, die 
Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung solcher Ver­
schlusssachen auf der vom Auftraggeber geforderten 
Sicherheitsstufe gewährleisten zu können.

Solange die nationalen Regelungen über Sicherheitsüber­
prüfungen nicht auf Gemeinschaftsebene harmonisiert sind, 
können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass dieser Nachweis 
den Anforderungen ihren nationalen Bestimmungen über 
Sicherheitsüberprüfungen entsprechen muss. Die Mitglied­
staaten erkennen Sicherheitsüberprüfungen an, die ihres 
Erachtens den nach ihren nationalen Rechts- und Verwal­
tungsvorschriften mit positivem Ergebnis durchgeführten 
Sicherheitsüberprüfungen gleichwertig sind, wobei sie jedoch 
weitere eigene Untersuchungen durchführen und berücksich­
tigen können, falls dies für notwendig erachtet wird.

Der Auftraggeber kann gegebenenfalls Bewerbern, die noch 
nicht sicherheitsüberprüft sind, zusätzliche Zeit gewähren, 
um eine solche Überprüfung zu erhalten. In diesem Fall teilt 
der Auftraggeber diese Möglichkeit und die Frist in der 
Bekanntmachung mit.

Der Auftraggeber kann die nationale Sicherheitsbehörde des 
Landes des Bewerbers oder die designierte Sicherheitsbehörde 
dieses Landes ersuchen zu überprüfen, ob die voraussichtlich 
genutzten Räumlichkeiten und Einrichtungen, die vorgesehe­
nen Produktions- und Verwaltungsverfahren, die Verfahren 
zur Behandlung von Informationen und/oder die persönliche 
Lage des im Rahmen des Auftrags voraussichtlich eingesetz­
ten Personals den einzuhaltenden Sicherheitsvorschriften 
entsprechen.

(2) Ein Wirtschaftsteilnehmer kann sich gegebenenfalls für 
einen bestimmten Auftrag auf die Kapazitäten anderer Unterneh­
men ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen ihm und 
diesen Unternehmen bestehenden Verbindungen stützen. Er muss 
in diesem Falle dem Auftraggeber gegenüber nachweisen, dass 
ihm für die Ausführung des Auftrags die erforderlichen Mittel zur 
Verfügung stehen, indem er beispielsweise die Zusage dieser 
Unternehmen vorlegt, dass sie dem Wirtschaftsteilnehmer die 
erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen.

(3) Unter denselben Voraussetzungen können sich Gemein­
schaften von Wirtschaftsteilnehmern nach Artikel 5 auf die Leis­
tungsfähigkeit der Mitglieder der Gemeinschaften oder anderer 
Unternehmen stützen.
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(4) Bei der Vergabe von Aufträgen, die die Lieferung von 
Waren, für die Verlege- oder Anbringarbeiten erforderlich sind, 
die Erbringung von Dienstleistungen und/oder Bauleistungen zum 
Gegenstand haben, kann die Eignung der Wirtschaftsteilnehmer 
zur Erbringung dieser Leistungen oder zur Ausführung der 
Verlege- und Anbringarbeiten insbesondere anhand ihrer Fach­
kunde, Leistungsfähigkeit, Erfahrung und Zuverlässigkeit beurteilt 
werden.

(5) Der Auftraggeber gibt in der Bekanntmachung an, welche 
der in Absatz  1 genannten Nachweise sowie welche anderen 
Nachweise vorzulegen sind.

(6) Kann ein Wirtschaftsteilnehmer aus einem berechtigten 
Grund die vom Auftraggeber geforderten Nachweise nicht bei­
bringen, so kann er den Nachweis seiner technischen und beruf­
lichen Leistungsfähigkeit durch Vorlage jedes anderen vom 
Auftraggeber für geeignet erachteten Belegs erbringen.

Artikel 43

Normen des Qualitätsmanagementsystems

Verlangen die Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass der 
Wirtschaftsteilnehmer bestimmte Normen der Qualitäts­
managementsysteme erfüllt, die Vorlage von Bescheinigungen 
unabhängiger und akkreditierter Stellen, so nehmen sie auf 
Qualitätsmanagementsysteme Bezug, die den einschlägigen euro­
päischen Normen genügen und von unabhängigen akkreditierten 
Stellen zertifiziert sind, die den europäischen Normen für die 
Akkreditierung und Zertifizierung entsprechen. Gleichwertige 
Bescheinigungen von unabhängigen akkreditierten Stellen aus 
anderen Mitgliedstaaten werden anerkannt. Die Auftraggeber 
erkennen auch andere Nachweise für gleichwertige Qualitäts­
managementsysteme an, die von den Wirtschaftsteilnehmern vor­
gelegt werden.

Artikel 44

Normen für Umweltmanagement

Verlangen die Auftraggeber in den in Artikel 42 Absatz 1 Buch­
stabe f genannten Fällen zum Nachweis dafür, dass der 
Wirtschaftsteilnehmer bestimmte Normen für das Umwelt­
management erfüllt, die Vorlage von Bescheinigungen unabhän­
giger Stellen, so nehmen sie auf das Gemeinschaftssystem für das 
Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) 
oder auf Normen für das Umweltmanagement Bezug, die auf den 
einschlägigen europäischen oder internationalen Normen beru­
hen und von entsprechenden Stellen zertifiziert sind, die dem 
Gemeinschaftsrecht oder gemäß einschlägigen europäischen oder 
internationalen Zertifizierungsnormen entsprechen. Gleichwer­
tige Bescheinigungen von Stellen in anderen Mitgliedstaaten sind 
anzuerkennen. Die Auftraggeber erkennen auch andere Nach­
weise für gleichwertige Umweltmanagement-Maßnahmen an, die 
von den Wirtschaftsteilnehmern vorgelegt werden.

Artikel 45

Unterstützende Unterlagen und Auskünfte

Der Auftraggeber kann Wirtschaftsteilnehmer auffordern, die in 
Anwendung der Artikel  39 bis  44 vorgelegten Bescheinigungen 
und Dokumente zu vervollständigen oder zu erläutern.

Artikel 46

Amtliche Verzeichnisse zugelassener 
Wirtschaftsteilnehmer und Zertifizierung durch 

öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Stellen

(1) Die Mitgliedstaaten können entweder amtliche Verzeich­
nisse zugelassener Bauunternehmer, Lieferanten oder 
Dienstleistungserbringer oder eine Zertifizierung durch öffentlich-
rechtliche oder privatrechtliche Stellen einführen. 

Die Mitgliedstaaten passen die Bedingungen für die Eintragung in 
diese Verzeichnisse sowie für die Ausstellung der Bescheinigun­
gen durch die Zertifizierungsstellen an Artikel  39 Absatz  1 und 
Artikel  39 Absatz  2 Buchstaben a bis d und h, Artikel  40, Arti­
kel 41 Absätze 1, 4 und 5, Artikel 42 Absatz 1 Buchstaben a bis i, 
Artikel 42 Absätze 2 und 4, Artikel 43 und gegebenenfalls Arti­
kel 44 an. 

Die Mitgliedstaaten passen die Bedingungen ferner an die Bestim­
mungen des Artikels  41 Absatz  2 und des Artikels  42 Absatz  2 
an, sofern Anträge auf Eintragung von Wirtschaftsteilnehmern 
gestellt werden, die zu einer Gruppe gehören und sich auf die von 
anderen Unternehmen der Gruppe bereitgestellten Kapazitäten 
stützen. Diese Wirtschaftsteilnehmer müssen in diesem Falle 
gegenüber der das amtliche Verzeichnis herausgebenden Behörde 
nachweisen, dass sie während der gesamten Geltungsdauer der 
Bescheinigung über ihre Eintragung in ein amtliches Verzeichnis 
über diese Kapazitäten verfügen und dass die Eignungskriterien, 
die nach den in Unterabsatz  2 genannten Artikeln vorgeschrie­
ben sind und auf die sie sich für ihre Eintragung berufen, von den 
betreffenden anderen Unternehmen in diesem Zeitraum fortlau­
fend erfüllt werden. 

(2) Wirtschaftsteilnehmer, die in amtlichen Verzeichnissen ein­
getragen sind oder über eine Bescheinigung verfügen, können 
dem Auftraggeber bei jeder Vergabe eine Bescheinigung der 
zuständigen Stelle über die Eintragung oder die von der zustän­
digen Zertifizierungsstelle ausgestellte Bescheinigung vorlegen. In 
diesen Bescheinigungen sind die Nachweise, aufgrund deren die 
Eintragung des Wirtschaftsteilnehmers in das Verzeichnis oder die 
Zertifizierung erfolgt ist, sowie die sich aus dem Verzeichnis erge­
bende Klassifizierung anzugeben.

(3) Die von den zuständigen Stellen bescheinigte Eintragung in 
die amtlichen Verzeichnisse bzw. die von der Zertifizierungsstelle 
ausgestellte Bescheinigung stellt für die Auftraggeber der anderen 
Mitgliedstaaten nur eine Eignungsvermutung in Bezug auf Arti­
kel 39 Absatz 1 und Artikel 39 Absatz 2 Buchstaben a bis d und 
h, Artikel 40, Artikel 41 Absatz 1 Buchstaben b und c sowie Arti­
kel  42 Absatz  1 Buchstabe a Ziffer i und Artikel  42 Absatz  1 
Buchstaben b bis g für Auftragnehmer, Artikel 42 Absatz 1 Buch­
stabe a Ziffer ii und Artikel 42 Absatz 1 Buchstaben b bis e und i 
für Lieferanten sowie Artikel  42 Absatz  1 Buchstabe a Ziffer ii 
und Artikel  42 Absatz  1 Buchstaben b bis e und g für 
Dienstleistungserbringer dar.

(4) Die Angaben, die den amtlichen Verzeichnissen bzw. der 
Zertifizierung zu entnehmen sind, können nicht ohne Begrün­
dung in Zweifel gezogen werden. Hinsichtlich der Zahlung der 
Sozialbeiträge und der Zahlung von Steuern und Abgaben kann 
bei jeder Vergabe von jedem in das Verzeichnis eingetragenen 
Wirtschaftsteilnehmer eine zusätzliche Bescheinigung verlangt 
werden. 
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Auftraggeber aus anderen Mitgliedstaaten wenden die Bestim­
mungen von Absatz 3 und des Unterabsatzes 1 des vorliegenden 
Absatzes nur auf Wirtschaftsteilnehmer an, die in dem Mitglied­
staat ansässig sind, in dem das amtliche Verzeichnis geführt wird. 

(5) Für die Eintragung von Wirtschaftsteilnehmern aus ande­
ren Mitgliedstaaten in ein amtliches Verzeichnis bzw. für ihre Zer­
tifizierung durch die in Absatz  1 genannten Stellen können nur 
die für inländische Wirtschaftsteilnehmer vorgesehenen Nach­
weise und Erklärungen gefordert werden, in jedem Fall jedoch nur 
diejenigen, die in den Artikeln 39 bis  43 und gegebenenfalls in 
Artikel 44 genannt sind. 

Eine solche Eintragung oder Zertifizierung kann jedoch den 
Wirtschaftsteilnehmern aus anderen Mitgliedstaaten nicht zur 
Bedingung für ihre Teilnahme an einer Ausschreibung gemacht 
werden. Die Auftraggeber erkennen gleichwertige Bescheinigun­
gen von Stellen in anderen Mitgliedstaaten an. Sie erkennen auch 
andere gleichwertige Nachweise an. 

(6) Die Wirtschaftsteilnehmer können jederzeit die Eintragung 
in ein amtliches Verzeichnis oder die Ausstellung der Bescheini­
gung beantragen. Sie sind innerhalb einer angemessen kurzen 
Frist von der Entscheidung der zuständigen Zertifizierungsstelle 
bzw. der Stelle, die das amtliche Verzeichnis führt, zu 
unterrichten.

(7) Die in Absatz 1 genannten Zertifizierungsstellen sind Stel­
len, die die europäischen Normen für die Zertifizierung erfüllen.

(8) Mitgliedstaaten, die amtliche Verzeichnisse führen oder 
über Zertifizierungsstellen im Sinne von Absatz 1 verfügen, sind 
verpflichtet, der Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten die 
Anschrift der Stelle mitzuteilen, bei der die Anträge eingereicht 
werden können.

A b s c h n i t t  3

A u f t r a g s v e r g a b e

Artikel 47

Zuschlagskriterien

(1) Der Auftraggeber wendet unbeschadet der für die Vergü­
tung von bestimmten Dienstleistungen geltenden einzel­
staatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften bei der Erteilung 
des Zuschlags folgende Kriterien an: 

a) entweder — wenn der Zuschlag auf das aus Sicht des Auf­
traggebers wirtschaftlich günstigste Angebot erfolgt — ver­
schiedene mit dem Auftragsgegenstand zusammenhängende 
Kriterien, z.  B. Qualität, Preis, technischer Wert, Zweckmä­
ßigkeit, Umwelteigenschaften, Betriebskosten, Kosten wäh­
rend der gesamten Lebensdauer, Rentabilität, Kundendienst 
und technische Hilfe, Lieferzeitpunkt und Lieferungs- oder 
Ausführungsfrist, Versorgungssicherheit, Interoperabilität 
und Eigenschaften beim Einsatz; oder

b) ausschließlich das Kriterium des niedrigsten Preises.

(2) Unbeschadet des Unterabsatzes 3 gibt der Auftraggeber im 
Fall von Absatz  1 Buchstabe a in den Auftragsunterlagen 
(Bekanntmachung, Verdingungsunterlagen, Beschreibung oder 
unterstützende Unterlagen) an, wie er die einzelnen Kriterien 
gewichtet, um das wirtschaftlich günstigste Angebot zu ermitteln. 

Die Gewichtung kann mittels einer Marge angegeben werden, 
deren größte Bandbreite angemessen sein muss. 

Kann nach Ansicht des Auftraggebers die Gewichtung aus nach­
vollziehbaren Gründen nicht angegeben werden, so gibt der Auf­
traggeber in den Auftragsunterlagen (Bekanntmachung, 
Verdingungsunterlagen, Beschreibung oder unterstützende Unter­
lagen) die Kriterien in der absteigenden Reihenfolge ihrer Bedeu­
tung an. 

Artikel 48

Durchführung von elektronischen Auktionen

(1) Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass die Auftragge­
ber elektronische Auktionen durchführen dürfen.

(2) Bei der Verwendung des nichtoffenen Verfahrens sowie des 
Verhandlungsverfahrens mit Veröffentlichung einer Bekanntma­
chung kann der Auftraggeber beschließen, dass der Vergabe eines 
Auftrags eine elektronische Auktion vorausgeht, sofern die Spe­
zifikationen des Auftrags hinreichend präzise beschrieben werden 
können. 

Eine elektronische Auktion kann unter den gleichen Bedingungen 
bei einem erneuten Aufruf zum Wettbewerb der Parteien einer 
Rahmenvereinbarung nach Artikel  29 Absatz  4 Unterabsatz  2 
zweiter Gedankenstrich durchgeführt werden. 

Die elektronische Auktion erstreckt sich: 

— allein auf die Preise, wenn der Zuschlag für den Auftrag zum 
niedrigsten Preis erteilt wird; oder 

— auf die Preise und/oder die neuen Werte der in den Auftrags­
unterlagen genannten Angebotskomponenten, wenn das 
wirtschaftlich günstigste Angebot den Zuschlag für den Auf­
trag erhält.

(3) Auftraggeber, die die Durchführung einer elektronischen 
Auktion beschließen, weisen in der Bekanntmachung darauf hin. 

Die Auftragsunterlagen enthalten unter anderem folgende 
Informationen: 

a) die Komponenten, deren Werte Gegenstand der elektroni­
schen Auktion sein werden, sofern diese Komponenten in 
der Weise quantifizierbar sind, dass sie in Ziffern oder in 
Prozentangaben ausgedrückt werden können;

b) gegebenenfalls die Obergrenzen der Werte, die unterbreitet 
werden können, wie sie sich aus den Spezifikationen des 
Auftragsgegenstandes ergeben;
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c) die Informationen, die den Bietern im Laufe der elektroni­
schen Auktion zur Verfügung gestellt werden, sowie den Ter­
min, an dem sie ihnen gegebenenfalls zur Verfügung gestellt 
werden;

d) die relevanten Angaben zum Ablauf der elektronischen 
Auktion;

e) die Bedingungen, unter denen die Bieter Gebote tätigen kön­
nen, und insbesondere die Mindestabstände, die bei diesen 
Geboten gegebenenfalls einzuhalten sind;

f) die relevanten Angaben zur verwendeten elektronischen Aus­
rüstung und zu den Modalitäten und technischen Spezifika­
tionen der Anschlussverbindung.

(4) Vor der Durchführung einer elektronischen Auktion neh­
men die Auftraggeber anhand des Zuschlagskriteriums bzw. der 
Zuschlagskriterien und der dafür festgelegten Gewichtung eine 
erste vollständige Evaluierung der Angebote vor. 

Alle Bieter, die zulässige Angebote unterbreitet haben, werden 
gleichzeitig auf elektronischem Wege aufgefordert, neue Preise 
und/oder Werte vorzulegen; die Aufforderung enthält sämtliche 
relevanten Angaben betreffend die individuelle Verbindung zur 
verwendeten elektronischen Vorrichtung sowie das Datum und 
die Uhrzeit des Beginns der elektronischen Auktion. Die elektro­
nische Auktion kann mehrere aufeinander folgende Phasen 
umfassen. Die elektronische Auktion darf frühestens zwei Arbeits­
tage nach der Versendung der Aufforderungen beginnen. 

(5) Erfolgt der Zuschlag auf das wirtschaftlich günstigste Ange­
bot, so wird der Aufforderung das Ergebnis einer vollständigen 
Bewertung des Angebots des betreffenden Bieters, die entspre­
chend der Gewichtung nach Artikel  47 Absatz  2 Unterabsatz  1 
durchgeführt wurde, beigefügt. 

In der Aufforderung ist ebenfalls die mathematische Formel ver­
merkt, nach der bei der elektronischen Auktion die automatische 
Neureihung entsprechend den vorgelegten neuen Preisen 
und/oder den neuen Werten vorgenommen wird. Aus dieser For­
mel geht auch die Gewichtung aller Kriterien für die Ermittlung 
des wirtschaftlich günstigsten Angebots hervor, so wie sie in der 
Bekanntmachung oder in den Auftragsungsunterlagen angegeben 
ist; zu diesem Zweck sind etwaige Margen durch einen im Voraus 
festgelegten Wert auszudrücken. 

Sind Varianten zulässig, so wird für jede einzelne Variante eine 
gesonderte Formel angegeben. 

(6) Die Auftraggeber übermitteln allen Bietern im Laufe einer 
jeden Phase der elektronischen Auktion unverzüglich zumindest 
die Informationen, die erforderlich sind, damit den Bietern jeder­
zeit ihr jeweiliger Rang bekannt ist. Sie können ferner zusätzliche 
Informationen zu anderen vorgelegten Preisen oder Werten über­
mitteln, sofern dies in den Auftragsunterlagen angegeben ist. Dar­
über hinaus können sie jederzeit die Zahl der Teilnehmer an der 
Phase der Auktion bekannt geben. Sie dürfen jedoch keinesfalls 
während der Phasen der elektronischen Auktion die Identität der 
Bieter bekannt geben.

(7) Die Auftraggeber schließen die elektronische Auktion nach 
einer oder mehreren der folgenden Vorgehensweisen ab: 

a) sie schließen das Verfahren zu dem Datum und der Uhrzeit 
ab, die von vornherein in der Aufforderung zur Teilnahme an 
der Auktion festgelegt wurden;

b) sie schließen das Verfahren ab, wenn keine neuen Preise oder 
neuen Werte mehr eingehen, die den Anforderungen an die 
Mindestabstände gerecht werden. In diesem Falle geben die 
Auftraggeber in der Aufforderung zur Teilnahme an der Auk­
tion die Frist an, die sie ab dem Erhalt der letzten Vorlage bis 
zum Abschluss der elektronischen Auktion verstreichen 
lassen;

c) sie schließen das Verfahren ab, wenn die in der Aufforderung 
zur Teilnahme an der Auktion angegebenen Auktionsphasen 
durchgeführt worden sind.

Wenn die Auftraggeber beschließen, die elektronische Auktion 
gemäß Buchstabe c, gegebenenfalls kombiniert mit dem Verfah­
ren nach Buchstabe b, abzuschließen, wird in der Aufforderung 
zur Teilnahme an der Auktion der Zeitplan für jede Auktions­
phase angegeben.

(8) Nach Abschluss der elektronischen Auktion vergibt der 
Auftraggeber den Auftrag gemäß Artikel  47 entsprechend den 
Ergebnissen der elektronischen Auktion. 

Auftraggeber dürfen elektronische Auktionen nicht missbräuch­
lich oder dergestalt durchführen, dass der Wettbewerb ausgeschal­
tet, eingeschränkt oder verfälscht wird, oder dergestalt, dass der 
Auftragsgegenstand, wie er im Zuge der Veröffentlichung der 
Bekanntmachung ausgeschrieben und in den Auftragsunterlagen 
definiert worden ist, verändert wird. 

Artikel 49

Ungewöhnlich niedrige Angebote

(1) Erwecken im Fall eines bestimmten Auftrags Angebote den 
Eindruck, im Verhältnis zur Leistung ungewöhnlich niedrig zu 
sein, so muss der Auftraggeber vor Ablehnung dieser Angebote 
schriftlich Aufklärung über die Einzelposten des Angebots verlan­
gen, wo er dies für angezeigt hält. 

Die betreffenden Erläuterungen können insbesondere Folgendes 
betreffen: 

a) die Wirtschaftlichkeit des Bauverfahrens, des Fertigungs­
verfahrens oder der Erbringung der Dienstleistung,

b) die gewählten technischen Lösungen und/oder alle außerge­
wöhnlich günstigen Bedingungen, über die der Bieter bei der 
Durchführung der Bauleistungen bzw. der Lieferung der 
Waren oder der Erbringung der Dienstleistung verfügt,
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c) die Originalität der Bauleistungen, der Lieferungen oder der 
Dienstleistungen wie vom Bieter angeboten,

d) die Einhaltung der Vorschriften über Arbeitsschutz und 
Arbeitsbedingungen, die am Ort der Leistungserbringung 
gelten,

e) die etwaige Gewährung einer staatlichen Beihilfe an den 
Bieter.

(2) Der Auftraggeber prüft — in Rücksprache mit dem Bieter 
— die betreffende Zusammensetzung und berücksichtigt dabei 
die gelieferten Nachweise.

(3) Stellt der Auftraggeber fest, dass ein Angebot ungewöhn­
lich niedrig ist, weil der Bieter eine staatliche Beihilfe erhalten hat, 
so kann er das Angebot allein aus diesem Grund nur nach Rück­
sprache mit dem Bieter ablehnen, sofern dieser binnen einer von 
dem Auftraggeber festzulegenden ausreichenden Frist nicht nach­
weisen kann, dass die betreffende Beihilfe rechtmäßig gewährt 
wurde. Lehnt der Auftraggeber ein Angebot unter diesen Umstän­
den ab, so teilt er dies der Kommission mit.

TITEL  III

VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERGABE VON UNTERAUFTRÄGEN

KAPITEL  I

Unteraufträge, die von erfolgreichen Bietern vergeben werden, 
die keine Auftraggeber sind

Artikel 50

Anwendungsbereich

(1) Wenn dieser Titel gemäß Artikel  21 Absätze 3 und  4 
anwendbar ist, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass erfolgreiche 
Bieter, die keine Auftraggeber sind, bei der Vergabe von Unter­
aufträgen an Dritte die Vorschriften der Artikel  51 bis  53 
anwenden.

(2) Für die Zwecke von Absatz  1 gelten Gruppen von Unter­
nehmen, die gebildet wurden, um den Zuschlag zu erhalten, oder 
mit den betreffenden Unternehmen verbundene Unternehmen 
nicht als Dritte. 

Der Bieter fügt dem Angebot eine vollständige Liste dieser Unter­
nehmen bei. Diese Liste ist auf den neuesten Stand zu bringen, 
falls sich später in den Beziehungen zwischen den Unternehmen 
Änderungen ergeben. 

Artikel 51

Grundsätze

Der erfolgreiche Bieter geht transparent vor und behandelt sämt­
liche potenziellen Unterauftragnehmer gleich und in nicht­
diskriminierender Weise.

Artikel 52

Schwellenwerte und Vorschriften über die 
Veröffentlichung

(1) Wenn ein erfolgreicher Bieter, der kein Auftraggeber ist, 
einen Unterauftrag vergibt, dessen geschätzter Wert ohne MwSt. 
die in Artikel  8 genannten Schwellenwerte nicht unterschreitet, 
teilt er seine Absicht in Form einer Bekanntmachung mit.

(2) Bekanntmachungen über Unteraufträge enthalten die in 
Anhang  V aufgeführten Informationen und sämtliche anderen 
vom erfolgreichen Bieter für sinnvoll erachteten Angaben, gege­
benenfalls mit Zustimmung des Auftraggebers. 

Bekanntmachungen über Unteraufträge sind gemäß den Mustern 
der Standardformulare abzufassen, die von der Kommission nach 
dem in Artikel 67 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlas­
sen werden. 

(3) Bekanntmachungen über Unteraufträge werden gemäß 
Artikel 32 Absätze 2 bis 5 veröffentlicht.

(4) Eine Bekanntmachung über Unteraufträge ist nicht erfor­
derlich, wenn ein Unterauftrag die Voraussetzungen des Arti­
kels 28 erfüllt.

(5) Erfolgreiche Bieter können Bekanntmachungen über Unter­
aufträge, für die keine Veröffentlichung erforderlich ist, nach Arti­
kel 32 veröffentlichen.

(6) Die Mitgliedstaaten können ferner vorsehen, dass der 
erfolgreiche Bieter die Anforderungen an die Vergabe von Unter­
aufträgen gemäß Artikel  21 Absätze 3 oder 4 erfüllen kann, 
indem Unteraufträge auf der Grundlage einer Rahmen­
vereinbarung vergeben werden, die unter Einhaltung der Vor­
schriften der Artikel 51 und 53 sowie der Absätze 1 bis 5 dieses 
Artikels geschlossen wurde. 

Unteraufträge auf der Grundlage einer solchen Rahmen­
vereinbarung werden gemäß den Bedingungen der Rahmens­
vereinbarung vergeben. Sie dürfen nur an Wirtschaftsteilnehmer 
vergeben werden, die ursprünglich Partei der Rahmen­
vereinbarung waren. Bei der Vergabe der Aufträge schlagen die 
Parteien in jedem Fall Bedingungen vor, die denen der Rahmen­
vereinbarung entsprechen. 

Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung beträgt höchstens sieben 
Jahre, abgesehen von Ausnahmefällen, die unter Berücksichtigung 
der zu erwartenden Nutzungsdauer gelieferter Güter, Anlagen 
oder Systeme und der durch einen Wechsel des Lieferanten ent­
stehenden technischen Schwierigkeiten bestimmt werden. 

Rahmenvereinbarungen dürfen nicht missbräuchlich oder in einer 
Weise angewandt werden, durch die der Wettbewerb behindert, 
eingeschränkt oder verfälscht wird. 
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(7) Für die Vergabe von Unteraufträgen, deren geschätzter 
Wert ohne MwSt. unter den in Artikel  8 genannten Schwellen­
werten liegt, wenden die erfolgreichen Bieter die Grundsätze des 
Vertrags im Hinblick auf Transparenz und Wettbewerb ab.

(8) Für die Berechnung des geschätzten Werts des Unter­
auftrags gilt Artikel 9.

Artikel 53

Eignungskriterien für Unterauftragnehmer

In der Bekanntmachung für den Unterauftrag gibt der erfolgrei­
che Bieter die von dem Auftraggeber festgelegten Eignungs­
kriterien sowie alle anderen Kriterien an, die er für die Auswahl 
der Unterauftragnehmer anwendet. Diese Kriterien müssen objek­
tiv und nichtdiskriminierend sein und im Einklang mit den Krite­
rien stehen, die der Auftraggeber für die Auswahl der Bieter für 
den Hauptauftrag angewandt hat. Die geforderte Leistungsfähig­
keit muss in direktem Zusammenhang zu dem Gegenstand des 
Unterauftrags stehen, und das Niveau der geforderten Fähigkeiten 
muss dem Gegenstand des Unterauftrags entsprechen.

Vom erfolgreichen Bieter darf nicht verlangt werden, einen Unter­
auftrag zu vergeben, wenn er zur Zufriedenheit des Auftraggebers 
nachweist, dass keiner der Unterauftragnehmer, die an dem Wett­
bewerb teilnehmen, oder keines der eingereichten Angebote die in 
der Bekanntmachung über den Unterauftrag genannten Kriterien 
erfüllt und es daher dem erfolgreichen Bieter unmöglich wäre, die 
Anforderungen des Hauptauftrags zu erfüllen.

KAPITEL  II

Unteraufträge, die von erfolgreichen Bietern vergeben werden, 
die Auftraggeber sind

Artikel 54

Anzuwendende Vorschriften

Wenn der erfolgreiche Bieter ein Auftraggeber ist, hält er bei der 
Vergabe von Unteraufträgen die Bestimmungen über Hauptauf­
träge gemäß den Titeln I und II ein.

TITEL  IV

VORSCHRIFTEN FÜR NACHPRÜFUNGEN

Artikel 55

Anwendungsbereich und Zugang zu 
Nachprüfungsverfahren

(1) Die Nachprüfungsverfahren nach diesem Titel gelten für 
die in Artikel 2 genannten Aufträge, vorbehaltlich der in den Arti­
keln 12 und 13 vorgesehenen Ausnahmen.

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnah­
men, um sicherzustellen, dass Entscheidungen von Auftraggebern 
wirksam und vor allem möglichst rasch nach Maßgabe der Arti­
kel  56 bis  62 auf Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht im 
Bereich des Auftragswesens oder gegen die einzelstaatlichen Vor­
schriften, die dieses Recht umsetzen, nachgeprüft werden können.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in diesem Titel 
getroffene Unterscheidung zwischen einzelstaatlichen Vorschrif­
ten zur Umsetzung des Gemeinschaftsrechts und den übrigen 
innerstaatlichen Bestimmungen nicht zu Diskriminierungen zwi­
schen Unternehmen führt, die im Rahmen eines Verfahrens zur 
Vergabe eines Auftrags einen Schaden geltend machen könnten.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Nach­
prüfungsverfahren entsprechend den gegebenenfalls von den Mit­
gliedstaaten festzulegenden Bedingungen zumindest jeder Person 
zur Verfügung stehen, die ein Interesse an einem bestimmten Auf­
trag hat oder hatte und der durch einen behaupteten Verstoß ein 
Schaden entstanden ist bzw. zu entstehen droht.

(5) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass die Person, die 
ein Nachprüfungsverfahren anzustrengen beabsichtigt, den Auf­
traggeber über den behaupteten Verstoß und die beabsichtigte 
Nachprüfung unterrichtet, sofern die Stillhaltefrist nach Artikel 57 
Absatz 2 oder andere Fristen für die Einreichung eines Antrags auf 
Nachprüfung nach Artikel 59 hiervon unberührt bleiben.

(6) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass die betreffende 
Person zunächst beim Auftraggeber eine Nachprüfung beantragt. 
In diesem Fall tragen die Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass die Ein­
reichung eines solchen Antrags einen unmittelbaren Suspensiv­
effekt auf den Vertragsschluss auslöst. 

Die Mitgliedstaaten entscheiden über die geeigneten Kommunika­
tionsmittel, einschließlich Fax oder elektronischer Mittel, die für 
die Beantragung der Nachprüfung gemäß Unterabsatz  1 zu ver­
wenden sind. 

Der Suspensiveffekt nach Unterabsatz  1 endet nicht vor Ablauf 
einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab dem 
Tag, der auf den Tag folgt, an dem der Auftraggeber eine Antwort 
abgesendet hat, falls sie per Fax oder auf elektronischem Weg 
abgesendet wird, oder, falls andere Kommunikationsmittel ver­
wendet werden, nicht vor Ablauf einer Frist von entweder min­
destens 15 Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag, der auf den Tag 
folgt, an dem der Auftraggeber eine Antwort abgesendet hat, oder 
mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach dem 
Eingang einer Antwort. 

Artikel 56

Anforderungen an die Nachprüfungsverfahren

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Maßnahmen für 
die in Artikel  55 genannten Nachprüfungsverfahren folgende 
Befugnisse umfassen: 
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a) so schnell wie möglich im Wege der einstweiligen Verfügung 
vorläufige Maßnahmen zu ergreifen, um den behaupteten 
Verstoß zu beseitigen oder weitere Schädigungen der betrof­
fenen Interessen zu verhindern — dazu gehören Maßnah­
men, um das Vergabeverfahren oder die Durchführung jeder 
Entscheidung der Auftraggeber auszusetzen oder die Ausset­
zung zu veranlassen  —, und die Aufhebung rechtswidriger 
Entscheidungen, einschließlich der Streichung diskriminie­
render technischer, wirtschaftlicher oder finanzieller Spezifi­
kationen in den Ausschreibungsdokumenten, den 
Verdingungsunterlagen oder in jedem sonstigen sich auf das 
betreffende Vergabeverfahren beziehenden Dokument vorzu­
nehmen oder zu veranlassen, oder

b) so schnell wie möglich, möglichst im Wege der einstweiligen 
Verfügung und erforderlichenfalls im Rahmen eines endgül­
tigen Verfahrens in der Sache, andere als die unter Buchstabe 
a genannten Maßnahmen zu erlassen, um den festgestellten 
Rechtsverstoß zu beseitigen und eine Schädigung der betrof­
fenen Interessen zu verhindern; insbesondere eine Aufforde­
rung zur Zahlung eines bestimmten Betrags zu erlassen, falls 
der Verstoß nicht beseitigt oder verhindert wurde.

In beiden genannten Fällen schließen die vorgesehenen Befugnisse 
auch die Befugnis ein, denjenigen, die durch den Rechtsverstoß 
geschädigt worden sind, Schadensersatz zuzuerkennen.

(2) Die in Absatz 1 und in den Artikeln 60 und 61 genannten 
Befugnisse können getrennt mehreren Stellen übertragen werden, 
die für das Nachprüfungsverfahren unter verschiedenen Gesichts­
punkten zuständig sind.

(3) Wird eine von dem Auftraggeber unabhängige Stelle in ers­
ter Instanz mit der Nachprüfung einer Zuschlagsentscheidung 
befasst, so sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass der Auftragge­
ber den Vertragsschluss nicht vornehmen kann, bevor die Nach­
prüfungsstelle eine Entscheidung über einen Antrag auf vorläufige 
Maßnahmen oder eine Entscheidung in der Hauptsache getroffen 
hat. Diese Aussetzung endet frühestens mit Ablauf der Stillhalte­
frist nach Artikel 57 Absatz 2 und Artikel 60 Absätze 4 und 5.

(4) Außer in den Fällen nach Absatz 3 dieses Artikels und Arti­
kel 55 Absatz 6 haben die Nachprüfungsverfahren als solche nicht 
notwendigerweise einen automatischen Suspensiveffekt auf die 
betreffenden Vergabeverfahren.

(5) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Nach­
prüfungsstelle die voraussehbaren Folgen der vorläufigen Maß­
nahmen im Hinblick auf alle möglicherweise geschädigten 
Interessen sowie das Interesse der Allgemeinheit, insbesondere 
Verteidigungs- und/oder Sicherheitsinteressen, berücksichtigen 
kann und dass sie beschließen kann, diese Maßnahmen nicht zu 
ergreifen, wenn deren nachteilige Folgen die damit verbundenen 
Vorteile überwiegen könnten. 

Die Ablehnung der vorläufigen Maßnahmen beeinträchtigt nicht 
die sonstigen Rechte des Antragstellers. 

(6) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass bei 
Schadensersatzansprüchen, die auf die Rechtswidrigkeit einer Ent­
scheidung gestützt werden, diese zunächst von einer mit den 
dafür erforderlichen Befugnissen ausgestatteten Stelle aufgehoben 
worden sein muss.

(7) Außer in den in den Artikeln 60 bis  62 genannten Fällen 
richten sich die Wirkungen der Ausübung der in Absatz 1 dieses 
Artikels genannten Befugnisse auf den nach der Zuschlagser­
teilung geschlossenen Vertrag nach dem einzelstaatlichen Recht. 

Abgesehen von dem Fall, in dem eine Entscheidung vor Zuerken­
nung von Schadensersatz aufgehoben werden muss, kann ein Mit­
gliedstaat ferner vorsehen, dass nach dem Vertragsschluss in 
Übereinstimmung mit Artikel  55 Absatz  6, Absatz  3 des vorlie­
genden Artikels oder den Artikeln 57 bis  62 die Befugnisse der 
Nachprüfungsstelle darauf beschränkt werden, einer durch einen 
Verstoß geschädigten Person Schadensersatz zuzuerkennen. 

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Entscheidungen 
der Nachprüfungsstellen wirksam durchgesetzt werden können.

(9) Eine Nachprüfungsstelle, die kein Gericht ist, muss ihre 
Entscheidung stets schriftlich begründen. Ferner ist in diesem Falle 
sicherzustellen, dass eine behauptete rechtswidrige Maßnahme 
der Nachprüfungsstelle oder ein behaupteter Verstoß bei der Aus­
übung der ihr übertragenen Befugnisse zum Gegenstand einer 
gerichtlichen Nachprüfung oder einer Nachprüfung bei einer 
anderen gegenüber dem Auftraggeber und der Nachprüfungsstelle 
unabhängigen Stelle, die ein Gericht im Sinne des Artikels 234 des 
Vertrags ist, gemacht werden können. 

Für die Ernennung und das Ende der Amtszeit der Mitglieder die­
ser unabhängigen Stelle gelten bezüglich der für ihre Ernennung 
zuständigen Behörde, der Dauer ihrer Amtszeit und ihrer Absetz­
barkeit die gleichen Bedingungen wie für Richter. Zumindest der 
Vorsitzende der unabhängigen Stelle muss die juristischen und 
beruflichen Qualifikationen eines Richters besitzen. Die Entschei­
dungen der unabhängigen Stelle sind in der von den einzelnen 
Mitgliedstaaten jeweils zu bestimmenden Weise rechtsverbindlich. 

(10) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Nach­
prüfungsverfahren zuständigen Stellen ein angemessenes Maß an 
Vertraulichkeit von Verschlusssachen oder anderer Informatio­
nen, die in den von den Parteien übermittelten Unterlagen enthal­
ten sind, garantieren und während des gesamten Verfahrens im 
Einklang mit den Verteidigungs- und/oder Sicherheitsinteressen 
handeln. 

Zu diesem Zweck können die Mitgliedstaaten entscheiden, dass 
eine spezielle Stelle die ausschließliche Zuständigkeit für die 
Nachprüfung von Aufträgen in den Bereichen Verteidigung und 
Sicherheit hat. 
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In jedem Fall können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass nur Mit­
glieder der Nachprüfungsstellen, die persönlich für den Umgang 
mit Verschlusssachen ermächtigt sind, Anträge auf Nachprüfung 
bearbeiten, die solche Informationen umfassen. Sie können fer­
ner besondere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, die die Erfassung 
von Anträgen auf Nachprüfung, den Eingang von Unterlagen und 
die Speicherung von Dateien betreffen. 

Die Mitgliedstaaten legen fest, wie die Nachprüfungsstellen die 
Vertraulichkeit von Verschlusssachen mit der Einhaltung der 
Verteidigungsrechte in Einklang bringen, und gewährleisten dabei 
im Fall einer gerichtlichen Nachprüfung oder einer Nachprüfung 
durch eine Stelle, die ein Gericht im Sinne von Artikel  234 des 
Vertrags ist, dass das Verfahren insgesamt dem Recht auf ein fai­
res Verfahren entspricht. 

Artikel 57

Stillhaltefrist

(1) Die Mitgliedstaaten legen nach Maßgabe der Mindest­
bedingungen in Absatz 2 dieses Artikels und in Artikel 59 Fristen 
fest, die sicherstellen, dass die in Artikel  55 Absatz  4 genannten 
Personen gegen Zuschlagsentscheidungen der Auftraggeber wirk­
same Nachprüfungsverfahren anstrengen können.

(2) Der Vertragsabschluss im Anschluss an die Zuschlags­
entscheidung für einen Auftrag, der in den Anwendungsbereich 
dieser Richtlinie fällt, darf nicht vor Ablauf einer Frist von min­
destens zehn Kalendertagen erfolgen, gerechnet ab dem Tag, der 
auf den Tag folgt, an dem die Zuschlagsentscheidung an die 
betroffenen Bieter und Bewerber abgesendet wurde, falls sie per 
Fax oder auf elektronischem Weg abgesendet wird, oder, falls 
andere Kommunikationsmittel verwendet werden, nicht vor 
Ablauf einer Frist von entweder mindestens 15 Kalendertagen, 
gerechnet ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die 
Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter und Bewerber 
abgesendet wurde, oder mindestens zehn Kalendertagen, gerech­
net ab dem Tag nach dem Eingang der Zuschlagsentscheidung. 

Bieter gelten als betroffen, wenn sie noch nicht endgültig ausge­
schlossen wurden. Ein Ausschluss ist endgültig, wenn er den 
betroffenen Bietern mitgeteilt wurde und entweder von einer 
unabhängigen Nachprüfungsstelle als rechtmäßig anerkannt 
wurde oder keinem Nachprüfungsverfahren mehr unterzogen 
werden kann. 

Bewerber gelten als betroffen, wenn der Auftraggeber ihnen keine 
Informationen über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfü­
gung gestellt hat, bevor die Mitteilung über die Zuschlags­
entscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. 

Der Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an jeden betrof­
fenen Bieter und Bewerber wird Folgendes beigefügt: 

— vorbehaltlich des Artikels  35 Absatz  2 eine Zusammenfas­
sung der einschlägigen Gründe gemäß Artikel  35 Absatz  3 
und 

— eine genaue Angabe der konkreten Stillhaltefrist, die gemäß 
den einzelstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung dieses 
Absatzes anzuwenden ist.

Artikel 58

Ausnahmen von der Stillhaltefrist

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die in Artikel  57 
Absatz 2 genannten Fristen in folgenden Fällen nicht angewendet 
werden:

a) wenn nach dieser Richtlinie keine vorherige Veröffentlichung 
einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
erforderlich ist;

b) wenn der einzige betroffene Bieter im Sinne des Artikels 57 
Absatz  2 der Bieter ist, dem der Zuschlag erteilt wird, und 
wenn es keine betroffenen Bewerber gibt;

c) bei einem Auftrag, dem eine Rahmenvereinbarung gemäß 
Artikel 29 zugrunde liegt.

Wird von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht, so 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der Vertrag gemäß den 
Artikeln 60 und 62 unwirksam ist, wenn

— ein Verstoß gegen Artikel  29 Absatz  4 Unterabsatz  2 
zweiter Gedankenstrich vorliegt und 

— der geschätzte Auftragswert die in Artikel  8 genannten 
Schwellenwerte erreicht oder diese übersteigt.

Artikel 59

Fristen für die Beantragung einer Nachprüfung

Legt ein Mitgliedstaat fest, dass alle Nachprüfungsanträge gegen 
Entscheidungen eines Auftraggebers, die im Rahmen von oder im 
Zusammenhang mit einem Vergabeverfahren im Sinne der vor­
liegenden Richtlinie ergehen, vor Ablauf einer bestimmten Frist 
gestellt werden müssen, so beträgt diese Frist mindestens zehn 
Kalendertage, gerechnet ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an 
dem die Entscheidung des Auftraggebers an den Bieter oder 
Bewerber abgesendet wurde, falls sie per Fax oder auf elektroni­
schem Weg abgesendet wird, oder, falls andere Kommunikations­
mittel verwendet werden, entweder mindestens 15 Kalendertage, 
gerechnet ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Entschei­
dung des Auftraggebers an den Bieter oder Bewerber abgesendet 
wurde, oder mindestens zehn Kalendertage, gerechnet ab dem Tag 
nach dem Eingang der Entscheidung des Auftraggebers. Der Mit­
teilung über die Entscheidung des Auftraggebers an sämtliche Bie­
ter oder Bewerber wird eine Zusammenfassung der einschlägigen 
Gründe beigefügt. Wird ein Antrag auf Nachprüfung in Bezug auf 
die in Artikel  56 Absatz  1 Buchstabe b genannten Entscheidun­
gen eingereicht, die keiner besonderen Mitteilungspflicht unter­
liegen, so beträgt die Frist mindestens zehn Kalendertage, 
gerechnet ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der betreffen­
den Entscheidung.
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Artikel 60

Unwirksamkeit

(1) Die Mitgliedstaaten tragen in folgenden Fällen dafür Sorge, 
dass ein Vertrag durch eine von dem Auftraggeber unabhängige 
Nachprüfungsstelle für unwirksam erklärt wird oder dass sich 
seine Unwirksamkeit aus der Entscheidung einer solchen Stelle 
ergibt, 

a) falls der Auftraggeber einen Auftrag ohne vorherige Veröf­
fentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europä­
ischen Union vergeben hat, ohne dass dies nach der 
vorliegenden Richtlinie zulässig ist,

b) bei einem Verstoß gegen Artikel  55 Absatz  6, Artikel  56 
Absatz 3 oder Artikel 57 Absatz 2, falls dieser Verstoß dazu 
führt, dass der Bieter, der eine Nachprüfung beantragt, nicht 
mehr die Möglichkeit hat, vor Abschluss des Vertrags Rechts­
schutz zu erlangen, und dieser Verstoß verbunden ist mit 
einem anderen Verstoß gegen die Titel I oder II, falls der letzt­
genannte Verstoß die Aussichten des Bieters, der eine Nach­
prüfung beantragt, auf die Erteilung des Zuschlags 
beeinträchtigt hat,

c) in Fällen gemäß Artikel  58 Buchstabe c Unterabsatz  2, falls 
die Mitgliedstaaten von der Ausnahmeregelung bezüglich der 
Stillhaltefrist für Aufträge, die auf einer Rahmenvereinbarung 
beruhen, Gebrauch gemacht haben.

(2) Die Folgen der Unwirksamkeit eines Vertrags richten sich 
nach einzelstaatlichem Recht. Die einzelstaatlichen Rechtsvor­
schriften können somit vorsehen, dass alle vertraglichen Ver­
pflichtungen rückwirkend aufgehoben werden oder dass die 
Wirkung der Aufhebung auf die Verpflichtungen, die noch zu 
erfüllen sind, beschränkt ist. Im letzteren Fall tragen die Mitglied­
staaten dafür Sorge, dass alternative Sanktionen im Sinne des Arti­
kels 61 Absatz 2 Anwendung finden.

(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die gegenüber 
dem Auftraggeber unabhängige Nachprüfungsstelle einen Vertrag 
nicht für unwirksam erachten kann, selbst wenn er aus den in 
Absatz 1 genannten Gründen rechtswidrig vergeben wurde, wenn 
die Nachprüfungsstelle nach Prüfung aller einschlägigen Aspekte 
zu dem Schluss kommt, dass zwingende Gründe eines Allgemein­
interesses, in erster Linie im Zusammenhang mit Verteidigungs-
und/oder Sicherheitsinteressen, es rechtfertigen, die Wirkung des 
Vertrags zu erhalten. 

Wirtschaftliche Interessen an der Wirksamkeit eines Vertrags dür­
fen nur als zwingende Gründe eines Allgemeininteresses im Sinne 
des Unterabsatzes  1 gelten, wenn die Unwirksamkeit unverhält­
nismäßige Folgen hätte. 

Wirtschaftliche Interessen in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem betreffenden Vertrag sind jedoch keine zwingenden Gründe 
eines Allgemeininteresses im Sinne von Unterabsatz  1. Zu den 
wirtschaftlichen Interessen in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Vertrag gehören unter anderem die durch die Verzögerung 

bei der Ausführung des Vertrags verursachten Kosten, die durch 
die Einleitung eines neuen Vergabeverfahrens verursachten Kos­
ten, die durch den Wechsel des Wirtschaftsteilnehmers, der den 
Vertrag ausführt, verursachten Kosten und die Kosten, die durch 
rechtliche Verpflichtungen aufgrund der Unwirksamkeit verur­
sacht werden. 

Ein Vertrag darf jedoch nicht als unwirksam angesehen werden, 
wenn die Folgen der Unwirksamkeit die Existenz eines umfassen­
deren Verteidigungs- oder Sicherheitsprogramms, das für die 
Sicherheitsinteressen eines Mitgliedstaats von grundlegender 
Bedeutung ist, erheblich gefährden würden. 

In allen genannten Fällen sehen die Mitgliedstaaten alternative 
Sanktionen im Sinne des Artikels 61 Absatz 2 vor, die stattdessen 
angewandt werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Absatz  1 Buchstabe a 
nicht zur Anwendung kommt, wenn 

— der Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe 
ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Europäischen Union gemäß dieser Richtlinie 
zulässig ist, 

— der Auftraggeber im Amtsblatt der Europäischen Union eine 
Bekanntmachung veröffentlicht hat, wie sie in Artikel  64 
beschrieben ist und mit der er seine Absicht bekundet, den 
Vertrag abzuschließen, und 

— der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn 
Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentli­
chung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde.

(5) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Absatz  1 Buchstabe c 
nicht zur Anwendung kommt, wenn 

— der Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe im 
Einklang mit Artikel  29 Absatz  4 Unterabsatz  2 zweiter 
Gedankenstrich erfolgt, 

— der Auftraggeber eine Zuschlagsentscheidung mit einer 
Zusammenfassung der Gründe gemäß Artikel  57 Absatz  2 
Unterabsatz 4 erster Gedankenstrich an die betroffenen Bie­
ter abgesendet hat und 

— der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn 
Kalendertagen geschlossen wurde, gerechnet ab dem Tag, der 
auf den Tag folgt, an dem die Zuschlagsentscheidung an die 
betroffenen Bieter abgesendet wurde, falls sie per Fax oder auf 
elektronischem Weg abgesendet wird, oder, falls andere 
Kommunikationsmittel verwendet werden, nicht vor Ablauf 
einer Frist von entweder mindestens 15 Kalendertagen, 
gerechnet ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die 
Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter abgesendet 
wurde, oder mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab 
dem Tag nach dem Eingang der Zuschlagsentscheidung.
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Artikel 61

Verstöße gegen diesen Titel und alternative Sanktionen

(1) Bei Verstößen gegen Artikel  55 Absatz  6, Artikel  56 
Absatz  3 oder Artikel  57 Absatz  2, die nicht von Artikel  60 
Absatz  1 Buchstabe b erfasst sind, sehen die Mitgliedstaaten die 
Unwirksamkeit gemäß Artikel  60 Absätze 1 bis  3 oder alterna­
tive Sanktionen vor. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass 
die vom Auftraggeber unabhängige Nachprüfungsstelle nach 
Bewertung aller einschlägigen Aspekte entscheidet, ob der Vertrag 
als unwirksam erachtet oder alternative Sanktionen verhängt wer­
den sollten.

(2) Die alternativen Sanktionen müssen wirksam, verhältnis­
mäßig und abschreckend sein. Sie umfassen Folgendes: 

— die Verhängung von Geldbußen bzw. -strafen gegen den Auf­
traggeber oder 

— die Verkürzung der Laufzeit des Vertrags.

Die Mitgliedstaaten können der Nachprüfungsstelle einen weiten 
Ermessensspielraum einräumen, damit sie alle relevanten Fakto­
ren berücksichtigen kann, einschließlich der Schwere des Versto­
ßes, des Verhaltens des Auftraggebers und — in den in Artikel 60 
Absatz  2 genannten Fällen — des Umfangs, in dem der Vertrag 
seine Gültigkeit behält.

Die Zuerkennung von Schadensersatz stellt keine angemessene 
Sanktion im Sinne dieses Absatzes dar.

Artikel 62

Fristen

(1) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass eine Nachprü­
fung gemäß Artikel 60 Absatz 1 innerhalb der folgenden Fristen 
beantragt werden muss: 

a) vor Ablauf von mindestens 30 Kalendertagen, gerechnet ab 
dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem

— der Auftraggeber eine Bekanntmachung über die 
Auftragsvergabe gemäß Artikel  30 Absatz  3 und den 
Artikeln 31 und  32 veröffentlicht hat, sofern darin die 
Entscheidung des Auftraggebers begründet wird, einen 
Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekannt­
machung im Amtsblatt der Europäischen Union zu verge­
ben, oder 

— der Auftraggeber die betroffenen Bieter und Bewerber 
über den Abschluss des Vertrags informiert, sofern diese 
Information eine Zusammenfassung der einschlägigen 
Gründe gemäß Artikel  35 Absatz  2 enthält, vorbehalt­
lich des Artikels 35 Absatz 3. Diese Option findet auch 
in den in Artikel  58 Buchstabe c genannten Fällen 
Anwendung; und

b) in jedem Fall vor Ablauf einer Frist von mindestens sechs 
Monaten, gerechnet ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an 
dem der Vertrag geschlossen wurde.

(2) In allen anderen Fällen, einschließlich der Beantragung 
einer Nachprüfung gemäß Artikel  61 Absatz  1, werden die Fris­
ten für die Beantragung einer Nachprüfung vorbehaltlich des Arti­
kels 59 durch das einzelstaatliche Recht geregelt.

Artikel 63

Korrekturmechanismus

(1) Die Kommission kann das in den Absätzen 2 bis 5 vorge­
sehene Verfahren anwenden, wenn sie vor Abschluss eines Ver­
trags zu der Auffassung gelangt, dass bei einem Vergabeverfahren, 
das in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fällt, ein schwe­
rer Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht im Bereich des 
Auftragswesens vorliegt.

(2) Die Kommission teilt dem betroffenen Mitgliedstaat mit, 
aus welchen Gründen sie einen schweren Verstoß als gegeben 
ansieht, und fordert dessen Beseitigung durch geeignete 
Maßnahmen.

(3) Innerhalb von 21 Kalendertagen nach Eingang der in 
Absatz  2 genannten Mitteilung übermittelt der betroffene Mit­
gliedstaat der Kommission 

a) die Bestätigung, dass der Verstoß beseitigt wurde,

b) eine Begründung dafür, weshalb der Verstoß nicht beseitigt 
wurde, oder

c) die Mitteilung, dass das betreffende Vergabeverfahren entwe­
der auf Betreiben des Auftraggebers oder aber in Wahrneh­
mung der in Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe a vorgesehenen 
Befugnisse ausgesetzt wurde.

(4) In einer gemäß Absatz 3 Buchstabe b übermittelten Begrün­
dung kann insbesondere geltend gemacht werden, dass der 
behauptete Verstoß bereits Gegenstand eines Gerichtsverfahrens 
oder eines anderen Verfahrens oder einer Nachprüfung nach Arti­
kel  56 Absatz  9 ist. In diesem Fall unterrichtet der Mitgliedstaat 
die Kommission über den Ausgang dieser Verfahren, sobald die­
ser bekannt ist.

(5) Hat der betroffene Mitgliedstaat gemäß Absatz 3 Buchstabe 
c mitgeteilt, dass ein Vergabeverfahren ausgesetzt wurde, so ist die 
Beendigung der Aussetzung oder die Eröffnung eines neuen 
Vergabeverfahrens, das sich ganz oder teilweise auf das frühere 
Vergabeverfahren bezieht, der Kommission bekannt zu geben. In 
der neuen Mitteilung bestätigt der Mitgliedstaat entweder, dass der 
behauptete Verstoß beseitigt wurde, oder er gibt eine Begründung 
dafür, weshalb der Verstoß nicht beseitigt wurde.
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Artikel 64

Inhalt einer Bekanntmachung für die Zwecke der 
freiwilligen Ex-Ante-Transparenz

Die Bekanntmachung nach Artikel  60 Absatz  4 zweiter Gedan­
kenstrich, deren Format von der Kommission nach dem in Arti­
kel  67 Absatz  2 genannten Beratungsverfahren festgelegt wird, 
enthält folgende Angaben:

a) Name und Kontaktdaten des Auftraggebers,

b) Beschreibung des Vertragsgegenstands,

c) Begründung der Entscheidung des Auftraggebers, den Auf­
trag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Europäischen Union zu vergeben,

d) Name und Kontaktdaten des Wirtschaftsteilnehmers, zu des­
sen Gunsten die Zuschlagsentscheidung getroffen wurde, und

e) gegebenenfalls jede andere vom Auftraggeber für sinnvoll 
erachtete Angabe.

TITEL  V

STATISTISCHE PFLICHTEN, DURCHFÜHRUNGSBEFUGNISSE 
UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 65

Statistische Pflichten

Um eine Einschätzung der Ergebnisse der Anwendung dieser 
Richtlinie zu ermöglichen, übermitteln die Mitgliedstaaten der 
Kommission spätestens am 31. Oktober jeden Jahres eine statis­
tische Aufstellung gemäß Artikel  66 der von den Auftraggebern 
im Vorjahr vergebenen Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträge.

Artikel 66

Inhalt der statistischen Aufstellung

Die statistische Aufstellung enthält die Anzahl und den Wert der 
vergebenen Aufträge, aufgeschlüsselt nach dem Mitgliedstaat oder 
dem Drittstaat des erfolgreichen Bieters. Sie erfolgt getrennt nach 
Dienstleistungs-, Liefer- und Bauaufträgen.

Die Daten gemäß Absatz  1 werden nach den gewählten 
Verfahrensarten aufgeschlüsselt, wobei für jedes Verfahren die Lie­
ferungen, Dienstleistungen und Bauleistungen gemäß den Kate­
gorien der CPV-Nomenklatur angegeben werden.

Werden Aufträge im Verhandlungsverfahren ohne Veröffentli­
chung einer Bekanntmachung vergeben, so werden die Daten 
gemäß Absatz  1 auch nach den in Artikel  28 genannten Fall­
gruppen aufgeschlüsselt.

Der Inhalt der statistischen Aufstellung wird nach dem in Arti­
kel 67 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren festgelegt.

Artikel 67

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von dem Beratenden Ausschuss für 
öffentliches Auftragswesen („Ausschuss“) unterstützt, der durch 
Artikel  1 des Beschlusses 71/306/EWG des Rates

(1)  ABl. L 185 vom 16.8.1971, S. 15.

 (1) eingesetzt 
wurde.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die 
Artikel  3 und  7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung 
von dessen Artikel 8.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Arti­
kel 5a Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG 
unter Beachtung von dessen Artikel 8. 

Für die Überprüfung der in Artikel  8 vorgesehenen Schwellen­
werte werden die in Artikel  5a Absatz  3 Buchstabe c und Arti­
kel 5a Absatz 4 Buchstaben b und e des Beschlusses 1999/468/EG 
vorgesehenen Fristen wegen der zeitlichen Zwänge, die sich aus 
den in Artikel 69 Absatz 1 Unterabsatz 2 und Artikel 69 Absatz 3 
der Richtlinie 2004/17/EG festgelegten Modalitäten für Berech­
nung und Veröffentlichung ergeben, auf jeweils vier, zwei und 
sechs Wochen festgesetzt. 

(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Arti­
kel  5a Absätze 1, 2, 4 und  6 und Artikel  7 des Beschlusses 
1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8.

Artikel 68

Neufestsetzung der Schwellenwerte

(1) Bei Überprüfung der Schwellenwerte gemäß der Richtlinie 
2004/17/EG gemäß deren Artikel 69 überprüft die Kommission 
ebenfalls die in Artikel  8 der vorliegenden Richtlinie genannten 
Schwellenwerte und passt 

a) den in Artikel  8 Buchstabe a dieser Richtlinie genannten 
Schwellenwert an den geänderten Wert des Artikels 16 Buch­
stabe a der Richtlinie 2004/17/EG an,

b) den in Artikel  8 Buchstabe b dieser Richtlinie genannten 
Schwellenwert an den geänderten Wert des Artikels 16 Buch­
stabe b der Richtlinie 2004/17/EG an.

Bei einer solchen Überprüfung und Anpassung zur Änderung 
nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie wendet die 
Kommission das in Artikel  67 Absatz  3 genannte Regelungs­
verfahren mit Kontrolle an. Aus Gründen äußerster Dringlichkeit 
kann die Kommission auf das in Artikel  67 Absatz  4 genannte 
Dringlichkeitsverfahren zurückgreifen.

(2) Der Gegenwert der gemäß Absatz  1 festgesetzten 
Schwellenwerte in den Währungen der Mitgliedstaaten, die den 
Euro nicht eingeführt haben, wird an den Gegenwert der in 
Absatz  1 genannten Schwellenwerte gemäß der Richtlinie 
2004/17/EG angepasst, die gemäß Artikel 69 Absatz 2 Unterab­
satz 2 der Richtlinie 2004/17/EG ermittelt werden.
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(3) Die in Absatz  1 genannten neu festgesetzten Schwellen­
werte und ihr Gegenwert in den Währungen der Mitgliedstaaten 
werden von der Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union 
zu Beginn des Monats November, der auf die Neufestsetzung folgt, 
veröffentlicht.

Artikel 69

Änderungen

(1) Die Kommission kann nach dem in Artikel  67 Absatz  2 
genannten Beratungsverfahren Folgendes ändern: 

a) die Modalitäten für Erstellung, Übermittlung, Eingang, Über­
setzung, Erhebung und Verteilung der in Artikel 30 genann­
ten Bekanntmachungen und der in Artikel  65 genannten 
statistischen Aufstellungen;

b) die Modalitäten der Übermittlung und Veröffentlichung von 
Daten nach Anhang VI aus Verwaltungsgründen oder wegen 
Anpassung an den technischen Fortschritt;

c) das in Anhang  VII enthaltene Verzeichnis von Registern, 
Erklärungen und Bescheinigungen, soweit sich dies aufgrund 
von Mitteilungen der Mitgliedstaaten als erforderlich erweist.

(2) Die Kommission kann die folgende nicht wesentliche 
Bestimmungen dieser Richtlinie nach dem in Artikel 67 Absatz 3 
genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle ändern: 

a) die in den Anhängen I und  II genannten CPV-
Referenznummern, sofern der materielle Anwendungs­
bereich dieser Richtlinie davon unberührt bleibt, und die 
Modalitäten, nach denen in den Bekanntmachungen auf 
bestimmte Positionen des CPV innerhalb der in jenen Anhän­
gen aufgeführten Dienstleistungskategorien Bezug genom­
men wird;

b) die Modalitäten und technischen Merkmale der Vorrichtun­
gen für den elektronischen Empfang gemäß Anhang  VIII 
Buchstaben a, f und g.

In Fällen äußerster Dringlichkeit kann die Kommission auf das in 
Artikel  67 Absatz  4 genannte Dringlichkeitsverfahren 
zurückgreifen.

Artikel 70

Änderung der Richtlinie 2004/17/EG

Der folgende Artikel wird in die Richtlinie 2004/17/EG eingefügt:

„Artikel 22a

Aufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit

Diese Richtlinie gilt nicht für Aufträge, die unter die Richtlinie 
2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13. Juli 2009 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 

bestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Berei­
chen Verteidigung und Sicherheit  fallen, und nicht für Auf­
träge, die nach den Artikeln 8, 12 und 13 der genannten Richtlinie 
von deren Anwendungsbereich ausgenommen sind.

(*) ABl. L 217 vom 20.8.2009, S. 76.“

Artikel 71

Änderung der Richtlinie 2004/18/EG

Artikel 10 der Richtlinie 2004/18/EG erhält folgende Fassung:

„Artikel 10

Aufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit

Diese Richtlinie gilt — vorbehaltlich des Artikels 296 des Vertrags 
— für öffentliche Aufträge in den Bereichen Verteidigung und 
Sicherheit, mit Ausnahme der unter die Richtlinie 2009/81/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.  Juli 2009 
über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter 
Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Vertei­
digung und Sicherheit fallenden Aufträge.

Diese Richtlinie gilt nicht für Aufträge, die nach den Artikeln 8, 
12 und  13 der Richtlinie 2009/81/EG von deren Anwendungs­
bereich ausgenommen sind.

(*) ABl. L 217 vom 20.8.2009, S. 76.“

Artikel 72

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum
21.  August 2011 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die 
erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen 
der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften 
mit.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie 
in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amt­
lichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitglied­
staaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut 
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 73

Überprüfung und Berichterstattung

(1) Die Kommission berichtet bis zum 21. August 2012 über 
die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Umsetzung dieser Richt­
linie, insbesondere der Artikel 21 und 50 bis 54.
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(2) Die Kommission überprüft die Durchführung dieser Richt­
linie und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 
Bericht darüber vor, und zwar erstmals bis zum 21. August 2016. 
Sie bewertet insbesondere, ob und in welchem Umfang die Ziele 
dieser Richtlinie im Hinblick auf einen funktionierenden Binnen-
markt, den Aufbau eines europäischen Markts für Verteidigungs­
güter und die Schaffung einer europäischen rüstungs­
technologischen und -industriellen Basis verwirklicht worden 
sind, unter anderem unter Berücksichtigung der Lage von kleinen 
und mittleren Unternehmen. Gegebenenfalls fügt sie dem Bericht 
einen Legislativvorschlag bei.

(3) Die Kommission überprüft ferner die Anwendung von 
Artikel  39 Absatz  1 und untersucht dabei insbesondere, ob die 
Bedingungen für eine Wiederzulassung von Bewerbern oder Bie­
tern, die verurteilt worden sind und die aus diesem Grund von der 
Teilnahme an Ausschreibungen ausgeschlossen sind, harmonisiert 
werden können, und fügt dem Bericht gegebenenfalls einen ent­
sprechenden Legislativvorschlag bei.

Artikel 74

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amts­
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 75

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 13. Juli 2009.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Der Präsident

H.-G. PÖTTERING

Im Namen des Rates
Der Präsident

E. ERLANDSSON
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ANHANG I

Dienstleistungen gemäß den Artikeln 2 und 15

Kategorie Bezeichnung CPV-Referenznummern

1 Instandhaltung und Reparatur 50000000-5, 50100000-6 bis 50884000-5 (außer 
50310000-1 bis 50324200-4 und 50116510-9, 50190000-3, 
50229000-6, 50243000-0) und 51000000-9 bis 51900000-1

2 Militärhilfe für das Ausland 75211300-1

3 Verteidigung, militärische 
Verteidigung und zivile Verteidigung

75220000-4, 75221000-1, 75222000-8

4 Detekteien sowie Wach- und 
Sicherheitsdienste

79700000-1 bis 79720000-7

5 Landverkehr 60000000-8, 60100000-9 bis 60183000-4 (außer 
60160000-7, 60161000-4) und 64120000-3 bis 64121200-2

6 Fracht- und Personenbeförderung im 
Flugverkehr, ohne Postverkehr

60400000-2, 60410000-5 bis 60424120-3 (außer 
60411000-2, 60421000-5), 60440000-4 bis 604450000-9 
und 60500000-3

7 Postbeförderung im Landverkehr 
sowie Luftpostbeförderung

60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5

8 Eisenbahnen 60200000-0 bis 60220000-6

9 Schifffahrt 60600000-4 bis 60653000-0 und 63727000-1 
bis 63727200-3

10 Neben- und Hilfstätigkeiten des 
Verkehrs

63100000-0 bis 63111000-0, 63120000-6 bis 63121100-4, 
63122000-0, 63512000-1 und 63520000-0 bis 6370000-6

11 Fernmeldewesen 64200000-8 bis 64228200-2, 72318000-7 und 72700000-7 
bis 72720000-3

12 Finanzielle Dienstleistungen: 
Versicherungsdienstleistungen

66500000-5 bis 66720000-3

13 Datenverarbeitung und verbundene 
Tätigkeiten

50310000-1 bis 50324200-4, 72000000-5 bis 72920000-5 
(außer 72318000-7 und 72700000-7 bis 772720000-3), 
79342410-4, 9342410-4

14 Forschungs- und 
Entwicklungsdienste (1), 
Bewertungstests

73000000-2 bis 73436000-7

15 Buchführung, -haltung und -prüfung 79210000-9 bis 79212500-8

16 Unternehmensberatung (2) und 
verbundene Tätigkeiten

73200000-4 bis 73220000-0, 79400000-8 bis 79421200-3 
und 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 
79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 und 98362000-8

17 Architektur, technische Beratung 
und Planung, integrierte technische 
Leistungen, Stadt- und 
Landschaftsplanung, zugehörige 
wissenschaftliche und technische 
Beratung, technische Versuche und 
Analysen

71000000-8 bis 71900000-7 (außer 71550000-8) 
und 79994000-8

18 Gebäudereinigung und 
Hausverwaltung

70300000-4 bis 70340000-6 und 90900000-6 
bis 90924000-0

19 Abfall- und Abwasserbeseitigung, 
sanitäre und ähnliche 
Dienstleistungen

90400000-1 bis 90743200-9 (außer 90712200-3), 
90910000-9 bis 90920000-2 und 50190000-3, 50229000-6, 
50243000-0

20 Ausbildungs-, Schulungs- und 
Simulationsdienstleistungen in den 
Bereichen Verteidigung und 
Sicherheit

80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 80620000-6, 
80630000-9, 80640000-2, 80650000-5, 80660000-8

(1) Ohne Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen gemäß Artikel 13 Buchstabe j. 
(2) Ohne Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen.
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ANHANG II

Dienstleistungen gemäß den Artikeln 2 und 16

Kategorie Bezeichnung CPV-Referenznummern

21 Gaststätten- und 
Beherbergungsgewerbe

55100000-1 bis 55524000-9 und 98340000-8 
bis 98341100-6

22 Hilfs- und Nebentätigkeiten für den 
Verkehr

63000000-9 bis 63734000-3 (außer 63711200-8, 
63712700-0, 63712710-3), 63727000-1 bis 63727200-3 
und 98361000-1

23 Rechtsberatung 79100000-5 bis 79140000-7

24 Arbeits- und 
Arbeitskräftevermittlung (1)

79600000-0 bis 79635000-4 (außer 79611000-0, 
79632000-3, 79633000-0), und 98500000-8 bis 98514000-9

25 Gesundheits-, Veterinär- und 
Sozialwesen

79611000-0 und 85000000-9 bis 85323000-9 (außer 
85321000-5 und 85322000-2)

26 Sonstige Dienstleistungen

(1) Mit Ausnahme von Arbeitsverträgen.
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ANHANG III

Definition bestimmter technischer Spezifikationen gemäß Artikel 18

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

1. a) „technische Spezifikationen“ bei Bauaufträgen sämtliche, insbesondere die in den Verdingungsunterlagen enthal­
tenen technischen Anforderungen an eine Bauleistung, ein Material, ein Erzeugnis oder eine Lieferung, mit deren
Hilfe die Bauleistung, das Material, das Erzeugnis oder die Lieferung so bezeichnet werden können, dass sie ihren
durch den Auftraggeber festgelegten Verwendungszweck erfüllen. Zu diesen technischen Anforderungen gehören
Umweltleistungsstufen, die Konzeption für alle Verwendungsarten („Design for all“) (einschließlich des Zugangs
von Menschen mit Behinderungen) sowie Konformitätsbewertung, die Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder
Abmessungen, einschließlich Konformitätsbewertungsverfahren, Terminologie, Symbole, Versuchs- und Prüfme­
thoden, Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung sowie Produktionsprozesse und -methoden. Außerdem
gehören dazu auch die Vorschriften für die Planung und die Berechnung von Bauwerken, die Bedingungen für die
Prüfung, Inspektion und Abnahme von Bauwerken, die Konstruktionsmethoden oder -verfahren und alle anderen
technischen Anforderungen, die der Auftraggeber für fertige Bauwerke oder dazu notwendige Materialien oder
Teile durch allgemeine und spezielle Vorschriften anzugeben in der Lage ist;

b) „technische Spezifikationen“ bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen Spezifikationen, die in einem Schriftstück
enthalten sind, das Merkmale für ein Erzeugnis oder eine Dienstleistung vorschreibt, wie Qualitätsstufen, Umwelt­
leistungsstufen, die Konzeption für alle Verwendungsarten („Design for all“) (einschließlich des Zugangs von Men­
schen mit Behinderungen) sowie Konformitätsbewertung, Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, Verwendung,
Sicherheit oder Abmessungen des Erzeugnisses, einschließlich der Vorschriften über Verkaufsbezeichnung, Ter­
minologie, Symbole, Prüfungen und Prüfverfahren, Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung, Gebrauchsan­
leitung, Produktionsprozesse und -methoden sowie über Konformitätsbewertungsverfahren;

2. „Norm“ eine technische Spezifikation, die von einem anerkannten Normungsgremium zur wiederholten oder ständi­
gen Anwendung angenommen wurde, deren Einhaltung jedoch nicht zwingend vorgeschrieben ist und die unter eine
der nachstehenden Kategorien fällt:

— internationale Norm: Norm, die von einem internationalen Normungsgremium angenommen wird und der
Öffentlichkeit zugänglich ist;

— europäische Norm: Norm, die von einem europäischen Normungsgremium angenommen wird und der Öffent­
lichkeit zugänglich ist;

— nationale Norm: Norm, die von einem nationalen Normungsgremium angenommen wird und der Öffentlichkeit
zugänglich ist;

3. „Verteidigungsnorm“ eine technische Spezifikation, die von einem Normungsgremium, das auf die Ausarbeitung tech­
nischer Spezifikationen für die wiederholte oder kontinuierliche Anwendung im Verteidigungsbereich spezialisiert ist,
gebilligt wurde und deren Einhaltung nicht zwingend vorgeschrieben ist;

4. „europäische technische Zulassung“ eine positive technische Beurteilung der Brauchbarkeit eines Produkts hinsichtlich
der Erfüllung der wesentlichen Anforderung an bauliche Anlagen; sie erfolgt aufgrund der spezifischen Merkmale des
Produkts und der festgelegten Anwendungs- und Verwendungsbedingungen. Die europäische technische Zulassung
wird von einem zu diesem Zweck vom Mitgliedstaat zugelassenen Gremium ausgestellt;

5. „gemeinsame technische Spezifikationen“ technische Spezifikationen, die nach einem von den Mitgliedstaaten aner­
kannten Verfahren erarbeitet und im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden;

6. „technische Bezugsgröße“ jeden Bezugsrahmen, der keine offizielle Norm ist und von den europäischen Normungs­
gremien nach den an die Bedürfnisse des Marktes angepassten Verfahren erarbeitet wurde.
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ANHANG IV

Angaben, die in Bekanntmachungen gemäß Artikel 30

ENTHALTEN SEIN MÜSSEN ANKÜNDIGUNG DER VERÖFFENTLICHUNG EINER VORINFORMATION ÜBER EIN 
BESCHAFFERPROFIL

1. Land des Auftraggebers

2. Name des Auftraggebers

3. Internet-Adresse (URL) des „Beschafferprofils“

4. Referenznummer(n) der CPV-Nomenklatur

BEKANNTMACHUNG EINER VORINFORMATION

1. Name, Anschrift, Faxnummer, E-Mail-Adresse des Auftraggebers und, wenn davon abweichend, der Stelle, bei der 
zusätzliche Auskünfte eingeholt werden können, sowie — bei Dienstleistungs- und Bauaufträgen — der Stellen, z. B. 
die entsprechende Internetseite der Regierung, bei denen Informationen über den am Ort der Leistungserbringung gel­
tenden allgemeinen Regelungsrahmen für Steuern, Umweltschutz, Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen erhältlich 
sind.

2. Gegebenenfalls Angabe, dass es sich um eine Ausschreibung handelt, die geschützten Werkstätten vorbehalten ist oder 
bei der die Auftragsausführung nur im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen 
darf.

3. Bauaufträge: Art und Umfang der Arbeiten sowie Ausführungsort; für den Fall, dass das Bauwerk in mehrere Lose unter­
teilt ist, sind die wichtigsten Eigenschaften jedes Loses anzugeben; sofern verfügbar ist eine Schätzung der Kostenspanne 
für die vorgesehenen Arbeiten anzugeben; Referenznummer(n) der Nomenklatur.

Lieferaufträge: Art und Menge oder Wert der zu liefernden Waren; Referenznummer(n) der Nomenklatur.

Dienstleistungsaufträge: Gesamtwert einer jeden Beschaffung nach den einzelnen Kategorien; Referenznummer(n) der 
Nomenklatur.

4. Voraussichtlicher Zeitpunkt für den Beginn des Verfahrens zur Vergabe des Auftrags bzw. der Aufträge, für 
Dienstleistungsaufträge nach Kategorien unterteilt.

5. Gegebenenfalls Angabe, ob es sich um eine Rahmenvereinbarung handelt.

6. Gegebenenfalls sonstige Auskünfte.

7. Datum der Absendung der Bekanntmachung oder der Absendung der Bekanntmachung, in der die Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung einer Vorinformation über das Beschafferprofil angekündigt wird.

BEKANNTMACHUNGEN

Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung einer Bekanntmachung und wettbewerblicher Dialog

1. Name, Anschrift, Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse des Auftraggebers.

2. Gegebenenfalls Angabe, dass es sich um eine Ausschreibung handelt, die geschützten Werkstätten vorbehalten ist oder 
bei der die Auftragsausführung nur im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen 
darf.

3. a) Gewähltes Vergabeverfahren.

b) Gegebenenfalls Rechtfertigungsgründe für ein beschleunigtes Verfahren (für nichtoffene 
und Verhandlungsverfahren).

c) Gegebenenfalls Angabe, ob es sich um eine Rahmenvereinbarung handelt.

d) Gegebenenfalls, Angabe, dass eine elektronische Auktion durchgeführt wird.
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4. Art des Auftrags.

5. Ort der Ausführung bzw. Durchführung der Bauleistungen, der Lieferung von Waren oder der Erbringung von 
Dienstleistungen.

6. a) Bauaufträge:

— Art und Umfang der Bauleistungen, allgemeine Merkmale des Bauwerks. Insbesondere Hinweis auf Optio­
nen bezüglich zusätzlicher Bauleistungen und, sofern bekannt, auf den vorläufigen Zeitplan für die Inan­
spruchnahme dieser Optionen sowie gegebenenfalls auf die Anzahl der Verlängerungen. Falls das Bauwerk 
oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Größenordnung der einzelnen Lose; CPV-Referenznummer(n) 
der Nomenklatur. 

— Angaben über den Zweck des Bauwerks oder des Auftrags, falls dieser auch die Erstellung von Entwürfen 
umfasst. 

— Bei Rahmenvereinbarungen ferner Angabe der vorgesehenen Laufzeit der Rahmenvereinbarung, des für die 
gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung veranschlagten Gesamtwerts der Bauleistungen sowie — wann 
immer möglich — des Wertes und der Häufigkeit der zu vergebenden Aufträge.

b) Lieferaufträge:

— Art der zu liefernden Waren, insbesondere Hinweis darauf, ob die Angebote erbeten werden im Hinblick auf 
Kauf, Leasing, Miete, Mietkauf oder eine Kombination aus diesen, CPV- Referenznummer(n) der Nomenkla­
tur. Menge der zu liefernden Waren, insbesondere Hinweis auf Optionen bezüglich zusätzlicher Aufträge und, 
sofern bekannt, auf den vorläufigen Zeitplan für die Inanspruchnahme dieser Optionen sowie gegebenen­
falls auf die Anzahl der Verlängerungen; CPV-Referenznummer(n) der Nomenklatur. 

— Bei regelmäßig wiederkehrenden oder Daueraufträgen voraussichtlicher Zeitplan, sofern bekannt, für nach­
folgende Ausschreibungen für die geplanten Lieferungen. 

— Bei Rahmenvereinbarungen ferner Angabe der vorgesehenen Laufzeit der Vereinbarung, des für die gesamte 
Laufzeit der Rahmenvereinbarung veranschlagten Gesamtwerts der Lieferungen sowie — wann immer mög­
lich — des Wertes und der Häufigkeit der zu vergebenden Aufträge.

c) Dienstleistungsaufträge:

— Kategorie der Dienstleistung und Beschreibung; CPV-Referenznummer(n) der Nomenklatur. Umfang der 
Dienstleistungen. Insbesondere Hinweis auf Optionen bezüglich zusätzlicher Aufträge und, sofern bekannt, 
auf den vorläufigen Zeitplan für die Inanspruchnahme dieser Optionen sowie gegebenenfalls auf die Anzahl 
der Verlängerungen. Bei regelmäßig wiederkehrenden oder Daueraufträgen voraussichtlicher Zeitplan, sofern 
bekannt, für nachfolgende Ausschreibungen für die geplanten Lieferungen.

Bei Rahmenvereinbarungen ferner Angabe der vorgesehenen Laufzeit der Vereinbarung, des für die gesamte 
Laufzeit der Rahmenvereinbarung veranschlagten Gesamtwerts der Dienstleistungen sowie — wann immer 
möglich — des Wertes und der Häufigkeit der zu vergebenden Aufträge. 

— Angabe darüber, ob die Ausführung der Leistung durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften einem 
bestimmten Berufsstand vorbehalten ist.

Hinweis auf die entsprechende Rechts- oder Verwaltungsvorschrift. 

— Angabe darüber, ob juristische Personen die Namen und die berufliche Qualifikation der Personen angeben 
müssen, die für die Ausführung der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein sollen.

7. Falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Angabe darüber, ob die Möglichkeit besteht, Angebote für eines, meh­
rere oder alle Lose einzureichen.

8. Zulässigkeit oder Verbot von Varianten.

9. Gegebenenfalls Angabe des Prozentsatzes des Gesamtwerts des Auftrags, der im Wege einer Ausschreibung an Unter­
auftragnehmer vergeben werden muss (Artikel 21 Absatz 4).

10. Gegebenenfalls Eignungskriterien hinsichtlich der persönlichen Situation eines Unterauftragnehmers, die zu seinem 
Ausschluss führen können, und erforderliche Angaben als Beleg dafür, dass er nicht unter die Fälle fällt, die einen Aus­
schluss rechtfertigen. Angaben und erforderliche Formalitäten zur Beurteilung der Frage, ob dieser die wirtschaftlichen 
und technischen Mindestanforderungen erfüllt. Etwaige Mindestanforderung(en).
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11. Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bau-
/Liefer-/Dienstleistungsauftrags. Sofern möglich, Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen beginnen oder zu dem die Lie­
ferungen beginnen oder eintreffen oder die Dienstleistungen ausgeführt werden sollen.

12. Gegebenenfalls besondere Bedingungen, die die Ausführung des Auftrags betreffen.

13. a) Frist für die Eingang der Anträge auf Teilnahme,

b) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind,

c) Sprache(n), in der (denen) die Angebote abgefasst sein müssen.

14. Gegebenenfalls geforderte Kautionen und Sicherheiten.

15. Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften.

16. Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird, haben muss.

17. Eignungskriterien hinsichtlich der persönlichen Situation des Wirtschaftsteilnehmers, die zu seinem Ausschluss führen 
können, und erforderliche Angaben als Beleg dafür, dass er nicht unter die Fälle fällt, die einen Ausschluss rechtferti­
gen. Eignungskriterien, Angaben und Formalitäten, die zur Beurteilung der Frage erforderlich sind, ob der 
Wirtschaftsteilnehmer die wirtschaftlichen und technischen Mindestanforderungen erfüllt. Etwaige 
Mindestanforderung(en).

18. Bei Rahmenvereinbarungen: vorgesehene Anzahl und gegebenenfalls die Hoechstzahl der Wirtschaftsteilnehmer, die 
Partei der Rahmenvereinbarung werden sollen, Dauer der Vereinbarung.

19. Für den wettbewerblichen Dialog und die Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung einer Bekanntmachung gege­
benenfalls Angabe, dass das Verfahren in aufeinander folgenden Etappen abgewickelt wird, um die Zahl der zu erör­
ternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote schrittweise zu verringern.

20. Für nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren und den wettbewerblichen Dialog, falls von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht wird, die Anzahl Bewerber, die zur Abgabe eines Angebots, zum Dialog oder zu Verhandlungen 
aufgefordert werden sollen, zu verringern: Mindestanzahl und gegebenenfalls auch Höchstanzahl der Bewerber und 
objektive Kriterien für die Auswahl dieser Anzahl von Bewerbern.

21. Zuschlagskriterien nach Artikel 47: „niedrigster Preis“ bzw. „wirtschaftlich günstigstes Angebot“. Die Kriterien für das 
wirtschaftliche günstigste Angebot sowie deren Gewichtung bzw. die Kriterien in absteigender Reihenfolge nach ihrer 
Bedeutung müssen genannt werden, falls sie nicht in den Verdingungsunterlagen bzw. im Fall des wettbewerblichen 
Dialogs in der Beschreibung enthalten sind.

22. Gegebenenfalls Datum/Daten der Veröffentlichung der Vorinformation gemäß den technischen Spezifikationen des 
Anhangs VI bzw. Hinweis auf ihre Nichtveröffentlichung.

23. Datum der Absendung der Bekanntmachung.

VERGABEVERMERK

1. Name und Anschrift des Auftraggebers.

2. Gewähltes Vergabeverfahren. Im Fall von Verhandlungsverfahren ohne Veröffentlichung einer Bekanntmachung (Arti­
kel 28), Begründung.

3. Bauaufträge: Art und Umfang der Leistungen.

Lieferaufträge: Art und Menge der gelieferten Waren, gegebenenfalls nach Auftragnehmer; CPV-Referenznummer(n) der 
Nomenklatur.

Dienstleistungsaufträge: Kategorie der Dienstleistung und Beschreibung; CPV-Referenznummer(n) der Nomenklatur. 
Umfang der Dienstleistungen.

4. Datum der Auftragsvergabe.

5. Zuschlagskriterien.
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6. Anzahl der eingegangenen Angebote.

7. Name und Anschrift der (des) Auftragnehmer(s).

8. Gezahlter Preis oder Preisspanne (Minimum/Maximum).

9. Wert des (der) ausgewählten Angebots (Angebote) oder höchstes und niedrigstes Angebot, das bei der Vergabe mit­
berücksichtigt wurde.

10. Gegebenenfalls Teil des Auftrags, der an Dritte weitervergeben werden muss, sowie dessen Wert.

11. Gegebenenfalls die Gründe, die eine über sieben Jahre hinausgehende Laufzeit einer Rahmenvereinbarung rechtfertigen.

12. Datum der Veröffentlichung der Bekanntmachung nach den technischen Spezifikationen des Anhangs VI.

13. Datum der Absendung dieses Vergabevermerks.
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ANHANG V

Angaben, die in Bekanntmachungen über Unteraufträge gemäss Artikel 52 enthalten sein müssen

1. Name, Anschrift, Faxnummer und E-Mail-Adresse des erfolgreichen Bieters und, falls abweichend, der Stelle, bei der 
zusätzliche Informationen angefordert werden können.

2. a) Ort der Ausführung bzw. Durchführung von Bauleistungen, der Lieferung von Waren oder der Erbringung von 
Dienstleistungen;

b) Art, Anzahl und Umfang der Bauleistungen, allgemeine Merkmale des Bauwerks; CPV-Referenznummer(n) der 
CPV-Nomenklatur;

c) Art der zu liefernden Waren, mit Hinweis darauf, ob die Angebote erbeten werden im Hinblick auf Kauf, Leasing, 
Miete, Mietkauf oder eine Kombination aus diesen; CPV-Referenznummer(n) der CPV-Nomenklatur;

d) Kategorie und Beschreibung der Dienstleistung; Referenznummer(n) der CPV-Nomenklatur.

3. Etwaige Frist für die Ausführung.

4. Name und Anschrift der Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen und unterstützenden Unterlagen angefordert wer­
den können.

5. a) Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme und/oder den Eingang von Angeboten;

b) Anschrift, an die die Angebote zu senden sind;

c) Sprache(n), in der (denen) sie abgefasst sein müssen.

6. Gegebenenfalls geforderte Kautionen oder Sicherheiten.

7. Objektive Kriterien, die für die Auswahl der Unterauftragnehmer herangezogen werden und die sich auf deren persön­
liche Situation oder die Bewertung ihres Angebots beziehen.

8. Sonstige Angaben.

9. Datum der Absendung der Bekanntmachung.
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ANHANG VI

MERKMALE FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG

1. Veröffentlichung der Bekanntmachungen

a) Die Bekanntmachungen nach Artikel 30 und Artikel 52 werden vom Auftraggeber bzw. dem erfolgreichen Bieter 
nach dem in Artikel 32 genannten Muster an das Amts für Veröffentlichungen der Europäischen Union übermit­
telt. Dies gilt auch für die Bekanntmachungen einer Vorinformation nach Artikel 30 Absatz 1 Unterabsatz 1, die 
über ein Beschafferprofil gemäß Nummer 2 veröffentlicht werden, sowie für die Bekanntmachung, in der die Ver­
öffentlichung eines Beschafferprofils angekündigt wird.

Die Bekanntmachungen nach Artikel 30 und Artikel 52 werden vom Amts für Veröffentlichungen der Europäi­
schen Union oder im Fall der Bekanntmachungen einer Vorinformation über ein Beschafferprofil vom Auftrag­
geber gemäß Artikel 30 Absatz 1 Unterabsatz 1 veröffentlicht.

Der Auftraggeber kann diese Informationen außerdem im Internet in einem „Beschafferprofil“ gemäß Nummer 2 
veröffentlichen.

b) Das Amts für Veröffentlichungen der Europäischen Union stellt dem Auftraggeber die Bescheinigung über die Ver­
öffentlichung nach Artikel 32 Absatz 8 aus.

2. Veröffentlichung zusätzlicher Informationen

Das Beschafferprofil kann Bekanntmachungen einer Vorinformation nach Artikel  30 Absatz  1 Unterabsatz  1, Anga­
ben über laufende Ausschreibungen, geplante Aufträge, vergebene Aufträge, annullierte Verfahren sowie alle sonstigen 
Informationen von allgemeinem Interesse wie Kontaktstelle, Telefon- und Faxnummer, Postanschrift und E-Mail-
Adresse enthalten.

3. Muster und Verfahren bei der elektronischen Übermittlung der Bekanntmachungen

Das Muster und die Modalitäten für die elektronische Übermittlung der Bekanntmachungen sind unter der Interneta­
dresse „http://simap.europa.eu“ abrufbar.
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ANHANG VII

REGISTER

(1)  Für die Zwecke des Artikels 40 gelten als „Register“ die in diesem Anhang aufgeführten Register sowie für den Fall, dass diese auf inner­
staatlicher Ebene geändert werden, die an ihre Stelle tretenden Register. Dieser Anhang dient lediglich als Anhaltspunkt und präjudiziert
nicht die Frage der gemeinschaftsrechtlichen Vereinbarkeit dieser Register mit der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit.

 (1)

TEIL A

Bauaufträge

Die einschlägigen Berufs- oder Handelsregister, Bescheinigungen oder Erklärungen sind:

— für Belgien das „Registre du Commerce“/„Handelsregister“, 

— für Bulgarien das „Търговски регистър“, 

— für die Tschechische Republik das „obchodní rejstřík“, 

— für Dänemark das „Erhvervs- og Selskabsstyrelsen“, 

— für Deutschland das „Handelsregister“ und die „Handwerksrolle“, 

— für Estland das „Registrite ja Infosüsteemide Keskus“, 

— im Fall Irlands kann der Unternehmer aufgefordert werden, eine Bescheinigung des „Registrar of Companies“ oder des
„Registrar of Friendly Societies“ vorzulegen oder andernfalls eine Bescheinigung über die von ihm abgegebene eides­
stattliche Erklärung vorzulegen, dass er den betreffenden Beruf in dem Lande, in dem er niedergelassen ist, an einem 
bestimmten Ort und unter einer bestimmten Firmenbezeichnung ausübt, 

— für Griechenland das „Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων“ — MEΕΠ des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und 
öffentliche Arbeiten (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε), 

— für Spanien das „Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado“, 

— für Frankreich das „Registre du commerce“ und das „Répertoire des métiers“, 

— für Italien das „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato“, 

— im Fall Zyperns kann der Unternehmer aufgefordert werden, gemäß dem „Registration and Audit of Civil Engineering 
and Building Contractors Law“ eine Bescheinigung des „Council for the Registration and Audit of Civil Engineering and 
Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφήςκαι Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)“ vorzulegen, 

— für Lettland das „Uzņēmumu reģistrs“ (Unternehmensregister), 

— für Litauen das „Juridinių asmenų registras“, 

— für Luxemburg das „Registre aux firmes“ und die „Rôle de la Chambre des métiers“, 

— für Ungarn „Cégnyilvántartás“, „egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása“, 

— im Fall Maltas legt der Unternehmer seine „numru ta’ registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tal-
licenzja ta’ kummerc“ sowie für den Fall, dass es sich um eine Personen- oder sonstige Gesellschaft handelt, die von der 
maltesischen Finanzdienstleistungsbehörde vergebene entsprechende Registernummer fest, 

— für die Niederlande das „Handelsregister“, 

— für Österreich das „Firmenbuch“, das „Gewerberegister“ und die „Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern“,
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— für Polen das „Krajowy Rejestr Sądowy“, 

— für Portugal das Register der „Instituto da Construção e do Imobiliário“ (INCI), 

— für Rumänien das „Registrul Comerţului“, 

— für Slowenien das „Sodni register“ und das „obrtni register“, 

— für die Slowakei das „Obchodný register“, 

— für Finnland das „Kaupparekisteri“/„Handelsregistret“, 

— für Schweden das „aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren“, 

— im Fall des Vereinigten Königreichs kann der Unternehmer aufgefordert werden, eine Bescheinigung des „Registrar of 
Companies“ vorzulegen oder andernfalls eine Bescheinigung über die von ihm abgegebene eidesstattliche Erklärung bei­
zubringen, dass er den betreffenden Beruf in dem Lande, in dem er niedergelassen ist, an einem bestimmten Ort und 
unter einer bestimmten Firmenbezeichnung ausübt.

TEIL B

Lieferaufträge

Die einschlägigen Berufs- oder Handelsregister, Bescheinigungen oder Erklärungen sind:

— für Belgien das „Registre du Commerce“/„Handelsregister“, 

— für Bulgarien das „Търговски регистър“, 

— für die Tschechische Republik das „obchodní rejstřík“, 

— für Dänemark das „Erhvervs- og Selskabsstyrelsen“, 

— für Deutschland das „Handelsregister“ und die „Handwerksrolle“, 

— für Estland das „Registrite ja Infosüsteemide Keskus“, 

— für Griechenland das „Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό ή Εμπορικό Επιμελητήριο“ und das „Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού“, 

— für Spanien das „Registro Mercantil“ oder im Fall nicht eingetragener Einzelpersonen eine Bescheinigung, dass diese 
eidesstattlich erklärt haben, den betreffenden Beruf auszuüben, 

— für Frankreich das „Registre du commerce“ und das „Répertoire des métiers“, 

— im Fall Irlands kann der Lieferant aufgefordert werden, eine Bescheinigung des „Registrar of Companies“ oder des „Reg­
istrar of Friendly Societies“ vorzulegen, aus der hervorgeht, dass er eine Gesellschaft gegründet hat oder in ein Han­
delsregister eingetragen ist, oder anderenfalls eine Bescheinigung über die von dem Betreffenden abgegebene 
eidesstattliche Erklärung, dass er den betreffenden Beruf in dem Lande, in dem er niedergelassen ist, an einem bestimm­
ten Ort und unter einer bestimmten Firmenbezeichnung ausübt. 

— für Italien das „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato“ und das „Registro delle Com­
missioni provinciali per l’artigianato“, 

— im Fall Zyperns kann der Lieferant aufgefordert werden, eine Bescheinigung des „Registrar of Companies and Official 
Receiver“ (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) vorzulegen oder andernfalls eine Bescheinigung über die von ihm 
abgegebene eidesstattliche Erklärung beizubringen, dass er den betreffenden Beruf in dem Lande, in dem er niederge­
lassen ist, an einem bestimmten Ort und unter einer bestimmten Firmenbezeichnung ausübt, 

— für Lettland das „Uzņēmumu reģistrs“ (Unternehmensregister), 

— für Litauen das „Juridinių asmenų registras“,
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— für Luxemburg das „Registre aux firmes“ und die „Rôle de la Chambre des métiers“, 

— für Ungarn „Cégnyilvántartás“, „egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása“, 

— im Fall Maltas legt der Lieferant seine „numru ta’ registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tal-licenzja 
ta’ kummerc“ sowie für den Fall, dass es sich um eine Personen- oder sonstige Gesellschaft handelt, die von der mal­
tesischen Finanzdienstleistungsbehörde vergebene entsprechende Registernummer fest, 

— für die Niederlande das „Handelsregister“, 

— für Österreich das „Firmenbuch“, das „Gewerberegister“ und die „Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern“, 

— für Polen das „Krajowy Rejestr Sądowy“, 

— für Portugal das „Registo Nacional das Pessoas Colectivas“, 

— für Rumänien das „Registrul Comerţului“, 

— für Slowenien das „Sodni register“ und das „obrtni register“, 

— für die Slowakei das „Obchodný register“, 

— für Finnland das „Kaupparekisteri“/„Handelsregistret“, 

— für Schweden das „aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren“, 

— im Fall des Vereinigten Königreichs kann der Lieferant aufgefordert werden, eine Bescheinigung des „Registrar of Com­
panies“ vorzulegen, aus der hervorgeht, dass er eine Gesellschaft gegründet hat oder in ein Handelsregister eingetragen 
ist, oder anderenfalls eine Bescheinigung über die von ihm abgegebene eidesstattliche Erklärung, dass er den betreffen­
den Beruf an einem bestimmten Ort und unter einer bestimmten Firmenbezeichnung ausübt.

TEIL  C

Dienstleistungsaufträge

Die einschlägigen Berufs- oder Handelsregister, Bescheinigungen oder Erklärungen sind:

— für Belgien, das „Registre du commerce/Handelsregister“ und die „Ordres professionnels/Beroepsorden“, 

— für Bulgarien das „Търговски регистър“, 

— für die Tschechische Republik das „obchodní rejstřík“, 

— für Dänemark das „Erhvervs- og Selskabsstyrelsen“, 

— für Deutschland das „Handelsregister“, die „Handwerksrolle“, das „Vereinsregister“, das „Partnerschaftsregister“ und die
„Mitgliederverzeichnisse der Berufskammern der Länder“, 

— für Estland das „Registrite ja Infosüsteemide Keskus“, 

— im Fall Irlands kann der Unternehmer aufgefordert werden, eine Bescheinigung des „Registrar of Companies“ oder des
„Registrar of Friendly Societies“ oder andernfalls eine Bescheinigung über die von ihm abgegebene eidesstattliche Erklä­
rung vorzulegen, dass er den betreffenden Beruf in dem Mitgliedstaat, in dem er niedergelassen ist, an einem bestimm­
ten Ort und unter einer bestimmten Firmenbezeichnung ausübt, 

— für Griechenland kann von dem Dienstleistungserbringer eine vor dem Notar abgegebene eidesstattliche Erklärung über 
die Ausübung des betreffenden Berufes verlangt werden; in den von den geltenden nationalen Rechtsvorschriften vor­
gesehenen Fällen für die Durchführung von Forschungsdienstleistungen gemäß Anhang  I das Berufsregister „Μητρώο 
Μελετητών“ sowie das „Μητρώο Γραφείων Μελετών“, 

— für Spanien das „Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado“,
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— für Frankreich das „Registre du commerce“ und das „Répertoire des métiers“, 

— für Italien das „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato“, das „Registro delle commis­
sioni provinciali per l’artigianato“ und der „Consiglio nazionale degli ordini professionali“, 

— im Fall Zyperns kann der Unternehmer aufgefordert werden, eine Bescheinigung des „Registrar of Companies and 
Official Receiver“ (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) oder andernfalls eine Bescheinigung über die von ihm 
abgegebene eidesstattliche Erklärung vorzulegen, dass er den betreffenden Beruf in dem Mitgliedstaat, in dem er nie­
dergelassen ist, an einem bestimmten Ort und unter einer bestimmten Firmenbezeichnung ausübt, 

— für Lettland das „Uzņēmumu reģistrs“ (Unternehmensregister), 

— für Litauen das „Juridinių asmenų registras“, 

— für Luxemburg das „Registre aux firmes“ und die „Rôle de la Chambre des métiers“, 

— für Ungarn „Cégnyilvántartás“, „egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása“, bestimmte „szakmai kamarák nyilvántar­
tása“ oder bei bestimmten Tätigkeiten eine Bescheinigung, aus der hervorgeht, dass die betreffende Person zur Ausü­
bung der betreffenden gewerblichen Tätigkeit oder des betreffenden Berufs berechtigt ist, 

— im Fall Maltas kann der Unternehmer seine „numru ta’ registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tal-
licenzja ta’ kummerc“ sowie für den Fall, dass er in einer Personen- oder sonstigen Gesellschaft tätig ist, die von der 
maltesischen Finanzdienstleistungsbehörde vergebene entsprechende Registernummer festlegen, 

— für die Niederlande das „Handelsregister“, 

— für Österreich das „Firmenbuch“, das „Gewerberegister“ und die „Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern“, 

— für Polen das „Krajowy Rejestr Sądowy“ (nationales Gerichtsregister), 

— für Portugal das „Registo Nacional das Pessoas Colectivas“, 

— für Rumänien das „Registrul Comerţului“, 

— für Slowenien das „Sodni register“ und das „obrtni register“, 

— für die Slowakei das „Obchodný register“, 

— für Finnland das „Kaupparekisteri“/„Handelsregistret“, 

— für Schweden das „aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren“, 

— im Fall des Vereinigten Königreichs kann der Unternehmer aufgefordert werden, eine Bescheinigung des „Registrar of 
companies“ oder anderenfalls eine Bescheinigung über die von ihm abgegebene eidesstattliche Erklärung vorzulegen, 
dass er den betreffenden Beruf in dem Mitgliedstaat, in dem er niedergelassen ist, an einem bestimmten Ort unter einer 
bestimmten Firmenbezeichnung ausübt.
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ANHANG VIII

Anforderungen an die Vorrichtungen für die elektronische Entgegennahme der Anträge auf Teilnahme oder der 
Angebote

Die Geräte für die elektronische Entgegennahme der Anträge auf Teilnahme sowie der Angebote müssen mittels geeigneter 
technischer Mittel und entsprechender Verfahren gewährleisten, dass

a) die die Anträge auf Teilnahme und den Versand von Angeboten betreffenden elektronischen Signaturen den einzel­
staatlichen Vorschriften gemäß der Richtlinie 1999/93/EG entsprechen;

b) die Uhrzeit und der Tag des Eingangs der Anträge auf Teilnahme und der Angebote genau bestimmt werden können;

c) es als sicher gelten kann, dass niemand vor den festgesetzten Terminen Zugang zu den gemäß den vorliegenden Anfor­
derungen übermittelten Daten haben kann;

d) es bei einem Verstoß gegen dieses Zugangsverbot als sicher gelten kann, dass der Verstoß sich eindeutig aufdecken lässt;

e) die Zeitpunkte der Öffnung der eingegangenen Daten ausschließlich von den ermächtigten Personen festgelegt oder 
geändert werden können;

f) in den verschiedenen Phasen des Verfahrens der Auftragserteilung der Zugang zu allen vorgelegten Daten — bzw. zu 
einem Teil dieser Daten — nur möglich ist, wenn die ermächtigten Personen gleichzeitig tätig werden;

g) der Zugang zu den übermittelten Daten bei gleichzeitigem Tätigwerden der ermächtigten Personen erst nach dem fest­
gesetzten Zeitpunkt möglich ist;

h) die eingegangenen und gemäß den vorliegenden Anforderungen geöffneten Angaben ausschließlich den zur Kenntnis­
nahme ermächtigten Personen zugänglich bleiben.
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